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A. Aufgaben des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz 

1. Überblick 

Die Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts 

bestimmten auch im Berichtsjahr die Datenschutzdiskussion. Zahlreiche 

Gesetzgebungsvorhaben auf Bundes- und Landesebene zeigen das Bemühen, 

notwendige Folgerungen aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestim- 

mung zu ziehen. In vielen Bereichen wird damit langjährigen Forderungen der 

Datenschutzbeauftragten Rechnung getragen. Bei manchen der bekanntgewor- 

denen Vorschläge erscheint allerdings zweifelhaft, ob sie für den Bürger mehr 

Datenschutz bringen. 

Die bei Inkrafttreten der Datenschutzgesetze von vielen gehegte Erwartung, 

ırgendwann könnten alle Datenschutzprobleme abschließend geklärt sein, hat 

sich nicht erfüllt. So wird auch in diesem Bericht wiederum eine Fülle von neuen 

Problemen behandelt, die in den Jahren zuvor noch nicht erkannt worden waren. 

Der rasche, durch den technischen Fortschritt bedingte Wandel in der Datenver- 

arbeitung und eine zunehmende Sensibilität der Bürger lassen einen Abschluß 

dieser Entwicklung in naher Zukunft nicht erwarten. 

Andererseits ist Datenschutz etwas Alltägliches geworden. Er hat damit an 

Bedeutung noch gewonnen. Wie dıe Vielzahl von Eingaben wiederum zeigt, 

werden sich die Bürger ihrer Datenschutzrechte in immer stärkerem Maße 

bewußt. Gleichzeitig ist aber auch die Sensibilität der Verwaltung für die Wah- 

rung der Datenschutzbelange gestiegen. Es wird ımmer selbstverständlicher, 

bei Verwaltungsentscheidungen Datenschutzgesichtspunkte zu berücksichti- 

gen. Allerdings lassen die Ergebnisse häufig noch Mängel bei der Verwirkli- 

chung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Grundrechts 

auf Datenschutz erkennen. Mit meinen Tätigkeitsberichten soll deshalb auch 

langfristige Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

Schwerpunkte meiner Tätigkeit im Berichtsjahr lagen in den Bereichen Soziallei- 

stungen, Gesundheitswesen, Personalwesen, Schulen, Verkehr und Strafvoll- 

zug. Im Bereich der organisatorischen und technischen Maßnahmen wird erneut 

auf die besonderen Schwierigkeiten der Datensicherung bei der Durchführung 

von Verwaltungsaufgaben mit Hilfe kleinerer Datenverarbeitungsanlagen einge- 

gangen. Prufungen ergaben, daß öffentliche Stellen, die kleinere Datenverarbei- 

tungsanlagen einsetzen, mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln im 

allgemeinen nicht in der Lage sind, die Datensicherung hinreichend zu gewähr- 

leisten. 

Schwerwiegende Verstöße gegen den Datenschutz als „ Datenschutzskandale“ 

zu klassifizieren, habe ich bislang und auch im vorliegenden Bericht bewußt 

vermieden. Eine derartige Etikettierung ist der Sache des Datenschutzes letzt- 

tıch nicht dienlich. Es wäre jedoch verfehlt, hieraus den Schluß zu ziehen, daß es 

schwere Verstöße gegen den Datenschutz nicht gegeben habe. 

Richtig ist allerdings, daß in einem Rechtsstaat ein bewußt rechtswidriges 

Vorgehen öffentlicher Stellen nur selten sein dürfte. Um so notwendiger im 

Sinne eines vom Bundesverfassungsgericht geforderten vorgezogenen Rechts- 

schutzes ist ein unabhängiges externes Kontrollorgan gerade für die Vielzahl der 

Datenschutzverstöße, bei denen die Verwaltung ihr Verhalten in Verkennung der 

Rechtslage für zulässig hält. 
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Umfang der Datenverarbeitung 

E'rren Überblick uver den Umtang aer Datenverarbeitung ın Dateien ım Land 
Nordrhein-Westtalen gıbt das vom Landesbeauftragten fur den Datenschutz 
nach 827 DSG NW gefuhrte Dateienregister Die Zanl der speichernden 
Stellen. die Dateıen zu diesem Register angemeldet haben hat sıch auf 2997 
erhoht Insgesam' snd 22916 Dateien angemeldet worden Dennoch sınd 
Immer noch nıcht ale speicnernden Stellen ıhrer gesetzIchen Anmeldepflicht 
nachgekommen 

Von den bisher vorliegenden Anmeidungen entfallen auf 

- das alıgemeine Reg'ster nach 827 Abs 1 und 2 DSG NW 18253 Dateıen 

— das gesonderte Register nacn 8 27 Abs 4 Satz 2 DSG NW fur Staatsanwa t- 
schaft, Polızeı sowe bestimmte Dateien der Landesfnanzbehorden 1835 
Dateien, 

- das gesonderte Register nach 827 Abs 5 DSG NW fur Eigenbetriebe una 
offentiich-recntliche Unternehmen 2 828 Dateien 

Die nıcht-automatısıert gefuhrten Dateien, deren Daten nıcht zur UÜbermitttung ar 
Dritte bestimmt sınd ($ 1 Abs 2 Satz 3 DSG NW), sınd ın diesen Zahlen nıcnt 
enthalten da sıe richt der Anmeldepfl cht unterliegen Das gleiche gilt fur alle 
Datensammlungen die keine Dateien ($2 Abs 3Nr 3 DSG NW) sınd 

Wiederho t haben Gemeinden angefragt, welche Stelıe fur die ın den Schulen fur 
Zwecke der nneren Schulangelegenheiten gefuhrten Dateien als spe:chernde 
Stelle nach 82 Abs 3 Nr 1 DSG NW anzusehen st und die Anmeldung zum 
Dateienregister nach $ 27 Abs 3 DSG NW vorzunehmen hat Unter Berucksich- 
tigung des Rechtscharakters der offentlichen Schulen als nıchtrechtsfahige 
offentliche Anstalt des Schultragers sınd der Kultusminister und der Innenminı- 
ster der Auffassung, daß fur die ın den Schulen gefuhrten Dateien dıe jeweilige 
Gemeinde/Gemeindeverband speichernde Stelle ım Sınne von & 1 Abs 2 Satz ! 
In Verbindung mit $2 Abs 3 Nr 1 DSG NW ıst Diese Auffassung wırd von mır 
geteilt (unten C 16 a) 

In meinem sechsten Tatigkeitsbericht 1A 2 .c) habe ıch mich zu der Frage der 
Anmeldepflicht fur Datensammlungen aer Notare geaußert Auch die Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander hat sıch mıt dieser 
Frage befaßt Die Datenschutzbeauftragten vertreten übereinstimmend die Aut- 
fassung, daß die Notare als Trager eines offentlichen Amtes offentliche Stellen 
sınd und deshalb ın vollem Umfang den Bestimmungen der Datenschutzgesetze 
unterliegen Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit ($ 18 der Bundesnotarord- 
nung) schließt die Geltung der Datenschutzgesetze nıcht aus Soweit dıe 
Datenschutzgesetze dıes vorsehen sınd die Notare verpflichtet die von ıhnen 
gefuhrten automatisierten und manuellen Dateien zu den von den Datenschutz- 
beauftragten gefuhrten Dateienregistern anzumelden 

Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
Bei meiner Kontrolltatigkeit sind ım Berichtsjahr wiederum zahlreiche Verstoße 
gegen Datenschutzvorschriften offenbar geworden (vgl unten C una D) Zum 
weitaus uberwiegeraen Teıl habe ıcn m ch zur Durchsetzung meiner Vorstellun- 
gen auf Empfehlungen nach $26 Abs 2 DSG NW beschranken konnen 
Meinen Empfehlungen ıst weitgehend gefolgt worden 

In sieben Fallen hıeit ich es wegen ger Bedeutung der Angelegenheit der 
Schwere des Verstoßes oder der datenschutzrechtlichen Beurteilung durch dıe 
datenverarbeitende Stelle fur notwendig, ene formlıche Beanstandung nach



8 30 DSG NW auszusprechen In einer Reihe von Fallen konnte ıch hiervon nur 

ım Hinblick auf die aufgeschlossene Haltung der Verantwortlichen und dıe 

besonderen Umstande des Eınzelfalles, die eine Wiederholung der Verstoße 

nicht befurchten ließen, absehen. 

Anlaß fur die formlıchen Beanstandungen war: 

- die Erteilung von Auszugen aus dem Wahlerverzeichnis uber die seıt einem 

bestimmten Zeitpunkt zugezogenen Burger an Parteien beı der Landtagswahl 

1985, 

- die Verletzung des Sozıalgeheimnisses durch dıe Weitergabe einer Jugend- 

amtsakte an eine Sonderkommissıon der Kriminalpolizei und an dıe Staatsan- 

waltschaft, 

- das weıtere Aufbewahren von Unterlagen uber lange zuruckliegende strafge- 

richtliche Verurteilungen ın einer Ausländerakte, 

— die Verwendung der zu Zwecken der Verwaltung von Darlehen nach dem 

Honnefer Modell verfugbaren Daten von Hochschulabsolventen fur Spen- 

denappelle zugunsten eines Hartefonds, 

- die Zusammenfassung von Unterstutzungsunterschnften ın Listen, deren 

Weitergabe an die Beisitzer des Wahlausschusses sowie das Belassen der 
Listen der Unterstutzungsunterschriften bei den Beisıtzern nach der Sitzung 
des Wahlausschusses, 

- die erkennungsdienstliche Behandlung eines strafunmundigen Kındes sowie 

dıe weitere Aufbewahrung der dabei gefertigten Unterlagen, 

- dıe Weitergabe von Personaldaten eines Bewerbers um eınen Ausbildungs- 
platz ınnerhalb einer Stadtsparkasse zu Werbezwecken. 

Von der Moglichkeit, mich nach &31 Abs 3 DSG NW an den Landtag zu 
wenden, habe ıch In drei Fallen Gebrauch gemacht 

- Vorlage 10/114 zum Entwurf eınes Gesetzes zur Anderung des Verfassungs- 

schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, 

- Vorlage 10/221 zur Personalausstattung meiner Dienststelle anlaßlıch der 
Beratung des Haushaltsplans 1986 durch den Haushalts- und Finanzaus- 
schuß und den Ausschuß fur innere Verwaltung, 

- Vorlage 10/279 zum Entwurf eines Gesetzes uber den Verdienstorden des 

Landes Nordrhein-Westfalen. 

Ferner habe ıch auf Wunsch des Ausschusses fur Innere Verwaltung zu den 

Auswirkungen des Volkszahlungsurteils des Bundesverfassungsgerichts auf dıe 

Kommunalstatistik Stellung genommen (Vorlage 10/132) 

Zusammenarbeit mit anderen Datenschutz- 

kontrollinstanzen 

a) Datenschutzbeauftragte 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander hat ım 

Berichtszeitraum funfmal getagt In den Sitzungen ım Maı, September und 

November 1985 sowie ım Januar und Marz 1986 wurden unter anderem 

folgende Themen behandelt. 

— Perinatologısche Basıserhebung, 

-— Handels- und Gaststattenzahlung 19885,
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— Datenschutzregetungen fur den Verfassungsschutz, 

— Speicherung personengebundener Hinweise im INPOL-System, 

- Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes, 

- Personalausweisgesetz, Paßgesetz, Bundesverfassungsschutzgesetz, 
MAD-Gesetz, Zusammenarbeitsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, 

— Datenschutz im Krankenhaus. 

b) Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich 

Bereichsübergreifende Datenschutzfragen im Kreditwesen und in der Versiche- 
rungswirtschaft erforderten die weitere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen „Bank- 
auskunftsverfahren/Schufa“ sowie „Versicherungswirtschaft" des „Düsseldor- 
fer Kreises“ der Datenschutzreferenten der obersten Landesbehorden der 
Bundesländer (unten C.21.a und b). 

Personal 

Nach $ 25 Abs. 1 DSG NW ist dem Landesbeauftragten für den Datenschutz die 
für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personalausstattung zur Verfü- 
gung zu stellen. Seit dem Haushaltsjahr 1981 habe ich mich um zwei zusätzliche 
Planstellen des höheren Dienstes und eine Stelle der Vergutungsgruppe Ib/lta 
BAT bemüht Da diese Stellenanforderung auch im Entwurf des Haushaltsplans 
1986 wiederum unberücksichtigt geblieben war, habe ich von der Möglichkeit 
des &$31 Abs.3 DSG NW Gebrauch gemacht und mich anläßlich der Beratung 
des Haushaltsplans durch den Haushalts- und Finanzausschuß und den Aus- 
schuß für Innere Verwaltung an den Landtag gewandt (Vorlage 10/221). im 
Hinblick auf die Finanzlage des Landes habe ich dabei die Anforderung einer 
Stelle der Vergütungsgruppe Ib/lla BAT für das Haushaltsjahr 1986 zurückge- 
stellt. 

Der Landtag ist meinen Vorsteliungen gefolgt und hat zusätzlich zwei Planstellen 
des höheren Dienstes bewilligt. Demgegenüber sind zwei Planstellen des 
gehobenen Dienstes weggefallen, so daß sich die Gesamtzaht der Planstellen 
des Kapitels 03630 gegenüber dem Haushaltsjahr 1985 nicht erhoht hat.



B. Grundrecht auf Datenschutz und Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung 

- in ihrer Mitteilung zur Initiative zur Verbesserung des Datenschutzes ın 

Nordrhein-Westfalen (Drucksache 9/3721, S.8-9) hatte dıe Landesregie- 

rung die Ansicht vertreten, daß Eingriffe ın das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung von sonstigen, nicht grundrechtsrelevanten Arten des 

Umgangs mit personenbezogenen Daten abzugrenzen seien. Sie ging somit 

davon aus, daß nicht jeder Umgang öffentlicher Stellen mit solchen Daten 

einen Informationseingriff darstellt. Inzwischen hat sich die Landesregierung 

offenbar der von mir vertretenen Auffassung angeschlossen, daß jeder 

Umgang der Verwaltung mıt personenbezogenen Daten als Eingriff in dieses 

Grundrecht zu werten ist. Ich entnehme dies der allgemeinen Begrundung zu 

dem Gesetzesantrag der Lander Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein- 

Westfalen und Saarland fur ein neues Bundesdatenschutzgesetz (Bundes- 

ratsdrucksache 121/86, S 52). 

- Im Berichtsjahr hat sich die Rechtsprechung in verstärktem Maße mit den 

Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts 

auseinandergesetzt. So hat der Bayerısche Verfassungsgerichtshof in einer 

Entscheidung vom 9. Juli 1985 (NJW 1986, 915) unter Bezugnahme auf 

dieses Urteil die Auffassung vertreten, daß es fur die Führung von Kriminal- 

akten durch die Polizeı derzeit an einer hinreichend bestimmten gesetzlichen 

Grundlage fehlt, der polizeilichen Generalklausel konnten Maßstäbe fur 

Gegenstand, Ausmaß und Begrenzung zulassiger Aktensammlungen für 

polizeiliche Zwecke nicht mit der gebotenen Klarheit entnommen werden 

Der Verfassungsgerichtshof hat allerdings ın Anlehnung an die Rechtspre- 

chung des Bundesverfassungsgerichts (BVeriGE 33, 12; 41, 267, 51, 290) 

der Polizei eine Übergangszeit eingeraumt, innerhalb deren eıne Regelungs- 

lücke hingenommen werden müsse, um dem Gesetzgeber ausreichend Zeit 

fur die Beratung und den Erlaß der erforderlichen Vorschriften zu lassen. Dies 

seı notwendig, weıl im Fall einer Vernichtung derartiger Unterlagen vor eınem 

Tatigwerden des Gesetzgebers eıne Funktionsunfahigkeit staatlicher Einrich- 

tungen entstehen könnte, die der verfassungsmaßigen Ordnung noch ferner 

stünde als der bisherige, gesetzlich unzureichend geregelte Zustand. Wah- 

rend der Übergangszeit seien staatliche Eingriffe allerdings auf das unerlaß- 

liche Maß zu beschranken 

In eınem ahnlıchen Fall hat das Verwaltungsgericht Frankfurt mıt Urteil vom 

19.Marz 1985 (DVR 1985, 234) eınen Übergangsbonus verneint. Das 

Gericht ist der Auffassung, daß dıe Aufbewahrung von erkennungsdienstli- 

chen Unterlagen zu praventiv-polizeilichen Zwecken gegen das Recht auf 

ınformationelle Selbstbestimmung verstoße, da dıe als gesetzliche Grund- 

lage herangezogene 2. Alternatıve des $81b StPO den Anforderungen an 

eine hinreichend konkretisierte Eingriffsbefugnis nicht genuge und die polı- 

zeiliche Generalklausel wegen Fehlens der danach erforderlichen konkreten 

Gefahr nicht in Betracht komme Eine Befugnis der einfachen Gerichte zur 

zeıtweiligen Hinnahme eines Verfassungsverstoßes set nicht erkennbar, eın 

derartiges Vorgehen sei mıt der Bindung der Rechtsprechung an Gesetz und 

Recht (Artıkei 20 Abs. 3 des Grundgesetzes) schwerlich vereinbar. 

Die Vereinbarkeit des Auskunftsverweigerungsrechts der Sicherheitsbehör- 

den (vgl. $ 16 Abs 2 ın Verbindung mit & 15 Abs.2 Nr 1 DSG NW) mit dem 
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Recht auf ınformatıonelie Selbstbestimmung wırd von den Gerichten unter- 
schiedlich beurteilt. Der Verwaltungsgerichtshof München sieht ın der Rege- 
!ung für den Verfassungsschutz eine von dem Einzelnen im überwiegenden 
Allgemeininteresse hinzunehmende Einschränkung dieses Grundrechts 
(Beschluß vom 15 Maı 1985, NVwZ 1985, 663) Das Verwaltungsgericht 
Wiesbaden hält bei einem Auskunftsantrag an das Bundeskriminalamt eine 
verfassungskonforme, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
berucksichtigende Anwendung fur geboten (Urteil vom 24. Januar 1984, DVR 
1985, 147). Das Oberverwaitungsgericht Berlin sieht unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Regelung fur die Aus- 
kunftserteilung durch die Polizei in Verwaltungsvorschriften (den KpS-Richt- 
linien) für eine Übergangszeit noch als ausreichend an (Urteil vom 31 Juli 
1985-1 B45.83-). Das Verwaltungsgericht Frankfurt leitet einen Auskunfts- 
anspruch unmittelbar aus dem Recht auf freie Entfaltung der Persontichkeit ın 
Verbindung mit der Rechtsweggarantie nach Artikel 19 Abs.4 Satz 1 des 
Grundgesetzes her, wenn vom Landeskriminalamt personenbezogene Daten 
zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung nach Auffassung des Gerichts 
ohne Rechtsgrundlage gesammelt, aufbewahrt und weitergegeben werden 
und nicht ausgeschlossen werden kann, daß der die Auskunft begehrende 
Bürger davon betroffen ist (Urteil vom 17. Juli 1984, DVR 1985, 273) Das 
Verwaltungsgericht Schleswig schließlich ıst der Auffassung, daß das Aus- 
kunftsverweigerungsrecht der Verfassungsschutzbehörde gegen die Rechts- 
weggarantıe des Artıkels 19 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes verstoße, weil 
die Regelung einen erheblichen Eingriff in das Recht auf ınformationelle 
Selbstbestimmung darstelle, ohne eine effiziente, einzelfalibezogene Nach- 
prufung der Rechtmäßigkeit der Auskunftsverweigerung zu ermöglichen Das 
Gericht hat deshalb dıe Sache dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt 
(Beschluß vom 21. Januar 1986 - 3 A 1/85 -). 

Auch in anderen Fällen haben Gerichte Folgerungen aus dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung gezogen. So hat das Sozialgericht Hildes- 
heim entschieden, daß die Bundesanstalt für Arbeit verpflichtet sei, dıe 
interne Offenbarung von ärztlichen und psychologischen Gutachten auf das 
erforderliche Maß zu begrenzen, da das Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung nur nach dem Grundsatz der Verhältnismaßigkeit beschränkt wer- 
den dürfe. Für die Arbeit der Vermittlungs- und der Leistungsabteilung reiche 
es aus, wenn die abschließende Leistungsbeurteilung des Arztes oder 
Psychologen vorliege Die übrigen Teile des Gutachtens {insbesondere 
soweit sie Angaben uber die Diagnose enthalten) seien beim ärztlichen bzw. 
psychologischen Dienst zu verwahren (Beschluß vom 6. Mai 1985 - S 3 Ar 
269/84 -). 

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Hamburg folgt aus dem Volkszäh- 
Iungsurteii des Bundesverfassungsgerichts, daß Angaben, die eın Asylbe- 
werber im Rahmen seiner Anhörung über die Einreisemodalitaten macht, nur 
dann an dıe Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden dürfen, wenn eine 
Strafverfolgung im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, anderenfalis 
bestehe hinsichtlich dieser Angaben ein Verwertungsverbot. Das Gericht halt 
insoweit eine entsprechende Anwendung der Regelung für Steuerdaten 
(830 Abs.4 Nr.5, 8393 Abs.2 AO) für geboten (Urteil vom 17. Juli 1985, 
NUW 1985, 2541). 

Auch im privatrechtlichen Bereich wird das Recht auf informationeile Selbst- 
bestimmung herangezogen. So stützt das Bundesarbeitsgericht den 
Anspruch eines erfolglosen Bewerbers auf Vernichtung des von ihm ausge- 
füllten Personalfragebogens auch auf das Recht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung (Urteil vom 6. Juni 1984 - 5 AZR 286/81 -)



C. Datenschutz in den Bereichen 

der Verwaltung 

1. Meldewesen 

a) Datenspeicherung 

Zur Erfullung ıhrer Aufgaben speichern die Meldebehorden die ın $3 des 

Meldegesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (MG NW) genannten Daten 

einschließlich der zum Nachweis ihrer Richtigkeit erforderlichen Hınweise ım 

Melderegister Eın Datum „Haushaltsvorstand“ ist nıcht vorgesehen, seine 

Speicherung ist deshalb unzulässig Anlaßlıch eines Kontrollbesuchs beı einer 

Gemeinde habe ıch festgestellt, daß dort der Datensatz der Personendateı ein 

Datenfeld „Haushaitsvorstand" enthielt Ich habe empfohlen, dıeses Datenfeld 

aus dem Datensatz herauszunehmen. 

b) Kombination gespeicherter Daten 

Anläßlıch der Landtagswahl 1985 wurden von einer Gemeinde den ım Rat 

vertretenen Parteien Listen von Wahlberechtigten angeboten, dıe neben der 

zulassigen Angabe der Altersgruppe auch Hınweise auf Geschlecht und Haus- 

haltsvorstand enthielten. Das Datum „Haushaltsvorstand“ ıst zwar ın der Melde- 

datei nıcht gespeichert, wurde aber zum Zweck der Erstellung der Listen durch 

eın ADV-Programm gebildet. Als Haushaltsvorstand wurde der alteste mannliche 
Familıenangehorige ausgewiesen 

Die Übermittlung dıeser Angabe war bereits deswegen unzulässig, weıl dıe 

Daten, die an Parteien, Wahlergruppen und andere Trager von Wahlvorschlagen 

ım Zusarnmenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen ubermittelt werden 

dürfen, in &35 Abs 1 Satz 1 und 2 MG NW abschließend festgelegt sind (unten 

C.2.) In diesem Zusammenhang wurde auch dıe Frage aufgeworfen, ob dıe 

Meldebehörde uberhaupt aus einer Kombination der von ıhr zulassigerweise 

gespeicherten Daten ein neues Datum wıe „Haushaltsvorstand“ bilden darf 

Diese Frage kann nicht unabhangıg von der Zulassigkeit der Übermittlung 

beurteilt werden 

Nach $31 Abs 1 Satz 1 MG NW darf die Meldebehörde bestimmte Daten, 

darunter auch dıe Anschrift, das Geburtsdatum und das Geschlecht, an andere 

offentliche Stellen ubermitteln, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Auf- 

gaben des Empfangers zulassig ist Nach $31 Abs 1 Satz 3 MG NW durfen 

diese Daten auch fur eine Personengruppe listenmaßıg ubermittelt werden, 

dabeı durfen fur die Zusammensetzung dieser Personengruppe die ın $31 

Abs 1 Satz 1 MG NW genannten Daten zugrunde gelegt werden Danach ware 

es zulassig, eine Liste der durch eıne Kombination der genannten Angaben 

gebildeten Gruppe der „ältesten mannlichen Einwohner an einer Anschrift“ zu 

übermitteln, allerdıngs nur soweit dies zur rechtmaßıgen Aufgabenerfullung des 

Datenempfangers erforderlich ıst Beı der Prufung, ob dıe Aufgabenerfullung 

rechtmaßig ist, ıst auch der Grundsatz der Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau (Artıkel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes) zu beachten 

Entsprechendes gılt fur Gruppenauskünfte an Personen und nicht-offentliche 

Stellen nach 834 Abs 3MG NW Nach dieser Bestimmung darf eıne Melderegı- 

sterauskunft uber eıne Vielzahl nıcht namentlich bezeichneter Einwohner (Grup- 

penauskunft) erteilt werden, soweit sıe im öffentlichen Interesse legt ($ 31 

Abs.3 Satz 1 MG NW) Für dıe Zusammensetzung der Personnengruppe durfen 
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Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, 
Anschriften, Tag des Ein- und Auszugs, Familienstand, beschränkt auf die 
Angabe, ob verheiratet oder nicht, sowie der Beruf herangezogen werden (8 31 
Abs.3 Satz 2 MG NW). Danach wäre die Übermittlung von Personengruppen, 
die ausschließlich aus den dort genannten Daten gebildet werden (z.B. ältester 
männlicher Einwohner an einer Anschrift) zulässig, sofern die übrigen Voraus- 
setzungen gegeben sind. Bei der Prüfung, ob die Gruppenauskunft im offent- 
lichen Interesse liegt, ist ebenfalls der Grundsatz der Gleichberechtigung zwi- 
schen Mann und Frau zu berücksichtigen. 

c) Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 

- Nach einer Pressemeldung sollte unter Hinweis auf die melderechtlichen 
Bestimmungen eine Meldebehörde dem Suchdienst des Deutschen Roten 
Kreuzes die Unterstützung verweigert haben. Der Suchdienst wollte die 
Verbindung einer Aussiedlerin zu ihrer früher in dieser Stadt wohnhaft 
gewesenen Verwandten herstellen. Diese Verwandte war bereits vor etlichen 
Jahren aus dıeser Stadt weggezogen. 

Nach Ablauf von fünf Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in dem ein 
Einwohner weggezogen ist, sind die bis dahin gespeicherten Daten geson- 
dert aufzubewahren ($ 11 Abs.3 Satz 1 MG NW). Während der Zeit der 
gesonderten Aufbewahrung dürfen dıe Daten nicht mehr verarbeitet oder 
sonst genutzt werden, es sei denn, daß dies zu wissenschaftlichen Zwecken, 
zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, zur rechtmäßigen Aufgabener- 
füllung der in 831 Abs. 3 genannten Behörden oder für Wahlzwecke unerlaß- 
lich ist oder der Betroffene schriftlich eingewilligt hat ($ 11 Abs. 3 Satz 2 MG 
NW). 

Soweit durch dıe Auskunft nur ein rein persönlicher Kontakt zwischen 
Verwandten hergestellt werden soll, ist nach meiner Auffassung die Aus- 
kunfterteilung nur mit Einwilligung des Gesuchten zulassig, da nicht auszu- 
schließen ist, daß durch die Auskunfterteilung seine schutzwürdigen Belange 
beeinträchtigt werden, etwa wenn er gar keinen Kontakt mit Verwandten 
wünscht. Wird die Auskunft für andere Zwecke, wie Renten- oder Staatsan- 
gehörigkeitsangelegenheiten, benötigt, so kann aus der Sicht des Daten- 
schutzes hingenommen werden, wenn bei den Suchdiensten das Erfordernis 
der bestehenden Beweisnot für eine Auskunft weit ausgelegt und nicht auf 
eın förmliches Verfahren beschränkt wird. 

- In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder Bürger an mich 
gewandt und Einwendungen gegen die Übermittlung ihrer personenbezoge- 
nen Daten an Adreßbuchverlage erhoben. Bisher konnte ich ihnen nur 
mitteilen, daß ich mich in meiner Stellungnahme zu dem Entwurf des Melde- 
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen für ein Widerspruchsrecht des 
Bürgers gegen die Datenübermittiung an Adreßbuchverlage oder gegen die 
Veröffentlichung in eınem nach Straßen und Häusern gegliederten Einwoh- 
nerverzeichnis eingesetzt hatte, um ihn vor Belästigung und Gefährdung zu 
schützen, meine Vorschläge aber in dem vom Landtag beschlossenen 
Gesetz keine Berücksichtigung gefunden haben. 

In der letzten Wahlperiode hatte die Landesregierung ım Landtag den Entwurf 
eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Datenschutzes eingebracht, in dem 
vorgeschlagen wurde, in $35 Abs. 4 MG NW entsprechend der Regelung in 
den Meldegesetzen aller anderen Bundesländer ein Widerspruchsrecht des 
Betroffenen gegen dıe Melderegisterauskunft an Adreßbuchverlage vorzu- 
sehen. Ich habe den Gemeinden empfohien, bereits jetzt den Widerspruch 
eines Einwohners gegen eine solche Datenübermittlung zu beachten. Der 
Innenminister hat in einem Runderlaß vom 6.November 1985 ausgeführt,



daß er im Hinblick auf die beabsichtigte Anderung des $35 Abs.4 MG NW 

keine Bedenken habe, wenn die Meldebehörden Widersprüche von Einwoh- 

nern beachten, die unter Berufung auf das Recht der informationellen Selbst- 

bestimmung die Auskunft uber ihre Daten an Adreßbuchverlage nıcht wün- 

schen, 

Nach $35 Abs 3 Satz 1 MG NW darf die Meldebehörde aus dem Melderegi- 

ster Auskunft über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern erteilen, wenn 

der Betroffene dieser Auskunft nicht widersprochen hat Auf das Wider- 

spruchsrecht hat die Meidebehörde durch öffentliche Bekanntmachung mın- 

destens einmal jährlich hinzuweisen (835 Abs.3 Satz 2 MG NW). Eın 

Schreiben an den Betroffenen, in dem dıeser auf sein Widerspruchsrecht 

hingewiesen wird, ist nach der gesetzlichen Regelung nicht erforderlich. 

Für dıe Ausübung des Widerspruchsrechts kann eine Frist bestimmt werden, 

die nicht weniger als drei Monate vor dem Ereignis betragen darf (8 35 Abs. 3 

Satz 3 MG NW). Ein Widerspruch des Betroffenen nach Ablauf der festgeieg- 

ten Frist ist nach meıner Auffassung zu beachten, solange die Auskunft nıcht 

erteilt worden ıst Dies ergibt sich aus $ 7 Satz 1 MG NW, wonach durch eine 

Auskunft aus dem Melderegister schutzwurdige Belange des Betroffenen 

nıcht beeinträchtigt werden durfen. Die Frist hat nur die Bedeutung, daß die 

Auskunft auf keinen Fall früher erteilt werden darf. 

In der Meldedatei einer Gemeinde war bei dem Datensatz einer ehemalıgen 

Einwohnerin eine Auskunftssperre nach $ 34 Abs. 5 MG NW vermerkt. Eine 

Bank fragte bei der Meldebehorde nach der jetzigen Anschrift der Einwohne- 

rin an, um eine Forderung geltend machen zu können. Die Meldebehorde 

hatte wegen der eingetragenen Sperre Bedenken, die gewünschte Meldere- 
gtsterauskunft zu erteilen. 

Nach 834 Abs.5 MG NW ıst jede Melderegisterauskunft unzulassıg, wenn 

der Betroffene der Meldebehorde das Vorliegen von Tatsachen glaubhaft 
gemacht hat, die die Annahme rechtfertigen, daß ıhm oder eıner anderen 

Person hıeraus eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder 

ähnlıche schutzwurdige Belange erwachsen kann. 

Sind die Voraussetzungen fur eine solche Auskunftssperre gegeben, so wirkt 

sıe gegenüber jedermann. Es kommt nıcht darauf an, ob dem Antrag auf 

Eintragung der Auskunftssperre ein konkreter Sachverhalt, der die Verweige- 
rung der Auskunft an eine bestimmte Person zum Gegenstand hatte, 

zugrunde gelegen hat (Medert/Sußmuth/Schweinoch/Weigert, Melderecht 
des Bundes und der Länder, MRRG, 8 21 Radnr. 62). 

Nach $ 11 Abs.2 Satz 2 MG NW hat die Meldebehörde nach dem Wegzug 
eines Einwohners mıt Ausnahme der Angabe erwerbstätig/nicht erwerbstatig 

„die Daten nach $3 Abs. 1 MG NW, also auch Übermittlungssperren nach 8 3 
Abs 1 Nr. 18 MG NW weiterhin zu speichern. Die Auskunftssperre nach $ 34 

Abs.5 MG NW ıst daher auch bei weggezogenen Einwohnern weiterhin zu 

beachten (so auch Medert/Sußmuth/Schweinoch/Weigert, aaO, $21 

Ronr. 61) 

Nach Ablauf von fünf Jahren nach Ende des Kalenderjahres, ın dem ein 

Einwohner weggezogen ist, sind dıe bis dahın gespeicherten Daten geson- 
dert aufzubewahren ($ 11 Abs.3 Satz 1 MG NW}. Wahrend der Zeit der 

gesonderten Aufbewahrung dürfen dıe Daten nıcht mehr verarbeitet oder 

sonst genutzt werden, es seı denn, daß dies zu wissenschaftlichen Zwecken, 

zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, zur rechtmäßigen Aufgaben- 

erfüllung der in $31 Abs 3 genannten Behorden oder fur Wahlzwecke 
unerläßlich ist oder der Betroffene schriftlich eingewilligt hat (8 11 Abs. 3 Satz 

2 MG NW) 
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Auch bei dieser Nutzung der gesondert aufbewahrten Daten ist die Auskunfts- 
sperre nach $ 34 Abs. 5 MG NW zu beachten. Daher kann nur eine Übermittlung 
an öffentliche Stellen ($ 31 MG NW) nicht aber eıne Melderegıisterauskunft an 
Personen und nicht-öffentliche Stellen ($ 34 MG NW) in Betracht kommen. 

d) Lohnsteuerkarten 

In dem Merkblatt über die Ausstellung und Zustellung der Lohnsteuerkarten 
1985 durch die Gemeinden war ın Nr.7 Abs.2 Satz 6 bestimmt, daß, soweit 
Gemeinden eine Einwohnerdatei erstellt haben, keine Bedenken bestehen, daß 
das „Personenkennzeichen" eingetragen wird. Bei dem Personenkennzeichen 
handelte es sich um das Ordnungsmerkmal, mit dessen Hilfe dıe Meldebehor- 
den die Melderegister nach $ 4 Abs. 1 MG NW führen durfen. Die Ausführungen 
in dem Merkblatt veranlaßten eine Gemeinde, die Lohnsteuerkarten mit dem 
Ordnungsmerkmal zu versehen. 

Ordnungsmerkmale dürfen ınnerhalb der Gemeinde weitergegeben werden und 
unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen von Datenübermittlungen an 
Behörden, sonstige öffentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Religionsgesell- 
schaften übermittelt werden (84 Abs.2 Satz 1 und 2 MG NW). Nach $4 Abs. 3 
MG NW durfen dıese Ordnungsmerkmate an nicht-öffentliche Stellen nıcht 
übermittelt werden Dem widerspricht es, wenn in die Lohnsteuerkarte, die dazu 
bestimmt ist, unter anderem dem Arbeitgeber vorgelegt zu werden, das Ord- 
nungsmerkmal eingetragen wird. Da eine solche Eintragung mit dem Zweck des 
84 Abs.3 MG NW nicht vereinbar ıst, ist die Aufnahme des Ordnungsmerkmals 
in die Lohnsteuerkarte nıcht zulässig. 

Meiner Empfehlung, von einer derartigen Eintragung auf der Lohnsteuerkarte 
künftig abzusehen, wırd gefolgt. Das Merkblatt über die Ausstellung und Zustel- 
lung der Lohnsteuerkarten wurde fur 1986 entsprechend geändert. 

e) Übertragung anderer Aufgaben 

Bei einem Kontrollbesuch bei einer Stadt war unter anderem der Umgang mit 
personenbezogenen Daten bei dem dort eingerichteten Bürgeramt zu prufen. 
„Kommen Sie zu uns ins neue Bürgeramt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.“ So 
wirbt die Stadt fur das neue Amt, das sich als Ergebnis eines noch laufenden 
Forschungsprojekts in der Anlaufphase befindet. „Nein, dafür bin ıch nicht 
zuständig.“ Diese Antwort soll der Bürger kunftig nicht mehr erhalten. Mit Hilfe 
moderner Technik sollen viele Aufgaben an Ort und Stelle für den Burger sofort 
erledigt werden. Dabei muß allerdıngs der Datenschutz beachtet werden. 

Nach Mitteilung der Stadt und den bei dem Kontrollbesuch gewonnenen 
Erkenntnissen nimmt das Bürgeramt neben der Auskunfterteilung über Zustan- 
digkeiten der Stadtverwaltung sowie anderer Behörden und Einrichtungen und 
über Leistungen der Stadt folgende Aufgaben wahr: 

a) Einwohnermeldewesen: 

— An-, Ab- und Ummeldungen; 

Ausstellung und Verlangerung von Personalausweisen und Passen, 

Entgegennahme der Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses; 

Auskünfte aus dem Melderegister; 

Wehrerfassung ($ 15 des Wehrpflichtgesetzes). 

b) Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Fahrerlaubnissen fur den 
Kreis (Straßenverkehrsamt). Hierbei wırd lediglich auf die Einwohnermelde- 
dateı zugegriffen, um die im Antragsvordruck vorgesehenen Personalien mit 
den Daten ım Melderegister abzugleichen. Es erfolgt keine Bearbeitung des 
Antrags



Anschriftenanderung auf dem Kraftfahrzeugschein fur den Kreis (Straßenver- 
kehrsamt) anlaßlıch von Anmeldungen beı Umzugen ınnerhalb des Kreisge- 
bıetes und Ummeldungen 

c) Aussstellung und Anderung von Lohnsteuerkarten 

d)} Beglaubigung von Unterschriften, Abschriften und Fotokopien 

e) Entgegennahme der Anträge auf Erteilung und Verlangerung von Aufent- 
haltserlaubnissen fur den Kreis (Auslanderamt) Hierbei wird von den Mit- 
arbeitern des Buürgeramtes auf die Einwohnermeldedate: zugegriffen, um die 
Personalien und dıe Aufenthalts- und Meldezeiten zu prufen. 

Entgegennahme der Antrage auf Erteilung von Einreisegenehmigungen fur 
Angehorige von Ostblockstaaten fur den Kreis (Auslanderamt) Hıer werden 
Name, Vorname und Anschrift der Besuchten mıt den Daten ın der Eınwoh- 
nermeldedateı verglichen 

f} Annahme der Bniefwahlantrage, Ausdruck des Wahlscheines und Aushandı- 
gung der Briefwahlunterlagen an den Antragsteller 

g) Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendar- 
beitsschutzgesetz (vgl 83 Abs 2 Nr 10 MG NW) 

h) Ausstellung von Sonderausweisen fur kınderreiche Familien zum Besuch 
des Hallenbades und der Eıssportnalle Eınzıge Voraussetzung fur dıe Aus- 
stellung der Ausweise an die Kinder ıst, daß dıe Familie dreı oder mehr Kınder 
unter 18 Jahren hat Zahl und Alter der ın dem Antrag angegebenen Kınder 
werden ın der Einwohnermeldedatei gepruft Liegt dıe Voraussetzung nicht 
vor, so wird der Betroffene darauf hingewiesen, daß das Sozialamt ebenfalls 
derartige Ausweise ausstellt, wenn dıe dort geforderten Voraussetzungen 
(z B Berechtigung zum Empfang von Sozialhilfe) vorliegen. 

Den Mitarbeitern des Burgeramtes steht fur dıe Aufgabenerfullung dıe Eınwoh- 
nermeldedatei und eine Informatıonsdateı zur Verfugung In der Informationsda- 
teı sınd abgesehen von den Namen der zustandıgen Bediensteten keine perso- 
nenbezogenen Daten gespeichert 

Unter der Voraussetzung, daß dıe Darstellung der Aufgaben des Burgeramtes 
und des Zugriffs seiner Mitarbeiter auf personenbezogene Daten erschopfend 
ıst und dıe Betroffenen die unter b) und e) genannten Antrage auch weiterhin 
unmittelbar beim Kreis stellen konnen, ıst dıe erste Ausbaustufe des Burger- 
amtes nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nıcht zu beanstanden 

Die Aufgaben des Burgeramtes und der Zugriff seiner Mitarbeiter auf personen- 
bezogene Daten ın der zweiten Ausbaustufe sınd noch nıcht festgelegt Die 
zweite Ausbaustufe bedarf weiterer Prufung Von eıner datenschutzrechtlichen 
Beurteilung wurde daher derzeit angesehen Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob 
eine datenschutzrechtlich unbedenkliche Übertragung weiterer wesentlicher 
Aufgaben auf das Burgeramt moglich ıst 

Wahlen 

- Fur Zwecke der Wahlwerbung darf nach $35 Abs 1 Satz 1 MG NW dıe 
Gemeinde als Meldebehorde Parteien, Wahlergruppen und anderen Tragern 
von Wahlvorschlagen ım Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunal- 
wahlen ın den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister uber Vor- und Familiennamen, akademische Grade und 
Anschriften der Wahlberechtigten erteilen, fur deren Zusammensetzung das 
Lebensalter der Betroffenen bestimmend ıst Die Geburtstage der Wahlbe- 
rechtigten durfen dabeı nicht mitgeteilt werden (835 Abs 1 Satz 2 MG NW} 
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Die Angabe des Geschlechts, eines Datums „Haushaltsvorstand“ oder über 
die Zugehörigkeit zu der Gruppe der innerhalb eınes bestimmten Zeitraums 
Zugezogenen ist nicht zulässig. 

Ferner kann nach $ 17 Abs.5 Satz 1 der Landeswahlordnung (LWahlO) der 
Gemeindedirektor innerhalb der Auslegungsfrist die Anfertigung von Auszü- 
gen oder Abschriften des Wählerverzeichnisses durch Wahlberechtigte oder 
Träger von Wahlvorschlägen gestatten, wenn ein berechtigtes Interesse im 
Zusammenhang mit der Wahl besteht. Die Auszüge oder Abschriften dürfen 
die Geburtstage der Wahlberechtigten nıcht enthalten ($ 17 Abs.5 Satz 2 
LWahilO). Nach $ 17 Abs. 5 Satz 4 LWahlO kann der Gemeindedirektor unter 
den gleichen Voraussetzungen auch selbst Auszüge oder Abschriften des 
Wählerverzeichnisses an Träger von Wahlvorschlägen erteilen, wobei die 
Kenntlichmachung bestimmter Altersgruppen möglich ist. 

Die Kenntlichmachung sonstiger Personengruppen ist nicht zulässig. Auch 
der Innenminister hat in Nr. 5 Buchst. d seines Runderlasses vom 7. Januar 
1985 zur Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 1985 (MBl. NW. 
S.22) darauf hingewiesen, daß lediglich die Kenntlichmachung von Alters- 
gruppen zulässig ist. 

Entgegen der eindeutigen Rechtslage hielt ein Stadtdirektor die Erteilung von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis über die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes Zugezogenen für zulässig. Ich habe die unzulässige Bekannt- 
gabe der Zugehörigkeit zu dieser Personengruppe als Verstoß gegen das 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung 
beanstandet. Daraufhin hat mir der Stadtdirektor mitgeteilt, daß er künftig bei 
der Erteilung von Auszügen und Abschriften aus dem Wählerverzeichnis die 
Bekanntgabe der Zugehörigkeit zu anderen Personengruppen als Alters- 
gruppen unterlassen wird. Auch der in einem anderen Fall ausgesprochenen 
Empfehlung, die Angabe des Geschlechts und eines Datums „Haushaltsvor- 
stand” zu unterlassen, wurde gefolgt. 

In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.2.) hatte ich darüber berichtet, daß 
bei den letzten Kommunalwahlen mehrfach Parteien Kenntnis davon erhalten 
haben, daß eigene Parteimitglieder Unterstützungsunterschriften für 
Wahlvorschläge anderer Parteien geleistet hatten. In einem Fall hatte ich mit 
Zustimmung des Betroffenen Strafantrag gestelit. Das eingeleitete Ermitt- 
lungsverfahren wegen Verstoßes gegen 8203 StGB und 833 DSG NW 
wurde inzwischen von der Staatsanwaitschaft gemäß $ 153a Abs. 1 StPO 
gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. 

Auch bei der Landtagswahl 1985 ist es vorgekommen, daß Namen derjeni- 
gen, die eine Unterstützungsunterschrift geleistet hatten, bekannt wurden. 
Leider war es mir nicht möglich, mit der für eine Beanstandung nach 8 30 
DSG NW erforderlichen Sicherheit festzustellen, wie die Tatsache der Lei- 
stung von Unterstützungsunterschriften bekanntgeworden war. 

Ein Stadtdirektor hatte als Wahlleiter für die Wahl des Rates dieser Stadt zur 
Vorbereitung der Entscheidung des Wahlausschusses die geleisteten Unter- 
stützungsunterschriften in Listen zusammenfassen lassen und diese an die 
Beisitzer weitergegeben Die Listen wurden nach der Sitzung des Wahlaus- 
schusses den Beisitzern belassen. Da der Stadtdirektor bei künftigen Wahlen 
an seiner Praxis festhalten wollte, habe ich diese als Verstoß gegen Artikel 4 
Abs.2 der Landesverfassung und $91 Abs.1 der Kommunalwahlordnung 
gemäß $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstandet.



Paß- und Personalausweiswesen 

Der Deutsche Bundestag hat den von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
eingebrachten Gesetzentwurf (vgl. sechster Tatıgkeitsbericht, C.3.) als Zweites 
Gesetz zur Änderung personalausweisrechtlicher Vorschriften und der Strafpro- 
zeßordnung verabschiedet. Ferner hat er das von der Bundesregierung eınge- 
brachte Paßgesetz beschlossen Damit hat sich die Bundestagsmehrheit uber 

die Bedenken der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder gegen 
die Einführung eines maschinenlesbaren Ausweises hinweggesetzt Der 
behauptete Sıcherheitsgewinn durch dıe Maschinenlesbarkeit ıst nach wıe vor 

nicht dargetan 

Zwar wurde darauf verzichtet, dıe Verwendung eines Ausweises zur automatı- 
schen Speicherung von Abfragen für Zwecke der Gefahrenabwehr vorzusehen; 
dies soll der Regelung in den Polızeigesetzen vorbehalten bleiben. In einem 
neuen $ 163d der Strafprozeßordnung wird jedoch die Speicherung der beı 
einer grenzpolizeilichen Kontrolle oder einer Personenkontrolle nach $ 111 
StPO anfallenden personenbezogenen Daten ın eıner Datei fur die Verfolgung 
bestimmter schwerer Straftaten zugelassen. Eıne derartige Regelung, von der 
auch unverdachtige Bürger betroffen sind, hatte nicht unter Zeitdruck ım Rah- 
men der Beratung der Ausweisgesetze beschlossen werden sollen. Sie hatte 
vielmehr einer intensiven Beratung und einer Abstimmung mıt den anderen 
noch ausstehenden Regelungen der Datenverarbeitung zu Zwecken der Straf- 
verfolgung in der Strafprozeßordnung bedurft. 

Personenstandswesen 

Nach 8104 Abs.1 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ıhre 
Aufsichtsbehorden (alte Fassung) konnte Interessenten auf Antrag eıne Aufstel- 
lung über die beurkundeten Eheschließungen, Geburts- und Sterbefälle gegen 
angemessenes Entgelt zur Verfugung gestellt werden. In die Aufstellung durften 
nur die Personenstandsfälle aufgenommen werden, mit deren Veröffentlichung 
sich dıe Beteiligten einverstanden erklart hatten. In der ab 1. Marz 1985 gelten- 
den Fassung der Dienstanweisung ist diese Vorschrift gestrichen worden. Einige 
Gemeinden sind seitdem dazu ubergegangen, derartige Aufstellungen nicht 
mehr an die Presse oder andere Interessenten herauszugeben. 

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Runderlaß 
vom 9. April 1985 (MBl. NW. S.689) bestimmt, daß auch nach Streichung des 
& 104 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden 
eıne im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften stehende Verof- 
fentlichung von Personenstandsfällen zulassig bleibt. Entsprechenden Wun- 
schen kann daher durch eine den datenschutzrechtlichen Vorschriften gemäße 
Handhabung (jedenfalls schriftliche Einwilligung der Betroffenen gemaß 83 
Satz 1 DSG NW) Rechnung getragen werden. 

Einige Gemeinden sind dazu übergegangen, keine Veröffentlichungen mehr 
vorzunehmen. Bürgern, denen diese Bekanntmachungen ın der Presse fehlten, 
konnte ich nur mitteilen, daß die Bekanntgabe derartiger Personenstandsfalle mıt 
Einwilligung des Betroffenen zwar zulässig ist, für die Standesbeamten hierzu 
aber keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Ausländerwesen 

Zwei ausländische Bürger sahen in der Aufbewahrung von Mitteilungen über 
Verurteilungen aus vergangenen Jahren in ihrer Auslanderakte einen Verstoß 
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gegen Vorschriften uber den Datenschutz und haben mich ınsoweit um Prufung 
gebeten. 

Das Aufbewahren von Mitteilungen über Verurteilungen in der Ausländerakte 
stellt einen Eingriff in das vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 
15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 aus dem allgemeinen Per- 
sönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Abs. 1 ın Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des 
Grundgesetzes hergeleitete Recht des Betroffenen auf informationelte Selbst- 
bestimmung wie auch in sein Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs 2 
Satz 1 der Landesverfassung dar. Das Grundrecht des Artikels 2 Abs.1 in 
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes gewährleistet die Befugnis 
des Einzelnen, grundsatzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
personlichen Daten zu bestimmen, und schützt ihn damit gegen unbegrenzte 
Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner Daten (BVerfGE 
65, 1,43). 

Eingriffe in diese Grundrechte mussen von den Betroffenen zwar im überwie- 
genden Interesse der Allgemeinheit hingenommen werden. Sie bedürfen jedoch 
einer normenklaren gesetzlichen Grundlage; darüber hinaus ist bei solchen 
Eingriffen der verfassungsrechtliche Verhaltnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten 
(aaO 44). 

Zwar kann das Aufbewahren von Mitteilungen über Verurteilungen in der Aus- 
landerakte auf die Vorschriften des Ausiändergesetzes über aufenthaltsrecht- 
liche Entscheidungen ın Verbindung mit den Vorschriften des Verwaltungsver- 
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen gestützt werden. Wenn- 
gleich Zweifel bestehen, ob diese Vorschriften insoweit dem Gebot der Normen- 
klarheit entsprechen, wırd nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs- 
gerichts für eıne Übergangszeit bıs zur Schaffung einer hinreichend normenkta- 
ren gesetzlichen Grundlage eine auf die genannten Vorschriften gestützte 
Aufbewahrung derartiger Mitteilungen hingenommen werden müssen, um eine 
Funktionsunfahigkeit staatlicher Einrichtungen zu vermeiden, die der verfas- 
sungsmäßigen Ordnung noch ferner stünde als der bisherige Zustand (vgl 
BVerfGE 33, 12, 347; 41, 267). 

Jedoch kann aus dem Verhältnismaßigkeitsgrundsatz ein Anspruch auf Entfer- 
nung belastender Angaben aus der Auslanderakte hergeleitet werden, wenn das 
weitere Festhalten dıeser Angaben zur Aufgabenerfüllung der Ausländerbe- 
hörde nıcht mehr erforderlich ist. Dies muß jedenfalls dann gelten, wenn wie ın 
den vorliegenden Fällen die Angaben nicht zu ausländerrechtlichen Entschei- 
dungen geführt haben und auch künftig nicht zu solchen Entscheidungen führen 
konnen, weil dem ein gesetzliches Verwertungsverbot entgegensteht 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß nach $ 17 Abs. 3 Satz 2 irı Verbindung mıt 
Abs.2 Satz 2 DSG NW personenbezogene Daten zu löschen sind, wenn ihre 
Kenntnis zur rechtmäßigen Erfullung der Aufgaben der speichernden Stelle nıcht 
mehr erforderlich ist und der Betroffene die Löschung verlangt. Zwar findet dıese 
Vorschrift nur auf Daten Anwendung, dıe in Dateien gespeichert werden In ihr 
kommt jedoch ein aligemeines Rechtsprinziıp zum Ausdruck, das sıch aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergibt und eine Löschung jedenfalls dann gebie- 
tet, wenn die Angaben zur Aufgabenerfüllung nıcht mehr erforderlich sind, der 
Betroffene die Löschung verlangt und das weitere Festhalten der Angaben ihn 
belastet, auch wenn sıe einem Verwertungsverbot unterliegen. Der mıt der 
Loschung verbundene Verwaltungsaufwand kann einem solchen Anspruch 
jedenfalls dann nıcht entgegengehalten werden, wenn dieser Aufwand wie ım 
Falle der Löschung von Angaben uber einzelne Verurteilungen nicht unvertret- 
bar ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdıngs in einem Beschluß vom 6. Juni 
1983 (NJW 1983, 2135) entschieden, daß dıe Pflicht der Auslanderbehörde zur



vollständigen Aktenfuhrung nıcht nur einer Hintanhaltung von Informationen und 

Wertungen, sondern auch deren Entfernung aus den Akten entgegenstehe, 

wenn die Informationen erst einmal rechtmäßig dort hingelangt seien Diese 

Entscheidung, nach der der Betroffene die Aufbewahrung derartiger Unterlagen 

ohne zeitliche Begrenzung hinnehmen müßte, steht jedoch im Widerspruch zu 

den in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 

entwickelten Grundsätzen und muß durch dieses Urteil als überholt angesehen 

werden. 

Der Auffassung des Oberstadtdirektors, daß der Beschluß vom 6. Juni 1983 

vorrangig sei, weil er gegenüber dem Urteil vom 15.Dezember 1983 dıe 

speziellere Entscheidung sei und in dem Beschluß die Verhältnismaßigkeit der 

Aufbewahrung von Informationen in den Ausländerakten ausdrücklich bejaht 

werde, kann nicht gefolgt werden. Das Urteil vom 15. Dezember 1983 enthalt 

verfassungsrechtliche Aussagen, die uber die zu entscheidende Frage der 

Vereinbarkeit des Volkszählungsgesetzes 1983 mit dem Grundgesetz hinaus 

grundsätzliche Bedeutung für den Datenschutz haben. Darin hat das Gericht 

nicht nur allgemein darauf hingewiesen, daß bei Eingriffen in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach- 

ten ist, sondern auch die Beschränkung des Sammelns personenbezogener 

Daten auf das erforderliche Minimum verlangt und die Bedeutung von 

Löschungspflichten als Vorkehrungen gegen die Gefahr einer Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts hervorgehoben (aaO 44, 46). Mit diesen Aussagen ist die 

in dem Beschluß vom 6. Juni 1983 vertretene Ansicht, daß die Betroffenen beı 

Beachtung bestimmter vom Gericht formulierter Verwendungsbeschränkungen 

aus der Aufbewahrung derartiger Informationen in ihren Ausländerakten keıne 

„Nachteile für ihre Grundrechte“ zu befürchten hätten (aa0 2136), nicht ver- 

einbar. Es ist auch keineswegs gewährleistet, daß Verwendungsbeschrankun- 

gen immer beachtet werden. 

Da der Oberstadtdirektor meiner Empfehlung, die Angaben uber die Verurteilun- 

gen des Betroffenen aus der Ausländerakte zu entfernen, nicht nachgekommen 

ıst, habe ich den Verstoß gemäß & 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstandet Der 

Oberstadtdirektor hält jedoch an seiner bisherigen Verfahrensweise fest. 

Kommunalwesen 

= In meinem dritten Tätigkeitsbericht (C.6.a} hatte ich zu der Behandlung von 

Bauanträgen und Bauvoranfragen in Rats- und Ausschußsitzungen Stel- 

lung genommen. Auf Grund der inzwischen ergangenen Urteile des Verwal- 

tungsgerichts Köln vom 25. Januar 1985 — 4 K 3729/84 - und des Verwal- 

tungsgerichts Gelsenkirchen vom 5. August 1985 — 15 K 5314/83 — bin ich 

von vielen Gemeinden hierzu erneut um Stellungnahme gebeten worden 

Der ın dem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vertretenen Ansicht, daß bei 

der Behandlung von Bauantragen und Bauvoranfragen dem Recht des Bür- 

gers auf Datenschutz im Ergebnis eine geringere Bedeutung beizumessen 

sei als dem Grundsatz der Öffentlichkeit von Rats- und Ausschußsitzungen, 

kann ich nicht folgen. Sie trägt der Bedeutung und Tragweite des vom 

Bundesverfassungsgericht in seinern Urteil vom 15. Dezember 1983 zum 

Volkszählungsgesetz 1983 aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 

Abs. 1 des Grundgesetzes hergeleiteten Rechts auf informationelle Selbst- 

bestimmung wie auch das Grundrechts auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung nicht Rechnung. 

Gleiches gilt für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, 

wonach Bauvoranfragen und Bauanträge generell ın öffentlicher Sitzung zu 

behandein sind und nur im Einzelfall die Öffentlichkeit gemäß $ 33 Abs.2 
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Satz 3 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO) durch 
Ratsbeschluß ausgeschlossen werden darf. Diese Entscheidung geht auf das 
Recht auf ınformationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Daten- 
schutz, die nicht auf „Geheimnisse“ beschränkt sind, überhaupt nicht ein 
und nımmt demzufolge auch keine Abwägung zwischen dem Interesse des 
Betroffenen an dem Schutz seiner Daten und dem Interesse der Allgemein- 
heit an der Behandlung in öffentlicher Sıtzung vor. 

Ich halte an der im dritten Tätigkeitsbericht vertretenen Auffassung fest, daß 
ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Behandlung von 
Bauantragen und Bauvoranfragen in offentlicher Sıtzung, demgegenüber die 
genannten Grundrechte zurückzutreten hätten, im Regelfall nicht vorliegt. 

In einer Ratssitzung wurden unter anderem an die Presse und das Publikum 
Unterlagen über Erschließungsbeiträge in einem Bebauungsplangebiet ver- 
teilt. Bei diesen Unterlagen befand sich eine Aufstellung über die Erschlie- 
Bungsbeiträge mit Namen und Anschriften der Grundstückseigentümer und 
die Grundstücksbezeichnungen. Für die Bekanntgabe dieser Daten war eine 
gesetzliche Grundlage nicht vorhanden. Im übrigen hätte eine anonymisierte 
Liste dem Informationszweck genügt. Der Gemeindedirektor sieht kunftıg 
von einer derartigen Bekanntgabe personenbezogener Daten ab. 

In zahlreichen Fällen wurde ich um eine datenschutzrechtliche Prüfung der 
Weitergabe personenbezogener Daten durch die Verwaltung an Ausschüsse, 
Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder zum Zweck der Kontrolle der Ver- 
waltung gebeten. 

— So soliten Angaben über das Ergebnis von Bodenuntersuchungen nach 
$3 Abs.2 der Klarschlammverordnung an eine Ratsfraktion weiter- 
gegeben, 

— Auskunfte über Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr an eine Ratsfraktion 
erteilt, 

— Ratsmitgliedern Einsicht in Personalakten gewährt und 
- Auskunfte über von einem Kreis durchgeführte Ordnungswidrigkeitenver- 

fahren an parlamentarische Gremien weitergegeben werden. 

Als gesetzliche Grundlage für die Weitergabe personenbezogener Daten 
zum Zweck der Kontrolle der Verwaltung kommt nur $40 GO in Betracht. 
Nach $40 Abs. 2 Satz 1 GO überwacht der Rat die Durchführungen seiner 
Beschlüsse und der Beschlusse der Bezirksvertretungen und Ausschusse 
sowıe den Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten. Zu diesem Zweck kann 
er vom Gemeindedirektor Einsicht in die Akten durch einen von ihm 
bestimmten Ausschuß oder einzelne von ihm beauftragte Mitglieder verlan- 
gen ($40 Abs.2 Satz 2 GO). Da $40 GO eine abschließende Regelung 
enthält und ein Auskunfts- oder Einsichtsrecht für die Fraktionen als solche 
nicht vorsieht, ist somit wegen Fehlens einer nach Artikel 4 Abs.2 der 
Landesverfassung erforderlichen gesetzlichen Grundlage dıe Weitergabe 
personenbezogener Daten an eine Fraktion ohne Einwilligung der Betroffe- 
nen nicht zulässig. 
In Einzelfällen muß auf Beschluß des Rates oder auf Verlangen von minde- 
stens einem Fünftel der Ratsmitglieder auch einem einzelnen, von den 
Antragsteltern zu benennenden Ratsmitglied Akteneinsicht gewährt werden 
(8 40 Abs. 3 Satz 1 GO). Das Recht zur Überprüfung der Verwaltungstätigkeit 
setzt ein Recht zur Akteneinsicht auch in vertraulich zu behandelnde Angele- 
genheiten, etwa in Personalangelegenheiten, voraus. Es schließt jedoch nicht 
die Befugnis ein, die Akten aus den Diensträumen zu entfernen. Die Gewah- 
rung von Akteneinsicht ist nur dem einen benannten Ratsmitglied in den 
Dienstraumen der Verwaltung, und zwar unter Aufsicht eines Bediensteten 
gestattet. Diese Auffassung wird auch vom Innenminister geteilt.



Die Ratsmitglieder, dıe nach $40 Abs.2 Satz 2 oder $40 Abs. 3 Satz 1 GO 
Akteneinsicht erhalten, sind nach $30 Abs. 2 in Verbindung mit $ 22 Abs. 1 
GO zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt in jedem Fall gegenüber 
Außenstehenden. Ihnen dürfen die durch Akteneinsicht gewonnenen 
Erkenntnisse nicht mitgeteilt werden. Gegenüber den anderen Ratsmitglie- 
dern, insbesondere der eigenen Fraktion, wird die Verschwiegenheitspflicht 
durch das in $40 Abs.3 GO auch Minderheiten ausdrücklich zugestandene 
Recht zur Kontrolle der Verwaltung begrenzt. Danach bestehen gegen die 
Weitergabe den Akten entnommener personenbezogener Daten an andere 
Ratsmitglieder, soweit sie für eine sachgerechte Unterrichtung zum Zweck 
der Kontrolle der Verwaltung erforderlich ist, keine durchgreifenden daten- 
schutzrechtlichen Bedenken. Für diese Ratsmitglieder gilt jedoch ebenfalls 
die Verschwiegenheitspflicht nach $ 30 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mıt 822 
Abs. 1 GO. 

Als gesetzliche Grundlage fur Auskünfte über von einem Kreis durchgeführte 
Ordnungswidrigkeitenverfahren an parlamentarische Gremien zum Zwecke 
der Kontrolle der Verwaltung kommt nur $ 20 Abs.2 der Kreisordnung (KrO) 
in Frage. Nach dieser Vorschrift ist der Kreistag durch den Landrat über alle 
wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung zu unterrichten (Satz 1). Zu 
diesem Zweck kann der Landrat vom Oberkreisdirektor jederzeit Auskunft 
und Akteneinsicht verlangen (Satz 2). Der Kreistag kann vom Oberkreisdirek- 
tor Einsicht in die Akten durch einen von ihm bestimmten Ausschuß oder 
einzelne von ihm beauftragte Mitglieder fordern (Satz 3). In Einzelfällen muß 
auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der Kreistagsmitglieder auch 
einem einzelnen, von den Antragstellern zu benennenden Kreistagsmitgtied 
Akteneinsicht gewährt werden (Satz 4). Auch Ausschußvorsitzende können 
vom Oberkreisdirektor jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten verlan- 
gen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben das 
Recht auf Akteneinsicht nach Maßgabe der Hauptsatzung (Satz 5). Ein 
Unterrichtungsrecht der Fraktion ist hiernach nicht vorgesehen. 

Inwieweit die in diesen Vorschriften enthaltenen Unterrichtungs-, Auskunfts- 
und Akteneinsichtsrechte als gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe 
personenbezogener Daten bei Auskünften über Ordnungswidrigkeitenver- 
fahren wegen Verstöße gegen umweltschützende Vorschriften herangezo- 
gen werden können, läßt sich letztlich nur im konkreten Einzelfall beurteilen. 
Sofern für eine sachgerechte Unterrichtung zur Kontrolle der Verwaltung die 
Bekanntgabe personenbezogener Daten an einen Ausschuß erforderlich ist, 
folgt nach meiner Auffassung aus dem Grundrecht auf Datenschutz das 
Gebot, die Auskunft in nicht-öffentlicher Sitzung zu erteilen. 

Als gesetzliche Grundlage für personenbezogene Mitteilungen über von 
anderen Behörden durchgeführte Ordnungswidrigkeitenverfahren, über die 
der Kreis dienstlich unterrichtet worden ist, an Ausschüsse des Kreistages 
dürfte $ 20 Abs. 2 KrO allerdings in aller Regel nicht in Betracht kommen. 

Der Vorsitzende einer Fraktion einer Bezirksvertretung hatte einen Pressebe- 
richt über die Behandlung einer Jugendhilfeangelegenheit (Einzelfallhilfe) 
durch das zustandige Jugendamt zum Anlaß genommen, die Verwaltung zu 
bitten, in einer nicht-öffentlichen Sitzung über die Angelegenheit zu be- 
richten. 

Die Verpflichtung der Leistungstrager zur Wahrung des Sozialgeheimnisses 

nach $35 Abs. 1 und 2 des Ersten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB |) 

besteht nicht nur gegenüber außenstehenden Dritten. Sie gilt auch innerhalb 

der Leistungsträger (vgl. dritter Tätigkeitsbericht, C.8.b). Soweit das kommu- 

nale Verfassungsrecht eine Weitergabe personenbezogener Daten vor- 

schreibt oder zuläßt, deren Offenbarung nach $ 35 Abs. 1 SGB I unzulässig 

ist, geht diese bundesrechtliche Verbotsnorm nach Artikel 31 des Grundge- 
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setzes vor. Eine Offenbarung in dem dargelegten Fall ware daher ohne 
Einwilligung der Betroffenen nur unter den Voraussetzungen der 88 68 bıs 77 
des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB X) zulassig. 

Nach der hier allein ın Betracht kommenden Vorschrift des $ 69 Abs. 1 Nr 1 
SGB X ist die Offenbarung personenbezogener Daten zulassig, soweit sie fur 
dıe Erfüllung eıner gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch durch 
eine in $35 SGBI genannte Stelle erforderlich ist. Zu den gesetzlichen 
Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch gehört nach meiner Auffassung auch 
die gesetzlich vorgesehene Kontrolle der Aufgabenerfullung (vgl. auch $35 
Abs. 1 Satz 2 SGB). 

Nach 813 Abs.3 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (JWG) werden dıe 
Aufgaben nach diesem Gesetz durch den Jugendwohlfahrtsausschuß und 
durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen. Die Aufgabenver- 
teilung ıst in der Weise geregelt, daß der Jugendwohlfahrtsausschuß sich 
anregend und fordernd mıt den Aufgaben der Jugendwohlfahrt befaßt und ım 
Rahmen der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von 
ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefaßten Beschlüsse über die 
Angelegenheiten der Jugendhilfe beschließt (815 Satz 1 und 2 JWG), 
während die laufenden Geschäfte des Jugendamts, zu denen insbesondere 
die Einzelfallhilfe zählt, von dem Leiter der Verwaltung (dem Hauptverwal- 
tungsbeamten) oder ın seinem Auftrag von dem Leiter der Verwaltung des 
Jugendamts im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der zustandigen 
Vertretungskörperschaft und des Jugendwohlfahrtsausschusses geführt 
werden (816 Abs 1 JWG). Hiernach scheidet es aus, daß der Rat eine 
Jugendhilfesache, die ein einfaches Geschaft der laufenden Verwaltung 
darstellt, gemäß $ 28 Abs.3 GO im Wege des Rückholrechts einer Bezırks- 
vertretung vorbehält. Da die Bezirksvertretung keine Kontrollbefugnis gegen- 
über dem Jugendamt hat und ihre Aufgaben keine Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch sind, ist die Offenbarung personenbezogener Daten an die 
Bezirksvertretung ohne Einwilligung des Betroffenen unzulässig. Die Verwal- 
tung könnte bei Anfragen in der Bezirksvertretung allerdıngs verpflichtet sen, 
sich um die Einwilligung zu bemühen. 

In meinem ersten Tätigkeitsbericht (C.4.) und meinem dritten Tatigkeitsbe- 
richt (C.3.) habe ich zu der Zulässigkeit von Regelungen in der Ehrenord- 
nung des Rates der Gemeinden Stellung genommen. Nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz 1983 bedarf eın Ein- 
griff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Grundrecht 
auf Datenschutz einer normenklaren gesetzlichen Grundtage. Die Formulie- 
rung in einer Ehrenordnung, die dıe Verwendung der erhobenen Daten „ım 
Rahmen der Geschäftsordnung“ zulaßt, entspricht nicht dem Gebot der 
Normenklarheit. Auch erlauben der Grundsatz der Erforderlichkeit und die 
Verpflichtung zum Schutz der Daten gegen Zweckentfremdung eine Daten- 
weitergabe im Regelfall nur an den jeweiligen Ausschußvorsitzenden 

Ich würde es begrüßen, wenn der Gesetzgeber den Zugang zu den erhobe- 
nen Daten klar in der Gemeindeordnung regeln würde. Solange dies nicht 
geschieht, halte ich es für geboten, daß der Rat in der Ehrenordnung festlegt, 
wer unter welchen Voraussetzungen Zugang zu welchen Daten hat und wann 
die erhobenen Daten zu löschen sind. Nach meiner Auffassung könnte die 
Löschung nach Ende der Wahlperiode erfolgen, ın der oder mit deren Ablauf 
das Ratsmitglied ausgeschieden ist. Bei Veränderung von Daten könnte für 
dıe Löschung der alten Daten auf das Ende der Wahlperiode abgestellt 
werden, in der die Veränderung eingetreten ist.



Polizei 

a) Gesetzliche Regelung der Informationsverarbeitung 

Die Innenministerkonferenz hat am 26. April 1985 beschlossen, einen von ihrem 

zuständigen Arbeitskreis vorgelegten Vorentwurf zur Änderung des Musterent- 

wurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes (Stand: 8. Februar 1985) zur Grund- 

lage für die weitere Beratung zur Schaffung bereichspezifischer Regelungen 

uber die Datenerhebung und -verarbeitung der Polizei zu machen. 

Die Schaffung solcher Regelungen ist grundsätzlich zu begrußen; sie entspricht 

langjährigen Forderungen der Datenschutzbeauftragten. Der genannte Vorent- 

wurf trägt jedoch den in dem Beschiuß der Datenschutzbeauftragten vom 

24. Januar 1985 dargelegten Anforderungen (vgl sechster Tätigkeitsbericht, 

C.4.a) nur teilweise Rechnung. 

Der Entwurf stellt darauf ab, daß die Datenerhebung und -verarbeitung der 

Polizei im bisherigen Umfang zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben erforder- 

lich sei und deshalb auch in Zukunft in diesem Ausmaß zulassig seın müsse. 

Nach Auffassung der Datenschutzbeauftragten kann es jedoch nicht darum 

gehen, die derzeitige, durch eine Ausweitung der Datenverarbeitung gekenn- 

zeichnete Praxis festzuschreiben; diese muß vielmehr überprüft und der 

Umfang zulässiger Informationsverarbeitung begrenzt werden. 

Bedenken bestehen insbesondere gegen 

- den nach dem Entwurf zulässigen Umfang der Datenerhebung und -verarbei- 

tung zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, 

- den Umfang der Datenerhebung bei öffentlichen Versammlungen und aus 

Wohnungen, 

- die Regelung fur die „Vorsorge zur Gefahrenabwehr“, 

- die Geltung der Einschränkungen der Speicherung nur für Dateien, 

- das Fehlen einer Regelung für die automatisierte Datenverarbeitung, 

- die nach meiner Auffassung mit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfas- 

sungsgerichts nicht zu vereinbarenden Generalklauseln für die Übermittiung 

an andere öffentliche Stellen zur Erfüllung von Aufgaben dieser Stellen, 

- das Fehlen einer dem Trennungsgebot entsprechenden Regelung für dıe 

Datenübermittiung an Nachrichtendienste, 

- den vorgesehenen Wegfall der Prüfung der Voraussetzungen der Datenüber- 

mittlung durch die übermittelnde Stelle, 

- die uneingeschränkte Zulassung des Datenabgleichs zur fäahndungsmaßigen 

Überprüfung auch unverdächtiger Bürger, 

- den nach dem Entwurf zulassigen Umfang der Rasterfahndung, 

- die Beschränkung des Auskunftsanspruchs des Betroffenen auf Dateien, 

- die Beschränkung der Löschungspflicht auf Dateien, 

- die fehlende Festlegung von Fristen fur die regelmäßige Löschung im Ge- 

setz 

In weitgehender Übereinstimmung mit den Vorschlägen einer Arbeitsgruppe der 

Datenschutzbeauftragten habe ich in meiner Stellungnahme zu den einzeinen 

Vorschriften des Vorentwurfs entsprechende Änderungen vorgeschlagen. 

b) Datenerhebung 

Auf die Eingabe eines Vaters hatte ich die Rechtmaßigkeit der erkennungs- 
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dienstlichen Behandlung seines strafunmundigen Sohnes durch eine Kreispoli- 
zeibehörde zu prüfen. Dieser war als 13jähriger zweimal wegen einfachen 
Diebstahls und einmal wegen Anstiftung eines anderen Jungen zum einfachen 
Diebstahl in Erscheinung getreten. 

Die erkennungsdienstliche Behandlung eines strafunmündigen Kindes (bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres) kann entgegen der Auffassung der Kreispoli- 
zeibehörde nicht auf die 2. Alternative des $ 81b SıPO gestützt werden, da diese 
Vorschrift voraussetzt, daß der Betroffene Beschuldigter ist, ein Strafunmündi- 
ger aber nicht Beschuldigter sein kann. Bei Strafunmundigen kommt als gesetz- 
liche Grundlage für die erkennungsdienstliche Behandlung allein 810 Abs. 1 
Nr.2 des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (Po!G NW) in Be- 
tracht. 

Nach dieser Vorschrift kann die Polizei erkennungsdienstliche Maßnahmen 
vornehmen, wenn dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforder- 
lich ist, weil der Betroffene verdächtig ist, eine Tat begangen zu haben, die mit 
Strafe bedroht ist und wegen der Art und Ausführung der Tat die Gefahr der 
Wiederholung besteht. Dies gilt grundsätzlich auch bei Strafunmündigen Beı 
der Vornahme solcher Maßnahmen ist jedoch der verfassungsrechtliche Verhält- 
nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Danach hat die Polizei von mehreren 
geeigneten Maßnahmen diejenige zu treffen, die den Betroffenen am wenigsten 
belastet ($ 2 Abs. 1 PolG NW); die Maßnahme darf auch nicht zu einem Nachteil 
führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht (8 2 Abs. 2 
PolG NW). Hierzu wird in der Polizeidienstvorschrift für die Bearbeitung von 
Jugendsachen bestimmt, daß Kinder nur dann erkennungsdienstlich zu behan- 
deln sind, wenn sie wiederholt Straftaten begangen haben, und daß dabei in 
Bezug auf die Art der Straftaten und die mögliche Entwicklung ein strenger 
Maßstab anzulegen ist. 

Im vorliegenden Fall war bereits zweifelhaft, ob die vorgenommenen erken- 
nungsdienstlichen Maßnahmen als erforderlich ($ 10 Abs. t Nr.2 PolG NW) 
angesehen werden konnten. Zur vorbeugenden Bekampfung weiterer Straftaten 
durfte die Aufbewahrung von Merkblättern über die drei Vorfälle in der Jugend- 
schutzakte genügen ($ 2 Abs. 1 PolG NW). 

Auf jeden Fall steht bei der gebotenen Anlegung eines strengen Maßstabes in 
Bezug auf die Art der Straftaten die Belastung des Betroffenen durch die 
erkennungsdienstliche Behandlung außer Verhältnis zu dem erstrebten Erfolg 
($2 Abs.2 PoIG NW). Zwar schließt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dıe 
erkennungsdienstliche Behandlung von Kindern nicht schlechthin aus. Sie muß 
jedoch auf schwere Straftaten und ansonsten auf Fälle der gewohnheits- oder 
bandenmäßigen Begehung von Straftaten beschränkt bleiben. Auch wenn 
Ladendiebstahl nicht als Bagatelldelikt anzusehen ist, erscheinen erkennungs- 
dienstliche Maßnahmen nach drei einfachen Diebstahlen bei einem Kind unver- 
hältnismäßig. 

Unabhängig von der Beurteilung der Zulässigkeit der erkennungsdienstlichen 
Behandlung war die Weitergabe der dabei gefertigten Unterlagen an das Bun- 
deskriminalamt nicht gerechtfertigt, da es sich nicht um überregional bedeut- 
same Straftaten handelte. 

Ich habe der Kreispolizeibehörde daher empfohlen, die bei ihr vorhandenen 
erkennungsdienstlichen Unterlagen über den Betroffenen zu vernichten, die 
Vernichtung der beim Landeskriminalamt und beim Bundeskriminalamt vorhan- 
denen Unterlagen zu veranlassen und etwaige Hinweise auf diese Unterlagen in 
den polizeilichen Sammlungen und Dateien zu löschen oder ihre Löschung zu 
veranlassen. Da die Behörde meiner Empfehlung nicht gefolgt ist, habe ich die 
erkennungsdienstliche Behandlung, die Weitergabe der dabei gefertigten Unter- 
lagen an das Landeskriminalamt und an das Bundeskriminalamt sowie die



Ablehnung der Vernichtung der Unterlagen gemäß $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

beanstandet. 

c) Datenspeicherung 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat die 

Speicherung personengebundener Hinweise in den polizeilichen Informations- 

systemen erörtert und hierzu am 15.November 1985 folgenden Beschluß 

gefaßt: 

Personengebundene Hinweise, d.h. Daten, die über die Identifizierungsfunktion 

hinausgehen und eine erste Einschätzung der gespeicherten Person ermögli- 

chen sollen, finden sich zunehmend in polizeilichen Dateien. Im Bereich des 

Bundeskriminalamtes sind personengebundene Hinweise beispielsweise in den 

Dateien KAN, Haftdatei, Erkennungsdienst, Daktyloskopie, in den Falldateien 

sowie in anderen Dateien gespeichert. Auch in den Dateien der Landerpolizei 

sind derartige Hinweise enthalten. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder ist der 

Auffassung, daß die Speicherung derartiger Hinweise die Gefahr der Ergreifung 

polizeilicher Maßnahmen nur auf Grund des Dateiinhalts hervorruft und daß sie 

ganz allgemein zu einer sozialen Abstempelung der betroffenen Person führen 

kann. Sie ist der Ansicht, daß polizeiliche Entscheidungen und insbesondere 

polizeiliches Einschreiten nur ausnahmsweise auf den Inhalt von Nachweis- 

dateien gestützt werden dürfen, in der Regel jedoch Auskunft aus der Akte 

eingeholt werden muß. Die personengebundenen Hinweise sind keine geeig- 

nete Entscheidungsgrundlage, weil sie nur bruchstückhafte Informationen dar- 

steilen und ihre ständige Aktualisierung nicht gewährleistet ist. 

Die Datenschutzbeauftragten halten die Speicherung derartiger Hinweise allen- 

falls dann für zulässig, wenn dies zur Erreichung des mit der betreffenden Datei 

verfolgten Zwecks im jeweiligen Einzelfall unabdingbar ist. Nach derzeitigen 

Erkenntnisstand dürfen personengebundene Hinweise also nur noch in solchen 

Dateien niedergelegt werden, die als alleinige Grundlage für ein polizeiliches 

Einschreiten in Betracht kommen (z.B. die Personenfahndungsdatei). 

Die benutzten Begriffe müssen präzise definiert werden, um eine einheitliche 

Handhabung sicherzustellen und unangemessene Typisierungen von Betroffe- 

nen so weit wie möglich zu vermeiden. Es ist sicherzustellen, daß die vorgenom- 

menen Bewertungen durch Tatsachen belegbar und nachvollziehbar sind. Die 

Aktualität der Hinweise muß innerhalb kurzer Fristen regelmäßig überprüft 

werden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sehen die Datenschutzbeauftragten bei einer 

Abwägung der erkennbaren Interessen der Polizei an schnell verfügbaren 

Informationen mit der Gefahr unangemessener Stigmatisierung der Betroffenen 

insbesondere die folgenden personengebundenen Hinweise nicht als erforder- 

lich an: 

— geistesschwach 

- entmündigt 

— Prostitution 

— Internationaler Rechtsbrecher 

— häufig wechselnder Aufenthalt 

— Land- und Stadtstreicher. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Vielmehr müssen alle Kataloge zulässı- 

ger personengebundener Hinweise in den Informationssystemen der Polizei in 

Bund und Ländern auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft werden. 
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Bereits in meinem fünften Tatigkeitsbericht (C.6.b) hatte ich empfohlen, von der 
Speicherung der Hinweise „Prostitution“ und „Land- oder Stadtstreicher“ abzu- 
sehen. Auf Grund der Erörterung durch dıe Datenschutzbeauftragten halte ich es 
für geboten, auch auf die Speicherung der anderen ın dem Beschluß genannten 
Hinweise zu verzichten. 

d) Auskunft und Löschung 

— Die weitaus uberwiegende Anzahl der Eingaben von Burgern ım Bereich der 
Polizei betrafen in diesem Berichtszeitraum wiederum dıe Frage, ob und in 
welchem Umfang bei diesen Behörden personenbezogene Daten über sie in 
Dateien gespeichert sind oder in Akten festgehalten werden. 
In allen Fällen konnte dem Betroffenen Auskunft erteilt werden. In keinem Fall 
hat die Polizei von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht nach 816 Abs.2 in 
Verbindung mit $ 15 Abs. 2 Nr. 1 DSG NW Gebrauch gemacht. Die Auskünfte 
mancher Polizeibehörden sınd aber noch zu pauschal abgefaßt. So wurde 
Bürgern lediglich mitgeteilt, daß personenbezogene Daten zu ihrer Person 
gespeichert seien, die sich auf die gegen sie gerichteten Strafverfahren 
beziehen. Nach einem Runderlaß des Innenministers vom 18. März 1982 
müssen jedoch die einzelnen Verfahren bezeichnet werden. Die Polizeibe- 
hörden haben auf meine Empfehlung die erteilten Auskünfte entsprechend 
ergänzt. 

- In zahlreichen Fällen war die Dauer der Aufbewahrung Kriminalpolizeilicher 
personenbezogener Sammlungen zu überprüfen. In mehreren Fällen wurden 
auf meine Veranlassung die über den Betroffenen geführten Kriminalakten 
ausgesondert und vernichtet und die entsprechenden Hınweise im automati- 
sierten Informationssystem der Polizei gelöscht. 

Beı meinen Prüfungen mußte ich auch in diesem Berichtszeitraum feststel- 
len, daß fast ausschließlich die 10-Jahres-Frist nach Nr.5.2.1 der KpS- 
Richtlinien als Frist für die Überprüfung zum Zwecke der Aussonderung von 
Kriminalakten eingegeben war. Diese in weiten Bereichen vorherrschende 
Praxis entspricht nicht den Vorgaben der KpS-Richtlinien. In von mir aufge- 
griffenen Fällen war die Polizei allerdings bereit, die Frist abzukürzen. Wie in 
meınem fünften (C.6.d) und sechsten (C.4.e) Tätigkeitsbericht ausgeführt, ist 
es aber geboten, bereits bei der Eingabe der Überprüfungsfrist verstarkt nach 
der Bedeutung der Straftat zu differenzieren. 

e) Polizeibeamte als Zeugen 

Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch einen Polizeipräsidenten, führte 
einen Zivilprozeß wegen einer Schadensersatzforderung. In diesem Prozeß 
sollte ein Polizeibeamter als Zeuge aussagen. Zur Vorbereitung seiner Zeugen- 
aussage hatte der Polızeibeamte Einsicht in den bei dem Polizeiprasidenten 
angelegten Schadensersatzvorgang genommen und sich daraus Kopien ange- 
fertigt. 

Eine gesetzliche Grundiage, die einem Zeugen ausdrücklich erlaubt, zur Vorbe- 
reitung seiner Zeugenaussage Akten oder sonstige Ermittlungsunterlagen ein- 
zusehen, ıst nicht vorhanden. Nach $ 396 Abs. 1 ZPO ist der Zeuge zu veranlas- 
sen, dasjenige, was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, 
im Zusammenhang anzugeben Der Zeuge ist grundsätzlich nur zur Konzentra- 
tion während der Vernehmung verpflichtet, nicht aber dazu, sich durch Nachfor- 
schungen, Auffrischung des Gedachtnisses usw. auf die Vernehmung vorzube- 
reiten. Nur ausnahmsweise haben auch Zeugen eine der Vernehmung voraus- 
gehende Vorbereitungspflicht, nämlich solche Personen, dıe in amtlicher Eigen- 
schaft in der fraglichen Sache tätig gewesen sind und über die dabei gemachten



Wahrnehmungen aussagen sollen, wie etwa Polizeibeamte (vgl. Schonke- 

Schröder, StGB, 20. Aufl., $ 163 Ranr. 3). 

Wenn man dieser Auffassung folgt, daß eine Vorbereitungspflicht eines Polızei- 

beamten auf seine Zeugenaussage besteht, kann dazu auch die Einsichtnahme 

in die die Aussage betreffenden polizeilichen Unterlagen erforderlich sein. An 

die Erforderlichkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. So kann es als 

erforderlich angesehen werden, daß eın Polizeibeamter seine fruher gemachte 

schriftliche Aussage oder seine Anzeige nochmals liest. Nicht erforderlich und 

nach meiner Auffassung daher unzulassig ist jedoch, daß er Einsicht in andere 

Zeugenaussagen oder Einlassungen des Beklagten oder des Beschuldigten 

nimmt, zumal die darin enthaltenen Angaben ihn bei seiner Zeugenaussage, die 

nur sein Wissen uber bestimmte Tatsachen bekunden soll, beeinflussen 

können. 

Fur diese Auffassung spricht auch, daß nach 8299 ZPO nur die Parteien 

Prozeßakten einsehen können. Dritten Personen, also auch Zeugen, kann ohne 

Einwilligung der Parteien Einsicht in die Akten nur gestattet werden, wenn eın 

rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Dies muß auch dann gelten, wenn 

Prozeßunterlagen nicht nur ın der Gerichtsakte festgehalten werden, sondern 

auch in polizeilichen Unterlagen. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften über den Datenschutz habe 

ich empfohlen, künftig Polizeibeamten zur Vorbereitung einer Zeugenaussage 

Einsicht in polizeiliche Ermittiungsvorgänge nur insoweit zu gewähren, als sie 

frühere eigene Aussagen betreffen. Dies gilt nıcht nur für Verfahren, in denen 

das Land selbst Kläger ist, sondern für alle Verfahren, in denen Polizeibeamte als 

Zeugen auftreten 

Verfassungsschutz 

a) Anforderungen an Datenschutzregelungen 

Geräde für die Datenverarbeitung der Verfassungsschutzbehörden sind prazıse 

gesetzliche Grundlagen erforderlich, da sie in besonderem Maße in das informa- 

tionelle Selbstbestimmungsrecht eıngreift, weil sie fast vollstandig im Geheimen 

und somit unter Ausschluß der Öffentlichkeit und der Kontrolle durch den 

Betroffenen stattfindet. 

Ebenso wie im Polizeirecht kann es auch beim Verfassungsschutz nicht darum 

gehen, dıe derzeitige Praxis gesetzlich festzuschreiben. Vielmehr muß der 

Umfang zulässıger Informationsverarbeitung der Vertassungsschutzbehorden 

auf der Grundlage des Volkszählungsgesetzurteils des Bundesverfassungsge- 

rıchts überprüft und durch spezielle Aufgaben- und Befugnisnormen konkreti- 

siert und begrenzt werden. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben am 13. Sep- 

tember 1985 einen Beschluß über die Mindestanforderungen fur die Neurege- 

lung gefaßt: 

1. Die Regelung der Informationsverarbeitung durch den Verfassungsschutz 

muß den Anforderungen der Normenklarheit entsprechen. Da über die 

Datenverarbeitung im Einzelfall meist nichts bekannt wird, ist es fur den 

Bürger von besonderer Bedeutung, daß er den gesetzlichen Bestimmungen 

entnehmen kann, aus weichem Anlaß, in welcher Form und zu welchem 

Zweck der Verfassungsschutz personenbezogene Daten verarbeiten darf. 

Diese Vorschriften mussen zwischen den unterschiediichen Aufgaben der 

Verfassungsschutzbehörden differenzieren. Was beispielsweise für die 

Abwehr von Spionen vertretbar ist, ist nicht auch fur die Mitwirkung an 

Sicherheitsüberprüfungen angemessen 
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Der Grundsatz der Zweckbindung gilt auch fur die Verfassungsschutzbehör- 
den. Das bedeutet: Angesichts der Vielfalt ihrer Aufgaben reicht eine pau- 
schale Bindung an „Zwecke des Verfassungsschutzes“ nicht aus. Vielmehr 
dürfen die für die unterschiedlichen Aufgaben erhobenen Daten grundsatz- 
lich nur für die jeweilige Aufgabe verwendet werden. Die Regelung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verfassungsschutz muB 
die Erhebung sowie jegliche andere Art der Verarbeitung und Verwendung 
einbeziehen. 

Regelungsbedürftig sind auch die Voraussetzungen für die jeweilige Form 
der Datenverarbeitung: Wesentliche Schritte der Automatisierung sollten 
beispielsweise nur zugelassen werden, wenn diese für die Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe gerechtfertigt sınd und hierdurch schutzwürdige Belange 
der Betroffenen nicht unverhältnismaßig beeintrachtigt werden. Dies gilt 
insbesondere für Systeme der Datenverarbeitung, dıe über einen Aktennach- 
weis hinausgehen oder durch Übernahme von Akteninhalten neue Verwen- 
dungs- und Verknupfungsmöglichkeiten eröffnen. 

Für jede automatisierte oder manuelle Datei ist eine detaillierte Errichtungs- 
anordnung zu erlassen. 

. Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel muß klar geregelt sein. Dies gılt 
sowohl für die Voraussetzungen der Anwendung als auch für die Frage, 
gegen wen nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden dürfen. Die 
nachrichtendienstlichen Mittel sollten soweit wie moglich gesetzlich festge- 
legt werden. Zumindest soliten die Verfassungsschutzbehörden verpflichtet 
werden, alle in Frage kommenden Mittel im einzelnen ıntern zu beschreiben 
und ihren Einsatz zu dokumentieren. Die Anwendung nachrichtendienstlicher 
Mittel entbindet nicht von der Beachtung der allgemeinen Rechtsordnung. 
Holt der Verfassungsschutz bei anderen Behörden Auskünfte ein, so soller 
sein Ersuchen begrunden, wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen 
(z.B. schutzwürdige Belange des Betroffenen oder Sicherheitsinteressen 
des Staates). Entfällt danach die Begründung, so sind die Gründe des 
Ersuchens intern zu dokumentieren. Für Kontrollzwecke sollte ein eigenes 
Verzeichnis eingerichtet werden. 

Eine Verpflichtung anderer Behörden, dem Verfassungsschutz von sich aus 
Informationen zu übermitteln, muß auf solche Bestrebungen beschrankt 
werden, die auf Anwendung von Gewalt oder geheimdienstliche Tätigkeit 
gerichtet sınd. Darüber hinaus dürfen Behörden von sich aus nur unter 
weiteren gesetzlich festzulegenden Einschränkungen den Verfassungs- 
schutz über personenbezogene Vorgänge informieren. Übermittlungen „auf 
Verdacht“ sind unzulassig und können sich schädlich für das Verhältnis des 
Bürgers zu den Behorden auswirken. 

Bei der Regelung der Informationsbeziehungen zwischen Polizei und Verfas- 
sungsschutz ist das verfassungskräftige Trennungsgebot zu beachten, das 
inhaltlicher ebenso wie organisatorischer Natur ist. Der Verfassungsschutz 
darf deshalb die Polizei z.B. nicht um Maßnahmen ersuchen, die die Anwen- 
dung polizeilicher Befugnisse erfordern. On-line-Verbindungen zwischen 
Polizei und Verfassungsschutz sind mit dem Trennungsgebot nicht vereinbar. 
Ein geeigneter Maßstab für Datenübermittlungen der Polizei an den Verfas- 
sungsschutz im Einzelfall sınd die Verwertungsregelungen nach dern Gesetz 
zu Artikel 10 Grundgesetz. 

Es ist sicherzustellen, daß spezielle Verwertungsbestimmungen - z.B. des 
Strafverfahrensrechts — beachtet werden; dies gilt z.B. für Erkenntnisse, die 
im Rahmen der Telefonüberwachung oder bei Durchsuchungen gewonnen 
wurden.



3. Die Befugnis zur Speicherung ist differenziert nach den unterschiedlichen 

Aufgabenbereichen zu regeln. 

So muß der Extremismusbezug in der Person desjenigen erfüllt sein, dessen 

Daten personenbezogen auswertbar im Rahmen der Extremismusbeobach- 

tung gespeichert werden sollen. Hierbei ist außerdem zu beachten, daß 

Personendaten nur gespeichert werden durfen, wenn dies zum Zwecke der 

Beobachtung extremistischer Bestrebungen erforderlich ist Der Praxıs, die 

immer mehr von der Beobachtung von Organisationen zur Erfassung von 

Einzelpersonen übergeht, muß entgegengewirkt werden. 

Die Gründe für eine Speicherung müssen aus den Unterlagen des Verfas- 

sungsschutzes nachvollziehbar sein. Werden Bewertungen gespeichert, so 

muß erkennbar sein, wer sie vorgenommen hat und welche Unterlagen ihnen 

zugrundeliegen. 

Es sind gesetzliche Regelfristen fur die Überprüfung und Loschung der 

gespeicherten Daten festzulegen. Dabei ist zwischen den einzelnen Auf- 

gabenbereichen (etwa Extremismusbeobachtung/Spionageabwehr), nach 

der Relevanz der einzelnen Informationen (etwa vager Verdacht/gesicherte 

Informationen) sowie nach dem Alter der Betroffenen zu differenzieren. Dies 

gilt auch für die Speicherung ın Akten. 

4. Im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen werden sowohl beim Verfas- 

sungsschutz als auch bei eıner Reihe weiterer Stellen Daten erhoben und 

verarbeitet. Hierfür sind besondere gesetzliche Grundlagen erforderlich. Für 

die Mitwirkung des Verfassungsschutzes sind folgende Prinzipien zu be- 

achten: 

Die Sicherheitsuberprüfungen sind auf das erforderliche Maß zu beschrän- 

ken. Dies gilt insbesondere für die Intensität der Prüfung, die sich nach der 

Gefährdung im Einzelfall richten muß. 

Die Sicherheitsüberprüfung soll erst durchgeführt werden, wenn nur noch 

davon die Aufnahme der sicherheitsrelevanten Tätigkeit abhängig ist. Für den 

personellen Sabotageschutz ıst zudem die exakte Beschreibung der sicher- 

heitsempfindlichen Bereiche und die Begrenzung der Überprüfung auf tat- 

sächlich in diesem Bereich eingesetzte Personen zu fordern. 

Die Verfahrensregelungen müssen andere Ermittlungsformen ausschließen. 

Im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung ıst es nıcht Aufgabe des Verfas- 

sungsschutzes, die Auskünfte aller beteiligten Stellen zu koordinieren. 

Die Voraussetzungen, unter denen im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 

auch Nachforschungen über Dritte angestellt werden dürfen, sind gesetzlich 

festzulegen. Soweit Dritte, z.B. Ehegatten, einbezogen werden, ist deren 

Einwilligung erforderlich. Die Speicherung von Daten über diese Personen ist 

auf ein Minimum zu beschränken und darf grundsätzlich nicht personenbezo- 

gen erschließbar sein. 

Das Verfahren muß für dıe Betroffenen (einschließlich der Dritten) transpa- 

rent sein. Sie sind über die Tatsache, den Abiauf, die beteiligten Stellen und 

das Ergebnis der Sicherheitsuberprufung zu unterrichten. Im Fall von Sıcher- 

heitsbedenken ist dem Uberprüften Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Ausnahmen von dieser Unterrichtungspflicht sind eng zu fassen. 

Auch Auskunftspersonen sınd über den Zweck der Befragung zu unterrich- 

ten, um Fehlschlüsse zu Lasten des Betroffenen zu vermeiden, und auf die 

Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

Stellt der Betroffene einen Auskunftsantrag nach den Datenschutzgesetzen, 

so ist diesem zu entsprechen, soweit die Speicherung im Rahmen der 

Sicherheitsüberprüfung erfolgt ist. 
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Die speziell für die Sicherheitsüberprüfung beim Betroffenen oder bei ande- 
ren Stellen erhobenen Daten dürfen in der Regel nur für diesen Zweck 
verwendet werden. Die Trennung von Sicherheits- und Personalakten ıst 
strikt zu wahren. 

. Verfassungsschutzbehörden dürfen untereinander personenbezogene Da- 
ten nur austauschen, soweit dies zu ıhrer jeweiligen gesetzlich festgelegten 
Aufgabenerfullung erforderlich und verhaltnismäßig ist. 

Die Übermittlung personenbezogener Daten durch den Verfassungsschutz 
an andere Sıcherheitsbehörden (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaft, BND u.a.) 
muß unter Beachtung des Zweckbindungsgrundsatzes praziser und restriktı- 
ver als in den derzeit praktizierten Zusammenarbeitsrichtlinien in Staats- 
schutzsachen geregelt werden. Die Voraussetzungen einer Übermittlung 
müssen konkret festgelegt werden. Allein die Begründung, daß die Übermitt- 
lung mit „dem Zweck des Verfassungsschutzes“ vereinbar sei, ist nıcht 
ausreichend An Strafverfolgungsbehörden darf der Verfassungsschutz Infor- 
mationen, die er mit nachrichtendienstlichen Mitteln erlangt hat, nur weiterge- 
ben, wenn tatsachliche Anhaltspunkte für die Einleitung eines Ermittlungsver- 
fahrens wegen einer Straftat der in $7 Abs.3 des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz genannten Art vorliegen. 

Eine Übermittlung an andere Behorden kann nur zur Erfullung eigener 
Aufgaben des Verfassungsschutzes in Betracht kommen. Ausnahmen 
bedurfen einer gesetzlichen Regelung. 

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an private Stellen (z.B. 
Firmen, Gewerkschaften, Parteien) ıst nur ım Rahmen der gesetzlich vorge- 
sehenen Sicherheitsüberprufungen und nur in dem dafur unerlaßlichen Rah- 
men oder aus Gründen der Spionage- und Terrorismusabwehr zulässig. Bei 
Übermittlungen außerhalb der Sicherheitsüberprüfung ıst außerdem die 
Zustimmung der obersten Dienstbehorde einzuholen. 

Eine Übermittlung an ausländische Dienststellen einschließlich der Nachrich- 
tendienste ist an besonders enge Voraussetzungen zu knüpfen. Es ıst — 
längerfristig durch völkerrechtliche Übereinkommen - zu gewahrleisten, daß 
im Inland geltende Schutzrechte des Betroffenen nicht gefährdet werden. 
Vor jeder Übermittlung hat die auskunftgebende Verfassungsschutzbehörde 
die Richtigkeit der vorhandenen Unterlagen und deren Erforderlichkeit fur die 
eigene Aufgabenerfüllung zu uberprüfen. In allen Fallen ist die Übermittlung 
personenbezogen zu dokumentieren. Über die Anderung wesentlicher 
Gesichtspunkte ıst die Empfängerbehörde zu unterrichten, soweit dadurch 
nıcht schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über personenbezogene Erkenntnisse 
des Verfassungsschutzes ist grundsatzlch ausgeschlossen. 

. Die Verfassungsschutzbehörden dürfen Auskunftsersuchen der Bürger 
nicht, wie dies derzeit dıe meisten Ämter handhaben, schematisch ablehnen. 
Der Gesetzgeber sollte daher von folgenden Grundsatzen ausgehen: 

Die Auskunft ist zu erteilen 

- in aller Regel, wenn die Speicherung nur auf einer Sicherheitsüberpru- 
fung beruht, 

— im übrigen nach Abwagung im Einzelfall. 

Im Falle einer Auskunftsverweigerung sind die Gründe ım einzelnen zu 
dokumentieren 

Die Bearbeitung von Auskunftsersuchen muß getrennt von anderen Informa- 
tionssammlungen erfolgen Die Tatsache der Antragstellung darf nicht zum 
Nachteil der Betroffenen verwertet werden.



7. Die Kontrollkompetenz der Datenschutzbeauftragten erstreckt sich auf 

die gesamte Datenverarbeitung der Verfassungsschutzbehörden und umfaßt 

auch Akten und sonstige Unterlagen. Auch die Datenverarbeitung im Rah- 

men des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz muß der Kontrolle der Daten- 

schutzbeauftragten unterliegen. Dies ıst unerläßlich fur die Durchsetzung des 

Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gerade im Bereich des Verfas- 

sungsschutzes. 

Diese Mindestanforderungen müssen in einem neuen Bundesverfassungs- 

schutzgesetz berucksichtigt werden Auf ihrer Grundlage ist aber auch eine 

Überprüfung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und der von 

der Landesregierung hierzu vorgeschlagenen Änderungen notwendig 

b) Bundesverfassungsschutzgesetz und Zusarnmenarbeitsgesetz 

Die Fraktionen der CDU/CSU und FDP haben im Deutschen Bundestag den 

Entwurf eines Bundesverfassungsschutzgesetzes eingebracht (Bundestags- 

drucksache 10/4737, Artikel 3). Dieser Entwurf trägt den dargelegten Anforde- 

rungen an Datenschutzregelungen für den Verfassungsschutz nur zu einem 

geringen Teıl Rechnung und weist schwerwiegende Mängel auf. 

So kann dem Burger nach wie vor jede Auskunft verweigert werden. Es fehlen 

gesetzliche Fristen für die Löschung personenbezogener Daten. Dem Verfas- 

sungsschutz darf nicht das Recht zugestanden werden, in jedes amtliche 

Register Einsicht zu nehmen und jede Art von Daten anzufordern; im Gesetzent- 

wurf sind davon nicht einmal Gesundheits- und Steuerdaten ausgenommen 

Während sich das nachrichtendienstliche Informationssystem bisher auf die 

Speicherung von Aktennachweisen beschränkte, sollen nach dem Gesetzent- 

wurf auch Textzusatze mit Informationen über den Bürger den Nachrichtendien- 

sten bundesweit automatisiert zur Verfügung stehen. Damit werden zulasten des 

Bürgers Akteninhalte verkürzt und aus Ihrem Entstehungszusammenhang her- 

ausgenommen. 

Ferner hat die Bundesregierung im Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes über 

die informationelle Zusammenarbeit der Sicherheits- und Strafverfolgungsbe- 

hörden in Angelegenheiten des Staats- und Verfassungsschutzes und nachrich- 

tendienstlicher Tatigkeit (Zusammenarbeitsgesetz) eingebracht (Bundesrats- 

drucksache 66/86). 

Die rechtsstaatlichen Grenzen der Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten 

und Polizei werden durch das Trennungsgebot bestimmt. Dieses erschöpft sich 

nıcht in einer bloßen organisatorischen Trennung zwischen Nachrichtendiensten 

und Polizei. Die Nachrichtendienste dürfen die Polizei auch nicht um Maßnah- 

men ersuchen, zu denen sie selbst nicht befugt sind. Deshalb bestehen erheb- 

liche Bedenken insbesondere gegen die in dem Gesetzentwurf vorgesehene 

Befragung von Reisenden bei der Grenzkontrolle für Zwecke der Nachrichten- 

dienste. 

c) Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.1.c) habe ich zu der Einsichtnahme der 

Verfassungsschutzbehörde in Meldekarteien fur Zwecke der Spionageabwehr 

Stellung genommen. Ich habe dargelegt, daß das Meldegesetz eine solche 

Einsichtnahme nicht zuläßt und deshalb dem berechtigten Intormationsbedürfnis 

des Verfassungsschutzes auf eine datenschutzrechtlich zulässige Weise Rech- 

nung getragen werden muß. 

Inzwischen hat der Landtag durch das von inm am 12.Dezember 1985 
beschlossene Gesetz zur Änderung des Verfassungsschutzgesetzes Nord- 

rhein-Westfalen fur die Einsichtnahme des Verfassungsschutzes in derartige 
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Dateien eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Mit diesem Gesetz werden die 
nach bisherigem Recht zulässigen Datenubermittlungen an die Verfassungs- 
schutzbehörde wesentlich erweitert. Durch die Einsichtgewährung ın die von 
öffentlichen Stellen geführten Register werden der Verfassungsschutzbehörde 
erheblich mehr Daten übermittelt, als sie zur Erfullung ihrer Aufgaben braucht; 
sie kann damit von sämtlichen dort gespeicherten Daten aller Einwohner Kennt- 
nıs nehmen, obwohl sie nur einen kleinen Teil dieser Daten benctigt. 

Gegen eine derartige Regelung, durch die einer anderen Stelle eine ganze Dateı 
zur Einsicht zur Verfügung gestellt wird, bestehen grundsätzliche Bedenken. 
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß der Umfang der Einsichtnahme 
und damit die tatsächliche Kenntnisnahme von Daten durch die Mitarbeiter der 
Verfassungsschutzbehörde praktisch nıcht kontrollierbar ist. Wegen dieser 
Bedenken haben der Bundesgesetzgeber in $24 des Melderechtsranmenge- 
setzes (MRRG) und der Landesgesetzgeber in $ 43 des Meldegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (MG NW) die Einsichtnahme der Polizei in das 
Melderegister (sog. Schlüssellösung) nur fur eine Übergangszeit bıs zum 
31. Dezember 1985 zugelassen. 

Aus der Sicht des Datenschutzes kann daher die in dem Gesetz geregelte 
Einsicht des Verfassungsschutzes in von öffentlichen Stellen geführte Register 
nicht gutgeheißen werden. 

Soweit Einsicht ın das Melderegister gewährt wird, bestehen darüber hinaus 
Zweifel, ob das Gesetz mit dem Melderechtsrahmengesetz vereinbar ist. Der 
Bundesgesetzgeber hat in 818 MRRG im einzelnen festgelegt, unter welchen 
Voraussetzungen und nach welchen Verfahren der Landesgesetzgeber Daten- 
ubermittlungen an andere öffentliche Stellen zulassen darf; dem entspricht die 
Regelung in $31 MG NW. Ferner hat der Bundesgesetzgeber in $24 MRRG 
abweichend von $18 MRRG für eine Übergangszeit die Einsichtnahme der 
Polizei in das Melderegister vorgesehen. Dies legt den Schluß nahe, daß nach 
dem Willen des Bundesgesetzgebers weitere Abweichungen von & 18 MRRG, 
insbesondere weitere eine Einsichtnahme in der Melderegister zulassende 
Regelungen ausgeschlossen werden sollen. Jedenfalls besteht insoweit eın 
verfassungsrechtliches Risiko. 

Dem berechtigten Informationsbedürfnis der Verfassungsschutzbehörde sollte 
auf andere Weise Rechnung getragen werden. Ich habe daher vorgeschlagen, 
daß, soweit die Bekanntgabe des zu überprüfenden Personenkreises oder der 
Merkmale für die Auswertung der Register gegenüber der registerführenden 
Stelle die Aufgabenerfüllung des Verfassungsschutzes beeinträchtigen würde, 
die Auswertung durch nicht dem Verfassungsschutz angehörende Bedienstete 
(etwa solche des Regierungspräsidenten) erfolgen könnte, die für die Dauer der 
Auswertung zur registerführenden Stelle abgeordnet werden. Bei einem sol- 
chen Verfahren fände keine Einsichtnahme durch die Verfassungsschutzbe- 
hörde sondern nur eine nach 8 31 Abs. 1 Satz 1 MG NW zulässige Übermittlung 
an diese Behorde statt. Der Gesetzgeber ıst diesem Vorschlag nicht gefolgt. Er 
hat eine Einsichtgewährung an die Verfassungsschutzbehörde für erforderlich 
gehalten. 

Fur diesen Fall hatte ich dem Landtag vorgeschlagen, die Einsichtgewahrung auf 
die Melderegister, die Personalausweisregister und die Paßregıster zu 
beschränken und nur für Zwecke der Spionageabwehr zuzulassen. Im Hınblick 
auf die Vielzahl der als Register bezeichneten Datensammlungen verlangt nach 
meıner Auffassung das Gebot der Normenklarheıt, die Register, in die Einsicht 
genommen werden darf, im Gesetz abschließend aufzuführen. Ein Bedürfnis für 
eine Einsichtnahme in andere als dıe drei genannten Register ist nach den 
Ausführungen des Innenministers im Gesetzgebungsverfahren ebensowenig zu 
erkennen, wie eine Notwendigkeit fur die im Gesetz vorgesehene Ausweitung



auf den Bereich der Terrorismusbekämpfung. Leider ist der Landtag auch 

insoweit meinen Vorschlägen nicht gefolgt. 

Zu begrüßen sind die im Gesetz getroffenen verfahrensmäßigen Vorkehrungen. 

So wurde entsprechend meinem Vorschlag festgelegt, daß die Verfassungs- 

schutzbehorde über die Einsichtnahme einen gesonderten Nachweis zu fuhren 

hat, um einen Einstieg für die datenschutzrechtliche Kontrolle zu ermöglichen. 

Die Anordnung der Maßnahmen ist dem Minister oder seinem ständigen Vertre- 

ter vorbehalten. Eine Einsichtnahme wurde ausdrücklich ausgeschlossen, wenn 

eine besondere gesetzliche Geheimhaltungsvorschrift oder ein Berufsgeheim- 

nis entgegensteht. 

d) Auskunft und Löschung 

- Zahlreiche Bürgereingaben betrafen dıe Frage, ob und gegebenenfalls wel- 

che personenbezogenen Daten beim Verfassungsschutz festgehalten oder 

von ihm übermittelt worden sind. 

816 Abs.1 Satz 1 DSG NW gibt dem Betroffenen das Recht, von den 

Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen Auskunft über die zu seiner 

Person in einer Datei gespeicherten Daten zu verlangen. Nach $ 16 Abs. 2 ın 

Verbindung mit $ 15 Abs.2 Nr.1 DSG NW gilt dies allerdings nicht für die 

Verfassungsschutzbehörde. Diese hat ein Auskunftsverweigerungsrecht. 

Das Auskunftsverweigerungsrecht bedeutet nicht, daß die genannte Behörde 

keine Auskunft erteilen darf Sie hat vielmehr nach pflichtgemäßem Ermes- 

sen zu entscheiden, ob und inwieweit sie dem Auskunftsantrag eines Betrof- 

fenen entsprechen will. Dabei ist ein öffentliches Interesse an der Geheim- 

haltung gegen das Auskunftsinteresse des Betroffenen abzuwägen. Bei 

Auskunftsersuchen an die Verfassungsschutzbehorde wird allerdings 

zumeist das Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 

Gieichwohl war es ın manchen Fallen möglich, dem Betroffenen Auskunft zu 

geben. In einigen Fällen konnte erreicht werden, daß zu einer Person 

gespeicherte personenbezogene Daten gelöscht wurden, da diese zur Auf- 

gabenerfullung nicht mehr erforderlich waren. 

9. Bauwesen 

- Eine Bauaufsıchtsbehörde gab personenbezogene Daten aus erteilten Bau- 

genehmigungen an ein Elektrizitätswerk weiter. Die Bauherren wurden von 

dem Elektrizitätswerk unter Beifugung eines Formularsatzes „Anmeldung für 

die Stromversorgung“ angeschrieben. Dabei betrieb das Elektrizitätswerk 

Werbung 

Die Bekanntgabe von Angaben aus Baugenehmigungen an dıe genannten 

Stellen ist eın Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf Schutz ıhrer 

personenbezogenen Daten nach Arlikel 4 Abs.2 der Landesverfassung 

sowie in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 

in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes, der einer gesetzlichen 

Grundlage bedarf. Eine solche ist nicht vorhanden. 

813 Abs. 1 Satz 1 DSG NW kommt als gesetzliche Grundtage für die 

Weitergabe schon deswegen nicht in Betracht, weil die Vorschrift nur für in 

Dateien gespeicherte, nicht aber für lediglich in Akten festgehaltene Daten 

gilt. Im übrigen kann die 2. Alternative des $ 13 Abs.1 Satz 1 DSG NW 

jedenfalls seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 

1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 nicht mehr als gesetzliche Grundlage 

für Datenübermittlungen herangezogen werden, wenn — wie hier — lediglich 
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ein einfaches berechtigtes Interesse des Empfängers besteht, da es in 
diesen Fallen an dem vom Bundesverfassungsgericht für einen Eingriff ın die 
genannten Grundrechte geforderten überwiegenden Interesse der Allge- 
meinheit fehlt. Die Bekanntgabe personenbezogener Daten aus Baugeneh- 
migungen an diese Stelle muß daher unterbleiben. " 

Eine Architektenkammer wandte sich an den zuständigen Regierungspräsi- 
denten mit der Bitte, ihr die Namen derjenigen freiberuflichen Architekten zu 
benennen, die Bauunterlagen zur Genehmigung vorgelegt hatten, beı denen 
Behördenmitarbeiter ais Planverfasser tatig waren. Die Kammer begründete 
ihr Ersuchen damit, die Daten seıen für die Überprüfung der Einhaltung der 
Berufsordnung durch ıhre Mitglieder erforderlich Der Regierungsprasident 
ist dem Anlıegen der Kammer nicht nachgekommen. 

Eine dem Gebot der Normenklarheit entsprechende gesetzliche Grundlage 
für die Bekanntgabe der gewunschten Daten an die Architektenkammer ist 
nicht ersichtlich. Insbesondere kann die Bekanntgabe nicht auf &9Abs 1 des 
Architektengesetzes gestutzt werden. Nach dieser Vorschrift hat zwar die 
Architektenkammer unter anderem dıe Aufgabe, die beruflichen Belange der 
Gesamtheit der Mitglieder zu wahren und die Erfullung der beruflichen 
Pflichten zu überwachen. Die Vorschrift läßt jedoch in keiner Weise erken- 
nen, daß zur Erfüllung dieser Aufgabe andere Stellen personenbezogene 
Daten übermitteln dürfen. Auch die Vorschriften über die Amtshilfe können 
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als gesetzliche Grundlage 
für eine Datenubermittiung nicht mehr herangezogen werden, da sie dem 
Gebot der Normenklarheit nicht entsprechen. 

Ich verkenne nicht, daß die Architektenkammer hier zur Erfüllung ıhrer 
Aufgaben auf die Übermittlung personenbezogener Daten angewiesen ist. 
Solange der Gesetzgeber eine gesetzliche Regefung für eine Datenübermitt- 
lung nicht getroffen hat, ist sie jedoch unzulassig. Sie kann bis zur Schaffung 
einer gesetzlichen Regelung auch nicht auf einen wie auch immer gearteten 
„Übergangsbonus“ gestutzt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Notwendigkeit einer Ubergangsirist in Fällen gewandeiter Verfassungsinter- 
pretation nur als Ausnahme anerkannt, um eine sonst eintretende Funktions- 
unfähigkeit staatlicher Einrichtungen zu vermeiden, die der verfassungsmaßi- 
gen Ordnung noch ferner stünde als der bisherige Zustand (BVerfGE 33, 12, 
347; 41, 267). Von einer solchen der verfassungsmaßigen Ordnung noch 
ferner stehenden Funktionsunfahigkeit staatlicher Einrichtungen kann bei 
einem zeitweiligen Verzicht auf die Datenübermittlung keine Rede sein. Eine 
Ausweitung der vom Bundesverfassungsgericht anerkannten Ausnahme 
halte ich nicht für gerechtfertigt. 

10.Rechtswesen 

36 

a) Strafsachen 

— In einer Eingabe hat sich eın Betroffener dagegen gewandt, daß ein Amtsge- 
richt in einem Beschluß über die Anordnung erkennungsdienstlicher Maß- 
nahmen nach $ 81b StPO dıe Namen, Anschriften, Geburtsdaten und Dienst- 
bezeichnungen aller Beschuldigten aufgeführt hatte. Jeder der zahlreichen 
Beschuldigten hatte durch die Zustellung dıeses Beschlusses Kenntnis von 
den personenbezogenen Daten der anderen Beschuldigten erhalten. 
Zwar erstreckt sich meine Kontroilbefugnis nicht auf das Amtsgericht, da 
dieses keine Verwaltungsaufgaben wahrgenommen hat, sondern als Organ 
der Rechtspfiege tätig geworden ist ($ 32 Abs. 1 Nr. 1 DSG NW). Die Staats- 
anwaltschaft hatte jedoch den Beschluß in dieser Form beantragt und ihn



allen Beschuldigten zugestellt, so daß sie die Bekanntgabe der darin enthal- 

tenen Daten an Dritte mıt zu verantworten hat. Die Staatsanwaltschaft unter- 

liegt meiner Kontrolle auch insoweit, als sie nicht Verwaltungsaufgaben 

wahrnimmt (C.8.a meines ersten, C.11.a meines zweiten Tätigkeitsberichts; 

Bericht des Ausschusses für Innere Verwaltung, Drucksache 9/1314, 5.12). 

Die Bekanntgabe der in dem Beschluß enthaltenen, zum Teil höchst sensi- 

blen personenbezogenen Daten eines Beschuldigten an die anderen 

Beschuldigten stellt einen Eingriff in das Recht des Betroffenen auf informa- 

tıonelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 

Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch in sein Grundrecht auf Datenschutz nach 

Artikei 4 Abs. 2 der Landesverfassung dar. Ein solcher Eingriff bedarf einer 

gesetzlichen Grundlage, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsge- 

richts vom 15. Dezember 1983 dem Gebot der Normenklarheit entsprechen 

muß; daruber hinaus ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

Eine diesen Anforderungen entsprechende gesetzliche Grundlage für die 

Bekanntgabe der genannten Daten an andere Beschuldigte ist nicht ersicht- 

tıch. Insbesondere können die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die 

Verbindung zusammenhängender Strafsachen bei der Erhebung der Anklage 

oder nach Eroffnung des Hauptverfahrens (882 bis 4 StPO) hier nicht 

herangezogen werden, da sie keine Regelung fur das Ermittlungsverfahren 

vor Erhebung der Anklage enthalten. Zur Durchführung der nach $ 81 bStPO 

angeordneten Maßnahmen ist eın gemeinsamer Beschluß gegen alle 

Beschuldigten nicht erforderlich. 

Auf jeden Fall belastet ein solcher allen Beschuldigten zuzustellender 

Beschluß den einzelnen unverhältnismäßig. Dabei ist zu berücksichtigen, 

daß die Ermittiungen ergeben können, daß kein genügender Anlaß zur 

Erhebung der öffentlichen Klage besteht, etwa weıl der Betroffene als Täter 

nicht in Frage kommt. Der Umstand, in den Verdacht der Begehung einer 

Straftat gekommen zu sein, ist dann aber schon vielen bekannt. 

Daher sollte für jeden Beschuldigten ein gesonderter Beschluß beantragt, 

erlassen und zugestellt werden. Ich verkenne nicht, daß dies zu einer 

Mehrbelastung der Justizbehörden führen würde, halte ein solches Verfahren 

aber zur Vermeidung einer Verletzung der genannten Grundrechte fur ge- 

boten. 

Der Justizminister setzt die Verbindung zusammenhängender Strafsachen 

nach den $$ 2 bis 4 StPO auch schon im Stadium des Ermittlungsverfahrens 

als selbstverständlich voraus. Daß hierbei die verschiedenen Beschuldigten 

im Laufe des Verfahrens unter Umständen einzelne Angaben über einander 

erfahren, die ihnen bisher unbekannt waren, sei eine notwendige Folge. 

Dieser Auffassung kann ich nicht folgen. Die Erwägungen des Justizministers 

können die fehlende normenklare gesetzliche Grundlage für eine für die 

Durchführung der Ermittlungen nıcht erforderliche Bekanntgabe personenbe- 

zogener Daten eines Beschuldigten an andere Beschuldigte nicht ersetzen 

Im übrigen halte ich an meiner Auffassung fest, daß eine solche Bekanntgabe 

dem Verhältnısmäßigkeitsgrundsatz widerspricht. 

Der gesetzlichen Vertreterin eines minderjahrigen Angeklagten wurde eine 

Anklageschrift zugestellt, in der neben ihrem jetzigen Namen auch ıhr 

Geburtsname und ihre früheren Namen mit dem Zusatz „geschiedene“ 

angegeben waren. Da es sich um ein Strafverfahren gegen mehrere Ange- 

klagte handelte, erhielten alle Angeklagten bzw. deren gesetzliche Vertreter 

davon Kenntnis, daß sie zweimal geschieden war. 

Nach 8 200 Abs. 1 StPO hat die Anklageschrift den Angeschuldigten, die Tat, 

die ihm zur Last gelegt wird, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen 
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Merkmale der Straftat und dıe anzuwendenden Strafvorschriften zu bezeich- 
nen. Für dıe Bezeichnung des Angeschuldigten sind nach Nr. 110 Abs. 2 der 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren der Familien- 
name und die Vornamen, Geburtstag und Geburtsort und seine Staatsange- 
hörigkeit anzugeben, bei Minderjährigen Name und Anschrift des gesetz- 
lichen Vertreters. Für die Angabe fruherer Namen des gesetzlichen Vertre- 
ters ist eıne gesetzliche Grundtage nicht vorhanden. Die Angabe fruherer 
Namen ist nach meiner Auffassung auch nicht erforderlich. Für die Identifizie- 
rung des gesetzlichen Vertreters reichen dessen derzeitiger Familienname, 
Vorname und Anschrift in aller Regel aus. 

b) Ordnungswidrigkeitenverfahren 

In mehreren Fällen, in denen Autofahrern wegen einer Verkehrsordnungswidrig- 
keit ein Verwarnungsgeld auferlegt worden war, erhielten diese zusammen mit 
dem Vordruck für das Verwarnungsgeld eine vorbereitete Zahlkarte mit dem 
Aufdruck „Verwarnung Nummer“. Durch die Benutzung der Zahlkarte kann 
Postbediensteten bei der Einzahlung oder Überweisung des Betrages durch den 
Betroffenen bekannt werden, daß dieser ein Verwarnungsgeld zu zahlen hat. In 
einem Fall wurde sogar als Vordruck für das Verwarnungsgeld die Rückseite der 
Zahlkarte verwendet. Hierbei konnte der Postbedienstete wahrend des Einzah- 
lungsvorgangs von dem Autokennzeichen, dem Fabrikat des Autos sowie Tag, 
Ort, Uhrzeit und Grund der Verkehrsordnungswidrigkeit Kenntnis nehmen. 

Nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung hat jeder Anspruch auf Schutz 
seiner personenbezogenen Daten. Dieses Grundrecht verbietet den Behörden 
nicht nur, personenbezogene Daten ohne gesetzliche Grundlage oder Einwilli- 
gung des Betroffenen selbst weiterzugeben. Es verpflichtet sie auch, die techni- 
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Daten 
gegen unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte erforderlich sind. Dazu gehören 
auch organisatorische und gegebenenfalls technische Maßnahmen zum Schutz 
des Burgers vor Kenntnisnahme seiner personenbezogenen Daten durch Dritte, 
wie etwa Postbedienstete bei der Einzahlung oder Überweisung eines Verwar- 
nungsgeldes. Erforderlich sind derartige Maßnahmen allerdings nur, wenn der 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
steht. Dieser ist wiederum abhängig von dem Grad der Geheimhaltungsbedürt- 
tigkeit der jeweiligen Daten. 

Da zur Verbuchung überwiesener Betrage die Angabe der Verwarnungsnummer 
als solche ausreicht, habe ich empfohlen, auf den Aufdruck „Verwarnung 
Nummer“ zu verzichten. Ferner habe ich in dem einen Fall empfohlen, für die 
Verwarnung einen gesonderten Vordruck zu verwenden, der bei dem Betroffe- 
nen verbleibt. Hinsichtlich des Aufdrucks „Verwarnung Nummer“ wird meiner 
Empfehlung bereits gefolgt. 

c) Zivilsachen 

-— In meinem fünften Tätigkeitsbericht (C.10.b} habe ich die Notwendigkeit einer 
alsbaldigen grundlegenden Überprüfung der Anordnung über Mitteilungen 
in Zivilsachen (MIZI) dargelegt. Auch die Konferenz der Datenschutzbeauf- 
tragten des Bundes und der Länder hat eine solche Überprüfung gefordert. 
Sıe hat darauf hingewiesen, daß derartige Mitteilungen in aller Regel einen 
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellen und 
deshalb einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage bedürfen, die 
den rechtsstaatlichen Geboten der Normenklarheit und Verhältnismäßigkeit 
entsprechen muß. Ein Teil der Mitteilungspflichten lasse sich auf Rechtsvor- 
schriften zurückführen. Für andere Mitteilungspflichten sei eine Rechts- 
grundlage nicht ersichtlich. Eine Überprüfung der Rechtsgrundlagen der 
Mitteilungspflichten müsse mit einer Überprüfung der Erforderlichkeit der 
Mitteilungen Hand in Hand gehen.



Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten hat deshalb die von dem Bun- 

desminister der Justiz im Zusammenwirken mit den Landesjustizverwaltun- 

gen eingeleitete umfassende Überprüfung der MIZi begrußt. Sie hat parallel 

hierzu durch einen Arbeitskreis einzelne Abschnitte der MiZi unter daten- 

schutzrechtlichen Gesichtspunkten prüfen lassen. Das Ergebnis dieser Pru- 

fung wurde den Justizverwaltungen mitgeteilt mit der Empfehlung, es bei der 

Vorbereitung des Entwurfs einer gesetzlichen Regelung zu berücksichtigen. 

Über die in meinem fünften Tatigkeitsbericht (C.10.b) dargelegten Grund- 

sätze hinaus haben die Datenschutzbeauftragten folgendes hervorgehoben. 

- Die Überprüfung sollte sich nicht nur auf die Erforderlichkeit und die 

Rechtsgrundlage der Mitteilungen beziehen, sondern auch deren 

Umfang, Inhalt und Form einschließen. 

- Soweit fur einzelne Mitteilungen von den Justizverwaltungen als „mittel- 

bare Rechtsgrundlagen“ bezeichnete Rechtsgrundlagen bestehen, die 

sich auf die Aufgaben des Empfängers der Mitteilungen beziehen, so 

können diese zwar ein Indiz für die Erforderlichkeit der Übermittlung sein, 

jedoch notwendige bereichspezifische Rechtsgrundlagen für die Zulas- 

sigkeit der Übermittlung nicht ersetzen. 

- Die Übermittlungsvorgänge sollten transparenter gestaltet werden. Das 

Unbehagen vieler Bürger beım Umgang mit der offentlichen Verwaltung 

rührt oftmals daher, daß diese über Kenntnisse verfügt, deren Herkunft 

den Betroffenen unbekannt ist. Wo es ohne unzumutbaren Aufwand 

möglich ist, sollte daher grundsätzlich vorgesehen werden, den Betroffe- 

nen von den Mitteilungen in geeigneter Weise zu unterrichten. 

- Bei der Bestimmung der Empfängerbehörde sollte auf einen funktionalen 

Behördenbegriff abgestellt werden. Eine genaue Bezeichnung des Emp- 

fängers (z.B. Jugendamt, Straßenverkehrsamt) dient Anforderungen, die 

das Bundesverfassungsgericht an die präzise Bestimmung des Verwen- 

dungszwecks geknupft hat. 

- Der Eingriffscharakter von Mitteilungen tritt besonders bei solchen an die 

Finanzbehorde hervor. Die Notwendigkeit solcher nur im überwiegenden 

Allgemeininteresse zulässigen Eingriffe sollte unter Gesichtspunkten des 

in 8 93 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung verankerten Subsidiaritätsprin- 

zips geprüft werden, wonach andere Personen oder Stellen als die 

Betroffenen selbst erst dann zu einer Auskunft (bzw. Mitteilung) heranzu- 

ziehen sind, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Betroffenen nicht 

zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht. 

Die Justizminister und -senatoren sind ebenfalls der Auffassung, daß die 

fehlenden gesetzlichen Grundiagen alsbald zu schaffen sind. Sie haben 

deshatb den Bundesminister der Justiz gebeten, noch im Jahr 1986 Vor- 

schläge für eine solche gesetzliche Regelung vorzulegen. 

Als Übergangsregelung ist am 1. Dezember 1985 eine geänderte Fassung 

der MiZi in Kraft getreten (Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 

24.Oktober 1985, JMBl. NW. S.2583). Wenngleich darin nur ein Teil der 

Forderungen der Datenschutzbeauftragten berücksichtigt wurde, ist diese 

Fassung als ein erster Schritt zur Einschrankung der Mitteilungspflichten zu 

begrüßen. 

Die Terminsbestimmung in einem Zwangsversteigerungsverfahren muß 

nach $ 39 Abs. 1 des Zwangsversteigerungsgesetzes (ZVG) durch einmalige 

Einrückung in das für Bekanntmachungen des Gerichts bestimmte Blatt 

öffentlich bekanntgemacht werden. Nach $ 37 Nr. 1 ZVG muß die Terminsbe- 

stimmung die Bezeichnung des Grundstücks enthalten. Außerdem soll sie 

die Bezeichnung des zur Zeit der Eintragung des Zwangsversteigerungsver- 
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merks eingetragenen Eigentümers sowie die Angabe des Grundbuchblattes 
und der Größe des Grundstucks enthalten ($ 38 Satz 1 ZVG). In einem Fall 
waren in einer solchen Bekanntmachung außer den genannten Angaben 
auch das Geburtsdatum des Eigentümers aufgeführt. 

Die Namensnennung des Grundstückseigentümers soll zwar den Glaubigern 
erleichtern festzustellen, ob sie eine Forderung gegen den Schuldner haben 
Dies gilt insbesondere für die Gläubiger, die keine dinglich gesicherte 
Forderung gegen den Schuidner haben und denen deshalb die bloße Grund- 
stucksbezeichnung nicht helfen würde. Einige Gerichte verzichten aber 
gleichwohl auf den Namen des Eigentümers in der öffentlichen Bekanntma- 
chung der Terminsbestimmung. 

Mit Rücksicht auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffe- 
nen habe ich dem Direktor des Amtsgerichts empfohlen, das Geburtsdatum 
des Eigentümers in der öffentlichen Bekanntmachung der Terminsbestim- 
mung wegzulassen und zu prüfen, ob nicht auch der Name des Eigentümers 
entfallen kann Er hat mir mitgeteilt, daß künftig sowohl auf die Angabe des 
Geburtsdatums als auch auf den Namen des Eigentümers in der öffentlichen 
Bekanntmachung verzichtet werde, es sei denn, daß im Einzelfall der Name 
des Eigentümers erforderlich ist, um Verwechslungen zu vermeiden. 

d) Strafvollzug 

- Im Bereich des Strafvollzuges war die Zulässigkeit der Datenerhebung beı 
der Behandlungsuntersuchung sowie die weitere Verwendung dieser 
Daten zu prufen. Eine solche Datenerhebung ist, sofern keine Einwilligung 
des Betroffenen vorliegt, ein Eingriff in sein aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes hergeleitetes Recht auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung und sein Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 
Abs. 2 der Landesverfassung, der einer gesetzlichen Grundlage bedarf. 
Gesetzliche Grundlage fur die Erhebung personenbezogener Daten bei der 
Behandlungsuntersuchung sowie für ihre Verwendung und Weitergabe für 
Zwecke des Strafvollzugs sınd die Vorschriften der 88 6 und 7 des Strafvoll- 
zugsgesetzes (StVollzG). Nach $6 Abs.1 StVollzG wird nach dem Auf- 
nahmeverfahren damit begonnen, dıe Personlichkeit und die Lebensverhalt- 
nisse des Gefangenen zu erforschen. Die Untersuchung erstreckt sich auf 
die Umstände, deren Kenntnis fur eine planvolle Behandlung des Gefange- 
nen im Vollzuge und für die Eingliederung nach seiner Entlassung notwendig 
ıst ($6 Abs.2 StVollzG). Nach $7 Abs.1 StVollzG wird auf Grund der 
Behandlungsuntersuchung eın Vollzugspian erstellt. Soweit es fur dıe 
Behandlungsuntersuchung und die Erstellung des Vollzugsplans erforderlich 
ist, dürfen personenbezogene Daten der Gefangenen erhoben und weiterge- 
geben werden. 

Der Justizminister hat mir hierzu mitgeteilt, daß die Behandlungsuntersu- 
chung, die für Gefangene mit einer Vollzugsdauer von mehr als 18 Monaten 
in Nordrhein-Westfalen zentral ın sogenannten Einweisungsanstalten durch- 
geführt wird, aus Erhebungen zur personlichen, sozialen und kriminologi- 
schen Vorgeschichte durch einen Fragebogen, aus Verhaltensbeobachtun- 
gen, aus psychologischen und schulischen Prüfungsverfahren (Tests) und 
einer (oder mehrfacher) Exploration(en) bestehe. Die im Rahmen der 
Behandlungsuntersuchung erhobenen Informationen und Daten wurden 
zusammen mit dem von dem Gefangenen selbst gefertigten Lebenslauf, dem 
Urteil und etwaigen weiteren diagnostischen oder anderen Erkenntnissen 
von den einzelnen Fachdiensten in ıhren Stellungnahmen verarbeitet. Diese 
Stellungnahmen seien die Grundlage der Einweisungsentschließung und 
würden als Ergebnisse einer Persönlichkeitsdiagnose und Behandlungspro- 
gnose in die Empfehlungen zur Aufstellung eines Vollzugsplanes nach 87



StVollzG einfließen. Auf Grund der Einweisungsentschließung werde der 

Gefangene sodann in eine bestimmte Vollzugsanstalt verlegt. Diese erstelie 

auf Grund der die Einweisung tragenden Gründe und der Behandlungsemp- 

fehlungen, die in der Gefangenenpersonalakte abgeheftet werden, den Voll- 

zugsplan. 

Eın Teil der Daten aus der psychologischen Untersuchung werde ın ver- 

schlüsselter Form an den Psychologen der aufnehmenden Anstalt weıterge- 

geben, um im Rahmen der Fortschreibung des Vollzugsplanes ($ 7 Abs. 3 

StVollzG) Vergleiche zu früheren Befunden zu ermöglichen. Im ubrigen 

würden die erhobenen Daten und Unterlagen in der Einweisungsanstalt 

aufbewahrt. 

Wie der Justizminister weiter mitgeteilt hat, besteht ungeachtet der Notwen- 

digkeit der Mitwirkung des Gefangenen im Hinblick auf die Erreichung des 

Vollzugsziels nach dem Strafvollzugsgesetz keine Pflicht des Gefangenen, 

an seiner Behandlungsuntersuchung und seiner Behandlung mitzuwirken. 

Der Gefangene habe es deshalb selbst in der Hand, ob und Inwieweit er den 

an ihn gerichteten Anforderungen, wie seinen Lebenslauf frei niederzu- 

schreiben oder einen Fragebogen über seine persönlichen Verhältnisse 

auszufüllen, entsprechen will. Komme er den Aufforderungen nach, stimme 

er der darin liegenden Datenerhebung zu. 

Werden Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 

DSG NW auf die der Datenerhebung zugrunde liegende Rechtsvorschrift 

oder auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Zweck der Vorschrift 

ist, den Betroffenen über die Rechtslage aufzuklären, damit er selbst prüfen 

kann, ob und in welchen Umfang er zur Mitwirkung verpflichtet ist, und bei 

fehlender Mitwirkungspflicht frei entscheiden kann, ob und in welchem 

Umfang er seine Daten offenbaren will. 

Bei dem Hinweis ist zu beachten, daß Freiwilligkeit im Sinne des & 10 Abs. 2 

Satz 1 DSG NW nur dann vorliegt, wenn weder eine Rechtspflicht noch eine 

Obliegenheit des Betroffenen derart, daß ohne seine Mitwirkung an der 

Datenerhebung eine ungünstige Entscheidung ergehen müßte, besteht (vgl. 

Dammann in Simitis/Dammann/Mallmann/Reh, Bundesdatenschutzgesetz, 

3. Auft., 89 Rdnr. 41). Dementsprechend bestimmt $ 10 Abs.2 Satz 2 DSG 

NW, daß dem Betroffenen bei freiwilligen Angaben aus einer Verweigerung 

der Einwilligung keine Rechtsnachteile entstehen durfen. 

Der Justizminister hat mir hierzu mitgeteilt, daß er den Landesjustizverwal- 

tungen vorschlagen werde, die bundeseinheitlichen Vordrucke durch eınen 

Hinweis zu ergänzen, daß die Erstellung eines Lebenslaufs und die Ausfül- 

tung des Fragebogens über die persönlichen Verhältnisse auf seiten des 

Gefangenen Freiwilligkeit voraussetzen, und daß eine Nichtbefolgung der 

Aufforderungen disziplinarısche Folgen nicht nach sich zıeht. 

Soweit die Gefangenen in geeigneter Weise auf die Vorschrift des $6 

StvollzG und die Freiwilligkeit der Angaben hingewiesen werden, habe ich 

keine Bedenken gegen die Datenerhebung. 

Als gesetzliche Grundlage für die Verwendung der erhobenen Daten für die 

kriminologische Forschung kommt nur $ 166 StVollzG in Betracht. Nach 

dieser Vorschrift obliegt es dem Kriminologischen Dienst, in Zusammenarbeit 

mit den Einrichtungen der Forschung den Vollzug, namentlich die Behand- 

tungsmethoden, wissenschaftlich fortzuentwickeln und seine Ergebnisse für 

Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar zu machen. Der Justizminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen hat hierzu in der Allgemeinen Verfügung vom 

27. Januar 1982 (JMBl. NW. S. 49) bestimmt, daß die kriminotogisch relevan- 

ten Daten der Strafgefangenen, die am Einweisungsverfahren teilnehmen, in 
einer Kriminologıschen Dateı erfaßt werden. 
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Nach Auffassung des Justizministers kann bei kriminologischen Forschungs- 
vorhaben zur Erfolgskontrolle des Behandlungsvolizugs eine Anonymisie- 
rung der Daten nicht in Betracht kommen. Es müsse in jedem Einzelfall 
möglich sein, nach Ablauf von mehrjährigen Fristen festzustellen, ob ein 
Strafgefangener, der eın bestimmtes Behandlungsprogramm im Vollzug 
durchlaufen habe, rückfallıg geworden sei. Ebensowenig sei es moglich, die 
Speicherung der Daten auf diejenigen Gefangenen zu beschranken, die in 
eine entsprechende Befragung eingewilligt hätten ($ 3 Abs. 1 Nr.2 DSG NW). 
Im Falle einer Beschränkung einschlägiger Untersuchungen auf die Strafge- 
fangenen, die ihre Einwilligung erteilten, kame den Untersuchungsergebnis- 
sen keine objektive Aussagekraft zu. 

Im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 
1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 könnte es zweifelhaft sein, ob $ 166 
StVollzG als gesetzliche Grundlage für eine Verwendung der Daten fur dıe 
krıminologische Forschung dem Gebot der Normenklarheit entspricht Es 
obliegt dem Gesetzgeber, für eine derartige Verwendung der erhobenen 
Daten eine hinreichend präzise gesetzliche Grundlage zu schaffen. Bis dahin 
kann jedoch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesverfas- 
sungsgerichts für eine Übergangszeit zur Wahrung der Funktionsfähigkeit 
des Strafvollzugs die Verwendung der Daten für die krıminologische For- 
schung auf $ 166 StVollzG gestützt werden. 

Für nicht zulässig halte ich es dagegen, wenn nach Nr. 5 der Allgemeinen 
Verfügung des Justizministers vom 27. Januar 1982 eine Auskunftserteilung 
an Gefangene, die in der Kriminologischen Datei erfaßt sind, unter Berufung 
auf8 16 Abs. 3 Ziffer 1 DSG NW verweigert wird, weil 

- die Daten ohne sachkundige Erläuterung nicht verständlich seien, ıhre 
Mitteilung daher die Behandlung des Gefangenen gefahrden könnte, 

- die Ergebnisse der Behandlungsuntersuchung nach $ 6 Abs.3 StVollzG 
mit dem Gefangenen erörtert werden mußten, 

— die Daten der Kriminologischen Datei bei der Behandlung der Gefange- 
nen nicht verwertet würden. 

Nach $ 16 Abs. 1 Satz 1 DSG NW ist dem Betroffenen von der speichernden 
Stelle auf Antrag Auskunft uber die zu seiner Person gespeicherten Daten 
und die Stellen, denen Daten regelmäßig übermittelt werden, zu erteilen. 
Eine Auskunftserteilung unterbleibt, soweit die Auskunft die rechtmäßige 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufga- 
ben gefährden würde ($ 16 Abs.3 Nr. 1 DSG NW). Die hierfür vom Justizmı- 
nister in der Allgemeinen Verfügung genannten Grunde vermögen nicht zu 
überzeugen. 
Zahlreiche Eingaben von Gefangenen betrafen die Offenbarung ihres 
Gefangenenstatus durch die Justizvollzugsanstalt an Dritte 

Durch das Anbringen des Namens eines Gefangenen an der Beireuertafel 
und an seiner Stubentür wurde der Name den anderen Gefangenen, gegebe- 
nenfalls auch Besuchern der Anstalt bekanntgegeben, die den Haftbereich 
betreten. Diese Bekanntgabe stellt einen Eingriff in das Recht des Betroffe- 
nen auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbin- 
dung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch in sein Grundrecht auf 
Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung dar. 

Der Justizminister hat die Auffassung vertreten, daß die Angaben des 
Namens von Gefangenen an den Stubenturen und den Betreuertafeln im 
Haftbereich keinen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften dar- 
stelle. Er bezieht sich auf einen Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt 
vom 22.November 1984 Der in diesem Beschluß vertretenen Auffassung,



daß durch das Anbringen des Namensschildes eines Gefangenen am Haft- 

raum dessen Rechtsstellung nicht berührt, namentlich sein Persönlichkeits- 

recht nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgeset- 

zes nicht beeinträchtigt werde, kann nicht gefolgt werden. Sie steht im 

Widerspruch zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszäh- 

lungsgesetz, wonach dieses Grundrecht dıe Befugnis des Einzelnen gewähr- 

leistet, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 

persönlichen Daten zu bestimmen. 

Auch wenn der Eingriff der in der Bekanntgabe der Namen der Gefangenen 

durch das Anbringen an der Betreuertafel und den Stubentüren liegt, von den 

Gefangenen im überwiegenden Allgemeininteresse hingenommen werden 

müßte, bedarf er einer hinreichend normenklaren gesetzlichen Grundlage. 

Eine solche ıst nicht ersichtlich Ich habe den Justizminister darauf hingewie- 

sen, daß eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden müsse, wenn an 

dem Anbringen der Namen an der Betreuertafel und an den Stubentüren 

festgehalten werden soll. Das praktizierte Verfahren kann ohne gesetzliche 

Grundlage allenfalts noch fur eine Übergangszeit hingenommen werden 

Der Justizminister hat daraufhin meine Rechtsauffassung hinsichtlich der 

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für das Anbringen der Namen der 

Gefangenen an der Betreuertafel und an den Stubentüren dem Bundesmini- 

ster der Justiz mitgeteilt und angeregt, diese in die Überlegungen zur 

Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung, Verwendung und 

Übermittlung personenbezogener Daten im Strafvollzug miteinzubeziehen. 

Zu der Bekanntgabe personenbezogener Daten beim Einkauf der Gefange- 

nen an den Vertragskaufmann habe ich ın meinem dritten Tätigkeitsbericht 

(C.7.f) Stellung genommen. Inzwischen haben mir Gefangene mitgeteilt, daß 

der neue Einkaufszettel der Gefangenen wiederum dem Kaufmann vorge- 

legt werden mußte. 

Die Gefangenen erhalten zur Vorbereitung des Einkaufs „ Bestellzettel“ des 

Vertragskaufmanns, aus denen sich das Warenangebot ergibt, und von der 

Anstaltszahlstelle „Einkaufsscheine*. Auf dem Einkaufsschein kann der 

Gefangene die Höhe des ihm für den jeweiligen Einkauf zur Verfügung 

stehenden Betrages ersehen. Der Einkaufsschein verbleibt nach der gelten- 

den Regelung beim Gefangenen. 

Der Gefangene kennzeichnet die Bestelliste mit seinem Namen sowie seiner 

Abteilungs- und Haftraumnummer und trägt die gewünschten Waren ein. Die 

Bestelliste wird dem Vertragskaufmann zusammen mit einer von der 

Anstaltszahlstelle erstellten „Einkaufsliste“ zugeleitet. In der Einkaufsliste ist 

die Kontonummer, der Name, das Geburtsdatum sowie die Höhe des für den 

Einkauf zur Verfügung stehenden Betrages aufgeführt. Nach Auffassung des 

Justizministers bedarf es der Angaben in der Einkaufsliste, um den Gefange- 

nen zu identifizieren, der Angabe des zur Verfügung stehenden Einkaufsbe- 

trages, um zu verhindern, daß Gefangene mehr einkaufen, als es ihre Mittel 

zulassen. Die Einkaufsliste sei unverzichtbare organisatorische Grundlage für 

die Durchführung des Einkaufs. 

Das praktizierte Verfahren für den Einkauf bei dem Vertragskaufmann greift in 

das Recht der Gefangenen auf informationelle Selbstbestimmung nach Arti- 

kel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wıe auch ın 

ihr Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung 

dadurch ein, daß dabei mit der Bestelliste und der Einkaufsliste dem Ver- 

tragskaufmann Name und Geburtsdatum des Gefangenen offenbart werden. 

Für einen solchen Eingriff ist eine gesetzliche Grundlage erforderlich, die den 

verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten muß. 

Als gesetzliche Grundlage kommt nur $ 22 Abs. 1 Satz 1 StVollzG in Verbin- 
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dung mit $81 Abs. 2 StVollzG ın Betracht. Nach $ 22 Abs 1 Satz 1 StVollzG 
kann sich der Gefangene von seinem Hausgeld aus einem von der Anstalt 
vermittelten Angebot Nahrungs- und Genußmittel sowie Mittel zur Körper- 
pflege kaufen. Nach 881 Abs. 2 StVollzG sind die Beschrankungen, die dem 
Gefangenen zur Aufrechterhaltung der Ordnung der Anstalt auferlegt wer- 
den, so zu wählen, daß sie in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem 
Zweck stehen und den Gefangenen nicht mehr als notwendig beeinträch- 
tigen. 

Zur Durchfuhrung des Einkaufs nach $ 22 Abs. 1 Satz 1 StVollz& konnen nur 
solche Datenflüsse als zulassig angesehen werden, die die Voraussetzungen 
des dem verfassungsrechtlichen Verhältnismaßigkeitsgebot entsprechenden 
881 Abs.2 StVollzG erfullen. Danach halte ıch es fur geboten, für den 
Einkauf nach $ 22 Abs. 1 Satz 1 StVollzG ein Verfahren zu wählen, bei dem 
der Name des Gefangenen gegenüber dem Kaufmann nicht offenbart wird 
Für die richtige Zuordnung der Lieferung könnte die Kontonummer statt des 
Namens verwendet werden. 

Ich habe dem Justizminister empfohlen, fur dieses Verfahren eine Regelung 
zu treffen, die den Datenschutzbelangen der Betroffenen Rechnung tragt 
Das Ergebnis meiner Bemühungen bleibt abzuwarten. 

Ein Gefangener mußte für eine Bücherbestellung beı einem Verlag eine 
Paketmarke verwenden wie bei Paketen mit Nahrungs- und Genußmittteln. 
Das von der Vollzugsanstait praktizierte Verfahren für den Bücherempfang 
durch Verwendung einer Paketmarke greift in das Recht der Gefangenen auf 
informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch in ihr Grundrecht auf Daten- 
schutz nach Artıkel 4 Abs.2 der Landesverfassung dadurch ein, daß durch 
die Verwendung der Paketrmarke Außenstehenden der Status des Betroffe- 
nen als Gefangener bekannt wırd. 

Als gesetzliche Grundlage für derartige Eingriffe kommt nur 8 33 Abs. 1 Satz 
1 und 3 StVollzG in Verbindung mit $ 81 Abs.2 StVollzG in Betracht. Nach 
$ 33 Abs. 1 Satz 1 StVollzG darf der Gefangene dreimal jährlich in angemes- 
senen Abständen ein Paket mit Nahrungs- und Genußmittein empfangen. 
Der Empfang weiterer Pakete oder solcher mit anderem Inhalt bedarf der 
Erlaubnis ($ 33 Abs. 1 Satz 3 StVollzG) Nach $ 81 Abs. 2 StVollzG sind dıe 
Beschrankungen, die dem Gefangenen zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
der Anstalt auferlegt werden, so zu wählen, daß sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und den Gefangenen nicht mehr als 
notwendig beeintrachtigen. 

Es mag notwendig sein, daß bei Paketen mit Nahrungs- und Genußmitteln, 
die zu bestimmten Zeiten alle Gefangenen der Anstalt erhalten, Paketmarken 
verwendet werden, um bei der Vielzahl der ankommenden Pakete sofort 
feststellen zu können, ob es sich um ein zugelassenes Paket handelt. Im 
übrigen erhalten die Gefangenen solche Pakete in der Regel von Personen, 
denen die Tatsache der Inhaftierung ohnehin bekannt ist. Bei dem Empfang 
von Paketen mit anderem Inhalt, wie zum Beispiel Buchbestellungen oder 
sonstigen Bestellungen bei Dritten, denen die Inhaftierung des Bestellers 
nicht bekannt ist, halte ıch es aber für geboten, ein Verfahren zu wählen, beı 
dem die Tatsache der Inhaftierung den Dritten nicht offenbart wird So könnte 
vorgesehen werden, daß der Absender des Bücherpakets bereits in der 
Erlaubnis für den Empfang festgelegt und bei Eingang eines Paketes von 
diesem Absender ohne Paketmarke die Annahme nicht verweigert, sondern 
lediglich bei der Durchsuchung geprüft wırd, ob das Paket der erteilten 
Erlaubnis entspricht. 

Ich habe dem Justizminister empfohlen, für den Empfang derartiger Pakete



eine Regelung zu treffen, die den Datenschutzbelangen der Betroffenen 

Rechnung trägt. 

Die Bundesversicherungsanstait fur Angestellte wurde über die Aufnahme 

eines Gefangenen ın die Justizvollzugsanstalt gemaß Nr. 19 Abs. 1 der 

Vollzugsgeschäftsordnung (VGO) unterrichtet. 

Nach 819 Abs.1 VGO ıst zwar, wenn sich bei der Erstaufnahme eines 

Strafgefangenen mit mehr als einem Monat Vollzugsdauer oder eines Siche- 

rungsverwahrten ergibt, daß er eine gesetzliche Rente oder eine dieser 

gleichzustellenden Leistung erhält, die Aufnahme der zuständigen Behörde 

mitzuteilen. Diese Vorschrift kommt jedoch als Verwaltungsvorschrift für 

einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das 

Grundrecht auf Datenschutz nicht in Betracht. Nach Mitteilung des Justizmi- 

nisters fehlt es an einer entsprechenden gesetzlichen Ermächtigungsnorm 

als Rechtsgrundlage für die ın Nr. 19 VGO geregelten Mittellungspflichten 

der Justizvollzugsanstalten, worauf er den Bundesminister der Justiz 

hingewiesen habe. 

Nach Nr.5 Abs.2 VGO kann die Vollzugsgeschaftsstelle Auskünfte über 

einen Gefangenen an Behörden oder andere öffentliche Stellen erteilen. 

Eine Krankenkasse fragte beı einer Vollzugsanstalt an, in welchem Zeitraum 

einem inhaftierten Versicherungsmitglied Hafturlaub gewährt worden war und 

erhielt auf Grund Nr.5 Abs.2 VGO die gewünschte Auskunft. Wie bereits 

ausgeführt, kommen die Vorschriften der Vollzugsgeschäftsordnung als 

Rechtsgrundlage fur einen Eingriff in die genannten Grundrechte nicht in 

Betracht. Bis zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Auskünfte über 

Gefangene sind derartige Mitteilungen nur mit Einwilligung des Betroffenen 

zulässig. 

Eine Gefangene stellte den schriftlichen Antrag auf Gewährung von Aus- 

gang gemäß $35 StVollzG, um einen Termin beim Vertrauensarzt der 

Landesversicherungsanstalt wahrzunehmen. Da nach $35 Abs. 1 StVolizG 

fur die Gewahrung von Ausgang ein wichtiger Anlaß gefordert wird und 

Zweifel bestanden, ob diese Voraussetzung erfüllt war, wurde von der 

Vollzugsänstalt beim Vertrauensarzt die Notwendigkeit der Vorstellung abge- 

klärt. Eine gesetzliche Grundlage für die Offenbarung der Tatsache der 

Inhaftierung gegenüber dem Vertrauensarzt und dem darin liegenden Eingriff 

in die vorgenannten Grundrechte ist nicht vorhanden. Die Auskunft bei dem 

Vertrauensarzt hätte deshalb nur mit Einwilligung der Betroffenen eingeholt 
werden dürfen. 

Der Leiter einer Justizvollzugsanstalt lehnte einer Gefangenen den beantrag- 

ten Urlaub ab und teilte dies ihren Rechtsanwälten mit. Zur Begründung der 

Ablehnung des Gesuchs wurde unter anderem angeführt, daß die Gefangene 

versucht habe, Schriftstücke an ıhren Ehemann unter Umgehung der Brief- 

kontrolle hinauszuschmuggeln. Zur weiteren Begründung wurde den Rechts- 

anwälten eine Ablichtung des gefundenen Briefes übersandt. In dem Brief 

der Gefangenen an ihren Ehemann waren auch kritische Äußerungen der 
Gefangenen uber ihre Rechtsanwälte enthalten. 

Die Tatsache des Schreibens der Gefangenen an ıhren Ehemann und der 

Inhalt dieses Schreibens sind personenbezogene Daten, da es sich um 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlıchen 

Person handelt ($2 Abs. 1 DSG NW). Eine gesetzliche Grundlage fur die 

Weitergabe einer Kopie des Briefes an die Rechtsanwalte ist nicht ersichtlich. 

Selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage wäre an die Erforderlich- 

keit der Datenweitergabe ein strenger Maßstab anzulegen. Es genügt nicht, 

wenn die Kenntnis der Daten zur Aufgabenerfüllung nur dienlich ist, sie muß 
vielmehr hierfür unbedingt notwendig sein. 
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Zur Begründung des ablehnenden Bescheides über den Urlaubsantrag hatte 
es genügt, wenn gewonnene Erkenntnisse aus dem Brief, wie die Vermu- 
tung, daß eine Rückkehr aus dem Urlaub nıcht beabsichtigt sei, oder sonstige 
Umstände, die zur Ablehnung des Urlaubsantrages geführt haben, den 
Rechtsanwalten mitgeteilt worden wären. Die Übersendung einer vollständi- 

gen Ablichtung des Schreibens mit Ausführungen, die nicht für die Rechtsan- 
walte bestimmt waren, war nicht erforderlich. Der Justizminister hat die Leiter 
der Justizvollzugsanstalten über meine Rechtsauffassung mit der Bitte um 
Beachtung unterrichtet. 

Nach 8 24 Abs. 1 StVollzG darf ein Gefangener regelmäßig Besuch empfan- 
gen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens eine Stunde im Monat. Das 
Weitere regelt die Hausordnung. In einem Fall trug ein Gefangener vor, 
seiner Ehefrau sei durch die Vollzugsanstalt telefonisch mitgeteilt worden, 
daß die Besuchszeit ihres Mannes bereits durch den Empfang anderen 
weiblichen Besuchs verbraucht sei. Es konnte nicht mehr festgestellt wer- 

den, ob diese Auskunft tatsächlich erteilt wurde. Der Leiter der Vollzugsan- 
stalt nahm jedoch die Angelegenheit zum Anlaß, die Bediensteten daran zu 
erinnern, bei „verbrauchter“ Besuchszeit lediglich dıese Tatsache mitzuteı- 
len und keine näheren Auskünfte zu geben. 

Ein Justizvolizugsamt fuhrte gegen eine Gefangene einen Zivilprozeß auf 
Zahlung eines Eigenanteils an einer ärztlichen Behandlung In dem Verfahren 
legte das Vollzugsamt dem Gericht die Kopie einer Kassenanordnung mit 
einer Aufstellung über die Zusammensetzung des auszuzahlenden Betrages 
der Behandlungen von elf Gefangenen, darunter die der Beklagten, vor. Die 
Aufstellung enthielt neben der Zusammensetzung des auszuzahlenden 
Betrages aus Haushaltsmitteln, Eigengeid und Hausgeld auch die Namen 
und Geburtsdaten der Gefangenen, die an dem Zivilprozeß nicht beteiligt 
waren. 

Nach $ 130 ZPO sollen die vorbereitenden Schriftsätze die Angabe der zur 
Begrundung der Anträge dienenden tatsächlichen Verhältnisse (Nr.3) sowie 
die Bezeichnung der Beweismittel (Nr.5) enthalten. Wenn eine öffentliche 
Stelle als Prozeßparteı dabei in das Recht Dritter auf informationelle Selbst- 
bestimmung und in ihr Grundrecht auf Datenschutz eingreift, muß sie den 
Grundsatz der Erforderlichkeit beachten. Danach dürfen nur die Daten an das 
Gericht weitergegeben werden, die mit dem Streitgegenstand in Zusammen- 
hang stehen und der sachgerechten Rechtswahrung dienen. 

Die Bekanntgabe der Namen und Geburtsdaten der Gefangenen, die nicht an 
dem Zivilprozeß beteiligt waren, war nicht erforderlich. Ich habe empfohlen, 
in derartigen Fällen dıe personenbezogenen Daten Unbeteiligter unkenntlich 
zu machen. Meiner Empfehlung wird gefolgt. 

Ein Gefangener hatte mit eınem „Zeitschriftenantrag" in einer Justizvollzugs- 
anstalt die Genehmigung zur Bestellung einer Zeitschrift beantragt. Die- 
sem Antrag war eine von ihm mit Schreibmaschine ausgefüllte neutrale 
Zahlkarte beigefügt worden. Als Absender hatte er neben seinem Namen die 
Straße und den Ort der Vollzugsanstalt angegeben. Von der Zahlstelle der 
Vollzugsanstalt wurde ohne seine Erlaubnis eine neue Zahlkarte ausgefulit 
mit dem Absender bzw. Kontoinhaber „Zahlstelle der Justizvollzugsanstalt". 
Dadurch wurde dem Empfanger die Tatsache seiner Inhaftierung bekanntge- 
geben. Die spätere Zeitschriftensendung wurde von der Vollzugsanstalt mit 
dem Vermerk „Annahme verweigert“ an den Absender zurückgeschickt. Auf 
eine Anfrage des Zeitschriftenversenders nach dem Grund der Annahmever- 
weigerung hat der Leiter der Vollzugsanstalt geantwortet. In diesem Brief 
wurde als Betreff angegeben „Strafgefangener ..., geb. am...“. 

Eine Rechtsvorschrift, die in einem derartigen Fall die Bekanntgabe des



Gefangenenstatus an Dritte vorsieht, ist nicht ersichtlich Im übrigen sind 

nach $81 Abs. 2 StVollzG Beschrankungen, dıe dem Gefangenen zur Auf- 

rechterhaltung der Ordnung der Anstalt auferlegt werden, so zu wahlen, daß 

sie in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und den 

Gefangenen nicht mehr als nötig beeinträchtigen. 

Wenn ein Gefangener für den Bezug einer Zeitschrift schon die Genehmi- 

gung durch die Justizvollzugsanstalt einholen muß, sollte er nicht auch noch 

mit der Bekanntgabe seines Status als Gefangener gegenüber dem Zeit- 

schriftenversand betastet werden. Kann die Genehmigung nicht erteilt wer- 

den, ist es zwar zulässig eine Zeitschrift mit dem Vermerk „Annahme 

verweigert“ zuruckzusenden Es solite jedoch dem Gefangenen selbst uber- 

lassen werden, ob und in welcher Form er den Absender über den Grund der 

Annahmeverweigerung unterrichten will. Dabei lasse ich dahingestellt, ob es 

überhaupt zulässig ıst, zunächst den Bezugspreis fur die Zeitschrift aus 

Mitteln des Gefangenen zu überweisen und danach die Annahme der Zeıt- 

schrift zu verweigern. 

Zur Vermeidung von Verstoßen gegen Vorschriften über den Datenschutz 

habe ich empfohlen, künftig in derartigen Fällen von der Bekanntgabe des 

Gefangenenstatus an Dritte abzusehen und für den Zeitschriftenbezug ein 

Verfahren vorzusehen, das auch den Gefangenen nicht in eine Lage bringt, ın 

der er seinen Gefangenenstatus gegenüber dem Zeitschriftenversand offen- 

baren muß 

- Zu der Überwachung des Schriftverkehrs der Gefangenen mit dem Lan- 

desbeauftragten für den Datenschutz habe ich in meinem sechsten Tätig- 

keitsbericht (C.7.f) Stellung genommen. Inzwischen hat der Justizminister 

auch die Schreiben des Landesbeauftragten für den Datenschutz an Gefan- 
gene von der Überwachung des Schriftverkehrs nach $ 29 Abs. 3 StVollzG 

ausgenommen. 

- Der Leiter einer Vollzugsanstalt schrieb an einen Kollegen einen Brief, in dem 

er ihn uber den Werdegang eines ehemaligen Strafgefangenen informierte, 

der nach seiner Entlassung aus der Haft im Rahmen seiner Aufgaben als 

Mitarbeiter einer Parlamentsfraktion in einem anderen Bundesland Gefan- 

gene besuchte, unter anderem auch in der Vollzugsanstalt, in der sein 

Kollege Leiter war. Dieses Warnschreiben enthielt zahlreiche zum Teil 
höchst sensible personenbezogene Daten des Betroffenen. 

Die Weitergabe dieser Daten an eine andere Stelle ist ein Eingriff in das 

Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der 
Landesverfassung wie auch in sein Grundrecht auf informationelle Selbstbe- 
stimmung nach Artikel 2 Abs.1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs.1 des 

Grundgesetzes. Eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Eingriff ist 

nicht ersichtlich. Selbst wenn sie vorhanden wäre, wurde die Weitergabe 

eines derart umfassenden Persönlichkeitsbildes gegen den Verhältnısmaßig- 

keitsgrundsatz verstoßen. 

Der Justizminister, den ich um Stellungnahme gebeten habe, hat mir mitge- 

teilt, daß auch er eine gesetzliche Grundtage für die Datenweitergabe nicht zu 
erkennen vermag. Wiederholungen seien indessen nicht zu befürchten. 

11.Sozialwesen 

a) Sozialversicherung 

- Ein Bürger wandte sich dagegen, daß er von einer Allgemeinen Ortskranken- 

kasse (AOK) bei der Beantragung einer Haushaltshilfe nach folgenden 
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Angaben zur Person der Ersatzkraft und zu den Kosten für die Haushaltshilfe 
befragt wurde: Name, Vorname, Geburtstag, Wohnung, Zahl der Kinder der 
Ersatzkraft unter 15 Jahren, Versorgung dieser Kinder außerhalb der Schul- 
stunden, solange sich die Hilfskraft in der Wohnung des Antragstellers 
aufhalt, Berufstätigkeit der Ersatzkraft, Art dieser Tätigkeit, Arbeitsstatte und 
tägliche Arbeitszeit, verwandt oder verschwägert mit Versicherten oder des- 
sen Ehegatten, wenn ja, Verwandtschaftsgrad sowie Art und Hohe der 
Auslagen und Einbußen, dıe der Ersatzkraft durch die Übernahme der 
Haushaltshilfe entstehen, wenn nein, Höhe der Vergütung je Arbeitsstunde, 
Arbeitstag oder Woche, Gewahrung kostenloser Verpflegung, Vorliegen 
einer Steuerkarte. 

Das Verlangen dieser Angaben ıst ein Eingriff ın das Recht des Betroffenen 
auf informationelle Selbstbestimmung nach Artıkel 2 Abs. 1 ın Verbindung mit 
Artikel 1 Abs 2 des Grundgesetzes und in sein Grundrecht auf Datenschutz 
nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung. Ein solcher Eingriff bedarf einer 
gesetzlichen Grundlage. 

Gesetzliche Grundlage für dıe Erhebung von Angaben ım Rahmen eines 
Antrages auf Haushaltshilfe ist $60 Abs.1 Nr.1 des Ersten Buches des 
Sozialgesetzbuchs (SGB I) in Verbindung mit $ 185b der Reichsversiche- 
rungsordnung {RVO). Nach $60 Abs.1 Nr.1 SGB I hat derjenige, der 
Sozialleistungen beantragt oder erhält, alle Tatsachen anzugeben, die fur dıe 
Leistung erheblich sind. 

Nach $ 185b Abs. 1 Satz 1 RVO erhalten Versicherte Haushaltshilfe, wenn 
ihnen oder ıhrem Ehegatten wegen Aufenthalts in einem Krankenhaus oder 
in einer Entbindungsanstalt oder wegen eines Kuraufenthalts, dessen Kosten 
von der Krankenkasse ganz oder teilweise getragen werden, die Weiterfüh- 
rung des Haushalts nicht möglich ıst und eine andere im Haushalt lebende 
Person den Haushalt nıcht weiterfuhren kann 

Nach $ 185b Abs.2 RVO ist als Haushaltshilfe eine Ersatzkraft zu stellen. 
Kann eine Ersatzkraft nicht gestellt werden oder besteht Grund, von der 
Gestellung einer Ersatzkraft abzusehen, so sind die Kosten für eine selbst 
beschaffte Ersatzkraft in angemessener Hohe zu erstatten. Für Verwandte 
und Verschwagerte bis zum zweiten Grade werden keine Kosten erstattet, 
die Krankenkasse kann jedoch die erforderlichen Fahrkosten und den Ver- 
dıenstausfall erstatten, wenn die Erstattung in einem angemessenen Verhäilt- 
nis zu den sonst für eine Ersatzkraft entstehenden Kosten steht. 

Zur Prüfung, ob die Kosten für eine selbst beschaffte Ersatzkraft ın angemes- 
sener Höhe übernommen werden konnen, sind die von dem Versicherten 
verlangten Angaben über die Personalien der Ersatzkraft, das Verwandt- 
schaftsverhältnis, das Entstehen von Art und Höhe von Auslagen und Ein- 
bußen sowie uber Höhe der Kosten für die Haushaltshilfe, soweit diese mit 
dem Versicherten oder dessen Ehegatten nicht verwandt oder verschwägert 
ist, erforderlich. Hingegen ist fur die anderen Angaben uber die Ersatzkraft 
eine gesetzliche Grundlage nicht vorhanden. Wie mir die AOK inzwischen 
mitgeteilt hat, werden diese Angaben künftig nicht mehr verlangt. 

Durch eine Eingabe wurde ich auf das Verfahren bei der Erhebung von Daten 
für ein Forschungsvorhaben der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Unfall- 
forschung uber Heim- und Freizeitunfälle im Bereich einer AOK aufmerk- 
sam. Die AOK hatte den von der Bundesanstalt ersteliten Erhebungsbogen, 
der zwar nicht den Namen des Versicherten, jedoch eine aufgedruckte 
Zahlnummer enthielt, ihren Versicherten mit der Bitte um Ausfüllung und 
Rückgabe ubersandt. Die AOK ging davon aus, daß es sich hier nicht um die 
Erhebung personenbezogener Daten, sondern um die Erhebung anomymı- 
sierter Daten handelte, da der Bundesanstalt die Erhebungsbogen ohne



jeden Hinweis auf die Person des Befragten weitergegeben wurden Auch 

die hierauf angebrachten Zahinummern ermöglichten der Bundesanstalt 

keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen, weil die verwendeten Anschrif- 

ten des Versicherten nur der AOK bekannt waren. Eine Zusammenführung 

der Zählnummer mit den Angaben des Befragten durch dıe AOK war zwar 

nicht beabsichtigt, aber moglich. 

Da für die AOK die Möglichkeit einer Zusammenführung der Zählnummer mit 

den Angaben des Befragten bestand, wobei unerheblich war, ob dıes tat- 

sachlich geschah, handelte es sich um eine Erhebung personenbezogener 

Daten. Eine nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung erforderliche gesetz- 

liche Grundlage für die Erhebung personenbezogener Daten durch die AOK 

im Rahmen der Befragung zu Unfällen in Heim und Freizeit ist nicht vorhan- 

den. Die Erhebung der Angaben ist deshalb nur auf freiwilliger Grundlage 

zulässig. 

Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist dieser 

nach $ 9 Abs. 2 des fur Sozialleistungsträger geltenden Bundesdatenschutz- 

gesetzes auf dıe der Datenerhebung zugrunde liegende Rechtsvorschrift 

oder auf dte Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Zweck der Vorschrift 

ist, den Betroffenen über die Rechtslage aufzuklären, damit er selbst prüfen 

kann, ob und in welchem Umfang er zur Mitwirkung verpflichtet ist. In dem 

mir vorgelegten Fragebogen fehlte ein solcher Hinweis Ich habe daher der 

AOK empfohlen, künftig in vergleichbaren Fällen nach $9 Abs. 2 BDSG auf 

die Freiwilligkeit der Ausfüllung des Fragebogens hinzuweisen. Die AOK wird 

entsprechend verfahren. 

Ein Arzt beschwerte sich darüber, daß eine AOK zum Zwecke der Prüfung 

der Wirtschaftlichkeit der Verordnungsweise des Betroffenen Kranken- 

scheinoriginale und Kopien mit Diagnosen und persönlichen Daten seiner 

Patienten von anderen Krankenkassen angefordert und diese auch zur 

Auswertung erhalten habe. Die AOK teilte mir hierzu mit, daß sıch die 

Krankenkassen, um die ihnen übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu kön- 

nen, auf ortlicher Ebene zu Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen 

hätten. Zu den Aufgaben dieser Arbeitsgemeinschaften gehörten die gesam- 

ten Vertragsbeziehungen zu den Leistungserbringern. So bestehe ein 

Gesamtvertrag-Ärzte mit Gemeinsamer Prüfvereinbarung, ın die die Kran- 

kenkassen vor Ort durch die örtliche Arbeitsgemeinschaft fest eingebunden 

seien. Es seı Aufgabe der Krankenkasse, die Gesamttätigkeit des Arztes zu 

prüfen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sei die Zusammenführung der Äbrech- 

nungsunteriagen geboten. 

Die Überlassung der in den Krankenscheinen festgehaltenen Angaben über 

die Patienten und den behandelnden Arzt durch die an der Arbeitsgemein- 

schaft beteiligten Krankenkassen an die AOK als federführende Stelle der 

Arbeitsgemeinschaft ist eine Offenbarung personenbezogener Daten im 

Sinne des 835 SGB |. Diese Offenbarung ware, soweit nicht der Betroffene 

ım Einzelfall eingewilligt hat, nach 867 Satz 1 des Zehnten Buches des 

Sozialgesetzbuchs (SGBX) nur zulässig, wenn eine gesetzliche Offen- 

barungsbefugnis nach den $$ 68 bis 77 SGB X vorliegt. 

Eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis der anderen an der Arbeitsgemein- 

schaft beteiligten Krankenkassen gegenüber der AOK als federführender 

Stelle der Arbeitsgemeinschaft ergibt sich aus der hier allein in Betracht 

kommenden Vorschrift des $69 Abs.1 Nr.1 SGBX nicht. Nach dieser 

Vorschrift ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit 

sie erforderlich ist für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem 

Sozialgesetzbuch Die Vorschrift des $ 368n Abs. 5 RVO kommt hierfür nicht 

in Betracht. Nach 8 368n Abs.5 Satz 1 RVO errichten die Kassenärztlichen 

Vereinigungen zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit der kassenärztlichen 
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Versorgung im einzelnen Prüfungs- und Beschwerdeausschusse. Nach 
$ 368n Abs. 5 Satz 2 RVO gehören den Ausschussen Vertreter der Ärzte und 
Krankenkassen in gleicher Zahl an. Eine Übertragung der Aufgabe der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung auf eine Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen 
sieht diese Vorschrift nicht vor. Ebensowenig ist dıe Wahrnehmung dieser 
Aufgabe durch eine Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen nach den Vor- 
schriften des Dritten Kapıtels des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuchs 
zulässig. Der Gesamtvertrag-Ärzte kann als gesetzliche Grundlage fur einen 
derartigen Eingriff in das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbe- 
stimmung und in ihr Grundrecht auf Datenschutz schon deswegen nicht in 
Betracht kommen, weil dieser Vertrag keine Rechtsvorschrift ist und im 
übrigen die Versicherten nicht bindet. Da somit keine Offenbarungsbefugnis 
der anderen an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Krankenkassen bestand, 
war die AOK nicht befugt, die Krankenscheine von diesen Krankenkassen 
anzufordern. 

Ich habe den beteiligten Krankenkassen empfohlen, künftig von einer derarti- 
gen Anforderung und Offenbarung abzusehen. 

In einem anderen Fall wies ein Arzt darauf hin, daß eine AOK zur Kostenre- 
duzierung dazu übergegangen war, Anus-praeter-Patienten, die auf eine 
Versorgung mit Stomaartikeln angewiesen sind, dazu anzuhalten, diese 
Artikel nur von einem bestimmten Sanitätshaus zu beziehen. Zugleich wur- 
den der betreffenden Firma zur Vorbereitung und Planung Name und 
Anschrift der Versicherten mitgeteilt, die diese Artikel benötigten 
Name und Anschrift der Versicherten unterliegen bei der AOK dem Schutz 
des Sozialgeheimnisses (8 35 Abs. 1 Satz 1 SGB I). Soweit nicht der Betrof- 
fene eıngewilligt hat ($ 67 Satz 1 SGB X), dürfen seine personenbezogenen 
Daten nur offenbart werden, wenn eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis 
(88 68 bıs 77 SGB X) vorliegt. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des 869 Abs. 1 Nr 1 
SGB X ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sıe 
für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch 
erforderlich ist. Nach $376d RVO schließen zwar die Krankenkassen zur 
Sicherung einer wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Heil- und 
Hilfsmitteln Vereinbarungen mit den Leistungserbringern über die Erbringung 
von Leistungen und deren Preise. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist es jedoch 
nicht erforderlich, Name und Anschrift derjenigen Versicherten, die entspre- 
chende Leistungen in Anspruch nehmen, den Leistungserbringern zu offen- 
baren, insbesondere nicht für Zwecke der Vorbereitung und Planung. Hıerzu 
durften Zahlenangaben ausreichen. Die Offenbarung von Namen und 
Anschriften der die entsprechenden Leistungen in Anspruch nehmenden 
Versicherten an das Sanıtatshaus war daher nicht zulässig und verstieß 
gegen das Soztalgeheimnis. 

Meiner Empfehlung, die dem Sanitätshaus zur Verfügung gestellten Unter- 
lagen mit den Namen und Anschriften der Versicherten zurückzufordern und 
künftig in vergleichbaren Fällen derartige Daten nicht an Leistungserbringer 
zu offenbaren, ist die AOK gefolgt. 

Eın Bürger hat sich daruber beschwert, daß die für ihn zuständige AOK ım 
Rahmen eines sozialgerichtlichen Verfahrens zum Zwecke der Erstellung 
eınes Gegengutachtens zu dem vom Gericht eingeholten ärztlichen Gutach- 
ten unter Mißachtung seines ausdrücklichen Widerspruchs die über ihn 
geführten Akten an den von der AOK bestellten Gutachter weitergegeben 
habe. 

Die in den Akten der AOK und in dem vom Gericht eingeholten Gutachten 
über den Betroffenen festgehaltenen Daten unterliegen bei der AOK dem



Schutz des Sozialgeheimnisses ($35 Abs. 1 SGB). Diese Daten dürfen, 

soweit nicht der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat (8 67 Satz 1 SGB X), 

nur offenbart werden, wenn eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach den 
88 68 bis 77 SGBX vorliegt. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des $ 69 Abs. 1 Nr. 1 

SGB X ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie 

für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch 

oder für die Durchführung eines damit zusammenhangenden gerichtlichen 

Verfahrens erforderlich ist. Hiernach ist die AOK zur Wahrung ihrer Rechts- 

position im sozialgerichtlichen Verfahren befugt, das vom Gericht eingehoite 

Gutachten, wenn es dieses für nicht überzeugend hält, zur Unterstützung 

ihrer Stellungnahme gegenüber dem Gericht von einem Gutachter überprü- 

fen zu lassen. Grundsatzlich ist es auch unbedenklich, daß hierfür dem 

Gutachter die Akten der AOK zur Verfügung gestellt werden, da er allein 

beurteilen kann, was zur Abgabe seiner sachgerechten Stellungnahme erfor- 

derlich ist. Dies gilt allerdings nicht fur Teile der Akte, die für die Begutach- 

tung erkennbar nicht erforderlich sind. Entweder sınd diese Aktenteile zu 

entfernen, oder von der Akte sind Kopien zu fertigen, die die für den 

Gutachter irrelevanten Aktenteile nicht enthalten. 

Einer Offenbarung der in den Akten festgehaltenen Daten steht jedoch, 

soweit sie der AOK von einem Arzt zugänglich gemacht worden sind, $ 76 

SGB X entgegen. Nach $ 76 Abs. 1 SGB X ist die Offenbarung personenbe- 

zogener Daten, die einem Sozialleistungsträger von einem Arzt zuganglich 

gemacht worden sind, nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen 

diese Person selbst offenbarungsbefugt wäre. Diese Vorschrift gilt zwar nach 

8 76 Abs.2 Satz 1 SGBX im Rahmen des $ 69 Abs. 1 Nr.1 SGBX nicht für 

personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Begutachtung 

wegen der Erbringung von Sozialleistungen zugänglich gemacht worden 

sind. In diesem Fall kann aber der Betroffene nach 8 76 Abs. 2 Satz 25GBX 

der Offenbarung widersprechen. Von diesem Recht hat der Betroffene 

Gebrauch gemacht, so daß die Aktenteile, die der AOK von einem Arzt 

zugänglich gemacht wurden (z.B. von ihr eingeholte Gutachten), nicht an 

den von ihr mit der Erstellung des Gegengutachtens beauftragten Gutachter 

weitergegeben werden durften. Sollten diese Aktenteile bereits vor dem 

Widerspruch des Betroffenen an den Gutachter weitergegeben worden sein, 

so unterliegen sie nach meiner Auffassung dort einem Verwertungsverbot, 

auf das die AOK den Gutachter hinweisen muß. 

Ich habe der AOK empfohlen, in vergleichbaren Fällen den Widerspruch des 

Betroffenen nach $ 76 Abs. 2 Satz 2 SGBX zu beachten und, soweit Akten- 

teıle bereits vor dem Widerspruch des Betroffenen an den Gutachter weiter- 

gegeben worden sind, den Gutachter darauf hinzuweisen, daß er diese 

Aktenteile nicht verwerten darf. 

Ein Landesverband der Innenkrankenkassen erhob Bedenken gegen die 

Vorgehensweise der Finanzverwaltung im Rahmen von Lohnsteuer-Außen- 

prufungen. Die Innungskrankenkassen gewähren bei ihnen freiwillig Versi- 

cherten, also auch ihren beı der dienstgebenden Kasse freiwillig versicherten 

DO-Angestellten Beltragsnachlässe. Die Finanzämter vertreten die Auffas- 

sung, daß es sich bei diesen Beitragsnachlässen um steuerpflichtigen 

Arbeitslohn handelt, und verlangen die Bekanntgabe der Namen der frewillig 

versicherten Mitglieder getrennt nach Arbeitnehmern und Nicht-Arbeitneh- 

mern sowie der Höhe der einzelnen Beitragsnachlässe. 

Da die Beitragsnachlässe fur freiwillig Versicherte von den Innungskranken- 

kassen nicht in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, sondern in ihrer Eigenschaft 

als Krankenversicherungstrager gewährt werden, unterliegt die Tatsache der 

Gewährung eines Beitragsnachlasses und dessen Höhe in Verbindung mit 
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dem Namen des Versicherten dem Sozialgeheimnis ($ 35 Abs. 1 SGB). Sie 
darf, sofern keine Einwilligung des Betroffenen (867 Satz Nr.1 SGB x 
vorliegt, nur unter den Voraussetzungen der 8868 bis 77 SGBX offenbart 
werden. Die Befugnis zur Offenbarung dieser Tatsache könnte sich allein aus 
$ 71 Abs. t Nr.3 SGB X ergeben. 

Nach dieser Vorschrift ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zuläs- 
sig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungs- 
pflichten zur Sıcherung des Steueraufkommens nach den 8893, 97, 105, 
111 Abs 1 und 5 und $ 116 der Abgabenordnung (AO), soweit diese Vor- 
schriften unmittelbar anwendbar sınd. Die Auskunftspflicht nach 8200 AO 
besteht für die Krankenkasse nur als Steuerpflichtiger (Arbeitgeber), nicht 
aber als Leistungsträger. 

Fur die Krankenkasse als Leistungsträger besteht jedoch eine Auskunfts- 
pflicht nach $ 93 AO. Nach $ 93 Abs. 1 Satz 1 AO haben die Beteiligten und 
andere Personen der Finanzbehorde die zur Feststellung eines für die 
Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderlichen Auskunfte zu erteilen. 
Nach $ 93 Abs. 1 Satz 2 AO gilt dies auch für Behörden der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. Nach $ 93 Abs. 1 Satz 3 AO sollen andere Personen 
als die Beteiligten erst dann zur Auskunft angehalten werden, wenn dıe 
Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder 
keinen Erfolg verspricht. Dieser Subsidiaritätsgrundsatz wird im vorliegenden 
Fall bei Befragung der Innungskrankenkasse nach Beitragsnachlässen für 
ihre freiwillig versicherten Mitarbeiter nicht verletzt. Ich habe jedoch Zweifel, 
ob dıe von den Finanzämtern ebenfalls verlangten Angaben über Nichtarbeit- 
nehmer (insbesondere Namen) zur Feststellung des fur die Besteuerung 
erheblichen Sachverhalts erforderlich sind. 

Eın Bürger hat sich bei mır darüber beschwert, daß ihm von einer Innungs- 
krankenkasse unter Verwendung seiner Versicherungsdaten ein Werbe- 
schreiben ubersandt worden war, obwohl er nicht Mitglied dieser Kasse war. 
Er hielt die Verwendung seiner Daten, die der Innungskrankenkasse durch 
den Einzug der Renten- und Arbeitsiosenversicherungsbeiträge zur Kenntnis 
gelangt waren, zu Werbezwecken für unzulässig. 

Der Zugriff auf die Sozıalversicherungsdaten von Nichtmitgliedern ıst der 
Innungskrankenkasse möglich, weil nach dem durch die Datenerfassungs- 
verordnung (DEVO) und durch die Datenübermittlungsverordnung (DÜVO) 
bundeseinheitlich geregelten Meldeverfahren zur gesetzlichen Sozialversı- 
cherung die Krankenkassen Empfänger der vom Arbeitgeber zu erstattenden 
Meldungen über die Beitragspflicht des Arbeitnehmers zur Sozialversiche- 
rung sind. 

Die bei den Krankenkassen im Zuge des DEVO/DÜVO-Datenflusses gespei- 
cherten Sozialversicherungsdaten unterliegen dem Schutz des Sozıialge- 
heimnisses ($35 Abs. 1 Satz 1 SGB). Dieser Geheimhaltungsanspruch 
richtet sich zwar gegen den Leistungstrager, also gegen die jeweilige Korper- 
schaft, Anstalt oder Behörde (8 12 SGB |). Eine Offenbarung im Sınne dieser 
Vorschrift liegt jedoch auch dann vor, wenn personenbezogene Daten inner- 
halb eines Leistungsträgers weitergegeben werden. Dieser hat dafür zu 
sorgen, daß die ihm bekanntgewordenen Sozıaldaten innerhalb des Lei- 
stungsträgers nicht ungefugt offenbart werden. Nach $ 67 Satz 1 SGBX ıst 
eine Offenbarung, sofern nicht der Betroffene eingewilligt hat, nur zulässig, 
soweit eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach den 88 68 bis 77 SGBX 
vorliegt. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des $ 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie 
für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch



erforderlich ist. Eine gesetzliche Aufgabe der Innungskrankenkasse, Mitglie- 

der zu werben, ist nicht vorhanden. Die im Zuge des DEVO/DUVO-Daten- 

flusses bei ıhr gespeicherten Daten dürfen daher innerhalb der Innungskran- 

kenkasse nicht zum Zweck der Mitgliederwerbung offenbart werden 

Darüber hinaus folgt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 aus dem Recht auf 

informationelle Seibstbestimmung, daß diese Daten nur zu dem gesetzlich 

bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (BVerfGE 65, 1, 46). 

Die Nutzung der genannten Daten für die Mitgliederwerbung verstößt daher 

sowohl gegen das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestim- 

mung (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artıkel 1 Abs 1 des Grundgesetzes} 

als auch gegen das Sozialgeheimnis ($ 35 Abs. 1 Satz 1 SGB |). 

Der Auffassung der Innungskrankenkasse, ihre Aufklärungspflicht gegenuber 

den Versicherten rechtfertige die Verwendung der im Zuge des DEVO/ 

DÜVO-Datenflusses bei ihr gespeicherten Daten zur Mitgliederwerbung, 

kann ich nicht folgen. Nach $ 13 SGB | sind die Leistungstrager verpflichtet, 

im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über dıe Rechte und Pflich- 

ten nach dem Sozialgesetzbuch aufzuklären. Adressat dıeser Aufklärung ist 

die Bevölkerung, also ein unbestimmter Personenkreis. Bei dieser Aufkla- 

rung kann es sich daher immer nur um eine allgemeine Aufklarung handeln 

Hierfür kommen zum Beispiel Plakate, Zeitungsanzeigen, Broschüren, perio- 

dische Publikationen, Prospekte, Aufklarungskampagnen sowie Informa- 

tionsstände in Betracht. Nicht zulässig ist hingegen eıne gezielte Ansprache 

einzelner Personen unter Verwendung der Versicherungsdaten (Name, An- 

schrift). 

Die Innungskrankenkasse wırd meiner Empfehlung, die ım Zuge des DEVO/ 

DÜVO-Datenflusses bei ihr gespeicherten Daten nur für den gesetzlich 

bestimmten Zweck zu verwenden, folgen. 

b) Kriegsopferversorgung 

Ein Bürger fragte bei mir an, ob er verpflichtet seı, den inm vom Versorgungsamt 

im Rahmen seines Antrags auf Zahnersatz übersandten umfangreichen Frage- 

bogen auszufüllen. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Daten über die Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse des Betroffenen im Rahmen seines Antrages auf 

Gewährung von Zahnersatz ist 860 Abs. 1 Nr.1 SGB in Verbindung mit $ 11 

Abs.1 Nr.4 und 810 Abs.2 und 7 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG). 

Nach 8 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB | hat, wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, alle 

Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Nach & 11 Abs. 1Nr.4 

in Verbindung mit $ 10 Abs.2 BVG wırd Schwerbeschädigten Heilbehandlung 

(hier: Zahnersatz) auch für Gesundheitsstörungen gewährt, die nicht als Foige 

einer Schädigung anerkannt sind. Nach $ 10 Abs.7 Buchst.a BVG sind die 

Ansprüche nach $ 10 Abs.2 BVG ausgeschlossen, wenn der Berechtigte ein 

Einkommen hat, daß die Jahresarbeitsverdienstgrenze der gesetzlichen Kran- 

kenversicherung übersteigt, es seı denn, daß der Berechtigte Anspruch auf 

Pfiegezulage hat oder die Heilbehandiung wegen der als Folge einer Schadi- 

gung anerkannten Gesundheitsstörung nicht durch eine Krankenversicherung 

sicherstellen kann. Zur Prüfung, ob die Anspruchsvoraussetzungen für die 

Versorgung mit Zahnersatz nach 810 Abs. 2, & 11 Abs.1 Nr.4 BVG vorliegen, 

sind Angaben über die Einkommensverhältnisse des Betroffenen erforderlich. 

Hierzu gehören Art und Höhe der Einkünfte sowie Aufwendungen, die mit der 

Erzielung des Einkommens verbunden sind. 

Der von dem Versorgungsamt verwendete Vordruck enthält jedoch auch Daten, 

die keine Angaben über Einkommensverhältnisse sind, wie Name und Anschrift 
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des Arbeitgebers, zuständiges Finanzamt und Steuernummer, Höhe des Ein- 
heitswertes des Hausbesitzes, die Angabe, ob es sıch um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt, Art des benutzten Fahrzeuges einschließlich des 
Hubraums und die Angabe, seit wann der Betroffene verheiratet, verwitwet oder geschieden ist Diese Angaben können allenfalls auf freiwilliger Grundlage erhoben werden. Dabeı ist zu beachten, daß auch freiwillige Angaben nur 
erhoben werden dürfen, wenn sie der Aufgabenerfutlung zumindest dienlich sind. Zweifel an der Dienlichkeit bestehen insbesondere bei der Angabe, seit wann der Betroffene verheiratet, verwitwet oder geschieden ist, sowie bei der Angabe der Art und des Hubraums des benutzten Kraftfahrzeuges, außerdem 
bei der Angabe „Einfamilienhaus/Mehrfamilienhaus“ und „Zuletzt festgestellter 
Einheitswert“. 

Ich habe daher dem Versorgungsamt empfohlen, 
— zu prüfen, inwieweit Angaben wie Namen und Anschrift des Arbeitgebers, 

zustandiges Finanzamt und Steuernummer, Einfamilienhaus/Mehrfamilien- haus, Höhe des zuletzt festgestellten Einheitswertes, Art des benutzten Fahrzeuges einschließlich des Hubraums und die Angabe, seit wann der 
Betroffene verheiratet, verwitwet oder geschieden ıst, fur die Aufgabenerful- 
lung dienlich sind; 

— soweit diese Angaben hierfur dienlich sind, den Betroffenen auf die Freiwitlig- 
keit dieser Angaben hinzuweisen; 

- soweit die Angaben für die Aufgabenerfüllung nicht dientich sind, von ihrer 
Erhebung abzusehen. 

c) Sozialhilfe 

- Ein Bürger wandte sich dagegen, daß das Sozialamt seine Großmutter als 
Hilfesuchende zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt hat. 
Gesetzliche Grundlage fur die Erhebung personenbezogener Daten unter- 
haltspflichtiger Angehöriger bei dem Hilfesuchenden ist 860 Abs. 1 Nr. 1 
SGB I in Verbindung mit $2 Abs. 1 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) 
und $ 1601 BGB. Nach $ 60 Abs. 1 Nr.1 SGB hat derjenige, der Soziallei- 
stungen beantragt oder erhalt, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung 
erheblich sind. Nach $2 Abs. 1 BSHG erhält ein Hilfesuchender Sozialhilfe 
nicht, soweit er sich selbst helfen kann oder soweit er die erforderliche Hilfe 
von anderen, besonders von Angehörigen erhält. Da nach 81601 BGB 
Verwandte in gerader Linie einander, also auch Enkel ıhren Großeltern 
unterhaltspflichtig sind, ist das Sozialamt zur Aufgabenerfüllung auf die 
Kenntnis des Namens, der Anschrift und des Verwandtschaftsverhältnisses 
dieser unterhaltspflichtigen Angehörigen des Hilfesuchenden angewiesen. 
Die Erhebung dieser Daten beim Hilfesuchenden ist daher zulässig. Soweit 
darüber hinaus die Kenntnis weiterer Angaben über die unterhaftspflichtigen 
Angehörigen zur Prüfung ihrer Leistungsfähigkeit erforderlich ist, dürfen 
diese Angaben nicht von dem Hilfesuchenden verlangt, sondern nur bei den 
Betroffenen selbst erhoben werden. 

Ich habe daher dem Oberstadtdirektor empfohlen, bei dem Hilfesuchenden 
außer Name, Anschrift und Verwandtschaftsverhältnis keine Angaben uber 
unterhaltspflichtige Angehörige zu erheben. 

— Mehrere Eingaben richteten sich gegen die von Sozialämtern zur Überprü- 
fung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse unterhaltspflichtiger 
Angehöriger verwendeten Vordrucke „Prüfbogen zur Beurteilung der Zah- 
lungsfähigkeit“ und „Anfrage über Arbeitsverdienst“ sowie gegen das Ver- 
fahren, Lohnauskünfte ohne Wissen der Betroffenen unmittelbar bei deren 
Arbeitgebern einzuholen.



Gesetzliche Grundlage für die Erhebung von personenbezogenen Daten bei 

unterhaltspflichtigen Angehörigen des Hilfesuchenden ist $116 Abs. 1 

BSHG. Nach dieser Vorschrift sind die Unterhaltspflichtigen verpflichtet, dem 

Träger der Sozialhilfe uber ihre Einkommens- und Vermögensverhaltnisse 

Auskunft zu geben, soweit die Durchführung des Bundessozialhilfegesetzes 

es erfordert. Nach 81601 BGB sind Verwandte in gerader Linie einander 

unterhaltspflichtig. Da nach $2 Abs. 1 BSHG ein Hilfesuchender Sozialhılfe 

nicht erhält, soweit er sich selbst helfen kann oder soweit er die erforderliche 

Hilfe von anderen, besonders von Angehcrigen erhält, ist die Kenntnis der 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen und seı- 

nes Ehegatten sowie der Einkommensverhältnisse seiner zu seinem Haus- 

halt gehorenden sonstigen Familienangehorigen zur Durchführung des Bun- 

dessozialhilfegesetzes erforderlich. Hierzu gehören Art und Höhe der Ein- 

künfte, Aufwendungen, die mit der Erzielung des Einkommens verbunden 

sind, Vermögen, Miete oder Belastung bei Eigenheim, Unterhaltspflichten 

sowie außergewöhnliche wirtschaftliche Belastungen. 

Der von den Sozialämtern verwendete Vordruck enthalt jedoch auch Daten, 

die keine Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse ($ 116 

Abs.1 BSHG) sind, wie Beruf, Krankenkasse, Name und Anschrift des 

Arbeitgebers des Uhnterhaltspflichtigen, Name und Anschrift des Arbeit- 

gebers von Kindern oder sonstigen Angehörigen im Haushalt des Zahlungs- 

pflichtigen und deren Verwandtschaftsverhältnis zu ihm, deren Familienstand 

sowie Name, Anschrift, Familienstand und Nettoeinkommen von Kındern 

außerhalb des Haushalts und deren Verwandtschaftsverhältnis zum Zah- 

lungspflichtigen sowie den Verwendungszweck von Schuldverpflichtungen 

des Unterhaltspflichtigen. Diese Angaben könnten allenfalls auf freiwilliger 

Grundlage erhoben werden. Dabei ist zu beachten, daß auch freiwillige 

Angaben nur erhoben werden dürfen, wenn sie für die Aufgabenerfullung 

zumindest dienlich sind. 

Zweifel an der Dienlichkeit habe ich insbesondere bei der Angabe von 

Namen und Anschrift des Arbeitgebers von Kındern und sonstigen Angehöri- 

gen im Haushalt des Zahlungspflichtigen, deren Verwandtschaftsverhältnis 

Zu ihm und deren Familienstand sowie bei der Angabe des Namens, der 

Anschrift, des Familienstandes und des Nettoeinkommens von Kindern 

außerhalb des Haushalts, soweit diese vom Unterhaltspflichtigen nicht ganz 

oder teilweise unterhalten werden, deren Verwandtschaftsverhältns zum 

Unterhaitspflichtigen und bei Angaben über den Verwendungszweck von 

Schuldverpflichtungen des Unterhaltspflichtigen. 

Nach meiner Auffassung ist auch die Angabe der Krankenkasse nıcht in allen 

Fällen dienlich. Nach $ 205 Abs. 1 RVO erhalten Versicherte unter bestimm- 

ten Voraussetzungen für den unterhaltsberechtigten Ehegatten und dıe 

unterhaltsberechtigten Kinder Maßnahmen zur Früherkennung von Krankhei- 

ten, Krankenhilfe und sonstige Hilfen unter den gleichen Voraussetzungen 

und im gleichen Umfang wie Versicherte. Nach $ 205 Abs. 3 Satz 2 bis 4 RVO 

besteht der Anspruch für Kinder grundsätzlich bis zur Vollendung des 

18 Lebensjahres; er verlängert sich unter bestimmten Voraussetzungen. Für 

Kinder, die die Altersgrenze überschritten haben, sowie in den Fallen des 

8 205 Abs.3 Satz 5 RVO und für vom Versicherten geschiedene Ehegatten 

besteht, auch wenn sie unterhaltsberechtigt sind, kein Anspruch auf Fami- 

lienkrankenhilfe. In diesen Fällen wırd die Angabe der Krankenkasse zur 

Aufgabenerfüllung des Sozialamtes nıcht benötigt; insoweit ist daher von 

ihrer Erhebung abzusehen. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Daten über Arbeitsverdienst bei 

dem Arbeitgeber des Betroffenen ıst 8116 Abs.2 BSHG. Nach dieser 

Vorschrift ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Trager der Sozialhilfe über Art 
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und Dauer der Beschäftigung, dıe Arbeitsstatte und den Arbeitsverdienst des 
bei ıhm beschäftigten Unterhaltspflichtigen Auskunft zu geben, soweit die 
Durchführung des Bundessozialhilfegesetzes es erfordert. 
In den von den Sozıalamtern verwendeten Vordrucken „Anfrage uber 
Arbeitsverdienst“ werden jedoch mehr Angaben vertangt als in $ 116 Abs. 2 
BSHG vorgesehen, wie „auf eigenen Wunsch entlassen“, Entiassungs- 
grund, Krankenkasse, Lohnsteuerermäßigung, Lohnpfändungen und Abtre- 
tungen, Ehegatte berufstätig, Ausstellung einer zweiten Lohnsteuerkarte Fur 
die Erhebung von Daten, die nicht in $116 Abs.2 BSHG genannt sind, 
besteht keine gesetzliche Grundlage. Von ihrer Erhebung ist daher abzu- 
sehen. 

Nach 8 116 Abs.2 BSHG hat dıe Sozıalbehorde zwar einen Auskunftsan- 
spruch gegen den Arbeitgeber des Betroffenen. Jedoch ist bei Eingriffen ın 
das Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der 
Landesverfassung wie auch in das durch Artikel 2 Abs.t in Verbindung mıt 
Artikel 1 Abs.2 des Grundgesetzes gewährleistete allgemeine Persönlich- 
keitsrecht der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
beachten. Danach muß der Eingriff zur Erreichung des vom Gesetzgeber 
angestrebten Zwecks erforderlich sein; unter mehreren fur die Erreichung 
des Zwecks geeigneten Mitteln ist dasjenige zu wahlen, das den Betroffenen 
am wenigsten belastet (BVerfGE 38, 202). 

Der Verhättnismäßigkeitsgrundsatz gebietet mithin, soweit Angaben über Art 
und Dauer der Beschaftigung, dıe Arbeitsstätte und den Arbeitsverdienst des 
Unterhaltspflichtigen benotigt werden, nicht den Namen und die Anschrift 
des Arbeitgebers zu erheben, um dıe benotigten Angaben unmittelbar von 
diesem zu verlangen, sondern stattdessen zunächst dem Betroffenen Gele- 
genheit zu geben, selbst beim Arbeitgeber eine Bescheinigung mit den 
benötigten Angaben einzuholen; hierfür sollte ıhm eın neutral gehaltener 
Vordruck zur Verfügung gestelit werden, der die Sozialbehörde und den 
Verwendungszweck der Daten nicht erkennen läßt. Dementsprechend muß 
jede Angabe, die solche Rückschlüsse zuläßt, wie Absender, Geschaftszei- 
chen, Hinweis auf $ 116 Abs. 2 und 4 BSHG sowie auf die Gewährung von 
Sozialhilfe und die Angabe des Sozialamts als Empfänger unterbleiben. 
Ich habe daher den zuständigen Stellen empfohlen, 

— zu prüfen, inwieweit die Angaben über Beruf, Name und Anschrift des 
Arbeitgebers von Kindern und sonstigen Angehörigen im Haushalt des 
Zahlungspflichtigen und deren Verwandtschaftsverhaltnis zu ihm, deren 
Familienstand sowıe Name, Anschrift, Familienstand und Nettoeinkom- 
men von Kindern außerhalb des Haushalts, soweit diese nıcht ganz oder 
teilweise vom Unterhaltspflichtigen unterhalten werden, und deren Ver- 
wandtschaftsverhältnis zum Zahlungspflichtigen sowie Angaben uber den 
Verwendungszweck von Schuldverpflichtungen des Unterhaltspflichtigen 
für die Aufgabenerfüllung dienlich sind; 

— soweit diese Angaben dienlich sind, den Betroffenen nach 89 Abs.2 
BDSG auf die Freiwilligkeit dieser Angaben hinzuweisen; 

- soweit die Angaben für dıe Aufgabenerfüllung nicht dienlich sind, von 
ihrer Erhebung abzusehen, 

— die Angabe über dıe Krankenkasse unter Hinweıs auf 8205 RVO nur ın 
den Fällen zu erheben, in denen sie benötigt wird; 

— soweit Angaben uber Art und Dauer der Beschäftigung, die Arbeitsstatte 
und den Arbeitsverdienst benötigt werden, nicht Namen und Anschrift des 
Arbeitgebers des Betroffenen zu erheben, um die benötigten Angaben 
unmittelbar von diesem zu verlangen, sondern stattdessen zunächst dem



Betroffenen Gelegenheit zu geben, selbst beim Arbeitgeber mit einem 
von der Sozialbehörde zur Verfügung gestellten, neutral gehaltenen Vor- 
druck die benötigten Angaben zu beschaffen; 

- in dem Vordruck „Anfrage uber Arbeitsverdienst" Angaben, dıe durch 
8116 Abs.2 BSHG nicht gedeckt sind, wie ınsbesondere „auf eigenen 
Wunsch entlassen“, Entlassungsgrund, Krankenkasse, Lohnsteuererma- 
Bigung, Lohnpfändungen und Abtretungen, Ehegatte berufstatig, Ausstel- 
lung einer zweiten Lohnsteuerkarte zu streichen. 

Ein Betroffener verlangte die Löschung der nicht benotigten Daten. 

Da davon auszugehen ist, daß die mit dem Vordruck „Prüfbogen zur Beurtei- 
lung der Zahlungsfähigkeit“ erhobenen Daten nicht in einer Datei gespei- 
chert, sondern lediglich ın Akten festgehalten werden, findet die Vorschrift 
des 8 84 SGB X, die unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Löschung von Daten vorsieht, keine Anwendung. Es gilt jedoch auch hier das 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung, aus 
dem sich nach meiner Auffassung ein Anspruch auf Löschung der Daten 
ergibt, die zur Aufgabenerfüllung weder erforderlich noch dienlich sind und 
deshalb gar nicht hätten erhoben werden dürfen. Das gleiche muß für solche 
Angaben geiten, die zwar zur Aufgabenerfüllung dienlich sınd, bei deren 
Erhebung aber nicht auf die Freiwilligkeit hingewiesen wurde (vgl. Dammann 
in Simitis/Dammann/Mallmann/Reh, BDSG, 3. Aufl., $9 Rdnr. 50). In diesen 
Fällen mussen die Angaben unkenntlich gernacht werden. 

Ich habe daher empfohlen, die mit dem Prüfbogen erhobenen Daten zu 
löschen, wenn sie zur Aufgabenerfüllung weder erforderlich noch dienlich 
sind oder wenn bei der Erhebung von dienlichen Angaben der Hinweis auf 
die Freiwilligkeit unterblieben ist. 

Ein Burger machte mich auf die Verwaltungsrichtlinien zur Durchführung der 
Satzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über die Heranziehung 
der örtlichen Träger der Sozialhilfe aufmerksam, die in Ziffer 5.2 Satz 1 
vorsahen, daß „die Anstalten, Heime oder glelchartigen Einrichtungen 
gehalten sind, den kostenzusagenden Trägern der Sozialhilfe mitzuteilen, 
sobald das Eigengeldkonto bei Minderjährigen 1200 DM und bei Volljahrigen 
4000 DM erreicht hat“. 

Eine nach Artıkei 4 Abs.2 der Landesverfassung erforderliche gesetzliche 

Grundlage für die dort vorgesehene Erhebung personenbezogener Daten 

der Betroffenen bei den Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen 

ist nicht ersichtlich. Die Datenerhebung kann insbesondere nicht auf 860 

Abs. 1 Nr.2 SGB I gestützt werden. Nach dieser Vorschrift hat, wer Sozıallei- 
stungen beantragt oder erhält, Änderungen in den Verhältnissen, die für dıe 

Leistung erheblich sınd oder über die im Zusammenhang mit der Leistung 

Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. & 60 Abs. 1 

Nr.2 SGB! verpflichtet also nur den Hilfeempfänger oder seinen gesetz- 

lichen Vertreter zur Mitteilung der Änderungen. Eine Mitwirkungspflicht Drit- 

ter dergestalt, daß diese anstelle des Hilfeempfängers dem Leistungstrager 

die Änderung leistungserheblicher Verhaltnisse des Betroffenen mitzuteilen 

haben, kann der Vorschrift nicht entnommen werden Die ın Nr. 5.2 Satz 1 der 

Richtiinien vorgesehenen Mitteilungen sind daher nur mit Einwilligung des 

Betroffenen oder seines gesetzlichen Vertreters zulässig. Im übrigen muß es 

dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter freistehen, selbst den 

Leistungsträger zu unterrichten, sobald das Eıgengeldkonto bei Minderjahri- 

gen 1200 DM und bei Volljahrigen 4000 DM erreicht hat. 

Ich habe dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe empfohlen, Nr.5.2 Satz 

1 der Richtlinien zu streichen und die Trager der Sozialhilfe darauf hinzuweı- 

sen, daß eine Erhebung der Daten beı den Anstalten, Heimen und gleıcharli- 
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gen Einrichtungen ohne Einwillgung des Betroffenen oder seines gesetz- 
lichen Vertreters nıcht zulässig ist. 

Der Landschaftsverband hat seine Richtlinien nunmehr wie folgt gefaßt. 

„Die Hilfeempfänger bzw. die gesetzlichen Vertreter haben nach 8 60 Abs. 1 
Nr. 2 SGB | die hilfegewährenden (kostenzusagenden) Träger der Sozialhilfe 
zu unterrichten, sobald das Eigengeldkonto 4000 DM (bei minderjahrigen 
Hilfeempfängern 1200 DM) erreicht hat. 

Die Anstalten, Heime und gleichartigen Einrichtungen werden gebeten, mıt 
vorheriger Einwilligung des Hilfeempfängers bzw. dessen gesetzlichen Ver- 
treters diesem bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung behilflich 
zu sein.“ 

Gegen den zweiten Satz bestehen Bedenken, weil die Formulierung „wer- 
den gebeten, behilflich zu sein“ die Gefahr in sich birgt, daß die Heimbewoh- 
ner unter Druck gesetzt werden, die Einwilligung zu erteilen. Damit wäre die 
Einwilligung nicht mehr freiwillig. 

Ein Bürger hat mir mitgeteilt, daß ein Oberkreisdirektor die Sozialamter der 
kreisangehörigen Gemeinden angewiesen habe, bei der Beantragung von 
Hilfe zum Lebensunterhalt von den Betroffenen grundsätzlich eine Erklärung 
über die Entbindung ihrer Ärzte von der Schweigepflicht zu verlangen 

Nach $ 60 Abs. 1 Nr 1 SGB I hat, wer Sozialleistungen beantragt oder erhalt, 
auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderli- 
chen Auskunfte durch Dritte zuzustimmen. Diese Mitwirkungspflicht besteht 
jedoch nur, soweit Auskünfte Dritter für die Aufgabenerfüllung des Soziallei- 
stungsträgers erforderlich sind. Die generelle Anforderung von Erklärungen 
über dıe Entbindung von der arztlichen Schweigepflicht bei Anträgen auf Hilfe 
zum Lebensunterhalt ohne Rucksicht auf die Erforderlichkeit im Einzelfall 
erfüllt diese Voraussetzungen nıcht. 

Zudem ist in den erforderlichen Fällen die Erklärung uber die Entbindung von 
der arztlıchen Schweigepflicht so zu fassen, daß für den Betroffenen eindeu- 
tig erkennbar ist, welchen Arzt er von der Schweigepflicht entbindet. Bei 
einer generellen Anforderung dieser Erklarung dürfte auch diese Vorausset- 
zung nicht erfüllt sein. 

Ich habe daher dem Oberkreisdirektor empfohlen, 

— eine Erklarung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht nur 
dann zu verlangen, wenn feststeht, daß sie zur Bearbeitung des Einzelfal- 
les erforderlich ist; 

- in den erforderlichen Fallen die Erklärung über die Entbindung von der 
ärztlichen Schweigepflicht so zu fassen, daß fur den Betroffenen eindeu- 
tig erkennbar ist, welchen Arzt er von der Schweigepflicht entbindet. 

Durch eine Eingabe wurde mir bekannt, daß Sozialhilfeträger für Alkoholab- 
hängige, die sich in einer Alkoholentwöhnungsbehandlung befinden, zum 
Teil ohne Wissen der Betroffenen einen Antrag auf Kindergeld stellen 
Hierzu bittet der Sozialhilfetrager den leitenden Arzt der Fachklinik um eine 
gutachtliche Stellungnahme, ob bei den Betroffenen eine körperliche, gei- 
stıge oder seelische Behinderung vorliegt, und leitet diese Stellungnahme 
zur Prüfung der Voraussetzungen für die Gewahrung von Kindergeld an das 
Arbeitsamt als Kindergeldkasse weiter. 

Die in dem Kindergeldantrag wie auch in der Stellungnahme des leitenden 
Arztes enthaltenen Angaben über den Betroffenen unterliegen bei dem 
Sozialhilfeträger dem Schutz des Sozialgeheimnisses (835 Abs. 1 SGB |). 
Sofern nicht der Betroffene eingewilligt hat ($67 Satz 1 SGBX), ist die



Offenbarung dieser Angaben nur zulassig, soweit eine gesetzliche Offen- 
barungsbefugnis nach den $$ 68 bis 77 SGB X vorliegt. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des 869 Abs. 1 Nr. t 
SGB X ist die Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie fur 
die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch erfor- 
derlich ist. Dabei sind an die Erforderlichkeit strenge Anforderungen zu 
stellen. Es genügt nicht, wenn die Offenbarung der Aufgabenerfuüllung ledig- 
lich dienlich ist oder sie erleichtert; die Offenbarung muß vielmehr zur 
Aufgabenerfüllung notwendig sein. 

Es kann dahinstehen, ob die Offenbarung der in dem Kindergeldantrag sowie 
in der Stellungnahme des leitenden Arztes der Fachklinik über den Betroffe- 
nen festgehaltenen Daten an das Arbeitsamt zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe des Sozialhilfeträgers nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich ist. 
Zu denken wäre hier an die Aufgabe nach $2 Abs.1 BSHG, wonach 
demjenigen Hilfe nicht gewährt wird, der Hilfe von anderen, ınsbesondere 
auch von anderen Sozialleistungstragern erhalten kann. Die Offenbarung der 
genannten Angaben gegenüber dem Arbeitsamt als der zuständigen Kinder- 
geldkasse wäre jedoch geeignet, die nach $1 Abs.2 Satz 2 BSHG dem 
Sozialhilfeträger ebenfalls obliegende Aufgabe der Rehabilitation des Betrof- 
fenen zu vereiteln, mindestens aber zu gefährden. 

Auf jeden Fall verstößt der mit der Offenbarung dieser Angaben verbundene 
Eingriff in das informatıonelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen nach 
Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikei 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie 
auch in sein Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landes- 
verfassung gegen den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrund- 
satz. Danach muß die mit dem Eingriff verbundene Belastung des Betroffe- 
nen in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu erreichenden Zweck 
stehen. Die Offenbarung der Suchtkrankheit des Betroffenen an das Arbeits- 
amt zum Zwecke einer zeitlich begrenzten Kostenentlastung des Sozialhilfe- 
trägers belastet den Betroffenen unverhältnismaßig, da sie seine Vermitt- 
lungschancen nachhaltig beeinträchtigen kann. 

In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.8.c) habe ich auf die Praxis des 
Landeswohlfahrtsverbands Hessen hingewiesen, der an die Spitzenorganı- 
sationen aller Sozialhilfeträger der Bundesrepublik Listen versandt hat, in 

denen vor sogenannten Unterstützungsschwindiern gewarnt wurde. Der 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt meine Auffassung, daß das 
vom Landeswohlfahrtsverband Hessen seinerzeit praktizierte Verfahren mit 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar war. Allerdings 
hielt er Warnmeldungen über Tuberkulosekranke und Mitteilungen der über- 
örtlichen Träger an die örtlichen Träger für zulässig. 

Der Auffassung, daß Warnmeldungen über Tuberkulosekranke zulässig 
seien, kann nicht gefolgt werden Nach 871 Abs.1 Nr.2 SGBX ist eine 
Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie erforderlich ist 

fur die Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten zum Schutz der öffent- 
lichen Gesundheit nach $4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 des Bundesseu- 
chengesetzes (BSeuchG). Diese Mittellungspflicht besteht nach 85 
BSeuchG gegenüber dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zustandi- 
gen Gesundheitsamt. Daraus kann, selbst wenn der Aufenthaltsort des 
Betroffenen unbekannt ist, eine Berechtigung zur Offenbarung der Tatsache, 
daß der Betroffene an Tuberkulose erkrankt ist, im Rahmen eines Warndien- 
stes nicht hergeleitet werden. 

Auch auf 869 Abs.1 Nr.1 SGBX in Verbindung mit $48 Abs. 1 BSHG 
können derartige Warnmeldungen über Tuberkulosekranke nicht gestützt 
werden. Nach 848 Abs.1 BSHG ist es zwar Aufgabe des Trägers der 
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Sozialhilfe, im Rahmen der Gewahrung von Tuberkulosehilfe die Umgebung 
der Kranken gegen die Übertragung der Tuberkulose zu schutzen. Zur 
Umgebung des Kranken rechnen alle Personen, mit denen der Kranke in der 
Familie, der Wohnung und der Nachbarschaft, bei der Arbeit und während der 
Freizeit nicht nur ausnahmsweise Kontakt hat (vgl. Knopp/Fichtner, BSHG, 
5. Aufl., $48 Rdnr. 3). Diese Vorschrift rechtfertigt somit ein Tätigwerden nur 
im engeren Umkreis des Betroffenen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch ist es jedoch nicht erforderlich, die Tatsache der Erkran- 
kung an Tuberkulose dem Landeswohlfahrtsverband Hessen und von dort 
allen anderen Trägern der Sozialhilfe im Bundesgebiet zu offenbaren. 

Der vom Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales vertretenen Auffas- 
sung, daß es bei dem Datenaustausch zwischen dem überortlichen und dem 
von ihm herangezogenen örtlichen Träger der Sozialhilfe nicht zu Offen- 
barungen nach $35 SGB | kommt, muß nachdrucklich widersprochen wer- 
den. Alle in 835 Abs. 1 SGB | genannten Stellen sind im Verhältnis zueinan- 
der Dritte, so daß dıe Weitergabe personenbezogener Daten vom uberörtli- 
chen an den örtlichen Sozialhilfeträger oder umgekehrt auch dann eine 
Offenbarung darstellt, wenn man entgegen meiner Auffassung der Ansıcht 
ist, daß der Datenfluß innerhalb eines Leistungstragers keine Offenbarung im 
Sınne von 835 SGBi sei. 

Die Zutassigkeit einer solchen Offenbarung richtet sich nach $ 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGBX. Danach muß die Offenbarung zur Erfüllung einer gesetzlichen Auf- 
gabe nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich sein. Dabei sind an die Erfor- 
derlichkeit strenge Anforderungen zu stellen. Es genügt nicht, wenn die 
Offenbarung der Aufgabenerfuüllung lediglich dienlich ist oder sie erleichtert. 
Die Offenbarung muß vielmehr zur Aufgabenerfüllung im Einzelfall notwendig 
sein. Darüber hinaus ist der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeits- 
grundsatz zu beachten. Ob danach eine Warnmeldung durch einen überört- 
lichen an einen örtlichen Träger oder umgekehrt zulässig ist, kann nur ım 
Einzelfall beurteilt werden. Eine Warnmeldung über eine Person mit betrüge- 
rischen Absichten gezielt an eine andere Dienststelle könnte allenfalls dann 
zur Aufgabenerfullung erforderlich sein, wenn mit einer gewissen Wahr- 
scheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, daß sich der Betroffene an 
diese Stelle wendet. 

Die von einem Sozialhilfeträger vertretene Ansicht, daß sich die Zulässigkeit 
der Offenbarung personenbezogener Daten sogenannter Unterstützungs- 
schwindler aus $ 71 Abs. 1 Nr.1 SGBX ergibt, ist unzutreffend. Nach dieser 
Vorschrift ist eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit 
sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Mitteilungspflichten zur 
Abwendung geplanter Straftaten nach $ 138 StGB. Diese Voraussetzung 
liegt beı Warnmeldungen wegen der Erschleichung von Sozialhilfeleistungen 
nicht vor. Der Straftatbestand des Betruges ($ 263 StGB) ist in $ 138 StGB 
nicht genannt. 

Ich habe den beteiligten Tragern der Sozialhilfe empfohlen, künftig Warnmel- 
dungen an den überörtlichen Trager der Sozialhilfe nur dann weiterzuleiten, 
wenn die Offenbarungsvoraussetzungen des 869 Abs. 1 Nr.1 SGBX eın- 
deutig vorliegen. 

Ein Bürger beschwerte sich darüber, daß seine geschiedene Ehefrau Kennt- 
nis über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse hatte, die er im 
Rahmen der Überprüfung seiner Unterhaltsfähigkeit für seine Tochter dem 
Sozialamt dargelegt hatte. Die Überprüfung hatte ergeben, daß er in der Lage 
war, einen wesentlich höheren Unterhaltsbeitrag für seine Tochter zu leisten 
Das Sozialamt hatte daraufhin die geschiedene Ehefrau des Betroffenen 
aufgefordert, eine Unterhaltsabänderungsklage zu erheben. Hierzu wur- 
den ihr die vom Betroffenen eingereichten Lohnabrechnungen ausgehandigt



Die im Rahmen der Überprufung seiner Unterhaitsfähigkeit vom Betroffenen 

dem Sozialamt mitgeteiiten Angaben über seine Einkommens- und Vermö- 

gensverhältnisse unterliegen dem Schutz des Sozialgeheimnisses ($ 35 

Abs.1 SGB). Sofern nicht der Betroffene eingewilligt hat (867 Satz 1 

SGB X), dürfen diese Angaben nur unter den Voraussetzungen der 88 68 bis 
77 SGB X offenbart werden 

Die Offenbarung konnte im vorliegenden Fall nicht auf $ 74 Nr.2 Buchst. a 

SGB X gestutzt werden. Danach ıst eine Offenbarung personenbezogener 

Daten zulässig, soweit sie erforderlich ist für dıe Geltendmachung eines 

gesetzlichen Unterhaltsanspruchs außerhalb eines Verfahrens nach Nr. 1 

Buchst.a, soweit der Betroffene nach den Vorschriften des bürgerlichen 

Rechts, insbesondere nach & 1605 BGB zur Auskunft verpflichtet ist und 

diese Pflicht innerhalb angemessener Frist, nachdem er unter Hinweis auf dıe 

in diesem Gesetzbuch enthaltene Offenbarungsbefugnis der in $35 SGB 

genannten Stellen gemahnt wurde, nicht oder nicht vollständig erfüllt hat. 
Diese Voraussetzung lag hier nicht vor. 

In Betracht kam jedoch eine Offenbarung auf Grund des $69 Abs. 1 Nr. 3 

SGBX. Nach dieser Vorschrift ıst eine Offenbarung personenbezogener 

Daten zulässig, soweit sıe für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach 

dem Sozialgesetzbuch oder für die Durchführung eines damit zusammen- 

hangenden gerichtlichen Verfahrens erforderlich ist. Nach $11 BSHG ist 

Hilfe zum Lebensunterhalt dem zu gewahren, der seinen notwendigen 

Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kraften und 

Mitteln beschaffen kann. Nach $2 Abs. 2 Satz 1 BSHG werden Verpflichtun- 

gen anderer, besonders Unterhaltspflichtiger durch dieses Gesetz nicht 

berührt. Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu 

gewähren (8 1601 BGB). Der Betroffene ist somit seiner Tochter unterhalts- 

pflichtig. Durch eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen verminderten sich 

die Sozialhilfeleistungen an seine Tochter. Die Weitergabe der Lohnabrech- 

nungen an die sorgeberechtigte Mutter der Hilfeempfängerin diente somit der 
Erfüllung der Aufgaben nach $ 11 BSHG. 

Bei derartigen Eingriffen in das Recht des Betroffenen auf informationelle 

Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 

des Grundgesetzes sowie ın sein Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 

Abs. 2 der Landesverfassung ıst allerdings der verfassungsrechtliche Verhält- 

nismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Danach muß die mit dem Eingriff 

verbundene Belastung des Betroffenen in einem angemessenen Verhältnis 

zu dem zu erreichenden Zweck stehen; unter mehreren zur Erreichung des 

Zwecks geeigneten Mitteln ist dasjenige zu wählen, das den Betroffenen am 

wenigsten belastet. 

Die Weitergabe der Lohnabrechnungen an die sorgeberechtigte Mutter ıst 

damit nicht vereinbar. Sie belastet den Betroffenen unverhältnismäßig, weil 

der Mutter durch die Weitergabe Daten offenbart wurden, die zur Geltendma- 

chung von Unterhaltsansprüchen geeignet sind, die weit über die Sozialhilfe- 

leistungen hinausgehen. Dies zu ermöglichen, gehört nicht zu den gesetz- 

Iıchen Aufgaben des Trägers der Sozialhilfe. Dieser hätte eine Verminderung 

seiner finanziellen Belastung auch dadurch herbeiführen können, daß er den 

Unterhaltsanspruch in diesem Umfang nach 8890 und 91 BSHG auf sıch 

überleitet und ihn selbst geltend macht. Er hätte die Sozialhilfeleistungen 

aber auch einstellen und die Mutter zur Geltendmachung eines höheren 

Unterhaltsanspruchs auf die Auskunftspflicht des Betroffenen nach $ 1605 

BGB und auf die Möglichkeit einer Offenbarung der Einkommensdaten nach 

874 Nr.2 Buchst. a SGB X - nach Mahnung des Betroffenen unter Hinweis 

auf diese Offenbarungsbefugnis - verweisen können. Jedes dieser beiden 

Mittel hätte den Betroffenen weniger belastet als die Weitergabe der Lohnab- 
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rechnungen. Wegen Verstoßes gegen den Verhaltnısmäßigkeitsgrundsatz 
war daher diese Weitergabe nicht zulässig. 

Meiner Empfehlung sicherzustellen, daß künftig in vergleichbaren Fällen 
personenbezogene Daten des Unterhaltspflichtigen nıcht an den Unterhalts- 
berechtigten offenbart werden, wird der Oberstadtdirektor folgen. 

Mehrere Eingaben betrafen wiederum dıe Frage des Schutzes von Gesprä- 
chen vertraulichen Inhalts bei Sozialämtern. Wie ich bereits in meinem 
sechsten Tätigkeitsbericht (C.8.a) dargelegt habe, ergibt sich aus $ 35 Abs. 1 
Satz 1 SGB der Anspruch des Betroffenen, daß Gespräche mit vertrauli- 
chem Inhalt so geführt werden, daß niemand mithören kann. Dies könnte 
zum Beispiel dadurch erreicht werden, daß für Beratungsgespräche beim 
Sozialamt ein Einzelzimmer oder ein Besprechungszimmer zur Verfügung 
gestellt wird und der Betroffene auf die Möglichkeit der Gesprächsführung in 
einem gesonderten Raum hingewiesen wird. 

Die zuständigen Stadtdirektoren werden durch entsprechende organisatori- 
sche oder bauliche Maßnahmen sicherstellen, daß Gespräche vertraulichen 
Inhalts nicht von unbeteiligten Dritten mitgehört werden können. 

Jugendhilfe 

Ein Bürger wandte sich dagegen, daß ein Jugendamt in seiner Eigenschaft 
als Amtspfleger eines nichtehelichen Kindes zum Zwecke der Neuregelung 
des Kindesunterhalts unmittelbar den Arbeitgeber des Kindesvaters nach 
dessen Einkommen befragt hat. Der Betroffene befürchtete, daß auf diese 
Weise dem Arbeitgeber bekanntgeworden sei, daB der Betroffene Unterhalt 
für ein nichteheliches Kind zu zahlen hat. 

Die Amtspflegschaft des Jugendamts beruht auf $40 Abs. 1 des Gesetzes 
für Jugendwohlfahrt (JWG), das nach Artikel II $ 1 Nr. 16 SGB | als besonde- 
rer Teil des Sozialgesetzbuchs gilt. Die Wahrnehmung der Amtspflegschaft 
kann als Sozialleistung im Sinne des Sozialgesetzbuchs angesehen werden 
(Scheilhorn in Burdenski/v. Maydell/Schellhorn, SGB-AT, 2. Aufl., 827 
Rdnr. 10). Die nach $40 Abs. 1 JWG in Verbindung mit 8 1706 Nr.2 BGB 
dem Jugendamt als Amtspfleger obliegende Geltendmachung von Unter- 
haltsansprüchen des Kindes ist somit eine gesetzliche Aufgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch. 

Indem das Jugendamt unmittelbar den Arbeitgeber nach dem Verdienst des 
Betroffenen gefragt hat, hat es dem Arbeitgeber zumindest die Tatsache 
offenbart, daß der Betroffene Kontakte zum Jugendamt hat. Diese Tatsache 
unterliegt dem Schutz des Sozialgeheimnisses (835 Abs. 1 Satz 1 SGB |) 
Sie darf, sofern keine Einwilligung des Betroffenen (867 Satz 1 Nr.1SGB X) 
vorliegt, nur unter den Voraussetzungen der $8 68 bis 77 SGBX offenbart 
werden. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des 8 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X ist die Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie fur 
die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch erfor- 
derlich ist. Dabei sind an die Erforderlichkeit strenge Anforderungen zu 
stellen. Es genugt nıcht, wenn die Offenbarung der Aufgabenerfüllung ledig- 
lich dienlich ist oder sie erleichtert; die Offenbarung muß vielmehr zur 
Aufgabenerfüllung notwendig sein. 

Zwar ist es zur Erfüllung der Aufgabe des Jugendamts als Amtspfleger im 
Rahmen der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des von ihm vertre- 
tenen Kindes gegen den Kindesvater erforderlich, Auskünfte über dessen 
Einkommen einzuholen. Hierzu war es jedoch nicht erforderlich, dem Arbeit- 
geber des Betroffenen durch unmittelbare Anfrage über den Arbeitsverdienst



die Tatsache zu offenbaren, daß der Betroffene Kontakte zum Jugendamt hat. 
Nach 8 1615a ın Verbindung mit $ 1605 Abs. t Satz 1 BGB ist der Betroffene 
als Kindesvater verpflichtet, seinem nichtehelichen Kind auf Verlangen Aus- 
kunft über seine Einkünfte und sein Vermogen zu erteilen, soweit dies zur 
Feststellung eines Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung 
erforderlich ist. Nach 8 1605 Abs. 1 Satz 2 BGB sind über die Höhe der 
Einkünfte auf Verlangen Belege, insbesondere Bescheinigungen des Arbeit- 
gebers vorzulegen. Danach war eine unmittelbare Anfrage bei dem Arbeit- 
geber und damit die Offenbarung der Tatsache, daß der Betroffene Kontakte 
zum Jugendamt hat, nicht zulässig. Diese Offenbarung verstieß somit gegen 
das Sozialgeheimnis. 

Ich habe dem Oberstadtdirektor empfohlen, künftig ın vergleichbaren Fällen 
Anfragen über den Arbeitsverdienst nur an den nach $ 1605 Abs. 1 Satz 1 
BGB Auskunftspflichtigen zu richten. 

Ein Bürger, dessen Kind aus erster Ehe Freiwillige Erziehungshilfe erhält, 
wehrte sich dagegen, daß er bei der Heranziehung zu den Kosten der 
Heimunterbringung auch um Angaben über die Einkommens- und Vermö- 
gensverhältnisse seiner zweiten Ehefrau gebeten wurde, obwohl diese 
gegenüber seinem Kınd aus erster Ehe nicht unterhaltspflichtig sei. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Angaben uber die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse des Betroffenen ist $85 Abs. 1 Satz 2 und 3 JWG ın 
Verbindung mit $47 Abs.1 Satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes fur Jugendwohlfahrt (AG-JWG) und $ 116 Abs. 1 BSHG. Nach 885 
Abs. 1 Satz 2 JWG haben der Minderjährige und seine Eitern zu den Kosten 
der Freiwilligen Erziehungshilfe beizutragen, soweit es ihnen zuzumuten ist. 
Nach $47 Abs. t Satz 2 AG-JWG gilt für den Kostenbeitrag $ 116 BSHG 
entsprechend. Nach $ 116 Abs.1 BSHG sind die Kostenersatzpflichtigen 
verpflichtet, dem Leistungsträger Auskunft über ihre Einkommens- und Ver- 
mögensverhältnisse zu geben. Hierzu gehören Art und Höhe der Einkünfte, 
Aufwendungen, die mit der Erzielung des Einkommens verbunden sind, 
Vermogen, Miete oder Belastung bei Eigenheim, Unterhaltspflichten sowie 
außergewöhnliche wirtschaftliche Belastungen. Nicht dazu gehören die Ein- 
kommens- und Vermögensverhältnisse der zweiten Ehefrau des Betroffe- 
nen, da diese nicht die leibiiche Mutter des Kindes und deshalb nicht 
kostenersatzpflichtig ist. Die Erhebung von Angaben über dıe Einkommens- 
und Vermogensverhältnisse der zweiten Ehefrau bei dem Betroffenen ist 
daher nur mit deren Einwilligung zulässig 

Soweit Angaben der Ehefrau des Betroffenen über ihre Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse für die Ermittlung des der Kostenersatzpflicht 
zugrundezulegenden Einkommens des Betroffenen erheblich sind (8 76 
Abs. 1 und 2, 879 Abs. 1 Nr. 2 BSHG) und diese Angaben unterbleiben, muß 
der Betroffene allerdings damit rechnen, daß gemeinschaftliche Kosten wie 

zum Beispiel Kosten der Unterkunft bei der Berechnung des maßgeblichen 
Einkommens nicht in voller Hohe berücksichtigt werden. 

Ich habe daher dem Landschaftsverband empfohlen, in vergleichbaren Fällen 

Daten uber nicht kostenersatzpflichtige Dritte nur mit deren schriftlicher 

Einwilligung beim Kostenersatzpflichtigen zu erheben und ın dem Vordruck 

auf die Folgen der Nıchtabgabe dieser Daten hinzuweisen. Entsprechendes 
gilt fur die Erhebung von Angaben über volljährige Kınder und sonstige 
Personen im Haushalt des Kostenersatzpflichtigen. 

Ein Bürger beschwerte sich darüber, daß ein über ihn im Zusammenhang mit 
der Vormundschaftsregelung für sein Kind aus erster Ehe erstelltes psycho- 
logisches Gutachten entgegen der ausdrücklichen Zweckbindung innerhalb 
des Jugendamtes von der für seine Familienrechtssache zuständigen Stelle 
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an die für die Pflegschaftssache der Kinder seiner zweiten Ehefrau zustan- 
dige Stelle weitergegeben worden ist. 

Die für das Kind des Betroffenen zuständige Stelle des Jugendamtes hat in 
der Familienrechtssache Aufgaben der Vormundschaftsgerichtshilfe nach 
827 Abs. 1 Nr.5 SGB! in Verbindung mit $ 48a JWG wahrgenommen. Damit 
unterliegen die ihr in dieser Eigenschaft bekanntgewordenen personenbezo- 
genen Daten, wozu auch der Inhalt des über den Betroffenen erstellten 
psychologischen Gutachtens gehört, dem Sozialgeheimnis ($35 Abs 1 
SGB |). 

Nach 835 Abs 1 Satz 1 SGB hat jeder Anspruch darauf, daß seine perso- 
nenbezogenen Daten von den Leistungstragern als Sozialgeheimnis gewahrt 
und nicht unbefugt offenbart werden. Der Geheimhaltungsanspruch richtet 
sich zwar gegen den Leistungsträger, also gegen die jeweilige Körperschaft, 
Anstalt oder Behörde ($ 12 SGB). Eine Offenbarung im Sinne dieser Vor- 
schrift liegt jedoch auch dann vor, wenn personenbezogene Daten innerhalb 
des Leistungstragers weitergegeben werden. Dieser hat dafür zu sorgen, daß 
solche Daten auch ınnerhalb des Leistungsträgers nur offenbart werden, 
wenn eine Offenbarungsbefugnis besteht. 

Nach der hier altein in Betracht kommenden Vorschrift des 8 69 Abs. 1 Nr. 1 
SGBX ist eine Offenbarung nur zulässig, soweit sie zur rechtmäßigen 
Erfüllung eıner gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch erforder- 
lich ist. Zwar sieht der Wortlaut des $69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X - anders als die 
Übermittlungsvorschriften der Datenschutzgesetze ($10 Abs.1 Satz 1 
BDSG; $11 Abs.1 Satz 1 DSG NW) - nicht ausdrucklich vor, daß dıe 
Aufgabenerfuüllung rechtmäßig sein muß. Die Rechtmäßigkeit ist jedoch eine 
derart selbstverständiiche Voraussetzung jedes Verwaltungshandelns, daß 
auch ohne ausdrückliche Festlegung im Gesetz eine Offenbarung nur unter 
dieser Voraussetzung als zulässig angesehen werden kann. 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben in der Pflegschaftssache eines der 
Kinder der zweiten Ehefrau des Betroffenen hatte sich die hierfür zustandıge 
Stelle über die Persönlichkeit des Betroffenen zu informieren. Hierzu war es 
erforderlich, die Unterlagen, die bei der für das Kind aus erster Ehe des 
Betroffenen zuständigen Stelle des Jugendamts über den Betroffenen vor- 
handen sind, der für die Kinder der zweiten Ehefrau zuständigen Stelle zur 
Verfügung zu stellen. 

Der Offenbarung der Daten, die in dem über den Betroffenen erstellten 
psychologischen Gutachten festgehalten sind, stand jedoch dessen aus- 
druckliche Zweckbindung entgegen. Dieses Gutachten war ın der Familien- 
rechtssache erstellt worden und mit dem Vermerk versehen: „Das Gutachten 
dient ausschließlich den im Gerichtsbeschluß genannten Zwecken in der 
Familienrechtssache. Außerhalb dieser Zwecke kann das Gutachten nicht 
verwendet werden.“ Wegen dieser Zweckbindung war die Verwendung der 
in dem Gutachten enthaltenen Daten zur Aufgabenerfüllung der für die 
Kinder der zweiten Ehefrau zuständigen Stelle des Jugendamts nicht recht- 
mäßig und die Offenbarung an diese Stelle deshalb nicht zulässig. 

Ich habe dem Oberstadtdirektor empfohlen, soweit dıe Verwendung von 
Unterlagen einer ausdrücklichen Zweckbindung unterliegt, diese zu beach- 
ten. Er wird dieser Empfehlung folgen. 

Durch eine Eingabe erfuhr ich von einem schwerwiegenden Verstoß gegen 
das Sozialgeheimnis. Die Betroffene war Opfer einer Straftat. In dem Ermitt- 
lungsverfahren übersandte der zuständige Oberstadtdirektor die über die 
Betroffene geführte Jugendamtsakte mit dem darin enthaltenen Erziehungs- 
bericht auf Anforderung an die Sonderkommission der Kripo und Staatsan- 
waltschaft sowie an die Staatsanwaltschaft. In dem Verfahren vor dem



Schwurgericht erhielten auch die Verteidiger Kenntnis von dem Inhalt der 

Jugendamtsakte. 

Zu den Sozialleistungen nach $ 27 SGB | gehören auch die Leistungen der 

Jugendhilfe nach den 88 4 bıs 8 JWG. Somit unterliegen alle ım Rahmen der 

Wahrnehmung dieser Aufgaben vom Jugendamt erhobenen und festgehalte- 

nen oder ihm bekanntgewordenen personenbezogenen Daten dem Schutz 

des Sozialgeheimnisses (8 35 Abs. 1 Satz 1 SGB l). Die in der Jugendamts- 

akte enthaltenen Angaben uber die Betroffene dürfen, soweit nicht dıe 

Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat (867 Satz1 SGBX), nur offenbart 

werden, wenn eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach den $$ 68 bis 77 

SGB X vorliegt. Soweit eine Offenbarung nicht zulässig ist, besteht nach $ 35 

Abs.3 SGB | keine Auskunftspflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder 
Auslieferung von Schriftstücken und Akten. 

Eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis war nicht gegeben. Die Offenbarung 
konnte insbesondere nicht auf 869 Abs.1 Nr.1 SGBX gestützt werden, 

wonach eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig ist, soweit sie 

für dıe Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch 

erforderlich ist. Zwar gehört zu den Aufgaben des Jugendamtes die Mitwir- 
kung in der Jugendhilfe bei den Polizeibehörden, insbesondere bei der 

Unterbringung zur vorbeugenden Verwahrung, gemaß näherer landesrechtli- 

cher Bestimmung ($ 4 Nr. 7 JWG). Nach der hierzu in 831 AG-JWG getroffe- 

nen Regelung umfaßt die Jugendhilfe bei den Polizeibehörden jedoch ein- 

deutig nicht die Aufklärung von Straftaten zum Nachteil Minderjähriger. Auch 
für dıe Erfüllung anderer Aufgaben nach den $$4 bis 8 JWG war dıe 
Offenbarung der in der Jugendamtsakte enthaltenen personenbezogenen 

Daten an dıe Sonderkommission der Kripo und Staatsanwaitschaft sowie an 

die Staatsanwaltschaft nicht erforderlich. Sıe war im Gegenteil geeignet, das 

Wohl des Kindes zu gefährden und damit die Erfüllung der Aufgaben des 
Jugendamts zu beeinträchtigen. 

Eine Offenbarung für die Durchfuhrung eines Strafverfahrens nach 8 73 

SGB X schied aus, da die hierfür erforderliche rıchterliche Anordnung nicht 

vorlag. Es muß dem Richter uberlassen bleiben zu entscheiden, ob das 

Sozialgeheimnis zur Aufklärung eines Verbrechens durchbrochen und damit 

die nach $ 147 Abs. 1 und 2 StPO spätestens nach Abschluß der Ermittlun- 

gen gebotene Akteneinsicht des Verteidigers mıt den sich daraus ergeben- 
den Folgen in Kauf genommen werden soll. 

Da somit eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nicht vorlag, war die Offen- 

barung der in der Jugendamtsakte enthaltenen personenbezogenen Daten 

der Betroffenen an dıe Sonderkommission der Kripo und Staatsanwaltschaft 
sowie an dıe Staatsanwaltschaft nıcht zulassıg. 

Ich habe die Weitergabe der über die Betroffene gefuhrten Jugendamtsakte 

an die Sonderkommission der Kripo und Staatsanwaltschaft sowie an die 

Staatsanwaltschaft als Verstoß gegen das Sozialgeheimnis ($ 35 Abs 1 und 3 
SGB I) gemaß $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstandet. 

Der Staatsanwaltschaft habe ich empfohlen, künftig in vergleichbaren Falien 

von der Anforderung von Schriftstucken und Akten des Jugendamts abzuse- 

hen, soweit nıcht eine richterliche Anordnung nach 8 73 SGBX vorliegt Ich 

habe sie darauf hingewiesen, daß nach $ 78 SGB X Stellen, denen personen- 

bezogene Daten von einem Leistungsträger offenbart worden sind, dıese nur 

zu dem Zweck verwenden dürfen, zu dem sıe ihnen befugt offenbart worden 

sind. Für die Offenbarung der in der Jugendamtsakte enthaltenen personen- 

bezogenen Daten der Betroffenen durch die Stadt an die Sonderkommission 

sowie an dıe Staatsanwaltschaft war jedoch, wie dargelegt, eine Offen- 
barungsbefugnis nicht gegeben. 
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- Ein Bürger teilte mir mit, daß die Leitung eines kommunalen Kindergartens 

=
 

den Mitarbeitern einer Semi-Emaille-Firma Namen und Anschriften der den 
Kindergarten besuchenden Kınder bekanntgegeben habe. Die Firma habe 
daraufhin den Eltern Photographien ihrer Kinder in einer Miniaturplatten- 
Einfassung angeboten. 

Die Sozialleistungen nach 827 SGB in Verbindung mit 884 bis 8 JWG 
umfassen auch die Förderung und gegebenenfalls Schaffung von Einrichtun- 
gen für die Pflege und Erziehung von Kleinkindern ($5 Abs. 1 Satz 1 Nr 3 
JWG). Dementsprechend ist das Kindergartengesetz als „Zweites Gesetz 
zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt“ erlassen worden. Somit 
unterliegen die personenbezogenen Daten der den kommunalen Kindergar- 
ten besuchenden Kinder dem Schutz des Sozialgeheimnisses (8 35 Abs. 1 
Satz 1 SGB I). Personenbezogene Daten dürfen daher, sofern der Betroffene 
nıcht eingewilligt hat ($ 67 Satz 1 SGB X) nur offenbart werden, soweit eine 
gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach den 88 68 bis 77 SGB X vorliegt. 

Eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis war im vorliegenden Fall nicht gege- 
ben. Die Offenbarung konnte insbesondere nicht auf 869 Abs. 1 Nr. 1 SGBX 
gestützt werden, da sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Kinder- 
gartens nicht erforderlich war. Sıe war daher ohne Einwilligung der Eltern 
unzulassig und verstieß gegen das Sozialgeheimnis. 

Der Stadtdirektor wırd meiner Empfehlung, dafür Sorge zu tragen, daß in 
vergleichbaren Fällen Name und Anschrift der den Kindergarten besuchen- 
den Kinder ohne Einwilligung der Eltern nicht an Dritte offenbart werden, 
folgen. 

Wohngeld 

Ein Bürger wandte sich dagegen, daß die Wohngeldstelle in einem Vordruck 
von ihm die Erklarung verlangte, ob, seit wann und mit wem (Name, Vor- 
name, Anschrift) seine Tochter, die Wohngeld beantragt hatte, verlobt ist und 
wann voraussichtlich die Eheschließung erfolgt. 

Wenn die Wohngeldstelle von den Eltern einer Antragstellerin zur Feststel- 
lung eıner nicht nur vorübergehenden Abwesenheit von dem elterlichen 
Haushalt eine Erklärung verlangt, ob, seit wann und mit wem ihre Tochter 
verlobt ist und wann voraussichtlich die Eheschließung erfolgt, greift sie damit 
in das Recht der Betroffenen auf ınformationelle Selbstbestimmung nach 
Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie 
auch in ihr Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesver- 
fassung ein. 

Zwar ıst für die Datenerhebung zur Feststellung der Leistungsanspruchsvor- 
aussetzungen eine gesetzliche Grundlage vorhanden. Hierbei ist jedoch der 
verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismaßigkeit zu beachten. Dıe- 
ser gebietet, unter mehreren für die Erreichung des Zwecks geeigneten 
Mitteln dasjenige zu wählen, das den Betroffenen am wenigsten belastet; 
darüber hinaus muß die mit dem Eingriff verbundene Belastung des Betroffe- 
nen in einem angemessenen Verhaltnis zu dem zu erreichenden Zweck 
stehen. 

Die Datenerhebung über das Verlöbnis beı einem - im Verhaltnis zum 
Verlobten der Antragstellerin - Dritten belastet den betroffenen Verlobten wie 
auch die Antragstellerin unverhältnismaßig; sie ist nach meiner Auffassung 
mit dem Anspruch des Verlobten auf Schutz seiner Menschenwürde (Artikel 
1 Abs.2 des Grundgesetzes) nicht vereinbar. Vertretbar ware allenfalls ein 
Verlangen der Bestätigung des Verlöbnisses durch den Verlobten selbst. 

Meiner Empfehlung, davon abzusehen, die Eltern eines Antragstellers zu



befragen, ob, seit wann und mit wem dieser verlobt ist und wann voraussicht- 

lich die Eheschließung erfolgt, ist der Oberstadtdirektor gefolgt. 

Ein Bürger, der sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in den Niederlanden 

eine Wohnung unterhält, hat für beide Wohnungen beı der jeweils zuständi- 

gen Gemeinde Wohngeld bzw. einen Mietzuschuß beantragt und auch 

erhalten. 

Die niederländische Gemeinde hat die hiesige Gemeinde fernmuündlich um 

Auskunft gebeten, ob die von dem Betroffenen hier genutzte Wohnung eine 

Eigentumswohnung sei. Die hiesige Gemeinde teilte daraufhin mit, daß es 

sich bei der fraglichen Wohnung um eine Mietwohnung handele, für die der 

Betroffene Wohngeld erhalte. Sıe gab darüber hinaus den Namen des 

Vermieters sowie die Hohe der Miete bekannt. 

Diese personenbezogenen Daten unterliegen dem Schutz des Sozialge- 

heimnisses (835 Abs. 1 Satz 1 SGB I). Sie dürfen, sofern nicht der Betrof- 

fene eingewilligt hat, nur offenbart werden, wenn eine gesetzliche Offen- 

barungsbefugnis nach den 88 68 bıs 77 SGB X vorliegt. 

Nach der hier allein in Betracht kommenden Vorschrift des $ 69 Abs. 1 Nr. 1 

SGB X ıst eine Offenbarung personenbezogener Daten zulässig, soweit sie 

für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch 

erforderlich ist. Eine gesetzliche Aufgabe nach dem Sozialgesetzbuch, zu 

deren Erfüllung die Offenbarung der genannten Daten des Betroffenen 

gegenüber der niederländischen Gemeinde erforderlich gewesen seın 

könnte, ist nicht erkennbar. Die Offenbarung dieser Daten verstieß daher 

gegen das Sozialgeheimnis. 

Ich habe dem Oberstadtdirektor empfohlen, in vergleichbaren Fällen von der 

Offenbarung personenbezogener Daten abzusehen. Der Oberstadtdirektor 

folgt meiner Empfehlung. 

Ein Bürger hat sich bei mir darüber beschwert, daß die in seiner Wohngeld- 

akte festgehaltenen personenbezogenen Daten, wie der Hinweis auf eine 

Nervenerkrankung durch die Wohngeldstelle an die für den öffentlich geför- 

derten Wohnungsbau zuständige Stelle des Amtes für Wohnungswesen 

und von dort an den Regierungspräsidenten offenbart worden sind. 

Die bei dem Amt für Wohnungswesen (Wohngeldstelle) in der Wohngeldakte 

des Betroffenen festgehaltenen personenbezogenen Daten unterliegen dem 

Schutz des Sozialgeheimnisses. Der Geheimhaltungsanspruch nach 835 

Abs. 1 Satz 1 SGB I richtet sich zwar gegen den Leistungsträger, also gegen 

die jeweilige Körperschaft, Anstalt oder Behörde ($ 12 SGB h). Eine Offen- 

barung im Sinne dieser Vorschrift liegt jedoch auch dann vor, wenn perso- 

nenbezogene Daten innerhalb eines Leistungsträgers weitergegeben wer- 

den. Dieser hat dafur zu sorgen, daß die ıhm bekanntgewordenen Sozialda- 

ten auch innerhalb des Leistungsträgers nicht unbefugt offenbart werden. 

Danach darf das Amt für Wohnungswesen auch in seinem eigenen Bereich 

die Angaben nur dem für die Bearbeitung des Vorgangs zuständigen Perso- 

nenkreis zugänglich machen. Weiterhin verbietet die Pflicht zur Wahrung des 

Sozialgeheimnisses den mit der Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten 

betrauten Bediensteten, sofern sie zugleich mit der Bearbeitung von öffent- 

lich geförderten Wohnungsbauangelegenheiten betraut sind, hierfür die 

Wohngelddaten zu verwenden. 

Die in der Wohngeldakte festgehaltenen Daten dürfen durch das Amt für 

Wohnungswesen nur offenbart werden, wenn der Betroffene im Einzelfall 

eingewilligt hat (867 Satz1 Nr.1 SGBX) oder eine gesetzliche Offen- 

barungsbefugnis nach den 8868 bis 77 SGBX vorliegt ($ 67 Satz 1 Nr.2 

SGB X). Nach $69 Abs. 1 Nr. 1 SGBX ist eine Offenbarung von Wohngeld- 
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daten zulässig, soweit sie für die Erfullung einer gesetzlichen Aufgabe nach 
dem Sozialgesetzbuch durch eine in $ 35 SGB | genannte Stelle erforderlich 
ist. 

Eine derartige Aufgabe der Wohngeldstelle (die für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau zuständige Stelle ist nicht Sozialleistungsträger) ist hier nicht 
ersichtlich. Die Offenbarung von in der Wohngeldakte festgehaltenen perso- 
nenbezogenen Daten durch die Wohngeldstelle an die fur den öffentlich 
geförderten Wohnungsbau zuständige Stelle des Amtes für Wohnungswesen 
und erst recht von dort an den Regierungspräsidenten war somit unzulässig 
und verstieß gegen das Sozialgeheimnis. 

Ich habe dem Oberstadtdirektor empfohlen, künftig in vergleichbaren Fällen 
die in der Wohngeldakte festgehaltenen personenbezogenen Daten nicht an 
die für den öffentlich geforderten Wohnungsbau zuständige Stelie des Amtes 
fur Wohnungswesen oder an den Regierungspräsidenten weiterzugeben. 
Der Oberstadtdirektor hat mir mitgeteilt, daß er meiner Empfehlung folgen 
werde. 

f} Ausbildungsförderung 

In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.8.g) habe ich darauf hingewiesen, daß 
die Verwendung der dem Deutschen Studentenwerk (DSW) zu Zwecken der 
Darlehensverwaltung verfügbaren Daten von Hochschulabsolventen, die wah- 
rend ihrer Studienzeit eine Förderung nach dem Honnefer Modell erhalten 
haben, für Spendenappelle zugunsten eines Härtefonds datenschutzrechtlich 
unzulässig ist. 

Meiner Empfehlung, bei derartigen Vorhaben künftig nıcht mehr auf die für 
Verwaltungszwecke verfügbaren Daten von Darlehensempfängern zurückzu- 
greifen, ist das DSW nicht gefolgt. Es hat zwar die für Spendenaufrufe bisher 
verwendeten Schreiben überarbeitet. Die Neufassung der Spendenaufrufe stellt 
jedoch aus der Sicht des Datenschutzes keine Verbesserung gegenüber dem 
bisher versandten Schreiben dar: vielmehr wird darin der Appellcharakter und 
somit der Druck auf die Betroffenen noch verstärkt. 

Da das DSW die ihm für Verwaltungszwecke verfügbaren Daten von Hochschul- 
absolventen, die Ausbildungsförderung nach dem Honnefer Modell erhalten 
haben, auch künftig gezielt verwenden will, habe ich dieses Verfahren als 
Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes gemäß $ 30 Abs. 1 
Satz 1 DSG NW beanstandet. 

Gesundheitswesen 

a) Krankenhäuser 

— Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander haben ın ihrer 
Entschließung vom 27./28. Marz 1984 über die Auswirkungen des Volkszah- 
lungsurteils des Bundesverfassungsgerichts auf die Notwendigkeit hingewie- 
sen, auch im Bereich des Gesundheitswesens bereichspezifische gesetz- 
liche Regelungen zu erlassen. Daran anknüpfend haben die Datenschutzbe- 
auftragten in einem Beschluß vom 14.März 1986 zum Datenschutz im 
Krankenhaus folgendes festgestellt: 

Die ärztliche Schweigepflicht und die allgemeinen Datenschutzgesetze rei- 
chen nicht aus, alle Fälle in denen im Bereich des Krankenhauses das 
Persönlichkeitsrecht des Patienten berührt wird, angemessen zu lösen. 
Konkrete Regelungen für diesen Bereich sind insbesondere deshalb notwen-



dıg, weil automatisierte Datenverarbeitung ın ımmer stärkerem Maße im 
Krankenhausbereich auch für dıe Verarbeitung medizinischer Daten einge- 

setzt wird. Die zunehmende Komplexität der Verarbeitung und Nutzung von 
Patientendaten führt dazu, daß fur den einzelnen Patienten der Umfang und 

die Zwecke der Verwendung seiner Daten undurchschaubar werden Der 
Bürger muß aber auch künftig die Gewähr haben, daß das Vertrauensverhalt- 
nis zwischen Arzt und Patient (Arzt-/Patientengeheimnis) und sein Person- 

lıchkeitsrecht gewahrt bleiben. 

Bisher wird dıe Datenverarbeitung in Krankenhausern vielfach auf Grund sehr 
weit gefaßter formularmaßiger Einwilligungen gerechtfertigt. Die Einwilligung 
kann jedoch in vielen Fällen keine ausreichende Grundlage fur die Verarbeı- 
tung von Patientendaten sein, da für den Patienten dıe Informationsmoglich- 
keit und die Entscheidungsfreiheit häufig eingeschränkt sind. 

Maßstab fur den Umfang der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Patientendaten muß stets die Behandlung des Patienten sein. Eine zusatz- 
liche vom Behandlungszweck nicht gedeckte Datenerhebung, -verarbeitung 

und -nutzung bedarf einer besonderen Legitimation. 

Auch die für die Behandlung verwendeten Vordrucke und Aufnahmeverträge 
mussen diesen Grundsätzen angepaßt werden. Die zustandigen Stellen 
werden aufgefordert, ihre Vordrucke und Aufnahmevertrage entsprechend zu 
überarbeiten 

Zur Wahrung des Patientengeheimnisses ist es geboten, im Krankenhaus 
den arztlichen Bereich von der Verwaltung ınformationeli abzuschotten 
Daraus folgt, daß z.B. dıe Akten der Krankenhausverwaltung getrennt von 
denjenigen des ärztlichen Bereichs zu führen sind Daraus folgt weiter, daß 
auch im ärztlichen Bereich nur vom jeweils behandelnden Arzt auf die Daten 
zugegriffen werden kann. 

Laßt das Krankenhaus Patientendaten bei anderen Stellen im Auftrag ver- 

arbeiten, wird das Arztgeheimnis durchbrochen. Auch besteht die Gefahr 
einer Grundrechtsbeeintrachtigung durch Verknüpfung von medizinischen 
Daten und solchen aus anderen Bereichen und durch überregionale Konzen- 
tration medizinischer Daten. Die Verarbeitung medizinischer Daten außerhalb 
des eigenen Krankenhauses sollte daher — in eingeschränktem Umfang — 
allenfalls bei einem anderen Krankenhaus zugelassen werden. 

Das Krankenhaus steht im Zentrum vielfaltiger Informationsanforderungen, 
nicht zuletzt von Sozialleistungstragern und anderen öffentlichen Stellen 
Diese Informationsanforderungen sind haufıg nicht normenklar festgelegt 
Inre Notwendigkeit muß uberpruüft, die gesetzlichen Grundlagen müssen 
prazisıert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Übermittlung zu 
belastenden Konsequenzen fur den Patienten ım Verwaltungsvollzug (z.B. 
Fuhrerscheinentzug) führen kann. 

Der Patient darf ohne sein Wissen und seın Einverständnis grundsatzlich 
nicht zum Objekt der Forschung mit Daten gemacht werden, die zu seiner 
Behandlung erhoben werden. Die Verarbeitung von Daten zu Forschungs- 
zwecken ohne Beteiligung des Patienten sollte nur zugelassen werden, wenn 
dies im Interesse der wissenschaftlichen Forschung unabdingbar ist und die 
Rahmenbedingungen der Verarbeitung durch den Gesetzgeber näher fest- 
gelegt sind. Dies gıit auch fur gemeinsame Dokumentationssysteme mehre- 
rer behandelnder Einrichtungen. 

Das ınformationelle Selbstbestimmungsrecht umfaßt auch das Recht des 
Patienten, Einsicht in Patientenakten und arztliche Unterlagen zu nehmen 
und Auskunft zu erhalten, sofern nicht uberwiegende Geheimhaltungsinter- 

essen anderer entgegenstehen. 
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Eine undifferenzierte, zeitlich unbefristete Aufbewahrung von Patientenunter- 
tagen darf es auch im Krankenhaus nicht geben. Deshalb müssen: die 
Krankenhäuser prüfen, wann welche Patientenunterlagen ohne Beeinträchti- 
gung schutzwürdiger Belange der Patienten vernichtet werden können. 

Ich habe den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales gebeten, diesen 
Beschluß bei der bevorstehenden Novellierung des Krankenhausgesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen. Dabei gehe ich davon 
aus, daß der Entwürf für die Novellierung entsprechend den Anforderungen 
des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts auch bereichspe- 
zifische Regelungen der Datenverarbeitung und des Datenschutzes im Kran- 
kenhaus enthalten wird. 

Ein Bürger hat mir den von dem Institut für Blutspendewesen eines stadti- 
schen Krankenhauses verwendeten Vordruck zur Befragung von Blutspen- 
dern vorgelegt, in dem von dem Betroffenen folgende Angaben über Verän- 
derungen seit der letzten Blutspende verlangt werden. Erkrankungen, Unfall, 
Operation, regelmäßige Einnahme von Medikamenten, Impfungen, Schwan- 
gerschaft, Akupunktur, Tätowierung, größere Gewichtsabnahme, Lymphkno- 
tenschwellung, gehaufte fieberhafte Infekte, Infektionskrankheiten in der 
Umgebung (insbesondere Gelbsucht), außereuropäischer Aufenthalt. 
Gleichzeitig wird der Betroffene um seine Einwilligung für die Speicherung 
der die Blutspende betreffenden Daten gebeten. 

Nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung wie auch im Hinblick auf das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbin- 
dung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes bedarf jeder Umgang öffentli- 
cher Stellen mit personenbezogenen Daten, also auch jedes Erheben und 
Speichern solcher Daten einer gesetzlichen Grundlage oder der Einwilligung 
des Betroffenen. 

Zwar ist eine ausdruckliche gesetzliche Grundlage für die Erhebung der 
Daten bei den Blutspendern nicht vorhanden. Das Institut für Blutspendewe- 
sen kann jedoch im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben des Krankenhauses 
nach $3 Abs.1 Satz 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein- 
Westfalen die Zulassung zur Blutspende davon abhängig machen, daß der 
Betroffene bereit ist, diejenigen personenbezogenen Daten bekanntzuge- 
ben, die zur Prüfung seiner Eignung als Blutspender erforderlich sind. Gegen 
die Erhebung der in dem Vordruck verlangten Angaben über Veränderungen 
seit der letzten Blutspende bestehen somit keine durchgreifenden daten- 
schutzrechtlichen Bedenken. Jedoch müssen die Betroffenen bei der Erhe- 
bung auf die Obliegenheit, die verlangten Angaben zu machen, hingewiesen 
werden. 

Gesetzliche Grundlage für die Speicherung der Daten in einer Blutspender- 
Datei ist $ 10 Abs. 1 DSG NW. Danach ist das Speichern personenbezogener 
Daten zulässig, wenn es zur rechtmäßigen Erfullung der in der Zuständigkeit 
der speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

Das Institut für Blutspendewesen hat im einzelnen dargelegt, daß die Spei- 
cherung der in dem Vordruck verlangten Angaben zur Prüfung der Eignung 
als Blutspender erforderlich ist. Die Blutspender-Datei werde ähnlich wıe 
eine Krankenakte geführt. Sie diene der Optimierung des Spender- wıe auch 
insbesondere des Empfangerschutzes. Dazu sei, solange sich der Betroffene 
als Spender zur Verfügung stelle, eine ständige Verlaufsbeobachtung und 
der Rückgriff auch auf langer zurückliegende Ereignisse notwendig, die sich 
auf die Eignung als Blutspender auswirken können. 

Da demnach die Datenspeicherung nach den Vorschriften des Datenschutz- 
gesetzes Nordrhein-Westfalen als zulässig anzusehen ist, bedarf es hierzu 
keiner Einwilligung des Betroffenen Aus rechtsstaatlichen Gründen des



Vertrauensschutzes sollte eıne Einwilligung in die Speicherung der Daten 

auch nıcht eingeholt werden, damit nıcht bei dem Betroffenen der Eindruck 

erweckt wird, die Einwilligung seı erforderlich und ohne sie wurde die 

Speicherung unterbleiben. 

Die in der Blutspender-Datei gespeicherten Daten werden nach Auskunft des 

Instituts — ahnlich wie Krankenunterlagen — 10 Jahre nach der letzten Spende 

gelöscht. Die Dateı sei jetzt und kunftig ausschließlich den Mitarbeitern des 

Instituts zugänglich. 

Meinen Empfehlungen, 

- die Betroffenen beı der Erhebung der ın dem Vordruck verlangten An- 

gaben auf die Obliegenheit, diese Angaben zu machen, hinzuweisen, 

- die vorgedruckte Erklarung des Einverständnisses mit der Datenspeiche- 

rung zu streichen und stattdessen dıe Betroffenen daruber aufzuklären, 

daß und zu weichem Zweck ihre Daten gespeichert werden, wer Zugang 

zu ıhnen hat und wann die Daten geloscht werden, 

wird das Institut für Blutspendewesen folgen 

Ein Strafgefangener beschwerte sıch daruber, daß dıe Justizvollzugsan- 

stalt (JVA) bei der Überweisung von Strafgefangenen an externe Kranken- 

häuser und Ärzte dıe in der JVA gefuhrte Gesundheitsakte, der aus eınem ihr 

vorgehefteten Bogen dıe Art der Straftat und die Dauer der Strafzeit zu 

entnehmen ist, weitergegeben wird. Außerdem habe eine Universitätsklinik 

ıhren Befundbericht über eine von dem Anstaltsarzt veranlaßte Untersuchung 

an diesen übersandt, obwohl der Betroffene dıe Klinıkarzte ausdrücklich nicht 

von der Schweigepflicht entbunden habe. 

Da die ın der Gesundheitsakte des Betroffenen bei der JVA wie auch dıe in 

dem Befundbericht der Universitätsklinik festgehaltenen Daten nicht ın einer 

Datei gespeichert werden, sınd die Vorschriften des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen hier nicht anwendbar. Jedoch gilt für ın Akten und 

sonstigen Unterlagen festgehaltene personenbezogene Daten das Grund- 

recht des Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesver- 

fassung wie auch das vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 

15. Dezember 1983 zum Volkszahlungsgesetz 1983 aus Artikel 2 Abs. 1 ın 

Verbindung mit Artikel 1 Abs 1 des Grundgesetzes hergeleitete Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung 

Als gesetzliche Grundlage fur die Weitergabe von Krankenunterlagen beı 

Überweisungen an externe Ärzte oder Krankenhauser wie auch fur die 

Weitergabe des von der Universitätsklinik auf Veranlassung des Anstaltsarz- 

tes erstellten Befundberichts an diesen kommen 856 Abs.1 Satz 1, $58 

sowie 8 65 Abs.2 Satz 1 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) in Betracht 

Nach $ 56 Abs. 1 Satz 1 StVollzG ist für die körperliche und geistige Gesund- 

heit des Gefangenen zu sorgen. Nach $58 StVollzG erhält der Gefangene 

Krankenpflege von Begınn der Krankheit an, hierzu wird in Nr. 2 Abs. 2 der 

Verwaltungsvorschriften zu 858 StVollzG bestimmt, daß der Anstaltsarzt 

eınen anderen Arzt oder Facharzt hinzuzieht, wenn er es nach Art und 

Schwere des Falles fur erforderlich haft. Nach $ 65 Abs. 2 Satz 1 StVollzG ist 

ein Gefangener in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu bringen, 

wenn die Krankheit in einer Vollzugsanstalt oder einem Anstaltskrankenhaus 

nicht erkannt oder behandelt werden kann. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist 

es nach meiner Auffassung erforderlich, daß der Anstaltsarzt an Hand der bei 

ihm geführten Krankenunterlagen den externen (Krankenhaus-JArzt über die 

Krankheit des Betroffenen unterrichtet. Dementsprechend sieht Nr.51 Abs. 4 

der Dienstordnung für das Gesundheitswesen ın den Justizvollzugsanstalten 

vor, daß der Anstaitsarzt die erforderlichen arztlichen Unterlagen dem behan- 

71



72 

deinden Arzt der Krankenanstalt außerhalb des Vollzuges verschlossen 
zuleitet. 

Dabei ist jedoch der verfassungsmaßige Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu 
beachten Dieser gebietet, dem externen Arzt nur die für die Untersuchung 
oder Behandlung notwendigen Krankenunterlagen zugänglich zu machen 
wie etwa ein Überweisungsschreiben mit den erforderlichen ärztlichen Infor- 
mationen und gegebenenfalls Röntgenaufnahmen sowie Aufzeichnungen 
uber bestimmte Untersuchungen. Dagegen war es nıcht erforderlich, die 
ausschließlich für den dienstinternen anstaltsarztlichen Gebrauch bestimmte 
Gesundheitsakte, die auch Angaben uber die Art der Straftat und die Straf- 
dauer enthält, an externe Ärzte weiterzugeben. Somit war die Übersendung 
der vollständigen Gesundheitsakte des Betroffenen an die externen {Kran- 
kenhaus-JÄrzte durch die genannten Vorschriften nicht gedeckt und daher 
unzulassig. 

Wie mir der Justizminister mitgeteilt hat, hat er den Präsidenten des zustandı- 
gen Justizvollzugsamtes gebeten, eine der Nr.51 Abs. 4 der Dienstordnung 
für das Gesundheitswesen in den Justizvollzugsanstalten entsprechende 
Sachbehandlung durch den Leiter der JVA sicherzustellen. 
Demgegenüber war es zur Erfüllung der dem Anstaltsarzt nach den genann- 
ten Vorschriften obliegenden Aufgaben nach meiner Auffassung erforderlich, 
daß dem Anstaltsarzt der Befundbericht der Universitätsklinik über dıe von 
ihm veranlaßte Untersuchung zugänglich gemacht wurde. Zu den Aufgaben 
des Anstaltsarztes gehört die Weiterbehandlung des Betroffenen nach Hin- 
zuziehung der Universitatsklinik als Fachklinik. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
war er auf die Kenntnis des Befundberichts angewiesen. 

Die in den Gesundheitsakten der JVA wie auch die in dem Befundbericht der 
Universitätsklinik festgehaltenen Daten unterliegen außerdem der ärztlichen 
Schweigepflicht (8203 Abs.1 Nr.1 StGB, &2 Abs.t Satz 1 der Berufs- 
ordnung). 

Wenn mehrere Ärzte gleichzeitig oder nacheinander denselben Patienten 
untersuchen oder behandeln, so sind sie nach $2 Abs. 6 der Berufsordnung 
untereinander von der Schweigepflicht insoweit befreit, als der Patient nicht 
etwas anderes bestimmt. Nach $3 Abs.3 der Berufsordnung hat der Arzt, 
wenn er den Patienten an einen anderen Arzt überweist, ihm die erhobenen 
Befunde zu übermitteln und ihn über die bisherige Behandlung zu informie- 
ren, es seı denn, daß der Patient etwas anderes bestimmt. Nach dieser 
Vorschrift sind die fur die Untersuchung oder Behandlung notwendigen 
Krankenunterlagen weiterzugeben. Hierzu gehön aber, wie oben dargelegt, 
keinesfalls die Weitergabe der vollständigen Gesundheitsakte. 
Allerdings hat der Patient nach $2 Abs.6 und 83 Abs.3 Satz 1 letzter 
Halbsatz der Berufsordnung die Möglichkeit, die Weitergabe der notwendi- 
gen Krankenunterlagen dadurch zu verhindern, daß er etwas anderes 
bestimmt. Aus diesen Vorschriften ergibt sich jedoch nicht, daß der Patient 
auf diese Möglichkeit hingewiesen werden muß. Ginge man davon aus, daß 
es eines vorherigen Hinweises gegenüber dem Patienten bedarf, so käme 
dies der Einholung der Einwilligung und damit der Befreiung von der ärzt- 
lichen Schweigepflicht gleich. Dann hätte es aber der Regelung in $3 Abs. 3 
Satz 1 letzter Halbsatz der Berufsordnung nicht bedurft; die Weitergabe ware 
in diesem Fall bereits nach $2 Abs. 4 der Berufsordnung zulässig. 
Die Weitergabe des Befundberichts der Universitätsklinik an den Anstaltsarzt 
verstieß nicht gegen die ärztliche Schweigepflicht. Zwar ist nach 82 Abs.5 
der Berufsordnung der Klinikarzt auch dann zur Verschwiegenheit verpftich- 
tet, wenn er wie hier im amtlichen Auftrag eines Dritten tätig wird. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn dem Betroffenen vor der Untersuchung bekannt ist oder
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eröffnet wurde, ınwieweit die von dem Arzt getroffenen Feststellungen zur 

Mitteilung an Dritte bestimmt sınd. 

Nach den Umständen war davon auszugehen, daß dem Betroffenen vor der 

vom Anstaltsarzt veranlaßten Untersuchung deren Zweck bekannt war Einer 

Entbindung des Klinikarztes von der Schweigepflicht bedurfte es daher nicht. 

Medizinische Forschung 

Durch eınen Hinweis des Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden- 

Württemberg wurde mir der „Perinatologische Basis-Erhebungsbogen“ 

bekannt, mit dem zahlreiche Einzelangaben über den sozialen Status sowie 

den Gesundheitszustand von Schwangeren, Drogen- oder Alkoholabhangıg- 

keit, Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, den Geburtsverlauf und den 

Gesundheitszustand des Neugeborenen erhoben werden. Auf Anfrage 

bestätigte mır der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, daß eine 
solche Erhebung auch in Nordrhein-Westfalen von einer Ärztekammer in 

Zusammenarbeit mit der Kassenarztlichen Vereinigung vorbereitet wırd. Die 

mit dıesen Erhebungen angestrebte Qualitatskontrolle auf Grundlage anony- 

misiert - von den Krankenhausern — weitergegebener Daten solle dazu 

beitragen, Ansatze zur Senkung der Mütter- und Sauglingssterblichkeit zu 

finden 

Dıe Daten des aus drei Blattern bestehenden „Perinatologischen Basıs- 

Erhebungsbogens“ werden ın der geburtshilflichen Klınık im Rahmen der 

Patientenaufnahme und Behandlung erhoben und auf dem Beleg eingetra- 

gen Das mit Namen und Anschrift der Patientin versehene Deckblatt ver- 

bleibt in der Klinik. Blatt 2 (Erfassungsbogen) wird dem Organisationsbüro 

und der Datenverarbeitungsstelle der Perinatologischen Arbeitsgemeinschaft 

zur Auswertung ubersandt. Auf diesem Blatt fehlen die Angaben uber 

Namen, Geburtsjahr, Wohnort und Krankenkasse der Entbundenen 

Die Erfassungsbogen enthalten zur Identifizierung der einsendenden Klinik 

eine dreistellige Kliniknummer sowie zur Reidentifizierung beı Ausfüllfehlern 

und zur Vollstandigkeitskontrolle die Geburtsnummer. Diese Angaben wer- 

den auf dem Statistikband nach Erstellung der Gesamtstatistik im Rechen- 

zentrum der Kassenarztlichen Vereinigung gelöscht. Eıne Identifizierung ist 

dann nicht mehr möglıch. Die Erfassungsbogen werden nach vollständiger 

Erfassung einer Klinik vernichtet 

Blatt 3 des Durchschreibesatzes wird nur benotigt, wenn das neugeborene 

Kınd nach der Geburt ın eine pädiatrische Klinik verlegt werden muß. Nur ın 

diesen Fallen erhalt die Kinderklinik den letzten Bogen, andernfalls wird er 

vernichtet. 

Da auch der zur Übermittlung an die Perinatologısche Arbeitsgemeinschaft 

bestimmte Erfassungsbogen weıtere Daten enthalt, aus denen die Betroffene 

bestimmbar bleibt, liegt hier keine vollständige Anonymisıerung vor. Die 

Erhebung, Erfassung, Weitergabe und Auswertung ist bei diesem Verfahren 

daher nur mit Einwilligung der Betroffenen zulassig. Die Einholung der 

Einwilligung wirft nach Meinung der Forscher jedoch erhebliche Probleme auf 

{unzureichende Response-Quote und damit Beeinträchtigung der wıssen- 

schaftlichen Aussagen, Inhalt und Umfang der Einwilligung, besondere Notsı- 

tuation), so daß ein anderes Verfahren gefunden werden mußte, das sowohl 

dem wissenschaftlichen Interesse als auch den schutzwürdigen Belangen 

der Betroffenen gerecht wırd. 

In einem Beschluß vom 10. Mai 1985 zum Datenschutz bei der Perinataldo- 

kumentation haben die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 

folgendes Verfahren fur notwendig gehalten: 
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1. Die Verarbeitung von Patientendaten für die Perinatalstudie erfolgt bei der 
Kassenarztlichen Vereinigung/Arztekammer (je nach Land unterschied- 
lich) im Auftrag der beteiligten Klınık. 

Sie geschieht nach Weisung der auftraggebenden Klinik. Die Daten 
dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung der Perinatalstudie verwen- 
det und verarbeitet werden. Eine Verknüpfung mit anderen Datenbestan- 
den der auftragnehmenden Kassenärztlichen Vereinigung/Ärztekammer 
ist (vertraglich) auszuschließen. Die Auftragnehmerin hat in einem Daten- 
sicherungskonzept darzulegen, auf weiche Weise die perinatologischen 
Daten von den übrigen Datenbeständen in technischer und organisatori- 
scher Hinsicht getrennt gespeichert und verarbeitet werden. 

2. Grundsätzlich dürfen an andere als die jeweils auftraggebende Klinik nur 
aggregierte Daten bzw. anonymisierte Mikrodatensätze weitergegeben 
werden. Die Regelauswertung ıst die klinikspezifische Statistik und die 
Übersichtsstatistik ohne personenbezogene Einzelangaben von Patienten 
bzw. Kindern. 

3. Im Hinblick auf die Gestaltung bzw. Ausfullung des Erhebungsbogens 
wird empfohlen: 

3.1 Die Geburtsnummer nach Abschluß der maschinellen Plausibilitäts- 
prüfung zu löschen, 

3.2 nur die beiden ersten Stellen der Postleitzahl zu erheben, 

3.3 für die Nationalität und fur die Schulbildung Zusammenfassungen in 
größeren Gruppen vorzunehmen, 

3.4 auf die spezifizierte Benennung des Berufs des Ernährers zu verzich- 
ten und statt dessen eine Gruppenklassifikation vorzunehmen, 

3.5 die Entbindungseinrichtungen/Kliniken darauf hinzuweisen, daß Frei- 
textangaben in den letzten Zeilen des Vordrucks nicht an die auftrag- 
nehmenden Stellen Kassenärztliche Vereinigung/Ärztekammer über- 
mittelt werden durfen. 

4. Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen eine Weiterverwen- 
dung der bereits gedruckten Formulare, wenn die Ausfüllanleitung ent- 
sprechend Ziffer 3 verändert wird. Die Konferenz der Datenschutzbeauf- 
tragten behält sich vor, die Empfehlung nach konkreten Prüfungserfahrun- 
gen entsprechend zu modifizieren. 

Die Konferenz der für das Gesundheitswesen zustandigen Minister und 
Senatoren der Länder hat sich am 8./9. Oktober 1985 mit diesem Beschluß 
befaßt und ihn als vertretbaren Kompromiß zwischen den Erfordernissen des 
Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen und den Anforderungen einer fun- 
dierten wissenschaftlichen Untersuchung begrüßt. Allerdings bestehen noch 
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Erhebung einzelner Daten. Darüber werden 
gegebenenfalls noch weitere Erörterungen stattfinden müssen. 

Durch eine Eingabe wurde mir das Register der European Dialysis and 
Transplant Assoclatlon (EDTA) bekannt. 

Hierbei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Register, das am 
St. Thomas-Hospitat in London europaweit geführt wird. Jeder Patient, der an 
chronischer Niereninsuffizienz erkrankt und in einem Dialysezentrum behan- 
delt wird, wird — bisher ohne seine Einwilligung - an das EDTA-Register 
gemeldet. Von dort erhält die Dialyseklinik einen Behandlungsbogen mit den 
Angaben des Patienten zurück. Jeder meldenden Einrichtung werden außer- 
dem statistische Auswertungen zu ihren Behandiungsfällen zur Verfügung 
gestellt. Ferner erstellt das Register Gesamtauswertungen des Datenmate-



rials, die supranatıonale Vergleiche über Therapieerfolge, Inzidenz und Pra- 

valenz der dort dokumentierten Erkrankungen erlauben. Das Register dıent 

somit epidemiologischen und statistischen Zwecken. Für die Behandlung des 

einzelnen Patienten hat es allenfalls eine mittelbare Bedeutung. 

Fur die Übermittlung detaillierter Angaben über Diagnose, Krankheitsursa- 

che, Behandlungsmethode und Behandlungsverlauf der namentlich genann- 

ten Patienten ist weder eine gesetzliche Grundiage vorhanden, noch besteht 

eine Offenbarungsbefugnis, die eine Durchbrechung des Arztgeheimnisses 

rechtfertigt. Eine Offenbarung zum Zwecke der wissenschaftlichen For- 

schung ist nach $ 2 Abs. 7 der ärztlichen Berufsordnung nur ın anonymisier- 

ter Form oder mit Einwilligung des Patienten zulässig 

Die Übersendung der Fragebogen mit detaillierten Angaben über namentlich 

genannte Dialyse-Patienten ohne deren Einwilligung durch öffentliche Stellen 

an die EDTA verstößt gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht 

nach Artikel 2 Abs. 1 und Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch gegen 

das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs 2 der 

Landesverfassung. Außerdem verbietet das Arztgeheimnis die Weitergabe 

der in den Fragebogen festgehaltenen Daten, da eine Offenbarungsbefugnis 

hier nıcht vorliegt. 

Da in Kürze eine erneute Meldung an die EDTA in London vorgesehen ıst, 

hielt ich es für geboten, daß der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

und der Minister für Wissenschaft und Forschung beı den ıhrer Aufsicht 

unterliegenden Krankenhäusern sicherstellen, daß ohne ausdruckliche 

schriftliche Einwilligung des Patienten keine personenbezogenen Daten an 

das Regıster weitergegeben werden. 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mir inzwischen eine von 

der Arbeitsgemeinschaft fur klinische Nephrologie e.V. entworfene Patien- 

ten-Einwilligungserklärung übersandt, die bereits für die nachste Meldung 

verwendet werden soll. Gegen diese Erklärung bestehen insofern Bedenken, 

als sie keinen ausdrücklichen Hinweis auf die Freiwilligkeit enthält. Die 

Einholung eıner Einwilligung in die Weitergabe derartiger sensibler Daten an 

ein ausländisches Register erfordert nach meiner Auffassung einen unuber- 

sehbaren Hinweis auf die Freiwilligkeit. Außerdem sollte der Betroffene 

ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß ihm aus der Verweigerung 

seiner Einwilligung keine Rechtsnachteile entstehen. 

Eine Universitätsklinik erhob im Hinblick darauf, daß eine Meldepflicht fur 

AIDS-Erkrankungen nicht besteht, Bedenken gegen den Vordruck „AIDS- 

Fallbericht“, mit dem das Bundesgesundheitsamt bei den behandeinden 

Ärzten zahlreiche detaillierte Angaben ihrer an AIDS erkrankten Patienten 

erhebt. 

Ich habe hierzu die Auffassung vertreten, daß, solange eine Meldepflicht fur 

AIDS-Erkrankungen nicht besteht, derartige Fallberichte nur mit Einwilligung 

des Patienten erstattet werden dürfen. Da ın dem Vordruck auf diese Voraus- 

setzung nicht hingewiesen wird, laßt sıch nicht ausschließen, daß Ärzte im 

Hinblick auf den amtlichen Charakter des Vordrucks in Unkenntnis der 

Rechtslage die von ihnen verlangten Daten ihrer Patienten ohne deren 

Einwilligung an das Bundesgesundheitsamt weitergeben. 

Der Bundesbeauftragte fur den Datenschutz, den ich über meine Rechtsauf- 

fassung unterrichtet hatte, teilte mir hierzu mit, daß nach einem im Novem- 

ber/Dezember 1983 mit dem Bundesgesundheitsamt geführten Schriftwech- 

sel der AIDS-Fallberichtsbogen um den Hinweis erganzt worden sei, daß der 

Name des Patienten nur angegeben werden dürfe, wenn hierfür das Eınver- 

ständnis des Patienten vorliege. Dieser neue Fragebogen sei seither bei 

Anforderungen von Ärzten und Krankenhausern verwendet worden Der mır 
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von der Universitätsklinik übersandte Fragebogen sei vermutlich vom Bun- 
desgesundheitsamt vor diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt und offen- 
sichtlich von der betreffenden Klinik selbst vervielfältigt worden. Eine Mög- 
lichkeit der Einflußnahme durch das Bundesgesundheitsamt darauf, daß 
ausschließlich der neue Fallberichtsbogen zur Meldung benutzt werde, sehe 
er nicht. Letztlich liege es auch in der Verantwortung des meldenden Arztes, 
daß die Meldungen an das Bundesgesundheitsamt unter Wahrung der arzt- 
lichen Schweigepflicht erfolgen. 

Gesundheitsämter 

Zu der ın der Öffentlichkeit erörterten Frage einer Meldepflicht fur die 
Erkrankung an AIDS habe ich darauf hingewiesen, daß eine solche Melde- 
pflicht, mit der personenbezogene Daten des Betroffenen erhoben werden, 
in sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und sein Grundrecht auf 
Datenschutz eingreift und daher einer normenklaren und dem Verhältnisma- 
Bigkeitsgrundsatz entsprechenden gesetzlichen Grundlage bedarf. 
Das Bundes-Seuchengesetz sieht eine Meldepflicht des behandelnden Arz- 
tes gegenuber dem zuständigen Gesundheitsamt für eine Vielzahl übertrag- 
barer Krankheiten vor. AIDS gehört nicht zu dem Katalog dieser Krankheiten. 
Allerdings kann der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
durch Rechtsverordnung die Meldepflicht auf andere übertragbare Krankhei- 
ten ausdehnen, soweit die epidemische Lage dies erfordert (87 Abs.!). 
Solange der Minister von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch macht, 
können auch die Landesregierungen eine entsprechende Rechtsverordnung 
erlassen ($ 7 Abs. 3). 

Diese gesetzlichen Grundlagen sind nach meiner Auffassung hinreichend 
normenklar; sie lassen für den Betroffenen klar erkennen, daß nach Erlaß 
einer entsprechenden Rechtsverordnung die Tatsache seiner Erkrankung 
von dem behandelnden Arzt dem Gesundheitsamt gemeldet wird. Zweifel- 
haft erscheint jedoch, ob ein solcher Eingriff als verhältnismäßig angesehen 
werden kann. Nach Presseberichten haben die Professoren Koch und Steın- 
bach gegenüber Mitgliedern des Gesundheitsausschusses des Bundestages 
Zweifel an der Eignung und der Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme fur 
die Bekämpfung der Krankheit geäußert. So sei es wegen der langen 
Inkubationszeit nicht möglich, auf dem Weg über Kontaktpersonen den Herd 
zu ermitteln. Auch könne eine Meldepflicht daran nichts ändern, daß es noch 
keine Mittel gebe, die Krankheit zu behandeln. Zudem könnte nach Ansicht 
dieser Experten eine Meldepflicht viele Gefahrdete aus Angst vor Diskrımi- 
nierung von einem Bluttest abhalten. 

Wenn dies zutrifft, wäre eine Meldepflicht für die Bekämpfung der Krankheit 
nicht nur nicht geeignet, geschweige denn erforderlich, sondern hierfür sogar 
schädlich. Unter diesen Umständen könnte auch der Wunsch nach genauen 
statistischen Angaben über den Umfang der Erkrankungen eine Meldepflicht 
nicht rechtfertigen, zumal die Angaben wenig zuverlässig waren, wenn die 
Meldepflicht Gefahrdete in größerem Umfange von Bluttests abhalten würde. 
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kann daher von einer personenbezo- 
genen Meldepflicht nur abgeraten werden. 

Mehrere Bürger erhoben Bedenken gegen das von jugendzahnärztlichen 
Diensten praktizierte Verfahren, das Ergebnis der schulzahnärztlichen 
Untersuchung in einem offenen Vordruck über den Klassenlehrer den Eltern 
bekanntzugeben. Zudem wandten sie sich dagegen, daß die Untersuchung 
in Anwesenheit des Lehrers durchgeführt wurde. 

Eine nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung erforderliche gesetzliche 
Grundlage für die Unterrichtung des Klassenlehrers über das Ergebnis der



schulzahnarztlichen Untersuchung ist nıcht vorhanden. Eine solche Unter- 

richtung Ist im übrigen auch nicht erforderlich. Das Verfahren, das Untersu- 
chungsergebnis offen über den Klassenlehrer an die Eltern bekanntzugeben, 
verstößt somit gegen das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 
der Landesverfassung wie auch gegen das Recht auf informationelie Selbst- 
bestimmung nach Artıkel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs.1 des 
Grundgesetzes 

Daruber hinaus verbietet auch dıe arztliche Schweigepflicht, das Ergebnis der 
schulzahnärztiichen Untersuchung ın eınem offenen Vordruck uber den 
Klassenlehrer an die Eltern bekanntzugeben. Eine Befugnis zur Offenbarung 
liegt nur dann vor, wenn der Arzt von der Schweigepflicht entbunden worden 
ist oder wenn der Schutz eines höherrangigen Rechtsguts dies erfordert. 
Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. 

Ebenso verstößt die Durchführung der schulzahnarztlichen Untersuchung in 
Anwesenheit des Lehrers gegen Vorschriften über den Datenschutz. Eine 
nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs 1 des Grundgesetzes 
wie auch nach Artikel 4 Abs 2 der Landesverfassung erforderliche gesetz- 
liche Grundiage fur die Durchführung der Untersuchung in Anwesenheit des 
Lehrers ist nicht vorhanden. Auch dieses Verfahren verstößt außerdem 
gegen das Arztgeheimnis. 

Ich habe daher den zuständigen Stellen empfohlen, künftig ein Verfahren 
vorzusehen, daß die Offenbarung des Ergebnisses der schulzahnärztlichen 
Untersuchung gegenuber dem Klassenlehrer oder der Schule ausschließt, 
wie zum Beispiel unmittelbare Übersendung des Schreibens an die Wohnan- 
schrift der Eltern, sowie dafür zu sorgen, daß die Lehrer nicht mehr bei der 
schutzahnärztlichen Untersuchung zugegen sind. 

Ein Oberstadtdirektor unterrichtete mich unter Hinweis auf 812 DSG NW 
darüber, daß er dem Provinzialinstitut fur Westfälische Landes- und Volksfor- 
schung, das als Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
unabhangige wissenschaftliche Forschung betreibt, fur das Forschungspro- 
jekt „Der Provinzıalverband Westfalen in der Zeıt des Nationalsozialismus — 
Psychiatrie im Dritten Reich" die beim Gesundheitsamt vorhandenen Erbge- 
sundheitsakten zur wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung gestellt 

hatte. 

Die Vorschrift des $ 12 DSG NW kann hier keine Anwendung finden, da die 
Daten nicht aus einer Datei übermittelt wurden. Alle in den Erbgesundheits- 
akten festgehaltenen personenbezogenen Daten unterliegen dem Grund- 
recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artıkel 2 Abs. 1 in Verbin- 
dung mıt Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch dem Grundrecht auf 
Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung. 

Eine hıernach erforderliche gesetzliche Grundlage fur die Weitergabe der in 
den Erbgesundheitsakten festgehaltenen Daten an das Provinzialinstitut ist 
derzeit nicht vorhanden. Eine bereichspezifische Ubermittlungsbefugnis 
(etwa in eınem Archivgesetz) fehlt bisher. Somit ist die Weitergabe der Daten 
hier nur mit Einwilligung der Betroffenen, bei Verstorbenen mit Einwilligung 
der nachsten Angehörigen zulassig. Dabei ist nicht zu verkennen, daß die 
Einholung der Einwilligung ın der Praxis auf erhebliche Schwierigkeiten 
stoßen wird. Diese Schwierigkeiten dürfen Jedoch nicht durch einen unzuläs- 
sigen Eingriff in die genannten Grundrechte der Betroffenen umgangen 
werden. 

Daruber hinaus unterliegen die in den Erbgesundheitsakten festgehaltenen 
Daten — zumindest soweit es sıch um ärztliche Unterlagen und Gutachten 
handelt - der arztliichen Schweigepflicht nach $ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB Zum 
Zwecke der wissenschaftiichen Forschung durfen der Schweigepflicht unter- 
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liegende Tatsachen und Befunde nur soweit mitgeteilt werden, als dabei die 
Anonymitat des Patienten gesichert ıst oder dieser ausdrücklich zustimmt 
($2 Abs.7 der Berufsordnung), den Arzt also von seiner Schweigepflicht 
entbindet. Die Übersendung der - nichtanonymisierten — Erbgesundheitsak- ten an das Provinzialinstitut erfordert somit die ausdrückliche Zustimmung 
des Betroffenen, also die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht. 
Diese Einwilligung muß hier zwar nicht schriftlich erteilt werden; es muß aber 
eine Erklärung des Betroffenen vorliegen. Eine „mutmaßliche“ Einwilligung 
reicht nicht aus. 

Der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen auch die Daten verstorbener 
Betroffener (8203 Abs. 4 StGB). Eine Entbindung von der Schweigepflicht 
durch noch lebende Angehörige ist nicht möglich, da es sich insoweit um ein 
höchstpersönliches Recht des Betroffenen handelt, das nicht auf die Erben 
übergehen kann. Es besteht daher nach dem Tode des Betroffenen fur den 
Arzt keine Möglichkeit einer Entbindung von der Schweigepflicht mehr, da es 
an einem Berechtigten dazu fehlt. 

Allerdings besteht die Schweigepflicht nach dem Tode nicht mehr im glei- 
chen Umfang wie vorher. Die Rücksichtnahme auf die Personlichkeitsinteres- 
sen des Betroffenen verliert dann an Bedeutung. Daher kann ein Arzt ohne 
Verletzung der Schweigepflicht ıhr unterliegende Tatsachen offenbaren, 
wenn eine Güterabwägung ergibt, daß das Interesse an einer wissenschaft- lichen Auswertung der der Schweigepflicht unterliegenden Daten das 
Geheimhaltungsinteresse des Verstorbenen überwiegt (vgl. C.11.c meines 
vierten Tätigkeitsberichts). 

Ob eine derartige Güterabwägung hier zu einer Offenbarungsbefugnis 
gegenüber dem Provinzialinstitut führen könnte, erscheint fraglich. Hinge- 
nommen werden konnte die Weitergabe von Akten oder Aktentellen in Kopie, 
wenn darin Namen und Anschriften der Betroffenen geschwärzt sind. 

Berufskammern 

Wiederum wandten sich Ärzte gegen die Beitragsordnung der Ärztekam- mer Nordrhein, insbesondere gegen die Staffelung der Beiträge sowie dage- gen, daß die Ärztekammer bei Vorlage des Einkommensteuerbescheides auch Einkünfte einsehen kann, die nicht die ärztliche Tätigkeit betreffen Außerdem verletze das Verlangen nach Vorlage des Einkommensteuerbe- scheides das Steuergeheimnis. 

Wie in meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.9.f) dargelegt, muß im Hinblick auf die Aufgaben der Kammer und unter Berücksichtigung der unterschiedli- chen Leistungsfähigkeit der Ärzte davon ausgegangen werden, daß eine gestaffelte Beitragspflicht sowie dıe Überwachung ihrer Erfüllung durch die Kammer im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit liegt. Da für die hierzu erforderliche Datenerhebung auch eine gesetzliche Grundlage vor- handen ist, ist sie grundsätzlich zulässig. 

Bei derartigen Eingriffen ist der verfassungsrechtliche Verhaltnismäßigkeits- grundsatz zu beachten. Die Datenerhebung muß sich auf das zum Erreichen des Zwecks erforderliche Minimum beschränken. Daraus folgt, daß bei der Vorlage des Einkommensteuerbescheides alle Angaben, die nicht Einkünfte 
aus ärztlicher Tätigkeit betreffen, unkenntlich gemacht werden dürfen. Nach 84 Abs. 2 der Beitragsordnung kann der Kammerangehörige seine Einkünfte aber auch auf andere geeignete Weise nachweisen. Die Ärztekammer ist berett, anstelle der Vorlage von Einkommensteuerbescheiden eine Bestäti- ‚gung des Steuerberaters über die Höhe der Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit 
zu akzeptieren.



Die Beitragsordnung verletzt auch nıcht das Steuergeheimnis nach $ 30 der 

Abgabenordnung. Dieses gilt nur für die Offenbarung von Daten durch 

Amtstrager, nicht aber für die Erhebung von Daten eines Steuerpflichtigen 

bei diesem selbst. 

Ein Arzt wandte sich dagegen, daß eine Ärztekammer die Eingangsbestäti- 

gung über die von ihm verlangte Selbsteinstufung, der die Nummer seiner 

Beitragsgruppe und der zu leistende Jahresbeitrag zu entnehmen war, nicht 

an seine Privatadresse sondern an seinen Arbeitsplatz übersandt hatte. Da 

der Betroffene zum Zeitpunkt des Eingangs des Schreibens nicht anwesend 

war, hatte seine Sekretärin das nicht mit dem Zusatz „persönlich“ gekenn- 

zeichnete Schreiben geoffnet. Auf diese Weise wurde ihr die Höhe des 

Einkommens des Betroffenen aus ärztlicher Tätigkeit bekannt. 

Die Ärztekammer vertrat die Auffassung, der Betroffene hatte auf der Selbst- 

einstufung vermerken müssen, daß er eine Übersendung an seine Prıvata- 

dresse wünsche. Ein solcher Vermerk war jedoch nicht erforderlich, zumal 

der Vordruck selbst an die Prıvatadresse gerichtet war. Nach Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung wie auch nach $6 Abs.1 Satz 1 DSG NW ist dıe 

Ärztekammer verpflichtet, die technischen und organisatorischen Maßnah- 

men zu treffen, die zum Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Kam- 

merangehörigen gegen unbefugtes Nutzen, Kenntnisnehmen oder Weiter- 

geben erforderlich sind. Sie muß sicherstellen, daß die auf Grund der 

Beitragsordnung erhobenen Daten nur dem für die Bearbeitung der Beiträge 

zuständigen Personenkreis bekanntwerden ($8 Satz 1 in Verbindung mit 

811 Abs. 1 Satz 1 DSG NW). Zu den erforderlichen Maßnahmen der Datensi- 

cherung gehört auch, daß Briefe mit personenbezogenen Daten des Betrof- 

fenen, die an dessen Arbeitsplatz versandt werden, jedenfalls mit dem Zusatz 

„persönlich“ zu kennzeichnen sind, so daß klar erkennbar ist, daß es sich 

nicht um ein dienstliches Schreiben handelt. 

Ich habe der Ärztekammer empfohlen, künftig Briefe mit personenbezoge- 

nen Daten ihrer Kammerangehörigen, die an deren Arbeitsplatz gesandt 

werden, mit dem Vermerk „persönlich“ zu versehen. 

Apotheker vermuteten auf Grund übereinstimmender Schreibfehler in der 

Anschrift auf Briefen ihrer Apothekerkammer und einer Wähleninitiative für die 

Wahl der Kammerversammlung, daß die Apothekerkammer der Wählerın- 

itative Adressenmaterial zur Verfügung gestellt habe. Sie baten um Prufung 

des Vorgangs. 

Nach Mitteilung der Apothekerkammer hat ihr Vorstand beschlossen, bis zum 

Ablauf der Wahl zur Kammerversammlung Anschriftenmaterial der Apothe- 

kerkammer an niemanden mehr auszuhändigen. Diesen Beschluß habe die 

Apothekerkammer auch uneingeschränkt befolgt. Sie habe seitdem keine 

Anschriften ıhrer Kammerangehörigen an die Wählerinitiative oder an andere 

Stellen oder Personen weitergegeben. Vor diesem Beschluß habe sie jedoch 

an Kreisvertrauensapotheker auf deren Anforderung im Einzelfall eine 

Anschriftenliste der Kammerangehörigen für den jeweiligen Kreis gegeben. 

Dies sei erforderlich gewesen, wenn ein Kreisvertrauensapotheker die Ange- 

hörigen seines Kreises zu einer Versammlung habe einladen wollen. Außer- 

dem habe die Apothekerkammer an ein Mitglied des Vorstandes der Kammer 

eine Auflistung der zu dieser Zeit gemeldeten WIV-Apotheker (Wissenschaft 

und Verwaltung) ubersandt. Dieses Vorstandsmitglied vertrete im Vorstand 

der Kammer diese Berufsgruppe der Apotheker. Die Apothekerkammer habe 

ausdrucklich darauf hingewiesen, daß die Auflistung der zur Zeit gemeldeten 

WIV-Apotheker „zur persönlichen Verwendung“ bestimmt sei. 

Nach dem Ergebnis meiner Ermittlungen ist dem fur den Wohnort des 

Betroffenen zustandigen Kreisvertrauensapotheker eine Anschriftenliste der 
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Kammerangehörigen fur seinen Kreis nıcht übersandt worden. Allerdings war 

der Name und dıe Anschrift des Betroffenen in der dem Vertreter der 
Bezirksgruppe WIV — der auch der Betroffene angehörte - übersandten Liste 
aufgeführt. Nach den Feststellungen der Apothekerkammer hatte der Vertre- 
ter der Bezirksgruppe WIV die Liste zweckwidrig für die Wahlerinitiatıve 
verwandt. Diese Zweckentfremdung verstieß gegen Vorschriften uber den 
Datenschutz. 

Eıne Zahnarztekammer bat um Auskunft, ob es zulassig seı, den Gesund- 
heitsämtern Namen und Anschriften ihrer Kammerangehorigen zu uber- 
mitteln. 

Ein solcher Eingriff in das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbe- 
stimmung nach Artıkel 2 Abs. 1 in Verbindung mıt Artikel 1 Abs.1 des 
Grundgesetzes bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die dem Gebot der 
Normenklarheit entsprechen muß; aus ıhr mussen sich Voraussetzungen 
und Umfang der Einschränkung des Grundrechts klar und für den Burger 
erkennbar ergeben. Es ist zweifelhaft, ob und gegebenenfalls inwieweit dıe 
Generalklauseln der Datenschutzgesetze fur sich allein oder in Verbindung 
mit anderen Rechtsvorschriften als gesetzliche Grundlage fur einen solchen 
Informationseingriff noch herangezogen werden können. Dies gilt insbeson- 
dere fur Übermittlungsvorschriften, die — wıe die hier in Betracht kommende 
2. Alternative des $11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW - an die rechtmaßige Auf- 
gabenerfüllung des Empfängers anknüpfen, da sıe den Verwendungszweck 
der Daten bei dem Empfänger nicht bestimmen und deshalb den Umfang des 
Eingriffs für den Burger nicht erkennen lassen. 

Nach meiner Auffassung können nur bei weniger schwerwiegenden Ein- 
schränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch kunftig 
als Generalklauseln ausgestaltete Auffangnormen in den Datenschutzgeset- 
zen ausreichen. Dies gilt fur Übermittlungen etwa dann, wenn die Daten von 
dem Empfänger fur den gleichen Zweck benötigt werden, für den sie von der 
übermittelnden Stelle ernoben wurden oder gespeichert sind, oder wenn sie 
nicht personenbezogen verwendet werden sollen Beide Voraussetzungen 
liegen hier jedoch nicht vor 

Bei einer starkeren Belastung des Betroffenen kann eine Datenübermittiung 
jedoch nur noch dann als zulässig angesehen werden, wenn dafür eine 
bereichspezifische gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Dies gilt etwa dann, 
wenn — wie hier — die Daten von dem Empfänger personenbezogen fur einen 
anderen Zweck verwendet werden sollen, insbesondere wenn sie fur Maß- 
nahmen bestimmt sind, dıe den Betroffenen belasten. 

Da somıt die Übermitttiung von Namen und Anschriften der Kammerangehöri- 
gen an das Gesundheitsamt nicht auf & 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW gestutzt 
werden kann und eine bereichspezifische gesetzliche Grundlage nicht 
ersichtlich ist, ist die Übermittlung nicht zulässig. 

Auf einen „Ubergangsbonus“, der nach der Rechtsprechung des Bundes- 
verfassungsgerichts unter bestimmten Voraussetzungen die Übermittlung 
personenbezogener Daten bis zur Schaffung einer erforderlichen bereich- 
spezifischen gesetzlichen Grundlage rechtfertigen könnte, kann die Uber- 
mittlung im vorliegenden Fall schon deswegen nicht gestützt werden, weıl 
das Gesundheitsamt dıe zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigten Daten 
nach $ 4 Abs. 2 der Ersten Verordnung über die Zulassung der regelmäßigen 
Datenübermittlung von Meldebehorden an andere Behörden oder sonstige 
öffentliche Stellen erhatt. 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Beratungsersuchens dieser 
Zahnärztekammer wurde mir bekannt, daß auch eine Ärztekammer dem



Gesundheitsamt Name und Anschrift ihrer Kammerangehorigen übermittelt. 
Ich habe der Ärztekammer empfohlen, künftig von der Übermittlung perso- 

nenbezogener Daten ihrer Kammerangehorigen abzusehen. Die Arztekam- 

mer wırd dieser Empfehlung folgen. 

Die Ehefrau eines Apothekers beschwerte sich darüber, daß eıne Apotheker- 

kammer dem Kreiswehrersatzamt sie betreffende personenbezogene 
Daten übermittelt hat, die nur dem Personalmeldebogen entnommen sein 

konnten. 

Nach Mitteilung der Apothekerkammer ıst es eine standige Übung der 

Kreiswehrersatzämter, die Kammer um Stellungnahme zu Zurückstellungs- 
antragen von wehrpflichtigen Apothekern zu ersuchen. Diesen Ersuchen um 
Stellungnahme geht ein Antrag eines wehrpflichtigen Apothekers auf Frei- 

stellung oder Zurückstellung vom Wehrdienst an das zuständige Kreiswehr- 

ersatzamt voraus. Der betreffende Apotheker trägt ın der Regel vor, er sei in 

der von ihm geleiteten öffentlichen Apotheke nicht entbehrlich. Das zustan- 

dige Kreiswehrersatzamt richtet daraufhin an die Apothekerkammer die Bitte 
um Stellungnahme, welche Hilfskrafte dem Antragstelier in der von ihm 

geleiteten Apotheke zur Verfugung stehen, wer den Antragsteller als Inhaber 

der Betriebserlaubnis im Krankheitsfalle vertrete und welche Maßnahmen der 
Antragsteller ım Hınblick auf die bevorstehende Einberufung zur Aufrechter- 
haltung des Apothekenbetriebes unternommen habe. 

Die Kammer nimmt zu einer derartigen Anfrage nach ihrem Kenntnisstand, 

insbesondere unter Auswertung des Personalmeldebogens des betreffen- 
den Apothekenleiters Stellung. In ihrer Stellungnahme beschränkt sich die 
Kammer darauf, ausschließlich die Zahl der Mitarbeiter, nicht aber deren 

Namen zu nennen. Wırd ın der Anfrage eines Kreiswehrersatzamtes nach der 

Ehefrau des Antragstellers gefragt, wird mitgeteilt, daß diese als Apothekerin 
im Mitarbeiterverhaltnis gemeldet ist. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten durch die Apothekerkammer an 

die Kreiswehrersatzamter ohne Einwilligung des Betroffenen stellt einen 
Eingriff in dessen Recht auf ınformationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 
Abs.1 in Verbindung mit Artıkel 1 Abs.1 des Grundgesetzes und in seın 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artıkel 4 Abs. 2 der Landesverfassung dar. 
Ein solcher Eingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die dem Gebot der 
Normenklarheit entsprechen muß; aus ihr müssen sich Voraussetzungen 
und Umfang der Einschränkung des Grundrechts klar und für den Bürger 

erkennbar ergeben. 

Soweit die Daten in einer Datei wıe etwa der Sammlung der Personalmelde- 

bogen gespeichert sind, kommt als gesetzliche Grundlage fur die Weitergabe 
&11 Abs.1 Satz 1 DSG NW in Verbindung mit $5 Abs.1 Buchst.b des 
Heilberufsgesetzes (HeilBerG), soweit sie lediglich in Akten oder sonstigen 
Unterlagen festgehalten werden, alleın dıe zuletzt genannte Vorschrift in 
Betracht. Nach der 1. Alternative des $11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW ist dıe 
Übermittlung an öffentliche Stellen zulässig, wenn sie zur rechtmaßigen 
Erfüllung der Aufgaben der ubermittelnden Stelle erforderlich ist. Nach $5 
Abs. 1 Buchst. b HeilBerG ist es Aufgabe der Kammern, auf Verlangen der 
zuständigen Behörde Fachgutachten zu erstatten. 

Die Abgabe einer Stellungnahme zu dem Zurückstellungsantrag eines wehr- 

pflichtigen Apothekers kann als Erstattung eines Fachgutachtens angesehen 

werden. Soweit es zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ıst, darf dıe 

Apothekerkammer in ihrer Stellungnahme personenbezogene Daten des 

Antragstellers an das Kreiswehrersatzamt weitergeben. Insoweit sind die 

genannten Vorschriften hinreichend normenklar; der Apotheker kann ihnen 

entnehmen, daß sıch die Kammer zu Fachfragen, die für die Entscheidung für 
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seinen Antrag erheblich sind, gegenüber dem Kreiswehrersatzamt auf des- 
sen Verlangen gutachtlich außern und insoweit Daten zu seiner Person 
weitergeben muß. 

Anders ist die Weitergabe personenbezogener Daten der Ehefrau des Apo- 
thekers zu beurteilen. Die Mitteilung, daß diese als Apothekerin im Mitarbei- 
terverhältnis gemeldet ist, ist durch die genannten Vorschriften nicht gedeckt. 
Die Ehefrau braucht nach diesen Vorschriften nicht damit zu rechnen, daß in 
einem Verfahren, das nicht sie betrifft, auch Daten zu ihrer Person an eine 
andere Stelle weitergegeben werden. Im übrigen ist eine derartige Mitteitung 
für die Stellungnahme auch nicht erforderlich. Um darzulegen, daß entgegen 
der Darstellung des Betroffenen gegenüber dem Kreiswehrersatzamt eine 
ausreichende Vertretung gesichert ist, reicht es aus, dem Kreiswehrersatz- 
amt mitzuteilen, daß ein/e Apotheker/in im Mitarbeiterverhältnis gemeldet ist, 
ohne darauf hinzuweisen, daß es sich um die Ehefrau des Betroffenen 
handelt. 

Da somit eine gesetzliche Grundlage nicht vorhanden ist, ıst die Mitteilung 
personenbezogener Daten der Ehefrau ohne deren Einwilligung nicht zuläs- 
sig. Dies gilt auch dann, wenn die Mitteilung ohne Namensangabe gemacht 
wird, da die Person der Betroffenen mıt den bei dem Kreiswehrersatzamt 
vorhandenen Unterlagen bestimmbar ist. 

Die Apothekerkammer wird auf meine Empfehlung künftig bei gutachtiichen 
Stellungnahmen gegenüber dem Kreiswehrersatzamt lediglich mitteilen, ob 
ein Apotheker im Mitarbeiterverhältnis gemeldet ist. 

Eine Ärztekammer fragte bei mir an, ob die Übermittiung von Namen und 
Anschriften der Ärzte mit der Teilgebietsbezeichnung „Rheumatologie“ an 
die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie zulässig sei. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten durch die Ärztekammer an die 
Deutsche Gesellschaft für Rheumatotogie ohne Einwilligung der Betroffenen 
stellt einen Eingriff in deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
und in ihr Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs 2 der Landesver- 
fassung dar, der einer gesetzlichen Grundlage bedarf. 

Eine bereichspezifische Rechtsvorschrift, die die Übermittlung der vorge- 
nannten Daten gestattet, ist nıcht vorhanden. Insbesondere scheidet 85 
Abs.1 HeilBerG als Rechtsgrundlage fur die Übermittlung aus. In dieser 
Vorschrift sind die Aufgaben der Kammern geregelt; hierzu gehort die 
Übermittlung von Namen und Anschriften der Ärzte mit der Teilgebietsbe- 
zeichnung „Rheumatologie“ jedoch nicht. 

Auf die Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen kann dıe 
Übermittiung der Namen und Anschriften der Ärzte ebenfalls nicht gestützt 
werden. Nach der hier in Betracht kommenden 2. Alternative des $ 13 Abs. 1 
Satz 1 DSG NW ist die Übermittlung personenbezogener Daten aus einer 
Datei an Dritte zulässig, soweit der Empfänger ein berechtigtes Interesse an 
der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch 
schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeintrachtigt werden. Ein 
berechtigtes Interesse der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie an der 
Kenntnis der erbetenen Daten könnte zwar vorliegen. Durch die Übermittlung 
können jedoch schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt wer- 
den. Die nach dieser Vorschrift gebotene Interessenabwägung führt im 
vorlıegenden Fall dazu, daß das Interesse der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie an der Kenntnis der Daten gegenüber dem interesse der 
Kammermitglieder am Schutz ihrer personenbezogenen Daten zurücktreten 
muß.



Da die Beeinträchtigung, schutzwürdiger Belange jedenfalls nicht auszu- 

schließen ist, bedarf die Übermittiung der Namen und Anschriften der Ärzte 

mit der Teilgebietsbezeichnung „Rheumatologie“ der Einwilligung der 

Betroffenen ($3 Satz 1 Nr.2 DSG NW). 

13.Personalwesen 

a) Feststellung der Eignung 

Praktikanten, die im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Ausbildung ein kurzfri- 

stiges unentgeltliches Praktikum bei einer Stadt abgeleistet haben, haben mich 

gebeten, den Umfang der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten anläßlich 

ihrer Einstellung datenschutzrechtlich zu überprüfen. Die Betroffenen wandten 

sich insbesondere gegen die ihnen abverlangten Erklärungen über Vorstrafen 

sowie zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen und zur Verfassungstreue wie 

auch gegen die Ausfüllung des vollständigen Personalblattes. 

Nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung wie auch nach Artikel 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes bedarf ein derartiges Vertan- 

gen einer gesetzlichen Grundiage. Hierfür kommt nur Artikel 33 Abs.2 des 

Grundgesetzes in Verbindung mit den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungs- 

ordnungen in Betracht. Nach Artikel 33 Abs.2 des Grundgesetzes hat jeder 

Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen 

Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Dabei ist es unerheblich, ob das öffentliche 

Amt im Beamtenverhältnis oder auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages 

wahrgenommen wird. Es obliegt dem öffentlichen Arbeitgeber, das Vorliegen 

der erforderlichen Eigenschaften für den Zugang zu einem Ausbildungsplatz im 

öffentlichen Dienst zu prüfen. Hierbei wird sich der Arbeitgeber in der Regel auf 

die Prüfung der Eignung des Bewerbers beschränken müssen, da sich Befähi- 

gung und fachliche Leistung im allgemeinen erst nach entsprechender Unter- 

weisung und praktischer Bewährung feststellen lassen. Der Begriff der Eignung 

ist als unbestimmter Rechtsbegriff gesetzlich nicht definiert. Er gewährt dem 

Arbeitgeber einen weiten Beurteilungssplelraum. Soweit dies zur Feststellung 

der Eignung erforderlich ist, dürfen auch personenbezogene Daten erhoben 

werden. Das bedeutet jedoch nicht, daß ein öffentlicher Arbeitgeber berechtigt 

wäre, beliebige Daten zu erfragen. 

Sofern nicht die Erhebung bestimmter Daten in einer Rechtsvorschrift ausdrück- 

lich vorgesehen ist, dürfen nur solche Angaben verlangt werden, deren Kenntnis 

zur Aufgabenerfüllung unbedingt notwendig ist. Eine Erhebung auf der Grund- 

lage der Freiwilligkeit ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Kenntnis der Daten für 

die Aufgabenerfülung zumindest dienlich ist. Das Fragerecht des öffentlichen 

Arbeitgebers wird auch durch den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeits- 

grundsatz eingeschränkt. Danach muß der in der Erhebung personenbezogener 

Daten liegende Eingriff nicht nur erforderlich sein, um den angestrebten Zweck 

zu erreichen; die damit verbundene Belastung muß auch in einem angemesse- 

nen Verhältnis zu den daraus erwachsenden Vorteilen stehen. 

Gegen die Abgabe einer Erklärung über Vorstrafen sowie einer Erklärung zur 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung bestehen bei einer Beschäftigung 

im Bereich der Erziehung keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen 

Bedenken. Unverhältnismäßig erscheint jedoch das Verlangen nach Abgabe der 

Erklärung über wirtschaftliche Verhältnisse sowie nach Ausfüllung des vollstän- 

digen Personaiblattes bei Praktikanten, die lediglich ein unentgeltliches sechs- 

wöchiges Praktikum ableisten. Derart umfangreiche Angaben waren für die 

Erfühung der Aufgaben des Arbeitgebers jedenfalls im vorliegenden Falle weder 

erforderlich noch dienlich. 
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b) Personalakten 

- Ein Bürger hat sich an mich gewandt mit der Frage, ob seine ın einer 
automatisierten Datei gespeicherten Personaldaten auch in seiner Perso- 
nalakte festgehalten und ob in regelmäßigen Abständen Ausdrucke aus 
dieser Dateı erstellt werden mussen. 

Aus dem von der Rechtssprechung zu $ 102 des Landesbeamtengesetzes 
{LBG) entwickelten Grundsatz der Vollständigkeit der Personalakten tolgt, 
daß in einer Datei der Dienststelle keine Personaldaten gespeichert werden 
dürfen, dıe nicht zugleich auch in den Personalakten festgehalten werden. 
Wird aus einer automatisierten Datei ein Ausdruck gefertigt, so muß nach 
meıner Auffassung eine Kopie zu den Personalakten genommen werden. 
Eine Regelung, die die Fertigung eines Ausdrucks in regelmaßıgen Zeıtab- 
ständen vorschreibt, besteht nicht. Der Bedienstete kann jedoch nach meiner 
Auffassung verlangen, daß eın Ausdruck gefertigt und zu den Personalakten 
genommen wird. 

- Ein Kommunalbeamter hat mir mitgeteitt, daß der Vorgang, der seine Eln- 
gabe an seinen Dienstherrn wegen der Weitergabe von Daten zu seiner 
Person an die Presse betreffe, nicht zu seinen Personalakten genommen 
worden sei, sondern im Hauptamt der Stadt aufbewahrt werde. Er sıeht darin 
einen Verstoß gegen Vorschriften über den Datenschutz. 

Nach 8 102 Abs. 1 Satz 1 LBG hat der Beamte ein Recht auf Einsicht in seine 
vollstandigen Personalakten; dazu gehören alle ihn betreffenden Vorgange 
mit Ausnahme der Prüfungsakten. Dieses Recht setzt voraus, daß alle den 
Beamten betreffenden Vorgänge in Personalakten gesammelt werden. Nach 
Nr. 1.1 VV zu $ 102 LBG gehören zu den Personalakten alle Vorgänge über 
die dienstlichen und persönlichen Verhältnisse des Beamten, soweit sie 
seine Rechtsstellung oder seine dienstliche Verwendung betreffen oder im 
Zusammenhang mit seinen Rechten und Pflichten aus dem Beamtenverhält- 
nis stehen. 

Ich habe dem Oberstadtdirektor empfohlen, den die Eingabe wegen der 
Weitergabe der personenbezogenen Daten des Betroffenen an die Presse 
betreffenden Vorgang zu dessen Personalakten zu nehmen. Der Oberstadt- 
direktor ist meiner Empfehlung bisher nicht gefolgt. 

- Ein Beamter wandte sıch dagegen, daß zwei dienstliche Beurtellungen, die 
auf seine Gegenvorstellung hin geändert worden waren, zusammen mit dem 
zwischen ihm und seiner Dienststelle gewechseiten Schriftverkehr nicht in 
seiner Personalakte, sondern in einer Sachakte festgehalten wurden. 

Ich habe der Dienststelle empfohlen, sowohl die beiden beanstandeten 
Beurteilungen des Betroffenen wie auch den dazu entstandenen Schriftver- 
kehr in einer Beiakte zur Personalakte aufzubewahren, Auf diese Weise wird 
vermieden, daß der Hauptordner der Personalakte mit überholten Vorgängen 
belastet wird und diese damit jedem, der Einsicht in die Personalakte erhält, 
zur Kenntnis gelangen. Der Leiter der Dienststelle wird meiner Empfehlung 
folgen. 

- Ein Lehrer hat sich darüber beschwert, daß ihm das Protokoll über die im 
Rahmen eines Dienstgesprächs durch den Regierungspräsidenten ausge- 
sprochene Mißbilllgung offen auf dem Dienstwege vom Regierungsprasi- 
denten über das zuständige Schulamt und von dort an seine Schule durch 
den Schulleiter, mit dessen Paraphe versehen, zugeleitet worden sei. 
Dadurch hätten mit Sicherheit die Schulsekretärin, wahrscheinlich aber auch 
Bedienstete des Schulamtes die Möglichkeit gehabt, Kenntnis von dem Inhalt 
des Protokolls zu nehmen.



Die in dem Protokoll festgehaltenen personenbezogenen Daten unterliegen 

dem Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs 2 der 

Landesverfassung wie auch dem Recht auf informatıonelle Selbstbestim- 

mung nach Artıkel 2 Abs. 1 ın Verbindung mit Artikel 1 Abs 1 des Grundge- 

setzes. Das Weitergeben solcher Daten bedarf einer gesetzlichen Grundlage 

oder der Einwilligung des Betroffenen 

Eine gesetzliche Grundlage für dıe Weitergabe einer mißbilligenden Auße- 

rung des Dienstvorgesetzten ($ 6 Abs. 3 der Disziplinarordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen) uber den Schultrager an den Schulleiter als Vorgesetz- 

ten des Bediensteten (8 20 Abs. 2 Satz 3 des Schulverwaltungsgesetzes) ist 

nicht ersichtlich. Insbesondere kann sie weder der Disziplinarordnung noch 

dem Schulverwaltungsgesetz entnommen werden. Ist die Weitergabe perso- 

nenbezogener Daten nicht in einer Rechtsvorschrift ausdrucklich vorgese- 

hen, durfen nur solche Angaben weitergegeben werden, deren Kenntnis zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe des Empfängers unbedingt notwendig 

ist. Darüber hinaus ist der verfassungsrechtliche Verhättnismäßigkeitsgrund- 

satz zu beachten. Danach muß die Weitergabe nicht nur notwendig sein, um 

den angestrebten Zweck der Verwaltung zu erreichen; die mit diesem Eingriff 

verbundene Belastung des Betroffenen muß auch in einem angemessenen 

Verhältnis zu den daraus erwachsenden Vorteilen stehen. Im vorliegenden 

Fall hatte es ausgereicht, nur dem Schulleiter für die Erfullung seiner Auf- 

gaben als Vorgesetzter mitzuteilen, daß der Dienstvorgesetzte eın bestimm- 

tes Verhalten des Bediensteten mißbilligt habe. 

Die offene Weitergabe des Protokolls als Bestandteil der Personalakte des 

Betroffenen ist in jedem Falle unzulässig. Die fur die Bearbeitung von 

Personalakten geltenden Rechtsvorschriften setzen voraus, daß die mit der 

Bearbeitung beauftragten Bediensteten Zugang zu den Personalakten haben, 

soweit die Kenntnis der Vorgänge für dıe Bearbeitung erforderlich ist. Die 

Einsichtgewahrung an andere Personen ıst nicht zulassig. Um diese zu 

vermeiden, hatte dem Betroffenen das Protokoll im verschlossenen 

Umschlag mit der Aufschrift „Personalsache — Vertraulich" übersandt wer- 

den mussen. Entsprechendes gılt für die Mitteilung des Dienstvorgesetzten 

an den Schulleiter. 

Einem Beamten eıner Stadtsparkasse wurden in einem anonymen Schreiben 

Einzelheiten aus einem gegen ihn durchgefuhrten Disziplinarverfahren in 

Nötigungsabsicht vorgehalten. Dem Schreiben, von dem sechs weitere 

Personen Durchschriften erhalten haben, waren Fotokopien von Vermerken 

über zwischen ihm und dem „Anzeigenerstatter“ des Disziplinarverfahrens 

geführte Telefongespräche beigefügt, die Bestandteile der Disziplinarakte 

beim Stadtdirektor waren 

Einen Hinweis dafur, aus weicher Quelie die mıt den anonymen Briefen 

versandten Kopien der Gesprachsvermerke stammen, haben meine Ermitt- 

lungen nicht ergeben. 

Auf meine Anregung haben der Stadtdirektor und der Vorsitzende des 

Vorstands der Stadtsparkasse die Bediensteten, die ın ihrem Bereich Zugang 

zu den Gesprächsvermerken hatten, um eine dıenstliche Erklarung daruber 

gebeten, ob sıe die Vermerke einem Dritten zugänglich gemacht hätten oder 

ob sie wüßten, wer der Verfasser des anonymen Schreibens seı. Alle ın 

Betracht kommenden Bediensteten haben in einer entsprechenden Erkla- 

rung die gesteliten Fragen verneint. 

Daruber hinaus wurden Erklarungen von den Mitarbeitern der Stadtsparkasse 

erbeten, die nach Auskunft des Vorstands zwar keinen Zugang zu den 

Vermerken hatten und auch nıcht unterrichtet waren, jedoch im unmittelbaren 

Umfeld des Vorstands tatig sind oder als Mitarbeiter der Personalabteilung 
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dıe Sonderakte in eınem verschlossenen Umschlag der Personalakte des 
Betroffenen verwahren. Diese Personen haben erklärt, sie hätten Schrift- 
stücke der genannten Art, welche die Personalakte des Betroffenen betref- 
fen, nicht gesehen und somit auch nicht an Dritte weitergegeben. 

Nach diesem Ermittlungsergebnis konnte eine Verletzung der Verschwiegen- 
heitspflicht (8 64 Abs. 1 Satz 1 LBG, 8 9 Abs. 1 BAT, 8 203 Abs. 2 und 8 353b 
Abs. 1 StGB) durch Bedienstete der Stadt oder der Stadtsparkasse nicht mit 
der für eine Beanstandung nach $30 DSG NW erforderlichen Sicherheit 
festgesteilt werden. 

Weitere Möglichkeiten, den Sachverhalt aufzuklaren, hat der Landesbeauf- 
tragte für den Datenschutz nicht. Zwar kann er nach $ 26 Abs.3 DSG NW im 
Rahmen seiner Kontrollbefugnis von öffentlichen Stellen Auskunft zu Fragen 
sowie Einsicht in Unterlagen und Akten verlangen, die im Zusammenhang mıt 
der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen; er kann ferner die 
Stellen jederzeit auch unangemeldet aufsuchen und ihre Diensträume betre- 
ten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat jedoch nicht die Befug- 
nis, Bedienstete dieser Stellen zu vernehmen. Eine solche Möglichkeit hätte 
die Staatsanwaltschaft in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. 

c) Beihilfen 

Bedienstete haben sich gegen das bei ihrer Behorde übliche Verfahren beı der 
Bearbeitung von Beihilfeanträgen gewandt. Sie rügten insbesondere, daß beı 
Anträgen auf Beteiligung zu den Aufwendungen für einen Kur- oder Sanato- 
riumsaufenthalt die amtsärztliche Stellungnahme geöffnet dem Behördenleiter 
vorgelegt und offen mit dem Beihilfeantrag auf dem Dienstweg der Beihilfestelle 
zugeleitet werde. 

Beihilfeanträge, zu denen auch Anträge auf Beteiligung zu den Aufwendungen 
für einen Kur- oder Sanatoriumsaufenthalt gehören, sind vertraulich zu behan- 
deln ($ 13 Abs. 2 Satz 4 der Beihilfenverordnung) und nur solchen Verwaltungs- 
angehörigen vorzulegen, die mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten 
betraut sind. Beihilfeberechtigte, die ihren Antrag auf dem Dienstwege einrei- 
chen, sind berechtigt, die Belege und sonstigen ärztlichen Unterlagen in einem 
verschlossenen Umschlag beizufügen, der nur von den zuständigen Sachbear- 
beitern geöffnet werden darf (vgl. Köhnen/Mohr, Beihilfenrecht, &13 Anm.3 
Abs. 4). Auch amtsärztliche Gutachten, die nicht von den Beihilfeberechtigten 
selbst vorgelegt, sondern von dem zuständigen Gesundheitsamt der Dienst- 
stelle übersandt werden, dürfen nur den zuständigen Sachbearbeitern ım ver- 
schlossenen Umschlag zugeleitet und von diesen geöffnet werden. 

d) Hausarbeitstag 

Bedienstete von Einrichtungen eines Sozialversicherungsträgers haben mich 
gebeten, den dort verwandten Antragsvordruck zur Bewilligung des monatlichen 
Hausarbeitstages datenschutzrechtlich zu überprüfen. In dem Vordruck wurde 
unter anderem nach Mitbewohnern der von der Antragstellerin genutzten Woh- 
nung, nach Einzelheiten des Mietvertrages und nach der Mobiliarausstattung 
gefragt. Die Antragstellerin solite weiterhin angeben, ob sie selbst die Wohnung 
sauber hält, ihre Wäsche ganz oder zum Teil selbst herrichtet und regelmaßig 
unter Benutzung der Kochstelle in ihrer Wohnung die Mahlzeiten zubereitet 

Das Verlangen der in dem Antragsvordruck vorgesehenen Angaben greift in das 
Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes wie auch ın ihr 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung ein. 
Zwar ist für diese Datenerhebung eine gesetzliche Grundlage vorhanden ($ 1 
des Gesetzes über Freizeitgewährung für Frauen mit eigenem Hausstand in



Verbindung mit $26 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen). Bei der Datenerhebung ist jedoch der verfassungs- 

rechtliche Verhaltnismaßigkeitsgrundsatz zu beachten. Danach muß die Erhe- 

bung nicht nur notwendig sein, um den angestrebten Zweck der Verwaltung zu 

erreichen; die mit dem Eingriff verbundene Belastung des Betroffenen muß auch 

in einem angemessenen Verhaltnis zu dem daraus erwachsenden Nutzen 

stehen. 

Ich habe Zweifel, ob alle in dem Antrag auf Bewilligung des monatlichen 

Hausarbeitstages verlangten Angaben zur Feststellung der Notwendigkeit von 

Freizeitgewährung für die Haushaltsführung erforderlich sind. Dies gılt insbeson- 

dere für die oben genannten Fragen. Diese Fragen halte ich daruber hınaus 

wegen des mit der Menschenwürde (Artıkel 1 Abs 1 des Grundgesetzes) nıcht 

vereinbaren Eindringens in den privaten Bereich für unzulässig Sie durfen nach 

meiner Auffassung auch dann nicht gestellt werden, wenn der Antragstellerin die 

Beantwortung freigestellt wird. Für die Feststellung des Anspruchs auf einen 

Hausarbeitstag reicht nach meiner Auffassung die Erklarung der Antragstellerın 

aus, daß sie einen eigenen Hausstand führt und ihr keine ausreichende Haus- 

haltshilfe durch Eltern, Geschwister, Kinder oder andere Personen zur Verfu- 

gung steht. 

e) Telefongespräche 

- Auch in diesem Berichtszeitraum wandten sich Bedienstete gegen das 

Verfahren öffentlicher Stellen bei der Telefondatenerfassung. 

Die Speicherung der vollstandigen Rufnummer des angewählten Gesprachs- 

teilnehmers bei privaten Gesprächen über dienstliche Fernmeldeeinrichtun- 

gen bei öffentlichen Stellen des Landes hatte ich als Verstoß gegen 83 

Satz 1 DSG NW sowie gegen Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes beanstan- 

det (vgl. C 14.d meines zweiten, C 10.c meines dritten und O.12.d meines 

vierten Tätıgkeitsberichts). Zwar betraf diese Beanstandung die Gesprachs- 

datenerfassung ım automatisierten Verfahren. Entsprechendes muß aber 

auch dann gelten, wenn private Ferngesprache anhand von Gesprachszet- 

teln oder anhand eines Gebührenbuches nachzuweisen sınd oder wenn 

Bedienstete über ihre prıvaten Orts- und Nahgesprache selbst Anschreibun- 

gen zu führen haben, wie dies ın der durch Runderlaß vom 18. Juni 1984 

geänderten Fassung der Dienstanschlußvorschriften vorgesehen ist. Fur die 

Zuordnung der privaten Gespräche zu dem gesprächführenden Bedienste- 

ten ist ın diesen Fällen weder dıe Rufnummer noch der Ort des Gesprächs- 

telnehmers erforderlich, da bei Ferngesprächen der Anmelder sich gegen- 

über der Telefonvermittlung identifizieren muß und beı Orts- und Nahgespra- 

chen jeder Bedienstete dıe von ıhm gefuhrten Gespräche selbst aufzeichnet 

Nach meiner Auffassung sind daher die Bediensteten nicht verpflichtet, in 

den von ıhnen zu führenden Nachweisungen die Telefonnummer des 

Gesprachsteilnehmers anzugeben. 

Wie der Stellungnahme der Landesregierung zu meinem sechsten Tätig- 

keitsbericht (Drucksache 10/430, S. 10) zu entnehmen ist, werden bezuglich 

der Gesprachsdatenerfassung von Bediensteten ın Landesbehörden seıt 

langerem Überlegungen zu einer datenschutzfreundlicheren Verfahrens- 

weise angestellt Die Landesregierung hat ın diesem Zusammenhang ihre 

grundsätzliche Bereitschaft betont, bei der Gesprachsdatenerfassung den 

Datenschutz zu verbessern. Im Hinblick auf diese Bemuhungen habe ich von 

eıner förmlichen Beanstandung des in den Dienstanschlußvorschriften vor- 

gesehenen Verfahrens beı der Erfassung von privaten Telefongesprachen ın 

Dienststellen, die nıcht über eine automatısche Gesprachsdatenerfassungs- 

anlage verfügen, vorerst abgesehen. 
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— Der mir vorgelegte „Nachweis der Telefongesprache“, der von der Fern- 
sprechgebuhrenerfassungsanlage einer Klinik erstelit wurde, unterscheidet 
nicht zwischen dienstlichen und privaten Telefongesprachen. Nach Auskunft 
des Verwaltungsleiters der Klinik sind in dem Ausdruck auch dıe privaten 
Gesprache erfaßt, ohne besonders gekennzeichnet zu sein. Die Privatge- 
spräche würden über ihn angemeldet und dort auch abgerechnet. Trotzdem 
erscheinen sie - ohne Kennzeichnung — ın dem monatlichen Nachweis der 
Telefongespräche. Wie mir der Verwaltungsleiter weiter mitteilte, erhält der 
leitende Arzt jeder Abteilung den Ausdruck über sämtliche in seiner Abtei- 
lung geführten Telefonate, aufgeschlusselt nach den einzelnen Nebenstel- 
ten, zur Kenntnis. Er erhalt damit auch Kenntnis von privaten Telefongesprä- 
chen seiner Mitarbeiter. 

Nach 8 5 Abs. 1 DSG NW istes den bei der Datenverarbeitung beschaftigten 
Personen untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zugäng- 
Iıch zu machen. Nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 DSG NW haben die datenverarbeiten- 
den Stellen die technischen und organisatorıschen Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften des Datenschutz- 
gesetzes Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten. Dazu gehört insbesondere, 
die Daten vor unbefugter Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. 
Durch die Weitergabe des Nachweises der Telefongespräche an den jeweils 
leitenden Arzt einer Abteilung werden diesem Angaben über private Gesprä- 
che — auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind — unbefugt 
zugänglich gemacht. Wenn die Klınik eine Kontrolle der dienstlichen Gesprä- 
che durch die leitenden Ärzte für erforderlich hält, müssen fur dienstliche und 
private Gespräche getrennte Abrechnungen erstellt werden. Derartige Maß- 
nahmen stehen auch in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck, 
die Wahrung des Datengeheimnisses zu gewährleisten ($6 Abs 1 Satz 2 
DSG NW). 

Ich habe der Klinik empfohlen, 

bei der Speicherung der Telefonnummer des Gesprächsteilnehmers beı 
privaten Gesprächen die beiden letzten Ziffern wegzulassen, 

— den Ausdruck der Telefondaten, soweit deren Speicherung zulässig ist, 
dem Benutzer des jeweiligen Dienstanschlusses im verschlossenen 
Umschlag zuzuleiten und, sofern eine Kontrolle der dienstlichen Gesprä- 
che durch den leitenden Arzt der jeweiligen Abteilung erforderlich gehal- 
ten wird, für dienstliche und private Gespräche getrennte Abrechnungen 
zu erstellen. 

Die Klinik ist meinen Empfehlungen gefolgt. 

In einem anderen Fall hatte das Rektorat einer Hochschule auf meine 
Empfehlung beschlossen, bei privaten Telefongesprächen von Mitarbeitern 
auf die Speicherung und den Ausdruck der letzten beiden Ziffern der 
angewählten Telefonnummer zu verzichten. Der Minister für Wissenschaft 
und Forschung hat diesen Beschluß des Rektorats mit der Begründung, der 
Beschluß verstoße gegen die Dienstanschlußvorschriften, ım Wege der 
Fachaufsicht beanstandet. 

Derartige Aufsichtsmaßnahmen in Fallen, in denen die technische Ausstat- 
tung der Gesprächsdatenerfassungsanlage einen Verzicht auf Speicherung 
und Ausdruck der letzten beiden Ziffern ermöglicht, sind geeignet, dıe 
Bereitschaft der Landesregierung zur Verbesserung des Datenschutzes in 
diesem Bereich in Zweifel zu ziehen Es wäre daher zu begrüßen, wenn bis 
zur Einführung eines datenschutzgerechten Verfahrens derartige Aufsichts- 
maßnahmen unterbleiben könnten. 

Der Minister für Wissenschaft und Forschung hat mir hierzu mitgeteilt, er



habe sıch um eine datenschutzrechtlich zulassige landeseinheitliche Rege- 

lung der privaten Nutzung dienstlicher Fernmeldeeinrichtungen bemuht Der 

hierfur zustandige Finanzminister habe Ihn darüber unterrichtet, daß er ın 

Kürze den Entwurf einer Regelung zur Änderung der Dienstanschlußvor- 

schriften mıt wesentlichen Verbesserungen des Datenschutzes vorlegen 
werde 

f) Lehrerdaten 

Eine Lehrerin wandte sich dagegen, daß ihr Schulleiter Aufzeichnungen über 

das Verhalten einzelner Lehrer anfertigte und in Form einer Kartei festhielt 

In meinem vierten Tätigkeitsbericht (C.12.e) habe ıch datenschutzrechtliche 

Bedenken dagegen geäußert, daß in Schulen Durchschriften von schriftlichen 

Erinnerungen, Mahnungen und Zurechtweisungen, von denen Lehrer betroffen 

sınd, aufbewahrt und beı Leistungsberichten herangezogen werden. Ich habe ın 

dıesem Zusammenhang auf die ın dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 26. Juni 1980 (BVerwGeE 60, 245) dargelegten Grundsatze verwiesen 

Demgegenuber hatte der Kultusminister die Auffassung vertreten, daß dıe 

Aufbewahrung schriftlicher Aufzeichnungen uber Lehrer durch den Schulleiter, 

dıe fur die Vorbereitung von Leistungsberichten herangezogen werden sollen, 

nicht von vornherein unzulässig sei. Fraglich sei allerdings, und dies würde ım 

wesentlichen nur im Einzelfall zu entscheiden sein, in welchem Umfang Auf- 

zeichnungen uberhaupt gemacht werden durften und sollten, damit ein Miß- 

brauch vermieden wird. Das genannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

gehe zu Recht davon aus, daß Beurteilungen - in einem bestimmten Rahmen — 

gerichtlich nachprufbar seien und daß zur Rechtfertigung der Beurteilung, ınsbe- 

sondere von Werturteilen, die Darlegung bestimmter Tatsachen gefordert wer- 

den könne Nach dem Urteil liege es im pflichtgemäßen Ermessen des Dienst- 

herrn, wie er die ihm aufgegebene, für zukunftige Personalentscheidungen 

verwertbare Aussage zu den einzelnen Beurteilungsmerkmalen gestalten und 

begründen und worauf er im einzelnen sein Gesamturteil über den Beamten 

stützen wolle. So gingen dıe Beurteilungsrichtlinien des Landes Baden-Wurt- 

temberg davon aus, daß schriftliche Aufzeichnungen zur Vorbereitung der 

Beurteilung gemacht werden durften. 

Der Kultusminister hatte mir mitgeteilt, daß geprüft werde, ob und ın weichem 

Umfang Aufzeichnungen zulässig sind, ob eine generelle Regelung notwendig 

und möglıch ist und wie eine solche Regelung ergehen soll. Das Ergebnis dıeser 

Prufung ist mır trotz wiederholter Nachfragen bis heute nıcht zugegangen. Ich 

kann daraus nur den Schluß ziehen, daß das Sammeln und Aufbewahren von 

Aufzeichnungen über dienstliche Vorkommnisse, soweit nicht die Aufnahme ın 

die Personalakte vorgeschrieben ist, nicht geeignet und deshalb nicht erforder- 

lich ist, um den angestrebten Zweck - dıe Erstellung einer Beurteilung nach 

objektiven und unparteischen Gesichtspunkten — zu erreichen. Gegen das 

genannte Verfahren bestehen deshalb datenschutzrechtliche Bedenken. Keı- 

nesfalis zulassıg ıst die Bekanntgabe des Inhalts der Aufzeichnungen gegenuber 

Dritten, auch nicht gegenuber anderen Lehrern 

Ich habe dem Schulleiter empfohlen, 

- künftig davon abzusehen, Aufzeichnungen uber dienstiche Vorkommnisse, 

soweit sie nicht in die Personalakten aufzunehmen sind, zu sammeln und 

aufzubewahren; 

- die bereits vorhandenen Aufzeichnungen zu vernichten. 

g) Datenweitergabe innerhalb einer Stelle 

= Mır ist bekanntgeworden, daß dıe Verwaltung eines Landschaftsverbandes in 
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einer Berichtsvorlage fur die Sitzung des Schulausschusses des Land- 
schaftsverbandes personenbezogene Daten aller Lehrkräfte der zum Land- 
schaftsverband gehörenden Schulen für Erziehungshilfe wie Namen, 
Geburtsdaten, Fächerkombinationen, Amtsbezeichnungen sowie persön- 
liche Einschätzungen und charakterliche Bewertungen einzelner Lehrkräfte 
mitgeteilt hat. 

Die Bekanntgabe der ın der Berichtsvorlage enthaltenen personenbezoge- 
nen Daten der Lehrkräfte der Schulen für Erziehungshilfe durch die Verwal- 
tung an den Schulausschuß des Landschaftsverbandes greift in das Grund- 
recht der Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesver- 
fassung und in ihr Recht auf ınformationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs.1 des Grundgesetzes ein. Solche 
Eingriffe müssen zwar von den Betroffenen im überwiegenden Interesse der 
Allgemeinheit hingenommen werden; sie bedürfen jedoch einer gesetzlichen 
Grundlage. 

Soweit die in der Berichtsvorlage enthaltenen Daten (wie Name, Geburtsda- 
tum, Fächerkombination und Amtsbezeichnung) in einer Datei gespeichert 
sind, kommt als gesetzliche Grundlage für die Weitergabe nur $8 Satz 1 in 
Verbindung mit $11 Abs.1 Satz 1 DSG NW und den Vorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung über die Aufgaben der Fachausschüsse (ins- 
besondere $ 11 Abs. 1 Buchst.c, $ 13 Abs. 1 und 2) in Betracht. Soweit die 
Daten (wie persönliche Einschätzungen und charakterliche Bewertungen) 
lediglich in Akten oder sonstigen Unterlagen festgehalten werden, kommen 
als gesetzliche Grundlage allein die zuletzt genannten Vorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung in Betracht. 

Nach $8 Satz 1 in Verbindung mit $11 Abs.1 Satz 1 DSG NW ist die 
Weitergabe zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 
Verwaltung oder des Schulausschusses erforderlich ist. Nach den genannten 
Vorschriften der Landschaftsverbandsordnung hat der Landschaftsausschuß 
die Verwaltungsführung des Direktors des Landschaftsverbandes zu über- 
wachen; zur Entlastung des Landschaftsausschusses kann als Fachaus- 
schuß auch ein Schulausschuß gebildet werden. Soweit es zur Erfüllung der 
Aufgaben dıeses Ausschusses erforderlich ist, darf die Verwaltung an ihn 
personenbezogene Daten der Lehrer weitergeben. 

Wie mir der Landschaftsverband mitgeteilt hat, hatte die Darstellung der 
besonderen Qualifikation der betroffenen Lehrkräfte den Zweck, den Schul- 
ausschuß davon zu überzeugen, daß diese Lehrkrafte auf Grund ihrer 
persönlichen und fachlichen Eignung für dıe Arbeit mit Heimschülern unein- 
geschränkt befähigt sind und daß deshalb ein Austausch gegen ausgebildete 
Sonderschullehrer nicht gerechtfertigt ist. Zu diesem Zweck war es jedoch 
nicht erforderlich, dem Schulausschuß die Namen und Geburtsdaten der 
Lehrkräfte bekanntzugeben. Eine Aufstellung über die Qualifikation der eın- 
zelnen Lehrkräfte ohne Angabe des Namens und des Geburtsdatums hätte 
genügt. 

Darüber hinaus ist beı Eingriffen in die genannten Grundrechte der verfas- 
sungsrechtliche Verhältnismaßigkeitsgrundsatz zu beachten. Danach muß 
die Belastung des Betroffenen in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu 
erreichenden Zweck stehen. Hiermit ist es nach meiner Auffassung nicht 
vereinbar, dem Schulausschuß persönliche Einschatzungen und charakter- 
Iıche Bewertungen namentlich bezeichneter Lehrkräfte mitzuteilen, es seı 
denn, dies wäre für eine konkrete die Lehrkraft betreffende Verwaltungsent- 
scheidung des Schulausschusses erforderlich. 

Da somit eine gesetzliche Grundlage für die Bekanntgabe der Namen und 
Geburtsdaten der betroffenen Lehrkräfte an den Schulausschuß nicht vor-



handen war und dıese Bekanntgabe ın Verbindung mit persönlichen Eın- 
schätzungen und charakterlichen Bewertungen darüber hınaus gegen den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstieß, war die Bekanntgabe nicht zulassig. 

Ich habe dem Landschaftsverband empfohlen, kunftig in derartigen Vorlagen 

— Namen und Geburtsdatum des Betroffenen wegzulassen, 

- im Hinblick darauf, daß auch bei Weglassen von Namen und Geburts- 
datum eine Identifizierung des Betroffenen nıcht ausgeschlossen ist, auf 
subjektive Werturteile nach Moglichkeit zu verzichten. 

Der Direktor des Landschaftsverbandes hat mir mitgeteilt, er werde meiner 

Empfehlung grundsätzlich folgen und kunftig Namen und Geburtsdatum des 
Betroffenen weglassen und auf subjektive Werturteile verzichten. 

- Eın Burger, der sich um einen Ausbildungsplatz bei einer Stadtsparkasse 

beworben hatte, hat mir mitgeteilt, daß ıhm die Sparkasse kurz darauf eın 

Schreiben übersandt hat, ın dem um die Eröffnung eines Girokontos gewor- 

ben wird. Der Betroffene vermutet, daß die Sparkasse seine personenbezo- 

genen Daten, die sie anlaßlich seiner Bewerbung erhalten hat, zu Werbe- 

zwecken genutzt hat. 

Die Zuiassigkeit der Weitergabe innerhalb der Sparkasse ist nach $ 8 Satz 1 

in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen. Nach diesen 

Vorschriften durfen personenbezogene Daten innerhalb der Sparkasse nur 
weitergegeben werden, wenn es zur rechtmaßigen Aufgabenerfültung der 

weitergebenden oder der empfangenden Stelle innerhalb der Sparkasse 

erforderlich ist Beı der Beurteilung der Rechtmaßigkeit der Aufgabenerfül- 

lung ıst die Zweckbestimmung zu berucksichtigen, mit der der Betroffene 

seine Daten der Sparkasse zur Verfugung gestellt hat. Danach kann die 

Verwendung von Personaldaten, die zu den ihrem Wesen nach geheimzuhal- 

tenden Daten gehoren, für Werbezwecke nicht als rechtmäßig angesehen 

werden. Die interne Weitergabe zu diesem Zweck ist daher unzulässig. 

Demgegenüber vertritt die Stadtsparkasse die Auffassung, daß für sıe als der 

Aufsicht des Landes unterstehende juristische Person des öffentlichen 

Rechts, die am Wettbewerb teilnimmt, ausschließlich dıe Vorschriften des 

Dritten Abschnitts des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen gelten. 

Dieser Auffassung kann jedoch nicht gefolgt werden. Die Weitergabe perso- 

nenbezogener Daten innerhalb derselben offentlichen Stelle ist im Ersten 
Abschnitt des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ($8 Satz 1 DSG 

NW) geregelt Die Vorschriften des Ersten Abschnitts sind auch für die im 

Dritten Abschnitt ($ 18 DSG NW) genannten Stellen anzuwenden. 

Im Hinblick auf die von der Stadtsparkasse vertretene Auffassung habe ich 

die interne Weitergabe von Personaldaten zu Werbezwecken als Verstoß 
gegen 8 8 Satz 1 DSG NW gemäß $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstandet. 

h) Datenweitergabe an öffentliche Stellen 

- Ein Polizeibeamter hat sich dagegen gewandt, daß bei seiner Versetzung 

seine von dem Polızeiarzt der bisherigen Dienststelle geführte Krankenakte 

auf Grund der mit Runderlaß des Innenministers vom 9. November 1960 

getroffenen Regelung an den Polizeiarzt der neuen Dienststelle gegen 

seinen ausdrücklichen Widerspruch weitergegeben werden sollte. Er sieht 

darın eine Verletzung der arztlichen Schweigepflicht. 

Der Umgang mit personenbezogenen Daten der Bediensteten im Polizeivoll- 

zugsdienst, insbesondere auch die Weitergabe der Krankenakte mit den in 

ihr enthaltenen Daten der Bediensteten an andere Polızeiarzte ohne Einwilli- 

gung des Betroffenen ist eın Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf 

9



92 

Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung und ın ıhr Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 1 Abs.1 des Grundgesetzes, der einer gesetzlichen Grundlage 
bedarf. Diese muß dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entspre- 
chen; aus ihr müssen sich die Voraussetzungen und der Umfang der 
Einschränkung des Grundrechts klar und für den Bürger erkennbar ergeben. 

Eine diesen Anforderungen entsprechende gesetzliche Grundlage für die 
Weitergabe der Krankenakten, etwa in der Verordnung über die freie Heilfur- 
sorge der Polizeivollzugsbeamten, ist nicht vorhanden. Die entsprechende 
Vorschrift des Runderlasses des Innenministers vom 9.November 1960 
kommt als gesetzliche Grundlage nicht in Betracht, da sie keine Rechtsvor- 
schrift ist. 

Darüber hinaus verstößt im vorliegenden Fall die Weitergabe der Kranken- 
akte des Polizeivollzugsbeamten durch den Polizeiarzt gegen die ärztliche 
Schweigepflicht, die auch zwischen den Polizeiärzten untereinander besteht. 
Zwar sind Ärzte, wenn sie gleichzeitig oder nacheinander denselben Patien- 
ten untersuchen oder behandeln, untereinander von der Schweigepflicht 
insoweit befreit, als der Patient nicht etwas anderes bestimmt ($ 2 Abs.6 der 
Berufsordnung). Eine Befreiung nach dieser Vorschrift kommt jedoch nicht in 
Betracht, wenn der Betroffene der Weitergabe der Krankenakte ausdrücklich 
widersprochen hat. Hiervon abgesehen liegt eine Offenbarungsbefugnis nur 
dann vor, wenn der Schutz eines höherrangigen Rechtsguts die Offenbarung 
erfordert ($2 Abs.4 der Berufsordnung). Im Fall der Weitergabe wegen 
Versetzung oder längerdauernder Abordnung vermag ich Anhaltspunkte 
hierfür nicht zu erkennen. 

Ich habe deshalb dem Innenminister empfohlen, die Weitergabe der Kran- 
kenakten nur noch mit Einwilligung der Betroffenen zuzulassen oder eine 
normenklare gesetzliche Regelung zu schaffen, die den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz 1983 
entspricht. Das Ergebnis meiner Bemühungen bleibt abzuwarten. 

Ein anderer Polizeivollzugsbeamter hat mich gebeten, das Anfordern der von 
einem Privatarzt ausgestellten, die Diagnose enthaltenden Arbeitsunfähig- 
keitsbescheinigung durch den Polizeiarzt und das Ablegen dieser Beschei- 
nigung in der von dem Polizeiarzt geführten Krankenakte datenschutzrecht- 
lich zu überprüfen. 

Auch für das Zuleiten der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Polizei- 
arzt und das Ablegen in der Krankenakte ist eine den Anforderungen des 
Volkszählungsurteils entsprechende gesetzliche Grundlage, etwa in der Ver- 
ordnung über die freie Heilfürsorge der Polizeivollzugsbeamten, nicht vor- 
handen. Die entsprechenden Regelungen in einem Runderlaß des Innenmi- 
nisters vom 9. Dezember 1983 kommen auch hier als gesetzliche Grundlage 
nicht in Betracht, da sie keine Rechtsvorschriften sind. 

Selbst bei Vorliegen einer gesetzlichen Regelung bestünden jedoch dagegen 
rechtliche Bedenken. Sachliche Gründe für die datenschutzrechtliche 
Schlechterstellung der Polizeivollzugsbeamten gegenüber den übrigen 
Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, die dem Dienstherrn 
oder einem von ihm bestimmten Arzt nicht zusätzlich eıne mit der Angabe der 
Diagnose versehene Dienstunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen, 
sınd nicht ersichtlich. Das Sammeln der Dienstunfähigkeitsbescheinigungen 
mit den Diagnosen in der Krankenakte des Polizeivollzugsbeamten ist eine 
unzulässige Datenspeicherung „auf Vorrat“. 

Darüber hinaus verstößt die Weitergabe von Krankheitsdaten im Wege der 
Zusendung der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung durch den Hausarzt an 
den Polizeiarzt gegen die arztliche Schweigepflicht. Zu den durch sie



geschützten Geheimnissen gehört auch dıe Angabe der Diagnose Eine 
Offenbarungsbefugnis liegt nur dann vor, wenn der Betroffene den Arzt von 
der Schweigepflicht entbunden- hat oder wenn der Schutz eines hoherrangi- 
gen Rechtsguts die Offenbarung erfordert Diese Voraussetzungen liegen 

hier nicht vor. 

Die arztiiche Schweigepflicht besteht grundsatzlich auch zwischen Arzten 
untereinander. Zwar sind Ärzte, wenn sie gleichzeitig oder nacheinander 
denselben Patienten untersuchen oder behandeln, untereinander von der 
Schweigepflicht insoweit befreit, als der Patient nıcht etwas anderes 
bestimmt ($2 Abs. 6 der Berufsordnung) Eine Befreiung nach dieser Vor- 
schrift kommt jedoch hier nicht ın Betracht, weıl der Polizeiarzt den arbeitsun- 
fahigen Beamten nicht untersucht oder behandelt 

Ich habe daher dem Innenminister empfohlen, auf die Vorlage eıner mit der 
Angabe der Diagnose versehenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des 
Hausarztes zur Krankenakte zu verzichten oder eine normenklare gesetz- 
liche Regelung zu schaffen, die den Anforderungen des Bundesverfassungs- 
gerichts in seinem Urteil zum Volkszählungsgesetz 1983 entspricht. 

Der Personalrat einer Polizeibehörde hat sich dagegen gewandt, daß dem 

Innenminister im Rahmen der Krankenstatistik für den Polizeivollzugsdienst 

die krankheitsbedingten Dienstausfalle der Polizeivollzugsbeamten mit zahl- 

reichen Angaben zur Person, insbesondere unverschlüsselten Angaben uber 
Art und Umfang der Erkrankung sowie über die Tatsache einer Aufnahme in 
ein Krankenhaus oder eine Heilstatte durch den jeweiligen Polizeiarzt gemel- 

det werden. 

Eine bereichspezifische Regelung der Krankenstatıstik fur Polızeivollzugsbe- 

amte, etwa im Landesbeamtengesetz oder ın der Verordnung uber die freie 
Heilfürsorge der Polizeivollzugsbeamten, ist nicht vorhanden. Entsprechende 
Regelungen in eınem Runderlaß des Innenministers vom 3 Februar 1969 
kommen auch in diesem Fall als gesetzliche Grundlage nicht in Betracht, da 
sıe keine Rechtsvorschriften sind. 

Darüber hinaus verstoßt die Weitergabe von Krankheitsdaten der Polızeibe- 

dıensteten durch den jeweiligen Polızeiarzt gegen die ärztliche Schweige- 

pflicht. Zu den hiernach geschützten Geheimnissen gehoren auch dıe unver- 

schlüsselten Angaben auf dem Krankenstammblatt über Art und Umfang der 

Erkrankung sowie die Angaben über die Tatsache einer Aufnahme in ein 

Krankenhaus oder in eine Heilstatte. Auch hıer liegt eine Offenbarungsbefug- 
nis nicht vor. 

Ich habe dem Innenminister empfohlen, die Weitergabe der Krankenstamm- 

blätter nach dem genannten Runderlaß nur noch mit Einwilligung des Betrof- 

fenen zuzulassen oder für die Durchführung der Krankenstatistik der Polizei- 

vollzugsbeamten eine normenklare gesetzliche Regelung zu schaffen, dıe 

den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil zum 

Volkszählungsgesetz 1983 entspricht. 

Ärztınnen eines Gesundheitsamtes haben mich gebeten, die Erhebung ihrer 

personenbezogenen Daten im Rahmen eines Berichts über die Personalver- 

haltnisse der Gesundheitsämter an den Regierungspräsidenten daten- 

schutzrechtlich zu überprüfen. Im einzelnen werden von den Betroffenen 

folgende Angaben verlangt: 

- Name, Vorname, Dienstbezeichnung, Dienststellung, Besoldungs-/Ver- 

gutungsgruppe; 

- Gesundheitsamt der Stadt/des Kreises; 

— Geburtstag, Familienstand, Privatanschrift, Telefonnummer; 
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— Daten zu Staatsexamen, Approbation, Promotion, Facharztanerkennung, 
Fachgebiet und Amtsarztexamen; 

- beruflicher Werdegang nach der Approbation. 

Nach Mitteilung des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird die 
Erhebung zu den Personalverhältnissen der Gesundheitsämter auf der 
Grundlage des Runderlasses des Innenministers vom 28. April 1964 (MBl. 
NW. S. 748) durchgeführt. Über die Personalverhältnisse sollen danach zwei 

Vordrucke (A und B) Auskunft geben. Der Vordruck B, der mir zur daten- 
schutzrechtlichen Überprüfung vorgelegt wurde, soll der Übersicht über die 
Person, die Ausbildung und den beruflichen Werdegang des einzelnen 
Arztes dienen. Beide Vordrucke sollen von den Beschäftigungsbehörden 
ausgefüllt werden. Eine Erhebung bei den Betroffenen selbst ist nıcht vor- 
gesehen. 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist der Auffassung, daß die 
Weitergabe der in den Vordrucken festgehaltenen Daten an aufsichtsberech- 
tigte Stellen (Regierungspräsidenten und Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales) auf $ 106 der Gemeindeordnung (GO) und 8 46 der Kreisordnung 
(KrO) in Verbindung mit $4 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens gestützt werden könne. Die Angaben in Vordruck B 
wurden in der Hauptsache anonymisiert für statistische Zwecke verwendet. 
Im übrigen werde der Vordruck fur personelle Maßnahmen benötigt, um zum 
Beispiel bei vorgesehener Bestellung eines Arztes zum Amtsarzt oder zum 
stellvertretenden Amtsarzt die medizinalaufsichtliche Prüfung vornehmen zu 
können. Die Daten über die Ausbildung, Weiterbildung und den beruflichen 
Werdegang sowie die Angabe von Privatanschrift und privater Telefonnum- 
mer seien erforderlich, um gegebenenfalls den geeigneten Arzt ausfindig zu 
machen. Die beiden zuletzt genannten Daten müßten auch bekannt sein, um 
nach Dienstschluß im Seuchen- oder Alarmfall den Arzt oder die Arztin zu 
erreichen. Der Vordruck B werde nach dem Ausscheiden des Bediensteten 
aus dem Dienst beim Gesundheitsamt vernichtet. 

Eine nach dem Grundrecht auf Datenschutz wıe auch nach dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung erforderliche gesetzliche Grundlage für 
die Erhebung der mit Vordruck B verlangten Daten bei den Betroffenen wie 
auch für die Weitergabe dieser Daten aus deren Personalakten ist nicht 
vorhanden. $ 106 GO und $ 46 KrO enthalten Bestimmungen zur allgemei- 
nen Aufsicht und zur Sonderaufsicht über Kreise und Gemeinden. $4 des 
Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens regelt die 
Aufsicht insbesondere über Gesundheitsämter als Dienststellen der Kreise 
und kreisfreien Städte. Die genannten Vorschriften konnen als gesetzliche 
Grundlage nicht in Betracht kommen, da sie auch nicht andeutungsweise 
erkennen lassen, daß personenbezogene Daten aller in Gesundheitsämtern 
beschäftigten Ärzte weitergegeben werden sollen. 

Zweifelhaft ist im übrigen auch die Erforderlichkeit der Erhebung und Weiter- 
gabe der Daten für die genannten Zwecke. Bei vorgesehener Bestellung zum 
Amtsarzt können die Daten des Betroffenen im Einzelfall weitergegeben 
werden. Es ist zudem nicht erkennbar, warum der Regierungspräsident und 
der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales im gegebenen Falle den 
geeigneten Arzt ausfinding machen mussen; es dürfte genügen, wenn die 
notwendigen Angaben beim Gesundheitsamt verfügbar sind. Eine Datener- 
hebung „auf Vorrat“, wie sie durch den Vordruck B vorgenommen wird, ist 
datenschutzrechtlich nicht zulässig. 

Ich habe mich gegenüber dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
dafür eingesetzt, daß auf die Erhebung der mit dem Vordruck B von allen in 
Gesundheitsämtern beschäftigten Ärzten verlangten Angaben und deren



Weitergabe verzichtet wird. Das Ergebnis meiner Bemühungen bieibt abzu- 
warten. 

i) Datenweltergabe an nicht-öffentliche Stellen 

- Im Rahmen einer Organisatlonsuntersuchung bei den Stadtwerken einer 

Stadt wurden von der mit der Untersuchung beauftragten Wirtschaftsprü- 

fungsgeseilschaft bei den Bediensteten der Stadtwerke personenbezogene 
Angaben für eine Stellenbeschreibung erhoben. 

Gegen die Erhebung bestehen erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken, 

soweit von den Betroffenen Angaben zur Ableistung des Wehrdienstes und 

des Ersatzdienstes verlangt wurden. Außerdem erscheint zweifelhaft, ob es 

für die Organisationsuntersuchung erforderlich war, Namen, Vornamen, 

Geburtsdatum und Wohnort der Stelleninhaber an die Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft weiterzugeben. 

Ich habe dem Stadtdirektor empfohlen, künftig in vergleichbaren Fällen von 

der Erhebung der Angaben zur Ableistung des Wehr- und des Ersatzdienstes 

sowie von der Weitergabe des Namens, Vornamens, Geburtsdatums und 

Wohnorts der Stelleninhaber an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abzuse- 
hen. Der Stadtdirektor wird der Empfehlung folgen. 

Ein Volkshochschulzweckverband beabsichtigte, den Arbeitsplan für das 

nächste Sernester mit einem Dozentenverzeichnis als Zeitungsbeilage an 

die Bürger im Verbandsgebiet zu verteilen. Das Dozentenverzeichnis sollte 

auch Angaben über Anschriften und Telefonnummern der Betroffenen ent- 

halten. Den Betroffenen wurde die Möglichkeit eingeräumt, dieser Veröffent- 

lichung zu widersprechen. 

Die Zulässigkeit einer Übermittlung der genannten, in einer Datei gespei- 

cherten Daten ist nach $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW zu beurteilen. Nach der 

hier allein in Betracht kommenden 2. Alternative dieser Vorschrift ist die 

Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des öffentli- 

chen Bereichs nur zulässig, soweit der Empfänger ein berechtigtes Interesse 

an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und dadurch 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

Es kann dahinstehen, ob die Presse und die Leser der Zeitungsbeilage ein 

berechtigtes Interesse nicht nur an dem Arbeitsplan der Volkshochschule, 

sondern auch an dem Dozentenverzeichnis mit Angaben über die Anschrift 

und die Telefonnummer haben. Auf jeden Fall können durch die Bekanntgabe 

dieser Daten schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden. 

Zwar mögen manche der Betroffenen nichts daran auszusetzen haben, daß 

auf diese Weise von ihren personenbezogenen Daten ’Notiz genommen wird; 

andere hingegen werden die dadurch ermöglichte Kontaktaufnahme als 

Belästigung empfinden. Bei einer Abwagung der Interessen überwiegt in 

diesem Fall das Interesse der Betroffenen an dem Schutz ihrer Privatsphäre 

gegenüber dem Informationsinteresse der Empfänger der Zeitungsbeilage. 

Da die Verletzung schutzwürdiger Belange der Betroffenen jedenfalls nicht 

auszuschließen ist, bedarf dıe Veröffentlichung des Dozentenverzeichnisses 

der Einwilligung der Betroffenen (83 Satz 1 Nr.2 DSG NW). Die den 

Betroffenen eingeräumte Möglichkeit, einer Veröffentlichung zu widerspre- 

chen, reicht nicht aus, Die Einwilligung ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen, 

nachdem die Betroffenen über ihre Bedeutung aufgeklärt worden sind ($3 

Satz 2 und 3 DSG NW). 

Ein stadtischer Beamter hat sich dagegen gewandt, daß in einem Zeitungsar- 

tikel über einen Rechtsstreit, den er gegen die Stadt führte und der starke 

Beachtung in der Öffentlichkeit gefunden hat, berichtet worden sei, er sei 

9 

 



96 

infolge dieses Rechtsstreits versetzt worden und habe mit seinem Wider- 
spruch gegen die Versetzung sowie mit seinem Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung keinen Erfolg gehabt. Ferner sei in dem Artikel 
mitgeteilt worden, der Beamte habe seinen neuen Posten noch nicht ange- 
treten und sich krank gemeldet. 

Nach Auskunft des Oberstadtdirektors sind die genannten Sachverhalte der 
Presse auf Befragen mitgeteilt oder bestätigt worden. Im übrıgen habe der 
Beamte selbst durch verschiedene Verlautbarungen gegenüber Presseorga- 
nen dazu beigetragen, daß sein Name, Beruf und Arbeitgeber in diesem 
Zusammenhang bekannt wurden. 

Die Mitteilung oder Bestätigung dieser Sachverhalte gegenüber der Presse 
ohne Einwilligung des Betroffenen ıst ein Eingriff in dessen Grundrecht auf 
Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung wie auch in sein 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbin- 
dung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes. Eın derartiger Eingriff bedarf 
einer gesetzlichen Grundlage. Hierfür kommt nur $4 Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 2 Nr.2 und 3 des Landespressegesetzes (LPG) in Betracht. 

Nach $4 Abs.1 LPG sind die Behorden verpflichtet, den Vertretern der 
Presse dıe zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu 
erteilen. Nach $4 Abs 2 LPG besteht ein Anspruch auf Auskunft jedoch 
nıcht, soweit Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen (Nr. 2) 
oder ein schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde (Nr. 3). Mit dieser 
Regelung wird die Bekanntgabe personenbezogener Informationen zwar 
nicht ausgeschlossen, aber Einschränkungen unterworfen (vgl. hierzu C.20.d 
meines sechsten Tätigkeitsberichts). 

Danach sınd die Bestatigung gegenüber der Presse, daß, wann und wohin 
der Betroffene versetzt wurde, sowie die Mitteilung, daß er mit seinem 
Widerspruch gegen die Umsetzung und seinem Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung auf Rückversetzung zu seiner früheren Dienststelle 
keinen Erfolg gehabt, seinen Dienst aber noch nicht angetreten habe, daten- 
schutzrechtlich nicht zu beanstanden. 

Vorschriften über die Geheimhaltung standen der Bekanntgabe dieser Anga- 
ben nicht entgegen ($4 Abs. 2 Nr.2 LPG). Die Angaben unterliegen keinem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis. Zwar werden sie auch in den 
Personalakten festgehalten Gleichwohl mußten sie nach meiner Auffassung 
nicht ihrem Wesen nach geheimgehalten werden. Dabei ist auch zu berück- 
sichtigen, daß nach den Ausführungen des Oberstadtdirektors der Betroffene 
selbst durch Verlautbarungen gegenüber der Presse dazu beigetragen hatte, 
daß das Interesse der Öffentlichkeit auf seinen Rechtsstreit mit der Stadt 
gelenkt wurde und in diesem Zusammenhang sein Name, sein beruflicher 
Status und sein Arbeitgeber bekannt wurden. Der Einsatz eines Beamten des 
gehobenen Dienstes bei einer bestimmten Dienststelle einer Kommunalver- 
waltung kann auch unabhängig von den Umständen des vorliegenden Falles 
nicht schlechthin als geheimhaltungsbedürftig angesehen werden. 

Durch die Bekanntgabe der genannten Angaben an die Presse wurde auch 
kein schutzwürdiges privates Interesse verletzt ($4 Abs.2 Nr.3 LPG). Im 
Hinblick auf das auch von dem Betroffenen geförderte Interesse der Öffent- 
lichkeit an seinem Rechtsstreit mit der Stadt überwog das Informationsinter- 
esse der Öffentlichkeit an dem weiteren Verlauf des Verfahrens gegenüber 
seinem Geheimhaltungsinteresse. 

Anders ist jedoch dıe Bekanntgabe der Tatsache seiner Erkrankung an die 
Presse zu beurteilen. 

Dieser Bekanntgabe standen Vorschriften über die Geheimhaltung entgegen



($ 4 Abs. 2 Nr.2 LPG), da die Verpflichtung zur Geheimhaltung dieser zu den 

Personalakten gehörenden Information (VV 2.3 zu $ 102 LBG) einer Veröf- 

fentlichung entgegensteht. Auch die besonderen Umstände des vorliegen- 

den Falles können insoweit eine Ausnahme nicht rechtfertigen. 

Auf jeden Fall wurde aber durch die Bekanntgabe das schutzwürdige Inter- 

esse des Betroffenen an der Geheimhaltung verletzt (84 Abs. 2 Nr.3 LPG). 

Es kann dahinstehen, ob unter den gegebenen Umständen überhaupt ein 

Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis der Tatsache der Erkrankung 

bestand. Jedenfalls überwog ein solches nach meiner Auffassung nicht 

gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen. 

Da insoweit nach $4 Abs.2 Nr.2 und 3 LPG ein Auskunftsanspruch der 

Presse nach $4 Abs. 1 LPG nicht bestand, fehlte für die Bekanntgabe der 

Tatsache der Erkrankung an die Presse eine nach Artikel 4 Abs.2 der 

Landesverfassung sowie nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 

Abs.1 des Grundgesetzes erforderliche gesetzliche Grundlage. Meiner 

Empfehlung, in vergleichbaren Fällen künftig von der Bekanntgabe derartiger 

Angaben an die Presse abzusehen, sofern nicht der Betroffene eingewilligt 

hat, wird der Oberstadtdirektor folgen. 

Bewerber um die Stelle des Leiters eines stadtischen Kunstmuseums haben 

sich bei mir darüber beschwert, daß in einem Zeitungsartikel ihr Name und ihr 

bisheriger Arbeitgeber genannt wurden. 

Der Oberstadtdirektor hat mir mitgeteilt, daß die Veröffentlichung der Namen 

der Bewerber um die Stelle des Leiters des Städtischen Kunstmuseums 

nicht auf eine Bekanntgabe der Daten der Bewerber durch die Stadt an die 

Presse zurückzuführen sei. Dafür ware das Presseamt zuständig gewesen, 

dem wıederum die Namen der Bewerber nicht bekannt gewesen seien. 

Mit den Bewerbungen sei nur der Personenkreis befaßt worden, zu dessen 

Aufgabenbereich die Personalentscheidung oder deren Vorbereitung gehört. 

Das Personalamt habe die Zusammenstellung der Daten der Bewerber dem 

Oberstadtdirektor, dem Kulturdezernenten und dem Personaldezernenten 

zugeleitet. Vom Büro des Oberstadtdirektors sei der Oberbürgermeister 

gemäß $ 47 Abs. 2 GO über die Bewerbungen mit der gleichen Zusammen- 

stellung unterrichtet worden; dieser habe zur Vorbereitung der vom Rat zu 

beschließenden Personalmaßnahme die Fraktionen informiert. Der Ober- 

stadtdirektor hat weiter mitgeteilt, er müsse davon ausgehen, daß der mit der 

Angelegenheit befaßte Personenkreis seiner Geheimhaltungspflicht genügt 

habe. 

Ich habe leider keine Möglichkeit, selbst festzustellen, welche Person die 

Daten der Presse bekanntgegeben hat. Zwar kann der Landesbeauftragte für 

den Datenschutz nach 826 Abs. 3 DSG NW im Rahmen seiner Kontrolibe- 

fugnis von öffentlichen Stellen Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in Unter- 

lagen und Akten verlangen, die ım Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten stehen; er kann ferner die Stellen jederzeit auch 

unangemeldet aufsuchen und ihre Diensträume betreten. Der Landesbeauf- 

tragte für den Datenschutz hat jedoch nicht die Befugnis, Bedienstete öffent- 

licher Stellen, ehrenamtlich Tätige oder sonstige Personen zu vernehmen. 

Im Berichtszeitraum sind wieder Beschwerden von Lehramtsanwartern ein- 

gegangen, denen vor Einstellung in den Vorbereitungsdienst von privaten 

Versicherungsunternehmen unaufgefordert Werbematerial mit unmittelba- 

rem Bezug auf die bevorstehende Einstellung in den öffentlichen Dienst 

zugesandt worden ist. - 

Erfahrungsgemäß bringen Ermittlungen bei den an den Einstellungen betei- 

ligten Stellen keine Hinweise darauf, daß von dort Anschriften der Betroffe- 
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nen an private Unternehmen weitergegeben wurden. Da zu vermuten ıst, daß 
von bei diesen Stellen beschäftigten Personen gleichwohl personenbezo- 
gene Daten weitergegeben wurden, habe ich dem Kultusminister nochmals 
empfohlen, die mit Personaldaten von Lehramtsanwärtern befaßten Dienst- 
stellen seines Geschaftsbereichs eindringlich auf die Unzulassigkeit dieser 
Datenweitergabe hinzuweisen und sie anzuweisen, ihre mit solchen Daten 
befaßten Mitarbeiter hierüber zu belehren 

Der Kultusminister ist meiner Empfehlung mit Runderlaß vom 7. November 
1985 gefolgt. 

k) Dienstausweis 

Ein Gemeindebediensteter hat mich gebeten, die Erforderlichkeit der Angabe 
des Geburtstags, Geburtsortes, der Anschrift und des Wohnortes in seinem 
Dienstausweis datenschutzrechtlich zu überprüfen. Er befürchtete, daß zumin- 
dest beı schwierigen dienstlichen Verrichtungen die Offenbarung der Privatan- 
schrift Auswirkungen auf den hauslichen Bereich haben könnte. 

Der Innenminister hat mir auf Anfrage mitgeteilt, daß er meine Zweifel, ob alle 
genannten Angaben in einem Dienstausweis erforderlich sind, teile. Er hat die 
Behörden seines Geschäftsbereichs angewiesen, die persönlichen Angaben in 
den Dienstausweisen künftig auf Vor- und Zunamen, das Geburtsdatum und die 
Amts- bzw Dienstbezeichnung zu beschränken. 

14. Statistik 
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a) Volkszählung 

Nach eingehender Beratung hat der Deutsche Bundestag das Gesetz über eine 
Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohn- und Arbeitsstättenzählung (Volkszählungs- 
gesetz 1987) beschlossen. Über die bereits im Gesetzentwurf der Bundesregie- 
rung vorgesehenen Vorkehrungen (vgl. C.11.a meines sechsten Tätigkeitsbe- 
tichts) hinaus hat er in das Gesetz weitere Regelungen zur Sicherung des 
Datenschutzes aufgenommen: 

- Verbot fur die in den Erhebungsstellen eingesetzten Personen wie auch fur 
die Zähler, die ihnen bekanntgewordenen Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit für 
andere Zwecke zu verwenden; Verpflichtung, auch die gelegentlich ihrer 
Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse geheimzuhalten; 

— strafbewehrtes Verbot der Zusammenführung von Merkmalen zum Zweck 
der Reidentifizierung des Betroffenen; 

— Verzicht auf die Angabe des Geburtsmonats. 

Zwar sieht das Gesetz eine Übermittlung von Einzelangaben an dıe Gemeinden 
vor. Die Angaben dürfen jedoch ausschließlich fur statistische Aufgaben ver- 
wendet werden. Hilfsmerkmale (wie Name und Anschrift) dürfen nicht übermit- 
telt werden. Eine Übermittlung ist nur an die zur Durchführung statistischer 
Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden zulässig. Voraussetzung für die 
Übermittlung ist, daß durch Landesgesetz eine Trennung dieser Stellen von 
anderen kommunalen Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikge- 
heimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist. Inwieweit dıese 
Voraussetzungen bei den Gemeinden erfüllt werden, bleibt abzuwarten. 
Insgesamt entsprechen die Regelungen den Forderungen der Datenschutzbe- 
auftragten. Nicht berücksichtigt wurden lediglich die Bedenken gegen die vorge- 
sehene, allerdings auf wenige Angaben beschrankte Pflicht zur mündlichen



Auskunft gegenuber dem Zähler. Die Verfassungsmäßigkeit der Volkszählung 

wird dadurch jedoch nicht berührt 

b) Mikrozensus 

Das vom Bundestag nach eingehender Beratung beschlossene Gesetz zur 

Durchführung einer Reprasentativstatistik über die Bevolkerung und den 

Arbeitsmarkt (Mikrozensusgesetz) enthält gegenuber dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung (vgl. C.11.b meines sechsten Tatigkeitsberichts) einige wei- 

tere Regelungen zur Verbesserung des Datenschutzes’ 

= Pflicht der Interviewer, auch dıe gelegentlich der Interviewertatigkeit gewon- 

nenen Erkenntnisse geheimzuhalten; 

- strafbewehrtes Verbot der Zusammenführung von Daten zum Zweck der 

Reidentifizierung des Betroffenen; 

- Einschrankung der (freiwilligen) Angaben zu Urlaubs- und Erholungsreisen 

sowie zur Gesundheit, 

- Freiwilligkeit der Angabe des Eheschließungsjahres; 

- Verzicht auf Angaben zur Vertriebenen- und Flüchtlingseigenschaft; 

Demgegenüber wird an der im Gessetzentwurf vorgesehenen — wenn auch 

begrenzten — Auskunftspflicht gegenüber dem Interwiewer festgehalten. Außer- 

dem enthält das Gesetz weder eine nahere Regelung des Auswahlverfahrens 

noch dıe Pflicht zur Unterrichtung der Auskunftspflichtigen über das Auswahl- 

verfahren. 

Insgesamt entsprechen die Regelungen jedoch den Forderungen der Daten- 

schutzbeauftragten. Auch wird dıe Übermittlung von Einzelangaben an andere 

Stellen nicht zugelassen. Aus der Sicht des Datenschutzes bestehen daher 

gegen die Durchführung des Mikrozensus auf der Grundlage dieses Gesetzes 

keine durchgreifenden Bedenken. 

c) Handels- und Gaststättenzählung 

_ Die Handels- und Gaststattenzählung 1985 war die erste Bundesstatistik, die 

nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszahlung als Total- 

erhebung stattfand. Sie war deshalb ein aufschlußreiches Beispiel dafur, wie 

Zahlungen auf Grund bestehender Gesetze durchgefuhrt werden, dıe den 

Grundsätzen des Bundesverfassungsgerichts zu statistischen Erhebungen 

nicht mehr entsprechen. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten von 

Bund und Ländern hat dazu festgestellt. 

1. Die Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 

setzt nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts eine frühzeitige 

Beteiligung der Datenschutzbeauftragten im Sinne eines effektiven 

Rechtsschutzes voraus. Dies ıst beı der Vorbereitung der Handels- und 

Gaststättenzählung nıcht geschehen. Den Datenschutzbeauftragten der 

für die Durchführung zuständigen Länder wurden bis zum Beginn der 

Erhebung weder die Fragebogen noch die Verwaltungsvorschriften vor- 

gelegt, die zur Sicherung der Rechte der Betroffenen ın der Übergangs- 

Zeit bis zur Anpassung des Handelsstatistikgesetzes an die Anforderun- 

gen des Grundgesetzes erforderlich sind. 

2. Die Datenschutzbeauftragten wıe auch das Statistische Bundesamt sind 

gleichermaßen der Ansıcht, daß das Handelsstatistikgesetz in Teilen nıcht 

den Anforderungen des Volkszählungsurteils entspricht und daher drin- 

gend einer Novellierung bedarf. 

3. Für verschiedene in den Erhebungsbogen enthaltene Fragen (z.B. uber 
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gewerblichen Umsatz, unternehmensinterne Dienstleistungen, Zweignie- 
derlassungen, Auszeichnung der Waren mıt Brutto- oder Nettopreisen) ist 
die gesetzliche Grundlage zumindest zweifelhaft. Die Hilfsmerkmale wer- 
den in dem Gesetz uberhaupt nicht bestimmt. Ferner fehlen präzise 
gesetzliche Regelungen über die Trennung der Hilfsmerkmale von den 
Erhebungsmerkmalen und ihre Löschung. 

4. Die Datenschutzbeauftragten fordern, daß Namen und Anschriften sowie 
die weiteren Hilfsmerkmale unverzüglich nach Abschluß der maschinellen 
Plausibilitätskontrolle, spätestens bis zum Ablauf einer zu bestimmenden, 
möglichst kurzen Frist von den Erhebungsbogen abgetrennt und vernich- 
tet werden. Bis zur Änderung des Handelsstatistikgesetzes müssen die 
Verpflichtung zur unverzuglichen Trennung und Löschung sowie die Frist, 
innerhalb deren die Löschung abgeschlossen sein muß, durch die zustän- 
digen obersten Landesbehörden festgelegt werden. Eine Aufbewahrung 
bis zum Abschluß der folgenden Handels- und Gaststattenzählung ist auf 
keinen Fall vertretbar. 

5. Bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung durfen die von den 
Finanzbehorden für die Durchführung der Zählung im Handwerk und im 
Gaststättengewerbe gelieferten und mit Hilfe der Angaben der Unterneh- 
men und Arbeitsstätten korrigierten und ergänzten Adreßdateıen nach 
Auffassung der Datenschutzbeauftragten nur für Zählungen nach dem 
Handelsstatistikgesetz, nicht aber für andere statistische Zwecke verwen- 
det werden. 

Im übrigen vertreten die Datenschutzbeauftragten mit Nachdruck die Auffas- 
sung, daß die von dem Bundesverfassungsgericht in dem Volkszählungsur- 
teil dargelegten Grundsatze nicht nur auf Bevölkerungsstatistiken, sondern 
auch auf Wirtschaftsstatistiken wie die Handels- und Gaststättenzählung 
anzuwenden sind. Soweit bei Wirtschaftsstatistiken Daten natürlicher Perso- 
nen erhoben werden, haben die Betroffenen Anspruch auf den gleichen 
Schutz wie bei Bevölkerungsstatistiken. 

Erwartungsgemaß haben mich zahlreiche Betroffene gebeten, die Durchfüh- 
rung der Handels- und Gaststättenzählung 1985 durch das Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik (LDS) datenschutzrechtlich zu überprufen. 
Nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil 
vom 15. Dezember 1983 zum Volkszählungsgesetz 1983 muß davon ausge- 
gangen werden, daß die Handels- und Gasistättenzählung im überwiegen- 
den Allgemeininteresse liegt. Es werden nur Daten mit Sozialbezug (zu 
denen auch Angaben über Einkommensverhältnisse gehören), jedoch keine 
unzumutbar intimen Angaben erhoben und auch keine Selbstbezichtigungen 
verlangt. Bei der Durchführung der Handels- und Gaststattenzählung 1985 
hat sich jedoch gezeigt, daß das Handelsstatistikgesetz in Teilen nicht den 
Anforderungen des genannten Urteils entspricht und daher dringend einer 
Novellierung bedarf. 

Dementsprechend habe ich den Innenminister des Landes Nordrhein-West- 
falen gebeten, sich mit Nachdruck für eine baldıge Anpassung des Handels- 
statistikgesetzes an die Anforderungen des Volkszahlungsurteils des Bun- 
desverfassungsgerichts einzusetzen. Für eine Übergangszeit bis zur Ände- 
rung des Handelsstatistikgesetzes habe ich empfohlen, das LDS anzuwei- 
sen, die Deckblätter mit den Hilfsangaben unverzüglich nach Abschluß der 
maschinellen Plausibilitätskontrolle von den Erhebungsbogen abzutrennen 
und zu vernichten sowie eine möglichst kurze Frist zu bestimmen, innerhalb 
deren die Vernichtung abgeschlossen sein muß. 
Der Innenminister teilt die Auffassung, daß das Handelsstatistikgesetz in 
einigen Punkten nıcht den Anforderungen des Volkszahlungsurteils des



Bundesverfassungsgerichts entspricht. Diesem Umstand sei jedoch dadurch 

Rechnung getragen worden, daß das Erhebungsprogramm nach Absprache 

zwischen dem Bundeswirtschaftsminister, dem Statistischen Bundesamt, 

den Statistischen Landesamtern und den Verbänden der Wirtschaft auf die im 

Gesetz unmittelbar genannten bzw. zur Kennzeichnung der Unternehmen/ 

‚Arbeitsstätten erforderlichen Merkmale reduziert worden sei. Darüber hinaus 

sei der Forderung nach Trennung von Namen und Anschrift nach Abschluß 

der maschinellen Plausibilitätskontrolle durch entsprechende Anweisungen 

in den Statistischen Landesämtern entsprochen worden. Der Erhebungsbo- 

gen sei so gestaltet, daß Namen, Anschrift und alle weiteren Hilfsmerkmale 

auf dem Deckblatt abtrennbar enthalten sind. Nach Abschluß der Plausibili- 

tätskontrolle werde der Anschriftenteil vom Datenteil getrennt und umgehend 

vernichtet. 

Hierzu habe ich den Innenminister darauf hingewiesen, daß es nach dem 

Beschluß der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder geboten 

ist, bis zur Änderung des Handelsstatistikgesetzes die Verpflichtung zur 

unverzüglichen Trennung der Hilfsmerkmale von den Erhebungsbogen und 

zu ihrer Löschung sowie die Frist, innerhalb deren die Löschung abgeschlos- 

sen sein muß, durch die obersten Landesbehörden festzulegen. Wenn der 

weitere Vollzug des in Teilen nicht den Grundsätzen des Volkszählungsur- 

teils entsprechenden Handelsstatistikgesetzes für eine Übergangszeit bis zur 

Anpassung dieses Gesetzes an die Anforderungen des Grundgesetzes 

hingenommen werden soll, so müssen die obersten Landesbehörden für den 

Bürger erkennbar sicherstellen, daß die Rechte der Betroffenen in dieser 

Übergangszeit gewahrt sind. Interne Anweisungen in den Statistischen 

Landesämtern reichen nicht aus. Ich habe deshalb eine Weisung des Innen- 

ministers an das LDS (etwa wie in Nr.4.3 des Rundertasses vom 25. März 

1983 zur Volkszählung 1983) empfohlen. 

Eine Weisung des Innenministers ist auch deswegen geboten, weil ın dem 

Anschreiben des LDS an die Auskunftspflichtigen vom März 1985 darauf 

hingewiesen wurde, daß die Trennung der beiden Fragebogenteile nach 

Abschluß der Aufbereitungsarbeiten erfolgt und beide Fragebogenteile 

spätestens nach Abschluß der folgenden Handels- und Gaststättenzahlung 

vernichtet werden. Daraus müssen die Betroffenen den Schluß ziehen, daß 

der Anschriftenteil nicht unmittelbar nach Abschluß der Aufbereitungsarbei- 

ten, sondern erst später, unter Umständen erst nach Abschluß der nächsten 

Handels- und Gaststättenzählung vernichtet wird. Eine derartige Aufbewah- 

rungsdauer ist auf keinen Fall vertretbar. 

Mehrere Eingaben betrafen die Rechtmäßigkeit der Erhebung des Umsat- 

zes im Rahmen der Handels- und Gaststättenzählung. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung des Umsatzes bei Einzelhandels- 

unternehmen ist $6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c und d des Handelsstatistikgeset- 

zes. Danach wird in den Zählungen im Handel und Gastgewerbe bei Unter- 

nehmen des Einzelhandels der Umsatz nach Art der ausgeübten wirtschaft- 

lichen Tätigkeiten sowie der Umsatz nach Warengruppen erfaßt. Mit dieser 

gesetzlichen Regelung muß der Inhalt des Fragebogens übereinstimmen. 

Die einzeinen Fragen dürfen nıcht weiter gehen, als die im Gesetz festgeleg- 

ten Erhebungsmerkmale. 

Soweit Angaben über handelsfremden Umsatz verlangt werden, sowie für die 

Frage nach der Auszeichnung der Waren mit Brutto- oder Nettopreisen und 

für die Frage nach Zweigniederlassungen und deren Anzahl ist eine gesetz- 

liche Grundlage nach meiner Auffassung nicht vorhanden. 

Ich habe dem LDS unter Hinweis auf meine Rechtsauffassung empfohlen, 
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bei Nichtbeantwortung dieser Fragen von der Durchführung von Verwal- 
tungszwangs- oder Bußgeldverfahren abzusehen. 

Im Zusammenhang mit der Handels- und Gaststättenzählung 1985 haben die 
Finanzbehörden den mit der Durchführung der Zählungen im Handel und im 
Gastgewerbe betrauten statistischen Behörden auch die Steuernummer der 
auskunftspflichtigen Unternehmen weitergegeben. 

Eine den Anforderungen des Volkszahlungsurteils genugende Rechtsvor- 
schrift, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Gesetzes über die 
Statistik im Handel und Gästgewerbe die Weitergabe und Speicherung der 
Steuernummer der auskunftspflichtigen Unternehmen vorsieht, ist nicht 
ersichtlich. $6 Abs.2 des Handelsstatistikgesetzes bestimmt lediglich, daß 
die Finanzbehörden den mit der Durchführung der Zählungen im Handel und 
im Gastgewerbe betrauten statistischen Behörden die Anschriften und 
Gewerbekennziffern aller Unternehmen des Handels und des Gastgewerbes 
mitteilen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe von Daten durch die 
Finanzbehörden ist nicht vorgesehen und daher datenschutzrechtlich unzu- 
lässig. 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen Vorschriften über den Datenschutz 
habe ich dem Finanzminister empfohlen, die seiner Aufsicht unterliegenden 
Finanzbehörden anzuweisen, im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Handels- und Gaststattenzählung davon abzusehen, die Steuernummer der 
auskunftspflichtigen Unternehmen weiterzugeben. Der Finanzminister hat 
mir hierzu mitgeteilt, daß er den Umfang der weiterzugebenden Daten vor der 
nächsten Handels- und Gaststättenzählung mit mir abstimmen wird, sofern 
nicht bis dahin eine ausdruckliche gesetzliche Grundlage für die Verwendung 
und Weitergabe von Hilfsmerkmalen geschaffen worden ist. 

d) Hochschulstatistik 

— Mehrere Studenten haben gebeten, den Vordruck für die Erhebung perso- 
nenbezogener Daten bei Prüfungskandidaten nach dem Hochschulstati- 
stikgesetz datenschutzrechtlich zu überprüfen. Sie wandten sich ferner 
dagegen, daß die Ausstellung des Prüfungsergebnisses von der ordnungs- 
gemäßen Ausfüllung des Erhebungsbogens abhängig gemacht wurde. 

Gesetzliche Grundlage für die Erhebung personenbezogener Daten bei 
Prüfungskandidaten an Hochschulen ist $9 Abs. 1 des Hochschulstatistikge- 
setzes (HStatG). Danach werden bei den Prüfungskandidaten folgende Tat- 
bestände erhoben: Angaben zur Person, Staatsangehörigkeit, Wohnsitze, 
Studienverlauf, Art und Fachrichtung der abzulegenden Prüfung. 

Ich habe Zweifel, ob sämtliche im Erhebungsbogen vorgesehenen Daten als 
„Angaben zur Person“ erforderlich sind. Die Erhebung zur Identifizierung 
bestimmter Angaben wäre nur dann erforderlich, wenn sie der Durchfuhrung 
einer Verlaufsstatistik dienen soll. Bei anderen durch das Hochschulstatistik- 
gesetz vorgesehenen Erhebungen, zum Beispiel bei Studenten, ist dies auch 
ausdrücklich gesetzlich vorgesehen. $ 9 HStatG enthält eine solche Rege- 
lung nicht. Soweit die Rechtsgrundlage eine Verlaufsstatistik nicht nennt, ist 
davon auszugehen, daß der Gesetzgeber die Erhebung einer Bestandsstati- 
stik für ausreichend erachtet hat. Für diese sind zumindest die Angaben zu 
Namen, Geburtsort und Familienstand nicht erforderlich. Auch für die Erhe- 
bung der Matrikelnummer fehlt die Rechtsgrundlage. Des weiteren gehören 
meines Erachtens die erhobenen Daten über die Berechtigung zum Hoch- 
schulstudium ebenfalls nicht zu den in $9 Abs. HStatG vorgesehenen 
Erhebungstatbeständen. $9 Abs. 1 HStatG nennt lediglich den Erhebungs- 
tatbestand „Studienverlauf“. 

Nach $ 13 Abs. 1 Nr.4 HStatG sind die Prüfungskandidaten für diese Erhe-



bung auskunftspflichtig. Hinsichtlich der allein für die Bundesstatistik 

bestimmten Angaben darf die Auskunftspflicht nur mit den nach dem Bun- 

desstatistikgesetz zulässigen Mitteln durchgesetzt werden. Eın solches Mittel 

ist die Verweigerung des Prüfungszeugnisses nicht. 

Der inzwischen vorliegende Referentenentwurf für eine Novellierung des 

Hochschulstatistikgesetzes sieht neben einer erheblichen Einschränkung 

des Erhebungsprogramms vor, daß die Hochschulstatistik, allerdings mit 

Ausnahme der Statistik der Prüfungskandidaten, in ihren Erhebungsberei- 

chen nur bei den Hochschulen und deren Einrichtungen auf Grund vorhande- 

ner Verwaltungsdatenbestände ohne Namen und Anschrift als Bestandsstati- 

stik durchgeführt werden soll. Ich gehe davon aus, daß auch die Statistik der 

Prüfungskandidaten nicht personenbezogen erhoben werden muß. Die 

Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder treten dafür ein, daß in 

der Hochschulstatistik in ihrer Gesamtheit auf die Erhebung unmittelbar beim 

Betroffenen verzichtet wird. 

Demgegenüber hat die Ständige Konferenz der Kultusminister die Aufnahme 

einer Studienverlaufsstatistik gefordert. Der Bundesminister des Innern hat in 

einer Stellungnahme dazu überzeugend dargelegt, daß eine Studienverlaufs- 

statistik wegen mangeinder Eignung und Erforderlichkeit sowie wegen unzu- 

mutbarer Belastung der Betroffenen unverhältnismäßig und daher verfas- 

sungswidrig wäre. Diese Auffassung wird von mir geteilt. Ich habe daher dem 

Minister für Wissenschaft und Forschung empfohlen, die Absicht, in dem 

neuen Hochschulstatistikgesetz eine Studienverlaufsstatistik vorzusehen, 

nicht weiter zu verfolgen. 

e) Kommunalstatistik 

Auf Wunsch des Ausschusses für Innere Verwaltung des Landtags habe ich zu 

den Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts 

auf die Kommunalstatistik Stellung genommen (Vorlage 10/132). 

Die in dem genannten Urteil dargelegten Anforderungen an statistische Erhe- 

bungen gelten auch für die Kommunalstatistik sowie für die Beteiligung der 

Gemeinden bei der Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken. Inwieweit 

hier für den Landesgesetzgeber ein Regelungsbedarf besteht, ist je nach der Art 

der statistischen Erhebung unterschiedlich zu beurteilen: 

1. Soweit die Gemeinden eigene statistische Erhebungen durchführen wol- 

len, ist hierfür eine hinreichend normenklare und den Verhältnismäßigkeits- 

grundsatz beachtende gesetzliche Grundlage erforderlich. Eine alleın auf 

Grund der Ermächtigung in $4 Abs. Satz 1 der Gemeindeordnung erias- 

sene Satzung würde nach meiner Auffassung hierfür nicht ausreichen. Nach 

dem Gebot der Normenklarheit müßte der Landesgesetzgeber die Gemein- 

den zu statistischen Erhebungen ausdrücklich ermächtigen und Vorgaben für 

die notwendigen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Vorkehrungen 

machen. Dies gilt jedenfalls für Erhebungen mit Auskunftspflicht, nach mei- 

ner Auffassung aber auch für solche auf freiwilliger Grundlage und für die 

statistische Auswertung von Verwaltungsdaten. 

Nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat der Landesgesetzgeber zu 

prüfen, ob und inwieweit die Durchführung eigener statistischer Erhebungen 

zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden geeignet und erforderlich ist 

sowie ob und inwieweit die Belastung der Betroffenen in einem angemesse- 

nen Verhältnis zu dem zu erreichenden Zweck steht (Zumutbarkeit). 

Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß sich der Gesetzgeber nach dem 

Volkszählungsurteil vor jeder Entscheidung für statistische Erhebungen 

erneut mit dem Stand der Methodendiskussion auseinandersetzen muß, um 
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festzustellen, ob alternative Methoden zur Totalerhebung und zum Aus- 
kunftszwang in Betracht kommen. Dies könnte den Gesetzgeber veranlas- 
sen, entweder auf eine Auskunftspflicht in der Kommunalstatistik zu verzich- 
ten oder aber (anders als bei der Regelung für die Bundesstatistik) vorzuse- 
hen, daß Erhebungen der Kommunalstatistik auf freiwilliger Grundlage durch- 
geführt werden, soweit nicht die Auskunftspflicht für die einzelne Erhebung 
ausdrücklich bestimmt ıst. 

Entscheidet sich der Gesetzgeber für eine Ermächtigung an die Gemeinden, 
so muß im Gesetz vorgeschrieben werden, daß die Durchführung einer 
Statistik der Anordnung durch Satzung bedarf. Die Satzung muß den glei- 
chen Anforderungen entsprechen wie ein Gesetz, durch das eine Bundes- 
oder Landesstatistik angeordnet wird, sie muß die Erhebungsmerkmale, die 
Art der Erhebung, die Berichtszeit und den Kreis der zu Befragenden 
bestimmen. 

Beı einer Entscheidung des Gesetzgebers für statistische Erhebungen der 
Gemeinden müssen den Gemeinden auch dıe organisatorıschen und verfah- 
rensrechtlichen Vorkehrungen durch den Gesetzgeber vorgegeben werden. 
Das Bundesverfassungsgericht fordert im Volkszählungsurteil: 
— Aufklärungs- und Belehrungspflichten über die Art und Weise der Erhe- 

bung, insbesondere darüber, inwieweit die Angaben freiwillig sind oder 
eine Auskunftspflicht besteht, und darüber, welche Merkmale lediglich 
Hilfsmittel für die Durchführung der Erhebung sind, 

- Löschung der zur Identifizierung dienenden Merkmale (insbesondere 
Namen und Anschriften) zum frühstmöglichen Zeitpunkt; bis dahin Aufbe- 
wahrung unter Verschluß getrennt von den übrigen Merkmalen; 

- Maßnahme zur Vermeidung von Interessenkollisionen bei den Zählern; 
Recht des Bürgers, den ausgefüllten Erhebungsbogen unmittelbar der 
Zähldienststelle zuzuleiten; 

- strikte Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben (auch schon wäh- 
rend des Erhebungsverfahrens), solange ein Personenbezug noch 
besteht oder herstellbar ist; 

— frühzeitige Anonymisierung; Vorkehrungen gegen eine Deanonymisie- 
rung; 

- Trennung der Kommunalstatistik von anderen Aufgabenbereichen der 
Gemeinden („informatıonelle Gewaltenteilung“). Danach muß eıne Ver- 
mengung von Statistik und Planung beim statistischen Amt der Gemeinde 
ausgeschlossen werden. Ihm dürfen neben der Durchführung der Stati- 
stik keine Verwaltungsaufgaben übertragen werden. Eine gewisse perso- 
nelle Kontinuitat ist erforderlich. Zwar kann kein absolutes Umsetzungs- 
verbot verlangt werden. Die Fiuktuation muß jedoch in Grenzen gehalten 
werden. Dies schließt kleinere Gemeinden von der Durchführung eigener 
statistischer Erhebungen aus. 

Inwieweit diese Anforderungen in einer kommunalen Satzung konkretisiert 
werden müssen, hängt von der Regelungstiefe im Gesetz ab. 

. Nach $14 Abs.1 Satz 1 und 2 des Volkszählungsgeseizes 1987 (VZG) 
dürfen den zur Durchführung statistischer Aufgaben zuständigen Stellen der 
Gemeinden und Gemeindeverbänden für ausschließlich statistische Auf- 
gaben Einzelangaben der Volkszählung ohne Hilfsmerkmale (insbeson- 
dere Namen und Anschriften), aber auf der Grundlage von Blockseiten 
(Straßenseite zwischen zwei Einmündungen) zur kleinräumigen Auswertung 
übermittelt werden. Diese Übermittlung ist nur zulässig, wenn durch Landes- 
gesetz eine Trennung dieser Stellen von anderen kommunalen Verwaltungs-



stellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und 
Verfahren gewährleistet ıst ($ 14 Abs. 1 Satz 3 VZG). 

Soll von dieser Übermittiungsbefugnis Gebrauch gemacht werden, so muß 
zuvor der Landesgesetzgeber entsprechende Regelungen treffen. Diese 
müssen den oben genannten Forderungen des Bundesverfassungsgerichts 
Rechnung tragen. 

Entsprechendes muß für eine Verwendung von Einzelangaben aus anderen 
Erhebungen der Bundes- oder Landesstatistik für Aufgaben der Kommunat- 
statistik gelten. 

. Nach &$9 Abs. 1 VZG werden zur Durchführung der Volkszählung Erhe- 
bungsstellen eingerichtet. Sie sind räumlich, organisatorisch und personell 
von anderen Verwaltungssteilen zu trennen Es ist sicherzustellen, daß die 
Angaben in den Erhebungsvordrucken nıcht für andere Aufgaben verwendet 
werden. 

Nach $9 Abs.3 VZG obliegt die Bestimmung der Erhebungsstelien und das 
Nähere zur Ausführung des $9 Abs.1 VZG den Ländern. Sie können die 
Aufgaben der Erhebungsstellen auf die Gemeinden und Gemeindeverbände 
übertragen. Die Regelungen können durch Rechtsverordnung der Landesre- 

gierungen getroffen werden. 

Sofern in Nordrhein-Westfalen wie bei der letzten Volkszählung die Gemein- 
den als Erhebungsstellen bestimmt werden, besteht hiernach eine Verpflich- 
tung des Landes zur Konkretisierung des Trennungsgebots und der Siche- 
rung der statistischen Zweckbindung. Ein Tätigwerden des Gesetzgebers ist 
hierzu nicht erforderlich; eine Rechtsverordnung der Landesregierung ge- 
nügt. 

15.Wissenschaft und Forschung 

a) Hochschulen 

- Mehrere Studierende einer Universität haben sich dagegen gewandt, daß die 
von der Universität für das Sommersemester 1985 ausgegebenen Studien- 
bescheinigungen und Studentenausweise außer der Angabe der Immatri- 
kulation erstmalig auch Angaben enthalten über das Semester, in dem das 
Studium an der Universität aufgenommen wurde, über die Anzahl der Seme- 
ster sowie über das Studienfach und die angestrebte Abschlußprüfung. Sie 
sähen nicht ein, daß auf diese Weise eine Vielzahl von Personen erfahre, im 
wievielten Semester sie bestimmte Fächer studierten. 

Ich halte diese Bedenken für berechtigt. Zwar laßt sich ein Anspruch auf 
Erteilung eines Studentenausweises oder einer Studienbescheinigung, die 
die erwahnten Daten nicht enthält, nicht unmittelbar aus dem Datenschutzge- 
setz Nordrhein-Westfalen herleiten. Denn eine Übermittlung im Sinne dieses 
Gesetzes findet nicht statt, da der Ausweis und die Studienbescheinigung 
nicht einem Dritten, sondern dem Betroffenen selbst ausgehändigt werden 
($ 2 Abs. 2 Nr. 2, Abs.3 Nr.2 DSG NW). Da der Betroffene jedoch in seiner 
Entscheidung, ob er von dem Studentenausweis oder der Studienbescheini- 
gung Gebrauch macht und dadurch selbst die darin enthaltenen Daten 
offenbart, oft einem Zwang unterliegt, kann nach meiner Auffassung aus dem 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung die 
Verpflichtung der Universität hergeleitet werden, in den Ausweis oder die 
Studienbescheinigung nur solche Daten aufzunehmen, die für den Verwen- 
dungszweck dieser Unterlagen erforderlich sind. 
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Nach meiner Auffassung sollten daher die Hochschulen das Verfahren zur 
Ausgabe von Siudentenausweisen und Studienbescheinigungen so organi- 
sieren, daß für die Studierenden die Möglichkeit besteht, einen Studenten- 
ausweis oder eine Studienbescheinigung ohne die genannten Angaben zu 
erhalten. Beı einer maschinellen Erstellung der Studienbescheinigungen 
bietet sich ein Verfahren an, bei dem bestimmte Teile der Bescheinigung vom 
Hauptteil abgetrennt werden können. Die Studierenden haben dann die 
Möglichkeit, die Angaben über das Studienfach, die Fachsemester und die 
angestrebte Abschlußprüfung sowie die Anzahl der Hochschulsemester vom 
Hauptteil der Bescheinigung abzutrennen. 

Die Universitat wird auf meine Einwendungen in Kürze mit der Einführung 
eines neuen Verfahrens für dıe Studentenverwaltung Studentenausweise 
ohne die von dem Betroffenen beanstandeten zusätzlichen Angaben aus- 
geben. 

In die Studienbescheinigungen will die Universität dagegen weiterhin die 
Angaben uber den Studiengang aufnehmen. Die Abtrennung von einzelnen 
Teilen der Bescheinigung hält sie für problematisch. Sie meint, eine miß- 
bräuchliche Verwendung der einzelnen — jeweils unvollständigen — Beschei- 
nigungsteile sei nicht auszuschließen. Auch könne eine gekürzte Bescheinı- 
gung bei Stellen, denen solche Bescheinigungen üblicherweise vorgelegt 
werden und die künftig gleichermaßen gekürzte wie ungekürzte Bescheini- 
gungen erhielten, den Eindruck erwecken, daß der Studierende ihm mißliebig 
erscheinende Einträge verschweigen möchte, auch wenn dies gar nicht der 
Fall sei. 

Die Hochschufe hat sich jedoch bereit erklärt, im Einzelfall auf Wunsch den 
Studierenden eine auf herkömmliche Weise erstellte Studienbescheinigung 
auszuhandigen, die sich auf die Bestätigung der ordnungsgemäßen Ein- 
schreibung für das jeweilige Semester beschränkt. Solange mir nicht weitere 
Beschwerden bekannt werden, gehe ich mit davon aus, daß durch dieses 
Verfahren die Datenschutzbelange der Betroffenen gewahrt sind. 

Hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiter von Universitäten haben mir 
mitgeteilt, sie hätten ein Schreiben der Personalverwaltung der Hochschule 
erhalten, in dem sie aufgefordert wurden, zu dem Umstand Stellung zu 
nehmen, daß sie noch für ein Studium an dieser Hochschule immatrikuliert 
seien. Sie äußerten die Vermutung, daß die Hochschule durch einen Daten- 
abgleich zwischen der Personaldatei und der Studentendatei die Tatsache 
ihrer Immatrikulation in Erfahrung gebracht habe, und baten um datenschutz- 
rechtliche Prüfung. 

Zwei Hochschulen haben auf meine Anfrage bestätigt, daß ein solcher 
Datenabgleich stattgefunden hat. Anläßlich eıner Prüfung durch den Landes- 
rechnungshof habe dieser bei der Hochschule festgestellt, daß eine Reihe 
hauptberuflich an der Hochschule Beschäftigter neben ihrer Tätigkeit als 
ordentliche Studierende eingeschrieben waren. Gleichzeitig habe der Rech- 
nungshof durch Einsichtnahme in Personalakten festgestellt, daß der Hoch- 
schulverwaltung die Aufnahme des Studiums nicht immer angezeigt worden 
war und demzufolge keine aktenkundigen Prüfungen vorgenommen worden 
sind, ob durch das Studium dienstliche Belange beeinträchtigt wurden. Der 
Rechnungshof habe gebeten, in allen Fällen zu prüfen, ob durch das Studium 
die ordnungsgemäße Erledigung der den Landesbediensteten übertragenen 
Dienstgeschäfte beeinträchtigt werde, die Ergebnisse aktenkundig zu 
machen und gegebenenfalls das Erforderliche zu veranlassen. 

Zur rechtlichen Bewertung haben die Hochschulen die Auffassung vertreten, 
der Datenabgleich sei zu ihrer rechtrmäßigen Aufgabenerfüllung nach $ 11



Abs. Satz 1 DSG NW zulassig gewesen. Dem vermag ich jedoch nicht zu 
folgen. 

Die Weitergabe von Daten aus der Studentendatei an die Personalstelle der 
Universität ıst ein Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz 

nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung sowie in ihr Recht auf informatio- 
nelle Selbstbestimmung. Ein solcher Eingriff bedarf einer gesetzlichen 
Grundlage, die dem Gebot der Normenklarheit entsprechen muß; aus ihr 
müssen sich Voraussetzungen und Umfang der Einschränkung des Grund- 
rechts klar und für den Bürger erkennbar ergeben. Außerdem muß der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt werden. 

Im vorliegenden Fall kommen als gesetzliche Grundlage fur den Datenab- 
gleich $ 8 Satz 1 in Verbindung mit 8 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW in Betracht. 
Nach diesen Vorschriften ist eine Datenweitergabe innerhalb der Hochschule 
zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der abgebenden 

Stelle oder des Datenempfängers erforderlich ist. Es ist indes zweifelhaft, ob 

und gegebenenfalls inwieweit die Generalklauseln der Datenschutzgesetze 
als gesetzliche Grundlage für einen Informationseingriff noch herangezogen 
werden können. Dies gilt insbesondere für Übermittlungsvorschriften, die — 
wie die 2. Alternative des $11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW - an die rechtmäßige 

Aufgabenerfüllung des Empfängers anknüpfen, da sie den Verwendungs- 
zweck der Daten bei dem Empfänger nicht bestimmen und deshalb den 

Umfang des Eingriffs für den Bürger nicht erkennen lassen. 

Nach meiner Auffassung können nur bei weniger schwerwiegenden Ein- 

schränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch künftig 

als Generalklauseln ausgestaltete Auffangnormen in den Datenschutzgeset- 

zen ausreichen. Dies gilt für Übermittiungen etwa dann, wenn dıe Daten von 

dem Empfänger für den gleichen Zweck benötigt werden, für den sie von der 

übermittelnden Stelle erhoben wurden oder gespeichert sind, oder wenn sie 

nicht personenbezogen verwendet werden sollen. Bei einer stärkeren Bela- 

stung des Betroffenen kann eine Datenübermittlung jedoch nur noch dann als 

zulässig angesehen werden, wenn dafür eine bereichspezifische gesetzliche 

Grundlage vorhanden ist. Dies gilt etwa dann, wenn die Daten von dem 

Empfänger personenbezogen für einen anderen Zweck verwendet werden 

sollen, insbesondere wenn sie für Maßnahmen bestimmt sind, die den 

Betroffenen belasten. 

In den an mich herangetragenen Fällen waren die Daten für eine Überprüfung 

bestimmt, ob durch die Aufnahme des Studiums etwa dienstliche Belange 

beeinträchtigt werden. Ein derartiger Vorgang stellt sich für die Betroffenen 

als Belastung dar. Hierbei muß außer Betracht bleiben, daß die Betroffenen 

nach $57 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes bzw. den entsprechenden 

Vorschriften des Bundes-Angestellten-Tarifvertrages verpflichtet sind, sich 
mit voller Hingabe ihrem Beruf zu widmen. 

Die durch den Datenabgleich erfolgte Weitergabe der Studentendaten an die 

Personalstelie kann daher nicht auf $ 8 Satz 1 in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 

DSG NW gestützt werden. Da eine bereichspezifische gesetzliche Grund- 

lage für die Weitergabe dieser Daten nicht gegeben ist, war diese nicht 

zulässig. 

Auf einem „Übergangsbonus“ bis zur Schaffung einer erforderlichen 

bereichspezifischen gesetzlichen Grundlage könnte eine derartige Daten- 

weitergabe nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur 

gestützt werden, wenn eine bisher schon geübte Verwaltungspraxis fortge- 

setzt werden soll, um eine sonst eintretende Funktionsunfähigkeit staatlicher 

Einrichtungen zu vermeiden, die der verfassungsmäßigen Ordnung noch 
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ferner stünde als der bisherige Zustand (BVerfGE 33, 12, 347; 41, 267). 
Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. 

Die Frage, inwieweit die Generalklauseln des Datenschutzgesetzes Nord- 
rhein-Westfalen eine Rechtsgrundlage für den in der Übermittlung der Daten 
liegenden Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des 
Betroffenen noch sein können, stellte sich auch bei der Beurteilung der 
Anfrage des Rektors einer Fachhochschule. Dieser hatte mich um Stellung- 
nahme gebeten, ob er das endgültige Nichtbestehen einer Fachprüfung 
durch einen an der Fachhochschule eingeschriebenen Zweithörer der ande- 
ren Hochschule, bei der der Studierende als Ersthörer eingeschrieben sei, 
mitteilen dürfe. 

Es kann dabei davon ausgegangen werden, daß die Hochschule, bei der der 
Studierende als Ersthorer eingeschrieben ist, die Kenntnis der Tatsache des 
endgültigen Bestehens einer bestimmten Prüfung an der anderen Hoch- 
schule zur Erfüllung ihrer rechtmäßigen Aufgaben benötigt. Denn nach den 
Prüfungsordnungen ist die Zulassung zu einer Prüfung in der Regel nicht 
möglich, wenn der Kandidat entsprechende Prüfungen an anderen Hoch- 
schulen endgültig nicht bestanden hat. 

Gleichwohl liegt in der Bekanntgabe des endgültigen Nichtbestehens der 
Prüfung an die andere Hochschule eine unzulässige Zweckentfremdung, die 
nach meiner Auffassung nicht auf 811 Abs.1 Satz 1 DSG NW gestützt 
werden kann. Übermittlungsvorschriften, die an die rechtmäßige Aufgabener- 
fültung des Empfängers anknüpfen, können keinen ausreichenden Schutz 
gegen Zweckentfremdung bieten, da sie den Verwendungszweck der Daten 
nicht bestimmen und insoweit nicht dem Gebot der Normenklarheit entspre- 
chen. Ich habe daher den Minister für Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, daß für derartige Daten- 
übermittlungen in Zukunft eine bereichspezifische hochschulrechtliche 
Grundlage geschaffen werden muß. 

b) Studienplatzvergabe 

- Die Frage der Datenerhebung für die Begleituntersuchung zum Test fur 
medizinische Studiengange, mit der ich mich in meinem dritten Tatigkeitsbe- 
richt eingehend befaßt habe (C.12.c) war im Berichtsjahr wiederum Gegen- 
stand einer Eingabe. Der Betroffene hatte aus den ihm zugeleiteten Unter- 
tagen nicht ersehen können, ob die Beantwortung der Fragen Voraussetzung 
für die Testteilnahme ist. Auch bei der Testabnahme hatte er auf seine Fragen 
hierzu keine klare Antwort bekommen. 

Die Begleituntersuchung zum Test wird vom Institut für Test- und Bega- 
bungsforschung im Auftrag der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplät- 
zen (ZVS) durchgeführt. Durch die Begleituntersuchung soll unter anderem 
die Frage möglicher Bevorzugungen oder Benachteiligungen bestimmter 
Bewerbergruppen geprüft werden. Hierfür werden von dem Bewerber auch 
Angaben zur Schulbildung und Berufsposition der Eltern erhoben. 

Die Datenerhebung für die Begleituntersuchung bedarf als Eingriff in das 
Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung 
sowie in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen eıner 
gesetzlichen Grundlage oder aber ihrer Einwilligung. Für das Feststellungs- 
verfahren 1985 war die erforderliche gesetzliche Grundlage für die Erhebung 
der mit dem Fragebogen zur Begleituntersuchung erhobenen Daten in dem 
durch $1 des Gesetzes über den Staatsvertrag über die Vergabe von 
Studienplätzen in Landesrecht transformierten $ 16 Abs. 5 des Staatsvertra- 
ges sowie in $23 Abs 4 der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver- 
gabeverordnung enthalten.



Demgegenuber sieht Artikel 14 Abs.8 der von den Ministerpräsidenten 
unterzeichneten, aber noch nicht in Kraft getretenen Neufassung des Staats- 

vertrags vor, daß von den Teilnehmern am Feststellunsverfahren mıt deren 
Einverständnis die für die laufende Auswertung des Feststellungsverfahrens 

erforderlichen Angaben über ihren Bildungsgang und ihre persönlichen und 

sozialen Verhältnisse erhoben werden können. Die Angaben sind zu anony- 
misieren und durfen nur zum Zweck der laufenden Auswertung des Fesistel- 
lungsverfahrens verwertet werden. Die ın dem Entwurf des neuen Staatsver- 

trages vorgesehene Verpflichtung zur Angabe der Daten (vgl. C.13.c meines 

sechsten Tätigkeitsberichts) ist somit durch eine Datenerhebung auf freiwilli- 
ger Grundlage ersetzt worden. 

Dementsprechend bestimmt $ 40 Abs. 1 der Vergabeverordnung ZVS 1985, 

die erstmalig für den Testtermin im Februar 1986 zur Anwendung kommt, daB 

die Zentralstelle von den Teilnehmern des Feststellungsverfahrens mit deren 

Einverständnis zusätzliche persönliche Angaben erhebt. Die Zentralstelle 

stellt die erhobenen Angaben, die Ergebnisse des Feststellungsverfahrens 

und die ihr vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfra- 

gen und den zuständigen Prüfungsämtern mitgeteilten Prüfungsergebnisse 

der Teilnehmer des Feststellungsverfahrens zusammen und übermittelt sie in 

anonymisierter Form der von den Landern mit der laufenden Auswertung des 

Feststellungsverfahrens betrauten Einrichtung. Die Angaberi dürfen nur zum 

Zweck der laufenden Auswertung des Feststellungsverfahrens verwertet 

werden. 

Werden Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 

DSG NW auf die der Datenerhebung zugrunde liegende Rechtsvorschrift 

oder auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. im Test-Info 1986 ist 

nunmehr bei den Hinweisen zur Ausfüllung des Anmeldeformulars, mit dem 

auch die Fragen des Instituts für Test- und Begabungsforschung beantwortet 

werden, ausgeführt, daß die Antworten zu den Fragen des Instituts freiwillig 

sind. 

16.Bildung und Kultur 

a) Schulwesen 

- Im Schulverhältnis werden bei zahlreichen Anlassen personenbezogene 

Daten von Schülern und Eltern durch die Schule oder die Schulverwaltung 

erhoben. Dies beginnt mit der Schulaufnahme, bei der mit den Anmeldefor- 

mularen personenbezogene Daten der Schüler und Eltern verlangt werden. 

Während der Dauer des Schulverhältnisses werden personenbezogene 

Daten zum Beispiel zum Zweck der Leistungsbewertungen erhoben. Dar- 

über hinaus werden aus vielfältigen anderen Anlässen (wie etwa zum Zweck 

der Schülerbeförderung, der Arbeit von Schülervertretungen und Schülerzei- 

tungen) personenbezogene Daten in der Schule erfragt und festgehalten. 

Der Kultusminister hat durch die Verwaltungsvorschriften (VVzASchO) zu 85 

Abs.4 ASchO — Richtlinien zum Schülerstammblatt und zum sonstigen 

Datenbestand in der Schule -, bei deren Vorbereitung ich beteiligt war (vgl. 

dritter Tätigkeitsbericht, C.13.a, und vierter Tätigkeitsbericht, C.15.a), Einzel- 

heiten für die Erhebung, Speicherung und Übermittlung personenbezogener 

Daten an den Schulen geregelt. Diese Richtlinien haben sich nach meinem 

Eindruck in der Praxis im wesentlichen bewährt. Nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz 1983 ist jedoch für 

Eingriffe in das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung 

nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
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eine gesetzliche Grundlage erforderlich, die dem Gebot der Normenklarheit 
entsprechen muß; aus Ihr müssen sich die Voraussetzungen und der Umfang 
der Einschränkung klar und für den Bürger erkennbar ergeben. Soweit in den 
Schulgesetzen Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung und Datenverarbei- 
tung an Schulen enthalten sind, entsprechen sie haufig nicht dieser Anforde- 
rung. Dies hat in den Ländern Saarland und Rheintand-Pfalz im Jahre 1985 
bereits zu gesetzlichen Neuregelungen geführt. 

Ich habe daher den Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, daß auch in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Regelung 
der Erhebung und Verarbeitung von Schüler- und Elterndaten in den 
Schulen und im Schulgesundheitswesen erforderlich ist. Der Kultusminister 
hat mir hierzu mitgeteilt, er prüfe zur Zeit, welche konkreten gesetzgeberi- 
schen Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts für das 
Schulrecht des Landes Nordrhein-Westfalen zu ziehen sind. Die gesamte 
Problematik werde derzeit auch in den Gremien der Kultusministerkonferenz 
beraten. 

Der Kultusminister hat eine grundlegende Überarbeitung der Schulgesetze 
während der derzeitigen Wahlperiode des Landtags in Aussicht gestellt. Ich 
gehe davon aus, daß im Zusammenhang damit die erforderliche gesetzliche 
Neuregelung der Erhebung und Verarbeitung von Schüler- und Elterndaten 
erfolgt. 

Von verschiedenen Gemeinden bin ich um Stellungnahme zu der Frage 
gebeten worden, welche Stelle fur diejenigen in den Schulen geführten 
Dateien, die den sogenannten inneren Schulangelegenheiten zuzuordnen 
sind, als spelchernde Stelle nach $2 Abs. 3 Nr. 1 DSG NW anzusehen ist 
und hiernach die Anmeldung nach 8 27 Abs. 3 DSG NW vorzunehmen sowie 
Auskunft nach $ 16 DSG NW zu erteilen hat. 

Öffentliche Schulen in kommunaler Trägerschaft sind nach $ 6 des Schulver- 
waltungsgesetzes (SchVG) nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten der 
Gemeinde. Für die Organisation und Verwaltungsführung in den Schulen ist 
der Schulträger unmittelbar rechtlich verantwortlich ($2 Abs. 1 SchVG). Für 
die in diesem Bereich geführten Dateien ist daher die Gemeinde speichernde 
Stelle. Dementsprechend bestimmt Nr. 3.4 VVzASchO, daß für das Einhalten 
der Datenschutzvorschriften als speichernde Stelle nach $ 1 Abs. 2 Satz 1, 
$2 Abs.3 Nr. 1 DSG NW der Schultrager verantwortlich ist. 

Allerdings könnte es zweifelhaft sein, ob zu dem Bereich der Organisation 
und Verwaltungsführung der Schulen auch diejenigen Angelegenheiten zu 
rechnen sind, die sich ausschließlich auf die Organisation und Gestaltung des 
Unterrichts sowie auf die Personalführung der Lehrer beziehen (z.B. Stun- 
denplanprogramme/Dateien, Dateien über Vertretungen und Fehlzeiten der 
Lehrkräfte). Es ist nicht zu verkennen, daß die Organe der Gemeinden keinen 
maßgebenden Einfluß auf die Datenverarbeitung in derartigen Schuldateien 
haben. 

Andererseits kann nach $2 Abs. 3Nr. 1 DSG NW speichernde Stelle nur eine 
der in$ 1 Abs.2 DSG NW genannten Stellen sein. Die Schulaufsichtsbehör- 
uen als Behörden des Landes kommen als speichernde Stelle für die in den 
einzelnen Schulen geführten Dateien nicht in Betracht. Die Schulen selbst 
gehören als nichtrechtsfähige Anstalten der Gemeinden nicht zu den in $ 1 
Abs. 2 DSG NW genannten Stellen. 

Der Kultusminister, den ich um Mitteilung seiner Auffassung zu dieser Frage 
gebeten habe, hat im Einvernehmen mit dem Innenminister darauf hingewie- 
sen, bei Schulen in kommunaler Trägerschaft trage die jeweilige Gemeinde 
oder der zuständige Gemeindeverband die rechtliche Verantwortung in den



Bereichen der Organisation und Verwaltungsfuhrung. Mit den Rechtsvor- 
schriften des Schulverwaltungsgesetzes korrespondierten die Kostentra- 
gungsvorschriften des Schulfinanzgesetzes (SchFG). So habe bei öffentli- 
chen Schulen der Schulträger die Sachausgaben zu tragen (88 1 und 2 
SchFG). Zu diesen Sachausgaben gehörten die Kosten der Organisation und 
Verwaltungsführung der einzelnen Schule. Bei dem so bestimmten Rechts- 
charakter der öffentlichen Schulen und der gesetzlich ausgewiesenen Rege- 
lung der Schulkosten/Sachausgaben sei für die im Bereich der Schule 
geführten Dateien die jeweilige Gemeinde/Gemeindeverband speichernde 
Stelle im Sinne von $ 1 Abs. 2 Satz 1 und $2 Abs.3 Nr. 1 DSG NW. 

Die Richtlinien zum Schülerstammblatt und zum sonstigen Datenbestand in 
der Schule postulierten ausdrücklich die Verantwortung für den kommunalen 
Schulträger für Daten, die ausschließlich den inneren Schulangelegenheiten 
dienen. Durch diese Richtlinien seien alle inneren Schulangelegenheiten 
erfaßt worden mit Ausnahme der die Organisation und Gestaltung des 
Unterrichts sowie die Personalführung der Lehrer betreffenden Dateien. 
Dieser wesentlich kleinere Teil der inneren Schulangelegenheiten könne 
aber grundsätzlich nicht anders behandelt werden als der weitaus umfassen- 
dere Teil der Datenbestände der inneren Schulangelegenheiten. Nach dem 
Zusammenhang der einschlägigen Vorschrifterrsei eine regelungsbedurftige 
Lücke nicht ersichtlich. 

Als gesetzliche Grundlage für Datenerhebungen im Zusammenhang mit 
schulischen Leistungsbewertungen können die Bestimmungen des V. Ab- 
schnitts der auf Grund des $ 26 Abs. 1 Satz 1 SchVG erlassenen allgemeinen 
Schulordnung (ASchO) herangezogen werden. Dies gilt jedoch nicht für 
Tests, die an Schulen durchgeführt werden und die nicht unmittelbar der 
Leistungsbewertung dienen. Der Auffassung des Kultusministers, die Zuläs- 
sigkeit derartiger Tests folge aus dem allgemeinen Bildungs- und Erzie- 
hungsauftrag der Schule, kann ich mich nicht anschließen. Zweifellos werden 
bei der Durchführung derartiger Tests personenbezogene Daten der betrof- 
fenen Schüler erhoben. Dabei ist die Eingriffsintensität bei solchen Tests 
erheblich höher als bei den sonst üblichen schulischen Leistungsprüfungen 
(etwa bei Klassenarbeiten). Eine gesetzliche Grundlage, die für einen derarli- 
gen Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz sowie in ihr 
informationelles Selbstbestimmungsrecht erforderlich ist, ist zur Zeit nicht 
vorhanden. 

Ich habe den Kultusminister darauf hingewiesen, daß im Zusammenhang mit 
einer gesetzlichen Neuregelung der Erhebung und Verarbeitung von Schü- 
ler- und Eiterndaten in den Schulen auch die Frage der Datenerhebung durch 
Tests geregelt werden muß. Dabei wird der Gesetzgeber zu entscheiden 
haben, ob er die Schaffung einer solchen gesetzlichen Grundlage für erfor- 
derlich hält oder aber ob die Durchführung der Tests von der Einwilligung der 
Eltern abhängig gemacht werden soll. Bei der Durchführung von schulischen 
Tests muß nach meiner Auffassung insbesondere folgendes berücksichtigt 
werden: 

- Die Schüler dürfen nicht über Angelegenheiten, die den unantastbaren 
Kernbereich der eigenen oder der elterlichen Persönlichkeitssphäre 
betreffen, befragt werden. 

Die Eltern sind, auch wenn die Durchführung der Tests in der Zukunft auf 
eine gesetzliche Grundlage gestützt wird, über das Testverfahren vorher 
eingehend zu unterrichten. Es ist ihnen auf Wunsch Gelegenheit zur 
Einsicht in die Testunterlagen oder zur Besprechung der Ergebnisse zu 
geben. 

- Durch Einzelregelungen über den Zugang zu den Testergebnissen, die 
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Dauer und die Art der Aufbewahrung der Testunterlagen ıst sıcherzustel- 
len, daß die bei den Tests erhobenen personenbezogenen Daten aus- 
schließlich für den bestimmten Zweck verwendet werden. 

— Immer wieder erhalte ich Eingaben zur Erhebung von Eltern- und Familien- 
daten Im Sachkundeunterricht der Grundschule. In den dabei verwende- 
ten Arbeitsunterlagen sind verschiedene Fragen zur Geburt, Heirat und Tod 
von Großeltern und Eltern sowie zahlreiche ins einzelne gehende Fragen zur 
eigenen Geburt und frühen Kindheit vorgesehen Verschiedene Eltern haben 
in Zweifel gezogen, ob alle diese Fragen mit dem Daten- und Persönlich- 
keitsschutz vereinbar sind. 

Der Kultusminister, den ich um Stellungnahme gebeten habe, hat darauf 
hingewiesen, daß die beanstandeten Arbeitsunterlagen im Zusammenhang 
stehen mit den in den Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule für den 
Sachunterricht festgelegten Aufgabenschwerpunkten „Zeiteinteilung und 
Zeitablauf” und „Geburt und Aufwachsen“. Ziel der Unterrichtsarbeit in den 
beiden Aufgabenschwerpunkten sei es unter anderem, den Kindern zeitliche 
Abläufe sichtbar werden zu lassen und bei ihnen erste Kenntnisse über die 
Entstehung und Entwicklung menschlichen Lebens anzubahnen. 

Dem Alter der Kinder entsprechend mußten die Lerninhalte des Sachunter- 
richts auf einfache, grundlegende, für Kinder durchschaubare Vorgange, 
Beziehungen und Begriffe zurückgeführt werden. Deshalb werde beı der 
Vermittlung der Inhalte gern auf das Kind selbst oder auf den Bereich seiner 
Familie zurückgegriffen. Zeitliche Abläufe ließen sich zum Beispiel am Auf- 
wachsen des Kindes und den dabei stattfindenden körperlichen und geisti- 
gen Veränderungen oder an den Generationsfolgen in der Familie, Entste- 
hung und Entwicklung des Menschen durch Festmachen am jeweiligen 
Kinde selbst in den Verständnishorizont von Kindern bringen. 

Natürlich müsse der Lehrer bei einem solchen Vorgehen darauf bedacht sein, 
die Persönlichkeitsrechte der Kinder und der Erziehungsberechtigten zu 
wahren. Bei einer vollständigen Beantwortung der Fragen könnten unter 
Umständen schutzwürdige Persönlichkeitsdaten (z.B. vor- oder uneheliche 
Geburt, Verzögerungen in der körperlichen und geistigen Entwicklung) offen- 
bar werden. Deshalb werde ein verantwortungsbewußter Lehrer auch weder 
auf einer Beantwortung aller Fragen durch alle Kinder der Klasse bestehen 
noch einer solchen Datenermittlung eine Benotungsrelevanz zusprechen. 

Wenn dies beachtet wird, habe ich keine durchgreifenden datenschutzrechtli- 
chen Bedenken gegen die erwähnten Datenerhebungen. Sie können fur dıe 
Übergangszeit bis zur erforderlichen Neuregelung der Datenerhebung und 
Datenverarbeitung im Schulwesen auf den in $ 1 Abs. 3 des Schulordnungs- 
gesetzes (SchOG) enthaltenen schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
sowie auf die Aufgabenzuweisung für die Grundschule in $ 16 Abs. 1 SchOG 
gestützt werden. 

Eine Eingabe betraf die Datenerhebung durch eınen Jahrgangsstufen- und 
Schulpflegschaftsvorsitzenden eines Gymnasiums. Dieser hatte zwei 
Schreiben an die Eltern einer Jahrgangsstufe sowie an dıe Eltern der Klassen 
5 und 6 der Schule gerichtet, in denen zum Zweck der Erörterung von 
Möglichkeiten einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus die Eltern gebeten wurden mitzuteilen, „was welcher Lehrer 
besonders gut und nachahmenswert gemacht habe und was der (aufbauen- 
den} Kritik würdig erscheine". 

Die im Schulmitwirkunsgesetz (SchMG)} vorgesehenen Mitwirkungsorgane 
sind als Organe der Schule ebenso wie diese selbst Teil einer öffentlichen 
Stelle gemäß $ 1 Abs 2 DSG NW. Ihre Datenerhebung bedarf daher einer 
dem Gebot der Normenklarheit entsprechenden gesetzlichen Grundlage



oder aber der Einwilligung der Betroffenen. Eine gesetzliche Grundlage für 

die Datenerhebung durch den Jahrgangsstufen- und Schulpflegschaftsvor- 

sıtzenden besteht nach meiner Auffassung nicht, insbesondere kann das 

Schulmitwirkungsgesetz dafür nicht herangezogen werden. Auch der Kultus- 

minister vertritt die Auffassung, daß es nicht in die Zuständigkeit einer 

Elternpflegschaft fällt, durch eine Umfrage unter den Eltern das Verhalten von 

Lehrern im Unterricht zu beurteilen. Von der Datenerhebung ist daher an der 

Schule dann auch Abstand genommen worden. 

Immer wieder ergeben sich Fragen zum Inhalt von und zum Umgang mit 

Klassenbüchern. Dies wurde auch im Verlauf eines Kontrollbesuchs deut- 

lich, der im Berichtsjahr bei eınem Gymnasium durchgeführt wurde. Ich den 

an diesem Gymnasium verwendeten Klassenbuüchern werden die Ergebnisse 

der schriftlichen Arbeiten des Schuljahres eingetragen. Diese Verfahrens- 

weise entspricht der Regelung in den Verwaltungsvorschriften zu &5 Abs. 4 

ASchO. Dort ist vorgesehen, daß zum Inhalt des Klassenbuchs die Liste der 
schriftlichen Arbeiten und deren Ergebnisse gehört 

Das Klassenbuch ist der Obhut eines Klassenbuchführers anvertraut. Dieser 

holt das Klassenbuch morgens im Schulsekretariat ab und nimmt es zu dem 

jeweiligen Unterrichtsraum mit. Nach Unterrichtsschluß der Klasse legt er das 

Buch in einen vor dem Schulsekretariat bereitgestellten „Rollwagen“ in das 

dafür vorgesehene Fach. Der Wagen wird nach Schulschluß in das Schulse- 

kretariat gerollt und ist dann dort unter Verschluß bis zum nächsten Schultag. 

Durch das an diesem Gymnasium praktizierte Verfahren ist die Möglichkeit, 

daß einzelne Schüler sich über den Inhalt der Klassenbücher Kenntnis 

verschaffen, eingeschränkt. Es kann aber in der Praxis nicht ausgeschlossen 

werden, daß insbesondere die der Klasse angehörenden Schüler — etwa 

durch Einsichtnahme vor der Schulstunde -, in Einzelfällen auch andere 

Schüler durch Einsichtnahme in bereits im Rollwagen abgelegte Klassenbü- 

cher anderer Klassen vor allen oder einzelnen der im Klassenbuch eingetra- 

genen Daten Kenntnis nehmen. 

In meinem dritten Tätigkeitsbericht (C.13.a} habe Ich auf datenschutzrecht- 

liche Bedenken hingewiesen, wenn durch freien Zugang der Schüler zum 
Klassenbuch die Möglichkeit besteht, von allen eingetragenen, unter 

Umständen weit zurückliegenden Leistungsbewertungen der Mitschüler 

Kenntnis zu nehmen. Eine gesetzliche Grundlage für einen derartigen Eingriff 

in das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung und in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes ist 
nicht ersichtlich. 

Der Kultusminister hat mir hierzu mitgeteilt, daß er zur Zeit die Erfahrungsbe- 

richte der oberen Schulaufsichtsbehörden zu den Verwaltungsvorschriften zu 

&5 Abs.4 ASchO auswertet und danach in Kürze zu der Frage Stellung 

nehmen wird, durch welche Maßnahmen der Inhalt der Klassenbücher bes- 

ser geschützt werden kann. Dies könnte nach meiner Ansicht etwa dadurch 

geschehen, daß die Klassenbücher nur „von Lehrerhand“ weitergegeben 

werden. Ob ein solches Verfahren ım Schulalltag in allen Fällen praktikabel 

ist, vermag ich jedoch nicht abschließend zu beurteilen. Mit Rücksicht auf die 

gegenwärtigen Überlegungen habe ich daher zunächst davon abgesehen, 

eine Empfehlung für den Inhalt des Klassenbuchs oder den Zugang zum 

Klassenbuch zu geben. Sollte sich jedoch mein bisher gewonnener Eindruck 

bestätigen, daß in der Schulpraxis gegenwärtig keine wirksamen Maßnahmen 

dagegen getroffen werden können, daß Klassenbücher zumindest von den 

jeweils der Klasse angehörenden Schülern eingesehen werden können, so 

können nach meiner Äuffassung die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten in 

Zukunft nicht mehr in das Klassenbuch aufgenommen werden. 
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— An dem erwähnten Gymnasium wird die Kursbelegung den Schulern derzeit 
in der Weise bekanntgegeben, daß an bestimmten Orten, zum Beispiel in der 
Pausenhalte, ausgedruckte Listen über die Kursbelegung der einzelnen 
Jahrgangsstufen ausgehängt werden. Auf die gleiche Weise erfolgt eıne 
Information der Schüler daruber, welche Schüler sich ın welchen Fächern zu 
welchem Termin einer Nachprüfung unterziehen müssen und welcher Schu- 
ler in welchem Fach mundlich im Abitur geprüft wird. Bei diesem Verfahren 
erhalten samtliche Schüler des Gymnasiums, aber auch andere Personen, 
die das Schulgebäude betreten, Gelegenheit, von diesen Daten Kenntnis zu 
nehmen. 

Eine gesetzliche Grundlage für eine solche Datenubermitttung ıst nicht 
ersichtlich. Ich habe daher empfohlen, die Schuler künftig nicht mehr durch 
allgemein zugängliche Aushänge über ihre Kursbelegung oder die Prü- 
fungstermine zu informieren, sondern dıese Informationen nur dem jeweils ın 
Betracht kommenden Schüler zukommen zu lassen Dies kann hinsichtlich 
der Kursbelegung etwa in der Weise erfolgen, daß dem einzelnen Schüler 
über den Beratungsiehrer eine entsprechende Aufstellung zugeleitet wird. 

Dementsprechend habe ich auch in anderen Fällen, in denen sich Betroffene 
gegen die Bekanntgabe personenbezogener Daten durch Aushänge 
gewandt hatten, die jeweilige Schule darauf hingewiesen, daß eine gesetz- 
liche Grundlage für die Bekanntgabe der Daten an einen unbestimmten 
Personenkreis nicht vorhanden und diese Bekanntgabe somit unzulassig ist. 

Auf eine nicht den Vorschriften über den Datenschutz entsprechende Nut- 
zung der Schülerdaten von Kreisberufsschulen durch den Schulträger 
wurde ich durch die örtliche Presse aufmerksam gemacht. Ein freier Träger 
wollte im Kreisgebiet ein Berufsbildungszentrum für arbeitslose Jugendliche 
unter Inanspruchnahme öffentlicher Mittel sowohl des Landes wie auch des 
Kreises errichten. Nach den für die Mittelvergabe geltenden Förderungsricht- 
linien durften diese Jugendlichen unter anderem in dem betreffenden Schul- 
jahr nicht einen vollzeitschulischen Unterricht begonnen haben. Bei der 
weiteren Planung des Projektes kam es hinsichtlich der Frage, ob alle 
angemeldeten Bewerber dıe Förderungsvoraussetzungen erfullten, zu 
Unklarheiten. Um diese aufzuklären, begaben sich Mitarbeiter des Kreis- 
jugendamtes, die vom Oberkreisdirektor mit der Bearbeitung des Projektes 
beauftragt worden waren, mit der Liste der angemeldeten Bewerber zu den 
Schulsekretariaten der vier berufsbildenden Schulen des Kreises. Dort 
wurde vom Schulpersonal geprüft, ob sich einzelne Bewerber in der Schul- 
kartei befanden. Diese wurden den Mitarbeitern des Jugendamtes benannt 

Als gesetzliche Grundlage für die Datenubermittlung aus den Dateien der 
Kreisberufsschulen, die nichtrechtsfähige Anstalten des Kreises sind, an 
Bedienstete des Jugendamtes kommt nur $ 8 Satz 1 in Verbindung mit 8 11 
Abs. 1 Satz 1 DSG NW in Betracht. Danach ist eine Datenweitergabe inner- 
halb des Kreises als speichernde Stelle zulassig, wenn sie zur rechtmäßigen 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Emp- 
fängers liegenden Aufgaben erforderlich ist Dabei ist an die Erforderlichkeit 
ein strenger Maßstab anzulegen. 

Es mag sein, daß in dern zu beurteilenden Fail die Kenntnis der Daten uber 
den Schulbesuch einzelner Bewerber zur Feststellung, ob die Forderungs- 
voraussetzungen nach Förderungsbestimmungen vorlagen, erforderlich 
gewesen ist. Gleichwohl kann nach meiner Auffassung die Datenweitergabe 
zwischen Schulsekretariat und Mitarbeitern des Kreisjugendamtes nicht auf 
88 Satz 1 in Verbindung mit $11 Abs. } Satz 1 DSG NW gestützt werden. 
Wie das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zum Voikszählungsgesetz 
1983 näher ausgeführt hat, muß die fur einen Eingriff in das informationelle



Selbstbestimmungsrecht erforderliche gesetzliche Grundlage dem Gebot 

der Normenklarheit entsprechen. Es erscheint daher zweifelhaft, inwieweit 

die Generalklauseln der Datenschutzgesetze für sich allein oder In Verbin- 

dung mit anderen Rechtsvorschriften als gesetzliche Grundlage für einen 

Informationseingriff noch herangezogen werden können. Dies gilt insbeson- 

dere für Übermittlungsvorschriften, die — wie die 2. Alternative des $ 11 

Abs. 1 Satz 1 DSG NW - an die rechtmäßige Aufgabenerfüllung des Empfän- 

gers anknüpfen, da sie den Verwendungszweck der Daten bei dem Empfän- 

ger nicht bestimmen und deshalb den Umfang des Eingriffs für den Bürger 

nicht erkennen lassen. Die generalklauselartigen Übermittlungstatbestände 

der Datenschutzgesetze müssen daher unter Berücksichtigung der vom 

Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze neu gefaßt werden. Für 

die Übergangszeit muß für die Anwendung der 2. Alternative des $ 11 Abs. 1 

Satz 1 DSG NW zumindest gefordert werden, daß die Aufgabe, zu deren 

rechtmäßiger Erfüllung die Übermittlung erforderlich sein muß, durch Gesetz 

festgelegt ist. 

Diese Voraussetzung war in dem zu beurteilenden Fall nicht erfüllt. 

Die Mitarbeiter des Jugendamtes sind bei dem Abgleich in den Karteien der 

Kreisberufsschulen nicht im Rahmen der dem Jugendamt nach dem Jugend- 

wohlfahrtsgesetz zugewiesenen gesetzlichen Aufgaben tätig geworden. 

Denn die Schaffung von Einrichtungen und Veranstaltungen allein zur 

Berufsausbildung, also unabhängig davon, ob ein Erziehungshilfebedarf vor- 

liegt, gehört nicht zu den Aufgaben der Jugendhilfe nach den 8$ 8, 27 des 

Ersten Buches des Sozialgesetzbuchs in Verbindung mit den Vorschriften 

des Jugendwohlfahrtsgesetzes. Die Schaffung und Bereitstellung einer aus- 

reichenden Zahl von Ausbildungsplätzen ist vielmehr eine gesamtgesell- 

schaftliche Aufgabe, zu deren Erfüllung vorrangig die ausbildende Wirtschaft 

einschließlich der öffentlichen Hand sowie die Arbeitsverwaltung verpflichtet 

ist, zu deren Aufgaben nach dem Arbeitsförderungsgesetz die Schaffung von 

Einrichtungen zur Berufsausbildung einschließlich überbetrieblicher Lehr- 

werkstätten gehört. Darüber hinaus sind aber auch Bund, Länder, Gemein- 

den und Gemeindeverbände verpflichtet, zur Lösung dieses Problems im 
Rahmen ihrer generellen Zuständigkeit beizutragen. 

Nach $ 16 Abs. 1 der Kreisordnung schaffen die Kreise innerhalb der Gren- 

zen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen. Ent- 
sprechend dieser allgemeinen Aufgabenzuweisung hatte sich der Kreis des 
hier in Rede stehenden Anliegens angenommen. Dabei hatte er wegen der 
sachlichen Nähe zu den gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung des Jugend- 
amtes im Rahmen seiner Organisationsgewalt bestimmt, daß dieses Amt die 
federführende Bearbeitung des Projektes übernehmen sollte. 

Die Daten über den Schulbesuch einzelner Bewerber sind den Mitarbeitern 

des Jugendamtes somit nicht bei der Erfüllung einer durch Gesetz festgeleg- 

ten Aufgabe bekanntgegeben worden. Da nach den vorhergehenden Aus- 

führungen in diesen Fällen für eine Datenübermittlung $ 11 Abs. 1 Satz 1 

DSG NW oder für eine Datenweitergabe innerhalb der speichernden Stelle 

& 8 Satz 1 in Verbindung mit $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW nicht herangezogen 

werden kann, war die Bekanntgabe der Daten von den Mitarbeitern der 

Schulen an die Mitarbeiter des Kreisjugendamtes datenschutzrechtlich nicht 

zulässig. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Nr.4.22 VVzASchO hinzuweisen. 

Nach dieser Vorschrift kann eine Schule bei einer Datenanforderung im 
Wege der Amtshilfe von der Übermittlung absehen, wenn erkennbar ist, daB 

diese unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde mit 
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dem besonderen Vertrauensverhaltnis zwischen der Schule und dem Schü- 
!er nicht vereinbar ist. Bei dem im vorliegenden Fall ohne Einwilligung und 
Wissen der Betroffenen durchgeführten Datenaustausch zwischen den Mıtar- 
beitern der Schule und Mitarbeitern des Kreisjugendamtes mußte aber 
befürchtet werden, daß diese Maßnahme geeignet war, das Vertrauensver- 
haltnis zwischen den Schülern der Kreisberufsschule und der Schule zu 
belasten. Trotz eines anzuerkennenden Bedarfs nach genauem Zahlenmate- 
rial konnte daher die zur Feststellung der Förderungsvoraussetzungen 
getroffene Maßnahme des Abgleichs in den Karteien der Kreisberufsschulen 
datenschutzrechtlich nicht gebilligt werden. Da es ım Zweifel dem Trager 
obliegen sollte, das Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen nachzuwei- 
sen, hatte er entweder einen solchen Nachweis führen müssen, oder aber es 
hätte die Einwilligung der Betroffenen zu derartigen Ermittlungsmaßnahmen 
bei den Schulen eingeholt werden müssen. 

Von den Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen werden einmal jährlich 
die Erhebungsbogen SCD 021, LID 121, UVD 221 und KLD 321 ausgefüllt 
und sodann an die vorgesehenen Empfänger übermittelt. Die Erstschrift 
erhält das Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik für den Kultusmini- 
ster des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Schulaufsichtsbehörde erhält eine 
Zweitschrift, ein drittes Exemplar ist für den Schulträger bestimmt, und die 
vierte Ausfertigung verbleibt bei der Schule. Von diesen Erfassungsbogen 
enthalten insbesondere die Bogen LID 121 und UVD 221, aber auch der 
Bogen KLD 321 personenbezogene Lehrerdaten 

Die Weitergabe dieser Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und 
Statistik, die Schulaufsichtsbehörde und den Schulträger stellt einen Eingriff 
in das Recht der Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der 
Landesverfassung und in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
dar. Ein solcher Eingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die dem Gebot 
der Normenklarheit entsprechen muß; aus ihr müssen sich die Vorausset- 
zungen und der Umfang der Einschränkung des Grundrechts klar und fur den 
Bürger erkennbar ergeben. 

Eine diesen Anforderungen entsprechende gesetzliche Grundlage für die 
Weitergabe der Daten ist nicht ersichtlich. Soweit die in die Erfassungsbogen 
einzutragenden Daten einer Datei entnommen werden, kommt zwar als 
gesetzliche Grundlage $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW in Betracht. Nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszahlungsgesetz 1983 ist 
jedoch zweifelhaft, inwieweit die Generalklauseln der Datenschutzgesetze 
für sich allein oder in Verbindung mit anderen Rechtsvorschriften als gesetz- 
liche Grundlage für eine Datenübermittiung noch herangezogen werden 
können. Der in dem Urteil geforderten Normenklarheit entbehren insbeson- 
dere Übermittlungsvorschriften, die wie die 2. Alternative des $ 11 Abs. 1 
Satz 1 DSG NW an die rechtmaßige Aufgabenerfüllung des Empfängers 
anknüpfen, da sie den Verwendungszweck der Daten bei dem Empfänger 
nicht bestimmen und deshalb den Umfang des Eingriffs fur den Betroffenen 
nicht erkennen lassen. 

Nach meiner Auffassung können daher die Generalklauseln der Daten- 
schutzgesetze als gesetzliche Grundlage für Datenübermittlungen künftig 
nur noch dann herangezogen werden, wenn es sich um weniger schwerwie- 
gende Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
handelt. Daruber hinaus muß zumindest die Aufgabe, zu deren Erfüllung die 
Übermittlung erfolgt, durch Gesetz festgelegt sein. Ob diese Voraussetzun- 
gen bei den Datenübermittlungen gegeben sind, die mittels der Erhebungs- 
bogen LID 121, UVD 221 und KLD 321 erfolgen, erscheint fraglich.



Die Überprüfungen sınd noch nicht abgeschlossen. 

Von Eltern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß von einer Fotofirma in 

der Schule neben eınem Klassenfoto auch Porträtfotos der einzelnen 

Kinder angefertigt wurden. Die Anfertigung von Porträtfotos einzelner Schu- 

ler ist onne ausdrückliche Einwilligung der Erzienungsberechtigten daten- 

schutzrechtlich nicht zulässig. Dies war auch die Ansicht der zustandigen 

Schulaufsichtsbehörde. Sie glaubte jedoch, die Einwilligung daraus entneh- 

men zu können, daß Eltern auf ein Schreiben des Fördervereins der Schule, 

in dem die Eltern auf den Fototermin in der Schule hingewiesen worden 

waren, keinen Widerspruch erhoben hätten. Das Unterlassen eines Wider- 

spruchs kann jedoch auch in diesem Fall die erforderliche ausdrückliche 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die für die Anfertigung der Porträt- 

fotos erforderlich ist, nicht ersetzen. Von den Betroffenen kann nicht erwartet 

werden, daß sie in einem solchen Fall selbst tätig werden, wenn sie eine 

Aufnahme ihres Kindes nicht wünschen. 

Eine Vielzahl von Eingaben im Berichtsjahr betraf die Weitergabe von Elterna- 

dressen an politische Parteien und örtliche Initiativen im Zusammenhang mit 

einer Eternbefragung zur Feststellung des Bedürfnisses für eine Gesamt- 

schule nach $ 10 Abs. 2 und 4 SchVG. 

Wie in meinem dritten Tatigkeitsbericht (C.13.a) dargelegt, bestehen gegen 

eine Übermittlung der Elternadressen auf der Grundlage des $ 13 Abs. 1 Satz 

1 DSG NW keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken, wenn 

zu dem Zeitpunkt vom Schulträger eine Elternbefragung durchgeführt wird. 

um den Willen der Erzienungsberechtigten festzustellen, den er bei der 

Entscheidung über die Errichtung einer Gesamtschule zu berücksichtigen 

hat. Entsprechendes muß, wenn die Daten dem Melderegister entnommen 

werden, für eine Übermittlung auf der Grundlage des $34 Abs. 3 Satz 1 MG 

NW gelten. 

Bei einer solchen Sachlage überwiegt nach meiner Auffassung bei einer 

Abwägung der Interessen des Datenempfängers mit denen der Betroffenen 

das Interesse der Parteien an einer gezielten Unterrichtung der Erziehungs- 

berechtigten, das zugleich ein öffentliches Interesse ist, gegenuber dem 

Interesse der Eltern an dem Schutz vor einer Mitteilung ihrer Namen und 

Anschriften. Da bei der Mitgestaltung des politischen Willens in der 

Gemeinde Initiativen auf örtlicher Ebene eine den politischen Parteien gleich- 

wertige Funktion erfüllen, ist unter den entsprechenden Voraussetzungen die 

Übermittlung der Adreßdaten auch an solche örtlichen Initiativen zulässig. 

Diese Erwägungen gelten jedöch nur, solange die Elternbefragung noch nicht 

abgeschlossen ist. Eine erneute Verwendung der Adressen, etwa während 

des Anmeldeverfahrens, ist nach meiner Auffassung nicht zulässig, weil das 

Anmeldeverfahren mit einer Eiternbefragung zur Beduürfnisfeststellung nicht 

vergleichbar ist und in diesem Studium die schutzwürdigen Belange der 

Erziehungsberechtigten überwiegen. Die Anschriften dürfen daher nach 

Abschluß der Elternbefragung nicht weiter verwendet werden und sind, wenn 

sie nicht zurückgegeben werden, zu vernichten. 

Nach 8 13 Abs.2 DSG NW und 834 Abs.4 MG NW darf der Empfänger dıe 

übermittelten Daten nur fur den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie 

ihm übermittelt worden sind. Die Adressen dürfen daher nur von der politi- 

schen Partei oder der örtlichen Initiative selbst für die Unterrichtung der 

Erziehungsberechtigten über ihren Standpunkt zur Frage der Errichtung einer 

Gesamtschule verwendet werden. Daraus folgt, daß die Weitergabe an 

andere Organisationen oder sonstige Dritte unzulässig ist. Eine unzulässige 

Zweckentfremdung ware aber auch der Vergleich mit dem Mitgliederver- 

zeichnis der Partei. 
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Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Grundrecht 
auf Datenschutz ergibt sich nach meiner Auffassung eine Verpflichtung der 
übermitteinden Stelle, auf die Zweckbindung hinzuweisen und auch die 
Verwendung der Adressen für Hausbesuche auszuschließen, weil ein sol- 
cher Eingriff nicht mehr dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen 
würde. Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen $ 13 Abs. 2 DSG NW oder 
$ 34 Abs 4 MG NW die Daten für einen anderen Zweck verwendet, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit (8 34 Abs. 1 DSG NW, 8 37 Abs.2 Nr 2 MG NW), 
die mit einer Geldbuße bis zu 50000 Deutsche Mark geahndet werden kann 
($34 Abs.2 DSG NW/8 37 Abs.3 MG NW). Auch hierauf sollte beı der 
Datenübermittlung hingewiesen werden. 

Mehrere Schulpflegschaften einer Stadt wandten sich dagegen, daß die 
Fragebogen einer Projektgruppe vom Schulträger zur Bedürfnisfeststel- 
lung für eine Gesamtschule zweckentfremdet wurden. Der Rat der Stadt 
hatte beschlossen, die Projektgruppe mit der Ausarbeitung eines Gutachtens 
zur Schulentwicklungsplanung zu beauftragen. Dazu war ein umfangreicher 
Fragebogen erarbeitet worden, der ınsgesamt zwanzig ins einzelne gehende 
Antworten darüber vorsah, welche Wünsche die Eltern für die Schulausbil- 
dung ihrer Kinder haben und wie sie die weiterführenden Schulangebote ın 
der Stadt beurteilen. Eine der Fragen lautete: „Würden Sie Ihr Kind auf eine 
Gesamtschule schicken, wenn es in unserer Stadt eine Gesamtschule geben 
würde?“ In einem Anschreiben hatte die Projektgruppe bei der Versendung 
der Fragebogen die volle Anonymität der Antworten zugesichert; außerdem 
wurde zugesichert, daß weder die Schulen noch die Stadt Einblick in die 
Fragebogen erhalten würden. Entgegen der ursprünglichen Absicht, nach der 
die Befragung der Aufstellung eines Schulentwicklungsplanes dienen sollte, 
wurden dann jedoch kurzfristig die Antworten auf die genannte Frage geson- 
dert zum Zweck der Bedürfnisfeststellung nach & 10 Abs.2 und 4 SchVG 
durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe ausgezählt. An dieser Auszahlung 
nahmen entgegen der Zusicherung in dem Anschreiben Vertreter der Ver- 
waltung und der Schulaufsichtsbeamte teıl. 

Zwar sah der Fragebogen die Angabe des Namens und der Anschrift der 
betroffenen Eltern nicht vor. Es war jedoch nicht auszuschließen, daß auf 
Grund der Antworten zu den zahlreichen Fragen die Person eines Betroffe- 
nen mit Hilfe von Zusatzwissen bestimmt werden konnte, etwa durch die 
Mitarbeiter der Verwaltung, die an der Auszählung teilnahmen. 

Die Verwendung der Angaben, soweit sie personenbezogen sind, für einen 
anderen als den dem Anschreiben der Projektgruppe zu entnehmenden 
Zweck greift in das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestim- 
mung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artiket 1 Abs. 1 des Grundge- 
setzes und in ihr Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs.2 der 
Landesverfassung ein und bedarf deshalb einer gesetzlichen Grundlage. 
Auch bei nicht personenbezogenen Angaben kann jedenfalis dann, wenn sie 
wie hier von erheblicher Tragweite sind, aus dem Recht auf informationelte 
Selbstbestimmung hergeleitet werden, daß sie nur für den angegebenen 
Zweck verwendet werden dürfen, soweit nicht die Verwendung für einen 
anderen Zweck ausdrücklich gesetzlich zugelassen ist. 

Eine gesetzliche Grundlage für die Verwendung der Angaben fur die Ermitt- 
lung des Willens der Erziehungsberechtigten bei der Bedürfnisfeststellung 
für eine Gesamtschule war nicht vorhanden. Auf $ 10 Abs. 4 SchVG konnte 
diese Zweckentfremdung nicht gestützt werden. Nach dem Urteil des Verfas- 
sungsgerichtshofs vom 23. Dezember 1983 (NVwZ 1984, 781) hat die Befra- 
gung der Eltern in einem förmlichen Verfahren zu erfolgen Grundlegende 
Elemente eines solchen förmlichen Verfahrens sind nach dem Runderlaß des 

Kultusminigjers vom 11.November 1982, geändert durch Runderlaß vom



27. Juli 1984 (SMBI. NW. 223), unter anderer eine eindeutige und sachge- 

rechte Fragestellung sowie ein geordneter Verfahrensablauf. 

Diese Voraussetzungen sind nach meiner Auffassung nur erfüllt, wenn das 

Verfahren von dem Schultrager selbst durchgeführt wird, wobei unmißver- 

ständlich deutlich zu machen ist, daß es sich um eine Befragung der 

Erziehungsberechtigten zur Feststellung des Beduürfnisses für eine 

bestimmte Schulform handelt. Gemäß & 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW ist dabei 

auf die Rechtsgrundlage der Erhebung ($ 10 Abs. 2 und 4 SchVG) hinzuwei- 

sen. Ein derartiger Hinweis erscheint nach meiner Auffassung auch dann 

geboten, wenn die Angaben ın einer Form erhoben werden, bei der ein 

Personenbezug nıcht hergestellt werden kann. 

Von einem förmlıchen Verfahren unter Beachtung der genannten Anforde- 

rungen konnte im vorliegenden Fall keine Rede sein. Die Befragung war nicht 

von der Stadt, sondern von einer externen Arbeitsgruppe durchgeführt 

worden. Auch die Fragestellung war nach meiner Auffassung nicht sachge- 

recht, da die entscheidende Frage „Würden Sie Ihr Kind auf eine Gesamt- 

schule schicken, wenn es in unserer Stadt eine Gesamtschule geben 

würde?“ in einem umfangreichen Fragebogen an versteckter Stelle inmitten 

von zahlreichen anderen Fragen gestellt wurde. Ein Hinweis auf die Rechts- 

grundlage der Erhebung fehlte. Unter diesen Umständen durften die Anga- 

ben nach meiner Auffassung nıcht für die Ermittlung des Willens der Erzie- 

hungsberechtigten bei der Bedürfnisfeststellung für eine Gesamtschule nach 

& 10 Abs. 2 und 4 SchVG verwendet werden. 

b) Bibliotheken 

Bei einem Kontrollbesuch in einer Stadtbuchereı wurde die Datenerhebung für 

die Anmeldung zur Benutzung geprüft. Hierbei hat der künftige Benutzer eine 

Anmeldekarte auszufüllen, die folgende Angaben vorsah: Name, Vorname, 

Berut/Schule, Geburtstag, Geburtsort, Wohnort, Straße. 

Als Rechtsgrundlage für die Datenerhebung bei der Anmeldung zur Stadtbüche- 

rei kam im vorliegenden Fall eine Vorschrift der Benutzungsordnung in Betracht, 

die als Satzung nach den $$ 4 Abs. 1 Satz 1 und 28 Abs. 1 Satz 2 Buchst.g der 

Gemeindeordnung erlassen worden war. Nach dieser Vorschrift muß sich jeder 

Benutzer persönlich unter Vorlage eines Personalausweises anmelden. In der 

Vorschrift wird jedoch nicht angegeben, weiche einzelnen Daten fur das Benut- 

zungsverhältnis und für die Aufgabenerfüllung der Bücherei benötigt werden 

und daher von dem Betroffenen anzugeben sind. Dies ist jedoch erforderlich. 

Denn eine Rechtsvorschrift kann nur dann als gesetzliche Grundlage für einen 

Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 

der Landesverfassung sowie in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

nach Artikel 2 Abs. in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 

dienen, wenn sie dem Gebot der Normenklarheit entspricht; aus ihr müssen sich 

die Voraussetzungen und der Umfang der Einschränkung des Grundrechts klar 

und für den Bürger erkennbar ergeben. Daraus folgt, daß der Betroffene aus der 

Vorschrift ersehen können muß, welche personenbezogenen Daten von ihm zur 

Verfügung zu stellen sind. Daher muß die Benutzungsordnung entsprechend 

ergänzt werden. 

Dabei gebietet es der Verhältnısmäßigkeitsgrundsatz, nur solche Daten zu 

verlangen, die für die Aufgabenerfüllung der Bücherei tatsächlich erforderlich 

sind. Hierzu hatte die Bücherei erklärt, daß die Angaben zum Geburtsort und 

zum Beruf oder zur Schule von ihr nicht benötigt würden. Soweit derartige 

Angaben für die Aufgabenerfüllung einer Büchrei zwar nicht notwendig sind, 

aber nützlich erscheinen, können sie nur auf freiwilliger Grundlage erhoben 

werden. Nach $ 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW muß der Betroffene (zweckmäßiger- 
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weise auf der Anmeldekarte) darauf hingewiesen werden, welche Angaben für 
dıe Anmeldung notwendig und weiche Angaben freiwillig sind. 

In der kontrollierten Stadtbücherei werden die Daten über Ausleihvorgänge in 
einer ADV-Anlage gespeichert. Bei der Rückgabe entliehener Bucher oder 

anderer Medien werden die über den Ausleihvorgang gespeicherten Daten 
gelöscht. Bei einer solchen Verfahrensweise erscheint es ausgeschlossen, daß 
Leserprofile entstehen. Sie ist daher datenschutzrechtlich zu begrüßen. 

Von Mitarbeitern der Bücherei wurde jedoch darauf hingewiesen, daß es für die 
Aufgabenerfüllung der Stadtbucherei erforderlich seı, ın bestimmten Fallen noch 
innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Rückgabe entliehener Medien 
feststellen zu können, wer der Entleiher eines Buches oder eines anderen 
Gegenstandes gewesen sei. Denn nur dann könne wegen Beschädigungen 
etwas unternommen werden, die in der Eile bei der Ruckgabe nicht sofort 
bemerkt werden, sondern erst später, etwa bei dem Zuruckstellen eines 
Buches, auffallen. 

Dieses Ziel kann bei der genannten Stadtbücherei unter Beibehaltung der 
jetzigen Verfahrensweise, bei der bei der Rückgabe eine sofortige Löschung der 
Daten über den Ausleihvorgang in der Leser- und in der Buchdatei erfolgt, 
dadurch erreicht werden, daß die über die täglichen Ausleih- und Rückgabevor- 
gänge zusätzlich geführten Protokolldateien nicht wie bisher am folgenden Tag 
durch Überschreiben gelöscht, sondern noch für einen Zeitraum von etwa vier 
Wochen zur Verfügung gehalten werden. Gegen eine solche Änderung der 
Verfahrensweise habe ich keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen 
Bedenken erhoben 

€) Archive 

Mehrere Städte und Gemeinden baten mich um eine datenschutzrechtliche 
Beurteilung von Vorhaben mit den Themenbereichen „Verfolgung und Wider- 
stand", bei denen Material aus der NS-Zeit gesammelt, vervollständigt, aufgear- 
beitet und zum Teil auch veröffentlicht werden sollte. Ich habe dazu darauf 
hingewiesen, daß ich keine datenschutzrechtlichen Bedenken dagegen habe, 
wenn das Archiv der Stadt eigenes Material aus der NS-Zeit prüft, katalogisiert 
und in chronologischer Reihenfolge ablegt. Eine Bekanntgabe daraus entnom- 
mener Informationen, bei denen ein Personenbezug gegeben ist, wäre jedoch, 
sofern keine Einwilligung des Betroffenen vorliegt, ein Eingriff in dessen Grund- 
recht auf Datenschutz wie auch in sein Recht auf informationelle Selbstbestim- 
mung. Auch die Weitergabe von Unterlagen mit personenbezogenen Informatio- 
nen durch andere öffentliche Stellen an die Stadt wäre ein solcher Eingriff. 

»Derartige Eingriffe bedürken einer gesetzlichen Grundlage, die derzeit nicht 
vorhanden ist. Die Städte und Gemeinden können solche Grundlagen allerdıngs 
durch eine entsprechende Satzung nach $4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeord- 
nung schaffen (vgl. C.13.b meines dritten Tätigkeitsberichts). 

Auf die Notwendigkeit, durch den Erlaß eines Landesarchivgesetzes dıe für die 
Arbeit der staatlichen wie der kommunalen Archive notwendige gesetzliche 
Grundlage zu schaffen, habe ich in meinen Tätigkeitsberichten mehrfach hinge- 
wiesen, zuletzt in meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.14.c). Die Landesregie- 
rung hat in ihrer Stellungnahme zu diesem Bericht (Drucksache 10/430, 5.39) 
ausgeführt, daß sie ebenfalls eine landesgesetzliche Regelung des Archivwe- 
sens für notwendig halt. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
prüft derzeit die Voraussetzungen einer landesrechtlichen Regelung des Archiv- 
wesens. Hierzu hat im November 1985 beim Kultusminister eine Erörterung der 
mit dem Gesetzesvorhaben zusammenhängenden Grundsatzfragen und der 
vorgesehenen Eckdaten eines solchen Gesetzes stattgefunden. Dabei wurde 
die Notwendigkeit einer Regelung der persönlichkeits- und datenschutzrechtii- 
chen Fragen im Bereich der Archive von allen Beteiligten anerkannt. 
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17.Finanzwesen 

a) Steuerverwaltung 

- Mehrere Eingaben betrafen den Umfang der Datenerhebung von Finanzäm- 
tern bei der Aufklärung steuerlicher Sachverhalte. 

Eın Bürger teilte mir mit, das Fınanzamt fordere abweichend von der bisheri- 

gen Verfahrensweise zu seiner Steuererklärung eine Auflistung von Angaben 

nicht nur über seine dienstlichen und beruflichen, sondern auch über alle 

privaten Telefongespräche. Entsprechend seien auch Angaben zu allen 

seinen privaten Pkw-Fahrten gefordert worden. Im einzelnen handelte es 

sich um folgende Angaben: Datum, Uhrzeit, Dauer, Telefonnummer, Ort, 

Gesprächspartner, Kosten; Zeitangaben über Beginn und Ende der Fahrt, Ort 

der Abfahrt und des Zieles, Grund der Fahrt (z.B. Name des Besuchten). 

Das Anfordern solcher Angaben ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Daten- 

schutz nach Artikel 4 Abs.2 der Landesverfassung und das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit 

Artikel 1 Abs.1 des Grundgesetzes, der einer gesetzlichen Grundlage 

bedarf. Für die Ermittiungen des Finanzamtes gelten im vorliegenden Fall die 

88 88, 92, 93 der Abgabenordnung (AO). Nach $ 88 AO ermittelt die Finanz- 

behörde den Sachverhalt von Amts wegen und bestimmt Art und Umfang der 

Ermittlungen. Nach $ 92 AO bedient sich die Finanzbehörde der Beweismit- 

tel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts 

für erforderlich hält. Insbesondere kann sie Auskünfte jeder Art von den 

Beteiligten und anderen Personen einholen. 

Bei der Aufklärung eines steuerlichen Sachverhalts durfen von den mög- 

lichen Beweismitteln des 892 AO jedoch nur diejenigen angewendet wer- 

den, die verhältnismäßig, insbesondere erfüllbar und zumutbar sind. Soweit 

in den Kernbereich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 

eingegriffen wird, wie etwa durch die Aufforderung, bei allen privat geführten 

Telefongesprächen genaue Angaben uber den Gesprächspartner und die 

Zeitdauer zu machen oder bei Privatfahrten den Grund und den Namen des 

Besuchten anzugeben, sind solche Eingriffe nach meiner Auffassung über- 

haupt unzulässig. 

Das Finanzamt ist meiner Rechtsauffassung gefolgt und hat auf die Angaben 

zu privaten Telefongesprächen sowie auf dıe Angabe des Reiseweges und 
Reisezieles bei den Privatfahrten verzichtet. 

In einem anderen Fall verlangte das Finanzamt von einem Bürger zum 

Nachweis für die von ihm geltend gemachten Schuldzinsen eines Disposı- 

tionskredites die Vorlage von Ablichtungen seiner Kontoauszüge, um dar- 

aus den jeweiligen Negativsaldo ersehen zu können. Der Dispositionskredit 

war als Kontokorrentkredit über das Privatgirokonto des Bürgers bei einer 

Sparkasse abgewickelt worden, über das auch alle Buchungen seiner priva- 

ten Lebenshaltung erfolgten. Durch die Vorlage der geforderten Kopien der 

Kontoauszüge hätte das Finanzamt daher über die entsprechenden Zahlun- 

gen einen umfassenden Einblick in die persönlichen Lebensumstände des 

Bürgers erhalten. 

Ich habe das Finanzamt auch in diesem Fall darauf hingewiesen, daß bei der 

‚Aufklärung eines steuerlichen Sachverhaltes von den möglichen Beweismit- 

tein des 892 AO nur diejenigen angewendet werden dürfen, die verhältnis- 

mäßig, insbesondere erfüllbar und zumutbar sind. Da nach dem konkreten 

Sachverhalt zweifelhaft war, ob die Forderung des Finanzamtes zur Vorlage 

der Kontoauszüge mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu vereinba- 

ren war, habe ich empfohlen, dem Burger für die geltend gemachten steuerli- 
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chen Aufwendungen eine andere, datenschutzrechtlich unbedenkliche Form 
des Nachweises einzuraumen. 

Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1986 vom 19. Dezember 1985 (BGBi.| 
S. 2436) ist nunmehr in die Abgabenordnung eine Regelung über Kontroll- 
mittellungen aufgenommen worden ($ 93a AO). Entgegen früheren Entwur- 
fen sınd nach der nunmehr geltenden gesetzlichen Regelung die zustandi- 
gen Finanzbehörden nur über die Tatsache, nicht aber über die Höhe 
geleisteter Zahlungen zu unterrichten. Die Finanzbehörde muß sich insoweıt, 
falls sie dazu Fragen hat, an den Betroffenen selbst wenden. Der Gesetzge- 
ber hat damit die vorrangige Bedeutung berücksichtigt, die den Erklärungen 
der Beteiligten zur Ermittlung steuerlicher Sachverhalte zukommt ($ 90 
Abs. 1 Satz 2, 893 Abs. 1 Satz 3 AO). Wegen der näheren Einzelheiten des 
künftigen Verfahrens der Kontrollmitteilungen muß die Regelung durch die 
vorgesehene Rechtsverordnung abgewartet werden, die zur Zeıt von den 
Finanzbehorden erarbeitet wird. Darin ist auch die Verpflichtung zur Unter- 
richtung des Betroffenen näher zu bestimmen. in der Rechtsverordnung 
können Ausnahmen von der Mitteilungspflicht, insbesondere für Fälle gerin- 
ger steuerlicher Bedeutung, zugelassen werden. Ich gehe davon aus, daß 
entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine Mitteilungspflicht an 
die Finanzbehörden nur im notwendigen Umfang und nur in den Fällen 
begründet wird, in denen tatsächlich ein steuerliches Bedürfnis für die 
Unterrichtung der Finanzbehorden besteht (vgl. sechster Tätigkeitsbericht, 
C.15.). Jedenfalls sind erhebliche Änderungen in dem Verfahren der Kon- 
trollmitteilungen zu erwarten. 

Gegen die jetzige Fassung des $ 93a AO ist eingewandt worden, sie trage, 
bedingt durch die Einschrankung des Umfangs der Kontrolimitteitungen und 
die Nichtmitteilung geleisteter Zahlungen, den Bedurfnissen der Verwaltung 
keinerl@) Rechnung, sondern führe nur zu einer unvertretbaren Verwaltungs- 
erschw@tnis (Antrag der Länder Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und 
Saarland; BR-Drucksache 568/3/85). Ich will dies nicht bewerten. Aus der 
Sicht des Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen ist jedenfalls die vom 
Gesetzgeber getroffene Regelung, die der Forderung der Datenschutzbeauf- 
tragten nach einer eindeutigen Rechtsgrundlage für Kontrollmitteilungen 
entspricht, zu begrüßen. 

Immer häufiger beschweren sich Bürger darüber, daß in den Drittschuldnern 
zugestellten Pfändungs- und Einziehungsverfügungen des Finanzamtes 
der Schuldgrund angegeben ist und die Steuerschulden des Vollstreckungs- 
schuldners im einzelnen aufgezahit werden. Ich habe hierzu in meinem 
fünften Tätigkeitsbericht (C.17.) und meinem sechsten Tätigkeitsbericht 
(C.15.} Stellung genommen. Die von den Bürgern vorgetragenen Bedenken 
werden von mir geteilt. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der 
Länder wenden sich seit Jahren gegen eine derartige Unterrichtung des 
Drittschuldners über Einzelheiten der zu vollstreckenden Forderung. Der 
Bundesminister der Finanzen und die Bundesregierung haben sich diesen 
Bedenken angeschlossen. Entsprechend der im Entwurf des Steuerbereini- 
gungsgesetzes 1985 (Bundestagsdrucksache 10/1636) vorgesehenen, aber 
aus Zeitgründen nicht mehr in dieses Gesetz aufgenommenen Regelung ist 
nunmehr durch das Steuerbereinigungsgesetz 1986 nach $ 309 Abs. 2 Satz 
1 AO folgender Satz angefügt worden: „Die an den Drittschuldner zuzustel- 
tende Pfändungsverfugung soli den beizutreibenden Geldbetrag nur in einer 
Summe, ohne Angabe der Steuerarten und der Zeiträume, für die er geschul- 
det wird, bezeichnen.“ Allerdings tritt diese Ergänzung erst am 1. Januar 
1987 in Kraft. Einen Grund für die Entscheidung des Gesetzgebers, den oft 
und zu Recht bemängelten datenschutzrechtlichen Mißstand bis dahin fort- 
bestehen zu lassen, vermag ich nicht zu erkennen.



Bereits im Sommer 1985 habe ich mich an den Finanzminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen gewandt und inm empfohlen, er solle bereits vor Inkraft- 
treten einer gesetzlichen Neuregelung die Finanzämter des Landesbereichs 
anweisen, in der für den Drittschuldner bestimmten Ausfertigung der Pfän- 
dungsverfügung eine detaillierte Angabe der einzelnen Steuerrückstände 
wegzulassen und lediglich die Gesamthöhe der Steuerschuld anzugeben. 
Nach meiner Auffassung würde eine derartige Verfahrensweise dem verfas- 
sungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen, wonach ein 
Eingriff zur Erreichung des vom Gesetzgeber angestrebten Zwecks erforder- 
lich sein muß und unter mehreren für die Erreichung des Zwecks geeigneten 
Mitteln dasjenige zu wählen ist, das den Betroffenen am wenigsten belastet. 

Der Finanzminister hat mir jedoch hierzu mitgeteilt, er sehe sich beı der 
derzeitigen Fassung des $ 309 AO durch die Rechtsprechung der Finanzge- 
richte, insbesondere des Bundesfinanzhofs, gehindert, entsprechend meiner 
Empfehlung die Finanzämter anzuweisen, schon vor dem Inkrafttreten der 
gesetzlichen Neuregelung nach dieser zu verfahren. Um so mehr ist das 
späte Inkrafttreten der Änderung des 8 309 AO zu bedauern. 

b) Kommunales Finanzwesen 

- Von einem Stadtdirektor wurde ıch um Stellungnahme zu der Frage gebeten, 
ob er in dem Verfahren der Niederschlagung von Gewerbesteuern ver- 
pflichtet ist, dem für diese Entscheidung zustandigen Finanzausschuß des 

Rates auch den Namen des Steuerpflichtigen mitzuteilen, wenn er dem 

Ausschuß einen entsprechenden Vorschlag unter detaillierter Angabe der 
Umstände und Gründe für die beabsichtigte Niederschlagung unterbreitet. 

Der Stadtdirektor vertrat die Auffassung, er sei darüber hinaus zur Bekannt- 

gabe des Namens des Steuerpflichtigen nicht befugt, da die Mitglieder des 
Ausschusses nicht berechtigt seien, eigene Nachforschungen vorzunehmen, 

und damit durch die Mitteilung des Namens nicht zu weiteren Erkenntnissen 
gelangen könnten. 

Nach $30 Abs.1 und 2 AO haben Amtsträger das Steuergeheimnis zu 
wahren. Diese Vorschrift gilt nach $ 1 Abs.2 Nr. 1 AO auch für die Gemein- 
den im Bereich der Realsteuern. Auch ım Verhältnis zwischen der Gemein- 
deverwaltung und dem zur Entscheidung berufenen Ausschuß ist das Steu- 
ergeheimnis zu beachten. Ob eine Offenbarung des Namens des Steuer- 
pflichtigen zulässig ist, richtet sich im vorliegenden Fall allein nach $ 30 

Abs.4 Nr.1 AO. Danach ist eine Offenbarung zulässig, soweit sie der 

Durchführung eines Verwaltungsverfahrens in Steuersachen dient. Dabei ist 
dieser Begriff des „Dienens“ der Bedeutung des Steuergeheimnisses ent- 
sprechend auszulegen; die Offenbarung darf nicht über den zur Erreichung 
des steuerlichen Zwecks erforderlichen Umfang hinausgehen. 

Nach $32 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung dürfen Ansprüche nie- 

dergeschlagen werden, wenn feststeht, daß die Einziehung keinen Erfolg 
haben wird. Um diese Entscheidung treffen zu können, benötigt der Aus- 

schuß die notwendigen Informationen zum Entstehen und zu dem bisherigen 

Schicksal der Forderung. Darüber hinaus ist fur die Entscheidung die Kennt- 

nis der wirtschaftlichen Verhältnisse und auch der persönlichen Lebensum- 

stände des Zahlungspflichtigen erforderlich. Zur Vorbereitung der Entschei- 

dung des Ausschusses hat die Verwaltung hierzu die einzelnen ihr bekann- 

ten Gesichtspunkte zusammenzustellen. 

Nach meiner Auffassung verlangt die Entscheidungsbefugnis des Ausschus- 

ses jedoch auch, daß seine Mitglieder in den Stand gesetzt werden, den 

ihnen dargelegten Sachverhalt vor dem Hintergrund ihres eigenen präsenten 

Wissens zu würdigen. Die Niederschlagung von Gewerbesteuern ist kein 

ausschließlich objektbezogener Verwaltungsakt, bei dem die Person des 
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Steuerpflichtigen grundsätzlich ohne Bedeutung ware. Da für die Nieder- 
schlagung von Forderungen die wirtschaftlichen und persönlichen Verhalt- 
nisse des Zahlungspflichtigen von besonderer Bedeutung sind, ist nach 
meiner Auffassung im Regelfall auch der Name des Betroffenen den Aus- 
schußmitgliedern mitzuteilen. Zwar sind die Ausschußmitglieder nıcht befugt, 
eigene Nachforschungen anzustellen. Sie sind jedoch berechtigt und ver- 
pflichtet, die ihnen bekannten Umstände der Verwaltung mitzuteilen und 
dadurch gegebenenfalls weitere Darlegungen oder Ermittlungen der Verwal- 
tung zu veranlassen. Nach meiner Auffassung bestehen daher im Regelfall 
keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken dagegen, daß im 
Zusammenhang mit der Niederschlagung von Forderungen dem Finanzaus- 
schuß der Name des Zahlungspflichtigen bekanntgegeben wırd. 

Die Ausschußmitglieder sind verpflichtet, das Steuergeheimnis zu wahren 
{8 30 Abs.2 AO). Für sie gilt ferner die Verschwiegenheitspflicht nach 8 22 
Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) und das Verwertungsverbot nach 
$22 Abs. | Satz 2 GO. Sie müssen außerdem nach $5 Abs 2 Satz 1 DSG 
NW auf das Datengeheimnis verpflichtet sein. 

In Ausnahmefällen kann allerdings der verfassungsrechtliche Verhältnismä- 
Bigkeitsgrundsatz eine von dem Vorstehenden abweichende Beurteilung 
rechtfertigen. Nach diesem Grundsatz müßte die Bekanntgabe des Namens 
@sterbleiben, wenn sie auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles, 
gemessen an ihrer Erforderlichkeit zu dem vorgesehenen Zweck der Berück- 
sichtigung eigenen Wissens der Ausschußmitglieder trotz der genannten 
Geheimhaltungspflichten den Betroffenen unverhältnismäßig belastet 

Ein Bürger beschwerte sich darüber, daß seine Bankverbindung, die er 
seiner Wohnsitzgemeinde zum Einzug der Grundsteuer angegeben hatte, 
von dieser an eine Gerichtskasse weitergegeben worden war. Die Gerichts- 
kasse hatte sich im Wege der Amtshilfe zwecks Beitreibung eines gegen den 
Bürger wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verhängten Bußgeldes an 
die Gemeindekasse gewandt. Diese hatte die Bankverbindung des Bürgers 
mitgeteilt. Daraufhin war von der Gerichtskasse das Konto gepfandet worden. 

Das Steuergeheimnis erstreckt sich auf alles, was über eine Person bekannt- 
werden kann, also die gesamten persönlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, 
öffentlichen und privaten Verhältnisse einer Person. Unter das Steuerge- 
heimnis fällt damit auch die Bankverbindung eines Grundstückseigentümers, 
die beim Einzug der gemeindlichen Grundsteuer bekanntgeworden ist. Eine 
Offenbarung dieser Tatsache ist daher nur unter den Voraussetzungen des 
830 Abs.4 AO zulässig. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift waren 
jedoch in dem vorliegenden Fall nicht gegeben. Insbesondere bestand keine 
gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach $30 Abs. 4 Nr.2 AO. 

Die Gemeinde hat in ihrer Stellungnahme die Auffassung vertreten, die 
Bekanntgabe der Kontonummer an die ersuchende Gerichtskasse sei nach 
811 Abs. 1 Satz 1 DSG NW zulässig gewesen. Auf $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG 
NW kann jedoch im Rahmen des $30 Abs.4 Nr.2 AO schon deshalb nicht 
zurückgegriffen werden, weil diese Vorschrift die Übermittlung von Daten, dıe 
dem Steuergeheimnis unterliegen, nicht ausdrücklich zuläßt. Ich habe daher 
der Gemeinde empfohlen, künftig in vergleichbaren Fällen von der Mitteilung 
von Bankverbindungen, die im Steuereinzugsverfahren bekanntgeworden 
sınd, abzusehen Die Gemeinde wird dieser Empfehlung folgen. 

Der Bürger hat auf Grund des geschilderten Vorgangs die der Gemeinde- 
kasse erteilte Einzugsermächtigung widerrufen. Da infolgedessen die Kennt- 
nis der Kontodaten für die speichernde Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich war, waren 
diese Daten auf Verlangen des Betroffenen zu löschen.



18.Wirtschaft 

a) Bezirksschornsteinfegermeister 

- Ein Oberkreisdirektor verlangte von den Bezirksschornsteinfegermeistern 

seines Kreises Angaben uber die Betreiber von Flüssiggas-Helzungsanla- 

gen. Nach $23 Abs.2 der Feuerungsverordnung haben Betreiber von Hei- 

zungsanlagen, die durch Flüssiggas gespeist werden, Feuerstätten und 

Leitungsanlagen in Räumen unter Erdgleiche diese in bestimmten Abstanden 

von einem Fachunternehmer auf ordnungsgemäßen Zustand und Dichtheit 

prüfen zu lassen. Für dıe Überwachung dieser Prüfungen ist die untere 

Bauaufsichtsbehörde zuständig. Bei dem zuständigen Oberkreisdirektor 

waren die Betreiber solcher prüfpflichtigen Anlagen bisher nicht besonders 

erfaßt. Da er davon ausging, daß die entsprechenden Daten den zuständigen 

Bezirksschornsteinfegermeistern bekannt sind, hat er diese ersucht, ihm die 

Daten zu übermitteln. 

Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie hat zu dieser Frage 

gegenüber dem Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks die 

Auffassung vertreten, die von dem Oberkreisdirektor verlangte Bekanntgabe 

der Betreiber von Flüssiggasanlagen verstoße nicht gegen datenschutzrecht- 

liche Vorschriften. Zur Begründung seiner Auffassung verwies er auf die 

Ausführungen in meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.16.b), in denen ich 

die Übermittlung von adressenbezogenen Angaben über Feuerungsanlagen 

durch die Bezirksschornsteinfegermeister zum Zweck der Erstellung eines 

Hausbrandemissionskatasters nach der 2. Alternative des $ 11 Abs. 1 Satz 1 

DSG NW für zulässig angesehen habe. Für die hier von den Bezirksschorn- 

steinfegermeistern verlangte Datenübermittiung kann der Auffassung des 

Ministers jedoch nicht gefolgt werden. 

Jeder Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bedarf einer 

gesetzlichen Grundlage, die dem Gebot der Normenklarheit entsprechen 

muß; aus ihr müssen sich Voraussetzungen und Umfang der Einschränkung 

des Grundrechts klar und für den Bürger erkennbar ergeben. Es ist zweifel- 

haft, inwieweit die Genralklauseln der Datenschutzgesetze für sich allein oder 

in Verbindung mit anderen Rechtsvorschriften als gesetzliche Grundlage für 

einen Informationseingriff noch herangezogen werden können. Dies gilt 

insbesondere für Übermittlungsvorschriften, die — wie die 2, Alternative des 

&11 Abs.1 Satz 1 DSG NW - an die rechtmäßige Aufgabenerfüllung des 

Empfängers anknüpfen, da sie den Verwendungszweck der Daten bei dem 

Empfänger nicht bestimmen und deshalb den Umfang des Eingriffs für den 

Bürger nicht erkennen lassen. 

Nach meiner Auffassung können nur bei weniger schwerwiegenden Ein- 

schränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch künftig 

als Generaiklausein ausgestaltete Auffangnormen in den Datenschutzgeset- 

zen ausreichen. Dies gilt für Übermittlungen etwa dann, wenn die Daten von 

dem Empfänger für den gleichen Zweck benötigt werden, für den sie von der 

übermittelnden Stelle erhoben wurden oder gespeichert sind, oder wenn sie 

nicht personenbezogen verwendet werden sollen. Voraussetzung muß aller- 

dings auch hier sein, daß dıe Aufgabe, zu deren Erfüllung die Übermittlung 

erfolgt, durch Gesetz festgelegt ist. 

Bei einer stärkeren Belastung des Betroffenen kann eine Datenübermittlung 

jedoch nur noch dann als zulässig angesehen werden, wenn dafür eine 

bereichspezifische gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Dies gilt etwa dann, 

wenn die Daten von dem Empfänger personenbezogen für einen anderen 

Zweck verwendet werden sollen, insbesondere wenn sie für Maßnahmen 
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bestimmt sind, die den Betroffenen belasten, oder wenn zwischen der 
speichernden Stelle und dem Betroffenen ein Vertrauensverhältnis besteht. 

Anders als bei der ın meinem sechsten Tätigkeitsbericht behandelten Daten- 
übermittlung können die im vorliegenden Fall von den Bezirksschornsteinfe- 
germeistern erbetenen Daten unmittelbar zu belastenden behördlichen Maß- 
nahmen gegen die Betroffenen führen. Die Erstellung eines Hausbrandemis- 
sionskatasters ist demgegenüber keine Maßnahme, die den Betroffenen 
unmittelbar belastet. Im übrigen sprechen das zweckgebundene Zutrittsrecht 
des Bezirksschornsteinfegermeisters nach $ 1 Abs. 3 des Schornsteinfeger- 
gesetzes (SchfG) und die insoweit erfolgte Einschränkung des Grundrechts 
der Unverletzlichkeit der Wohnung für dıe Annahme eines besonderen 
Vertrauensverhältnisses. 

Eine Übermittlung der von den Bezirksschornsteinfegermeistern erbetenen 
Angaben über dıe Betreiber von Flüssiggas-Heizungsanlagen kann daher 
nicht auf $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW gestützt werden. Da eine bereichspezi- 
fische gesetzliche Grundlage für die Übermittlung dieser Daten weder im 
Schornsteinfegergesetz, noch in anderen Rechtsvorschriften enthalten ist, ist 
diese nicht zulässig. 

Auf einen „Übergangsbonus“ bis zur Schaffung einer erforderlichen 
bereichspezifischen gesetzlichen Grundlage könnte eine derartige Daten- 
übermittlung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur 
gestützt werden, wenn eine bisher schon geübte Verwaltungspraxis fortge- 
setzt werden soll, um eıne sonst eintretende Funktionsunfähigkeit staatlicher 
Einrichtungen zu vermeiden, die der verfassungsmäßigen Ordnung noch 
ferner stünde als der bisherige Zustand (BVerfGE 33, 12, 347; 41, 267). 
Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor. 

Gemäß $ 23 Abs 1 Satz 3 SchfG haben in Nordrhein-Westfalen die Regie- 
rungspräsidenten in jedem Jahr, dessen Jahreszahl durch fünf teilbar ist, 
nachzuprüfen, ob die Kehrbezirkseinteilung im Interesse der Feuersicherheit 
oder der Gleichwertigkeit der Kehrbezirke zu ändern ist. Die Nachprüfung ist 
ferner in einem kürzeren Zeitraum als fünf Jahre vorzunehmen, wenn beson- 
dere Gründe dafur vorliegen. Vor einer Neueinteilung der Kehrbezirke sind 
der Vorstand und der Gesellenausschuß der Schornsteinfegerinnung zu 
hören. 

Art und Umfang der Einschaltung des Gesellenausschusses wird in Nord- 
rhein-Westfalen von den Regierungspräsidenten unterschiedlich gehand- 
habt. Der Gesellenausschuß einer Schornsteinfegerinnung hat hierzu ver- 
langt, daß ihm vor Einteilungsmaßnahmen in den Kehrbezirken für jeden 
Kehrbezirk die Kehrbücher oder deren wesentlicher Inhalt zugänglich 
gemacht werden müßten. Diesem Begehren ist der zuständige Regierungs- 
präsident nicht nachgekommen; er hat dem Gesellenausschuß nur die 
festgestellten Arbeitswerte in jedem Kehrbezirk mitgeteilt und ansonsten 
lediglich stichprobenweise Überprüfungen zugelassen. 

Diese Verfahrensweise halte ich für richtig. Mit dem Zugänglichmachen von 
Unterlagen über einen Kehrbezirk werden, soweit dies die Gebühren und 
Erträge betrifft, personenbezogene Daten des Kehrbezirksinhabers übermit- 
telt. Es erscheint zweifelhaft, ob und ınwieweit $ 23 Abs. 1 Satz 3 SchfG als 
gesetzliche Grundlage fur einen derartigen Eingriff herangezogen werden 
kann. In jedem Fall wird zu fordern sein, daß der Umfang der bekanntgegebe- 
nen Daten nach einem strengen Maßstab der Erforderlichkeit beschrankt 
wird. Das Zugänglichmachen der Kehrbücher oder deren wesentlichen 
Inhalts kann der Gesellenausschuß nach $23 Abs.1 Satz 3 SchfG nicht 
verlangen, denn fur einen derart weitgehenden Eingriff in das informatıonelle



Selbstbestimmungsrecht des Kehrbezirksinhabers genügt die Vorschrift 

nicht dem Gebot der Normenklarheit. 

b) Industrie- und Handelskammern 

- Verschiedene Beratungsersuchen betrafen die Frage, ob die von anderen 

Behörden erbetene Übermittlung von Daten der Kammermitglieder nach 
den Übermittlungsvorschriften des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa- 
len zulässig ist. 

In einem Fall war die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern des 

Landes Nordrhein-Westfalen der Auffassung, ihre Mitgliedskammern dürften 

einem Ersuchen der Gemeinden in ihren Bezirken, ihnen die nach der 

Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung meldepflichtigen Betriebe zu 

benennen, auf der Grundlage des $ 11 DSG NW nachkommen. Nach der 

Verordnung haben die Inhaber bestimmter ernährungswirtschaftlicher 

Betriebe den Gemeinden verschiedene Angaben über ihren Betrieb zu 

machen. Die meldepflichtigen Betriebe können im Verteidigungsfall und bei 

Versorgungskrisen durch Rechtsverordnung angewiesen werden, lebens- 

wichtige Erzeugnisse herzustellen. 

In das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darf nur auf Grund 

einer Rechtsvorschrift eingegriffen werden, die dem Gebot der Normenklar- 

heit entspricht. Wie oben (C.18.a) ausgeführt, können nur bei weniger 

schwerwiegenden Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbst- 

bestimmung die Generalklauseln der Datenschutzgesetze als gesetzliche 

Grundlage ausreichen. Dies gilt für Übermittlungen etwa dann, wenn die 

Daten von dem Empfänger für den gleichen Zweck benötigt werden, für den 

sie von der übermittelnden Stelle erhoben wurden oder gespeichert sind, 

oder wenn sie nicht personenbezogen verwendet werden sollen. Vorausset- 

zung muß allerdings auch hier sein, daß die Aufgabe, zu deren Erfüllung die 
Übermittlung erfolgt, durch Gesetz festgelegt ist. 

Bei einer stärkeren Belastung des Betroffenen kann eine Datenübermittlung 

jedoch nur dann als zulässig angesehen werden, wenn dafür eine bereich- 

spezifische gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Dies gilt etwa dann, wenn 

die Daten von dem Empfänger personenbezogen für einen anderen Zweck 

verwendet werden sollen, insbesondere wenn sie wie hier für Maßnahmen 
bestimmt sind, die den Betroffenen belasten. 

Da eine bereichspezifische gesetzliche Grundlage für die Übermittlung der 

Daten der nach der Ernahrungswirtschaftsmeldeverordnung meldepflichtigen 

Betriebe durch die Industrie- und Handelskammern nicht gegeben ist, beste- 
hen gegen eine solche Datenübermittlung daher datenschutzrechtliche 

Bedenken, wenn der Inhaber des Betriebes eine natürliche Person ist ($2 

Abs.1 DSG NW). Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines 
„Übergangsbonus“ liegen auch in diesem Fall nicht vor. 

In einer weiteren Anfrage bat mich die Vereinigung der Industrie- und 

Handelskammern um Auskunft, ob sie der Staatskanzlei die Daten der 

Unternehmen mitteilen dürfe, für die in nächster Zeit ein wichtiges Firmenju- 

biläum heranstünde. Die Staatskanzlei beabsichtigte, diese Firmen beson- 

ders zu ehren, und hatte daher um entsprechende Angaben gebeten. 

Als gesetzliche Grundlage für die Übermittlung der Daten der Unternehmen, 

die in nächster Zeit Firmenjubiläen feiern, aus der Datei der Vereinigung der 

Industrie- und Handelskammern an die Staatskanzlei kommt nur $ 11 Abs. 1 
Satz 1 DSG NW in Betracht. Danach ist die Übermittlung an öffentliche 

Stellen zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständig- 

keit der übermittelnden Stelle (1. Alternative) oder des Empfängers liegenden 
Aufgaben (2. Alternative) erforderlich ist. 
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Wie oben dargelegt, konnen nach meiner Auffassung zwar die Generalklau- 
seln der Datenschutzgesetze bei weniger schwerwiegenden Eingriffen in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung als gesetzliche Grundlage auch 
kunftig herangezogen werden. Dabei muß aber zumindest die Aufgabe, zu 
deren Erfüllung die Übermittlung erfolgt, durch Gesetz normenklar festgelegt 
sein. 

Diese Voraussetzung ıst hier nicht erfüllt. Ich halte daher die Übermittlung der 
Unternehmensdaten, soweit es sich um personenbezogene Daten und nıcht 
um Daten einer junstischen Person handelt, nur mıt Einwilligung der Betroffe- 
nen fur zulässig. Es kann durchaus Betroffene geben, die eine Ehrung nicht 
wünschen. 

Eine Industrie- und Handelskammer hatte mich gebeten, ihr meine Auffas- 
sung zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der Bitte einer Stadtverwaltung 
um Überlassung der Anschriften aller der Kammer angehörenden Unterneh- 
men in dieser Stadt mitzuteilen. Die Firmenanschriften sollten für eine 
Information der Firmen uber die Angebote der städtischen Wirtschaftsför- 
derung für die heimische Wirtschaft verwendet werden. 

Auch hier habe ich die Auffassung vertreten, daß die von der Stadtverwaltung 
erbetene Datenübermittlung, soweit es sich um personenbezogene Daten 
handelt, nur mit Einwilligung der Betroffenen zulässig ist. 

Die Übermittlung der Unternehmensanschriften kann auch in diesem Fall 
nicht auf $ 11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW gestützt werden. Zwar handelt es sich 
um einen weniger schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Die weitere Voraussetzung für eine Anwendung dieser 
Vorschrift, daß die Aufgabe, zu deren Erfüllung die Übermittlung erfolgt, 
durch Gesetz normenklar festgelegt seın muß, ist jedoch nicht erfüllt. 

Wirtschaftsförderung ist zwar heute ein fester Bestandteil der kommunalen 
Aufgabenerfüllung. Sie ist aber als Aufgabe im Gesetz nicht ausdrücklich 
festgelegt und kann nur auf die 8$ 1 und 2 der Gemeindeordnung gestützt 
werden, wonach die Gemeinden das Wohl der Einwohner in freier Selbstver- 
waltung fördern und in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Trager 
der öffentlichen Verwaltung sind. Diese Umschreibung der Aufgaben der 
kommunalen Selbstverwaltung ist zu unbestimmt, als daß sie eine Übermitt- 
lung personenbezogener Daten auf Grund der Generalklauseln der Daten- 
schutzgesetze noch rechtfertigen könnte. 

Auf Wunsch der Vereinigungider Industrie- und Handelskammern des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen haben bei mir mehrere Gespräche uber daten- 
schutzrechtliche Fragen des neuen Wirtschafts-Informationssystems der 
Industrie- und Handelskammern stattgefunden. Für das Informationssystem 
sollen Produktdaten und Export/Import-Informationen der den Kammern 
angehörenden Unternehmen in einer Datenbank gespeichert werden Die 
Datenbank soll ab Frühjahr 1986 über Btx bundesweit und über internationale 
Informationsvermittler (Hosts) weltweit zugänglich gemacht werden. 

Zum Aufbau des Informationssystems erhalten die Unternehmen von ihren 
Kammern einen Erhebungsvordruck, in dem nach den Produkten des Unter- 
nehmens gefragt wird. Der Vordruck wird mit einem Begleitschreiben ver- 
sandt, in dem das Informationssystem näher beschrieben wird. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß es nach $ 10 Abs.2 Satz 1 DSG NW 
erforderlich ist, in dem Begleitschreiben einen ausdrücklichen Hinweis auf 
die Freiwilligkeit der Datenerhebung zu geben. Darüber hinaus habe ıch 
empfohlen, auch in den Kopf des Fragebogens einen Hinweis auf die 
Freiwilligkeit der Datenerhebung aufzunehmen und die Einwilligungserklä-



rung am Schiuß des Fragebogens dahin zu erweitern, daß sie sich nicht nur 

auf die Datenübermittlung, sondern auch auf die Speicherung der Daten 

erstreckt. 

Ein Bürger hat sich dagegen gewandt, daß eine Industrie- und Handelskam- 

mer Angaben aus seiner Gewerbeanzeige unter anderem an Versiche- 

rungsgesetlschaften weitergegeben hat, obwohl er ın die Weitergabe seiner 

Daten nicht eingewilligt hatte. 

Die Kammer hat mir zu dem Vorfall mitgeteilt, daß sie Anschriften und die Art 

der wirtschaftlichen Tatigkeit von Gewerbetreibenden an andere Gewerbe- 

treibende, die ein berechtigtes Interesse darlegten, zur Anbahnung von 

Geschäftskontakten weitergebe. Bevor entsprechend verfahren werde, wür- 

den alle Gewerbetreibenden nach Eingang der Gewerbeanmeldung ange- 

schrieben und über die beabsichtigte Datenweitergabe informiert. Die 

Gewerbetreibenden, die die Weitergabe ihrer Daten nicht wünschten, erhiel- 

ten nach Eingang einer entsprechenden Mitteilung ein Sperrkennzeichen im 

Datenbestand, durch das eine Datenweitergabe ausgeschlossen sei. Ein 

solcher Sperrvermerk habe im gegebenen Fall nicht vorgelegen. 

Nach dieser Stellungnahme sieht die Kammer eine Weitergabe der Gewer- 

bedaten in den Fällen für zulässig an, ın denen die Betroffenen dieser 

Datenweitergabe nicht widersprochen haben. Dem kann ich jedoch nicht 

folgen. 

Nach $ 3 Satz t DSG NW ist die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Dritte, soweit sie nicht gesetztlich erlaubt ist, nur zulässig, wenn der Betrof- 

fene eingewilligt hat. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 

wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist; wird die 

Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist der 

Betroffene hierauf schriftlich besonders hinzuweisen ($ 3 Satz 2 DSG NW). 

Die von der Kammer angewendete „Widerspruchslösung“ bietet für den 

Betroffenen keinen gleichwertigen Schutz wie eine nach den genannten 

Vorschriften eingeholte Einwilligungserklärung. Die Schutzwirkung dieser 

Vorschriften besteht darin, daß die Zulässigkeit der Datenübermittlung im 

Gegensatz zur Widerspruchslösung von einem Tatigwerden des Betroffenen 

abhängig gemacht wird. Aus diesem Grunde halte ich die Übermittlung von 

Angaben aus der Gewerbeanmeldung zum Zwecke der Geschäftsanbah- 

nung nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Betroffenen für zulässig. 

c) Handwerkskammern und Innungen 

- Von einer Handwerkskammer bin ich um Stellungnahme zu der Frage 

gebeten worden, ob es zulässig ist, daß der Deutsche Handwerkskammertag 

(DHKT) die bei den Handwerkskammern vorliegenden Anmeldungen zur 

Zahntechniker-Meisterprüfung zentral erfaßt, um zu einer besseren Koor- 

dinierung der Anmeldungen zu gelangen. Mit dieser Maßnahme soll heraus- 

gefunden werden, wie die ungewöhnlich hohe Zahl der Anmeldungen, die 

bei einigen Handwerkskammern ganz erhebliche Wartezeiten verursacht, 

zustande kommt. Es wird vermutet, daß die Zahl der Anmeldungen künstlich 

aufgebläht ist. Viele Bewerber würden sich für die Ablegung der Meisterprü- 

fung bei verschiedenen Handwerkskammern gleichzeitig anmelden oder 

nach Ablegung der Prüfung die mehrfach vorgenommenen Anmeldungen 

nicht rückgängig machen. Die Untersuchung hätte keinerlei belastende Fol- 

gen für die Bewerber. Vielmehr könne ihre Prüfungssituation verbessert 

werden. 

Der DHKT ist eine Vereinigung der Handwerkskammern im Bundesgebiet. 

Nach dem Sitzlandprinzip finden auf seine Datenverarbeitung die für Vereini- 
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gungen der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts geltenden Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nord- 
rhein-Westfalen Anwendung ($ 1 Abs. 2 Satz 1 DSG NW), 

Nach $ 10 Abs. 1 DSG NW dürfen personenbezogene Daten gespeichert 
werden, wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Der DHKT hatnach 
&2 Satz 1 seiner Satzung die Aufgabe, die gemeinsamen Angelegenheiten 

der ihm angehörenden Kammern zu vertreten und alle gemeinsamen Aufga- 
ben wahrzunehmen, die den Kammern übertragen sind. Die zuständigen 
Handwerkskammern haben nach $ 91 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit $ 47 der 
Handwerksordnung (HwO) die Aufgabe, die Geschäfte der Meisterprüfungs- 
ausschüsse zu führen, Zur Geschäftsführung eines Prüfungsausschusses 
gehört es auch, durch geeignete organisatorische Maßnahmen einen zugı- 
gen Prüfungsablauf zu gewährleisten. Soweit dafür eine uber den Zustandig- 
keitsbereich der einzelnen Karnmer hinausgehende Koordinierung erforder- 
lich ist, kann die zentrale Erfassung der Anmeldungen zur Meisterprüfung als 
eine Aufgabe des DHKT im Sinne des $2 Satz 1 der Satzung angesehen 
werden. Zur Durchführung der beabsichtigten Untersuchung erscheint es 
erforderlich, die bei den Handwerkskammern vorliegenden Anmeldungen zur 
Zahntechniker-Meisterprüfung zentral zu erfassen. 

Die Übermittlung der Daten aus den Anmeldungen zur Meisterprüfung durch 
die meiner Kontrolle unterliegenden Handwerkskammern an den DHKT kann 
auf $11 Abs. 1 Satz 1 DSG NW gestützt werden; aus den vorstehenden 
Erwägungen kann sie als zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der 
Handwerkskammern wie auch des DHKT erforderlich angesehen werden. 
Eine Zweckentfremdung der Daten ist mit dieser Maßnahme, die der Verbes- 
serung des Prüfungsverfahrens dienen soll, nicht verbunden. Sie führt auch 
nicht zu einer Belastung der Betroffenen. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand habe ich daher gegen die zentrale 
Erfassung der Anmeldungen zur Meisterprüfung im Zahntechniker-Hand- 
werk keine durchgreifenden datenschutzrechtlichen Bedenken. 

Eine Innung für das Gebaudereiniger-Handwerk hat bei mir angefragt, ob bei 
der Innung eine zentrale Datei der bei den Innungsmitgliedern sozlalversi- 
cherungsfrei beschäftigten Mitarbeiter angelegt werden darf. Mit Hilfe 
dieser Dateı sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob solche 
Mitarbeiter bereits in einer anderen Reinigungsfirma einer versicherungs- 
freien Beschäftigung nachgehen. Nach dem Sozialversicherungsrecht hangt 
die Versicherungsfreiheit eines Beschäftigungsverhältnisses von der Höhe 
des Monatseinkommens aus allen Beschäftigungsverhältnissen und den 
insgesamt geleisteten Arbeitsstunden ab. In der Vergangenheit sei bei Fir- 
menprüfungen durch Sozıalversicherungsträger verschiedentlich festgestellt 
worden, daß versicherungsfrei geführte Arbeitnehmer auch bei anderen 
Reinigungsfirmen beschäftigt waren, obwohl die Betroffenen bei ihrer Eın- 
stellung schriftlich erklärt hätten, keiner weiteren Beschäftigung nachzuge- 
hen. In solchen Fällen hätten die Arbeitgeber zum Teil erhebliche Beträge an 
die Sozialversicherungstrager nachentrichten müssen. 

Für die Errichtung einer zentralen Datei der bei den Innungsmitgliedern 
sozialversicherungsfrei geführten Mitarbeiter durch die Innung ist eine dem 
Gebot der Normenklarheit entsprechende gesetzliche Grundlage nicht 
ersichtlich. Die Vorschriften des $ 54 Abs. 1 Satz 1 HwO und des $3 Abs. 2 
Nr. 1 Abs.4 der Satzung der Innung des Gebaudereiniger-Handwerks kon- 
nen hierfur nıcht herangezogen werden. Darin wird der Innung insbesondere 
die Aufgabe zugewiesen, die gemeinsamen gewerblichen Interessen ihrer 
Mitglieder zu fördern. Diese allgemein gehaltenen Aufgabenzuweisungen



lassen nicht mıt genügender Deutlichkeit erkennen, daß das geplante Vorha- 

ben zu den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben der Innung gehört 

und zu seiner Durchführung personenbezogene Daten von Mitarbeitern 
durch die Innung erhoben und gespeichert werden dürfen. 

Ich habe daher die Innung darauf hingewiesen, daß gegen das geplante 

Vorhaben nach dem derzeitigen Erkenntnisstand datenschutzrechtliche 

Bedenken bestehen, sofern nicht von den betroffenen Mitarbeitern eine 

wirksame Einwilligung zur Speicherung ihrer Daten bei der Innung eingeholt 

wird. Es wäre nach meiner Ansicht keine unangemessene Benachteiligung, 

wenn der Abschluß eines Arbeitsvertrages von der Erteilung einer solchen 

Einwilligung abhängig gemacht würde. 

19. Verkehrswesen 

a) Fahrerlaubnis 

- Mehrere Eingaben betrafen die Erhebung von Angaben über den Gesund- 

heltszustand des Antragstellers für eine Fahrerlaubnis. 

Ein Bürger trug vor, er habe bei der örtlich zuständigen Behörde die Erweite- 

rung seiner Fahrerlaubnis von Klasse 2 und 3 auf Klasse 1 beantragt. Die in 

dem Antrag auf Erweiterung der Fahrerlaubnis enthaltenen Fragen über den 

Gesundheitszustand habe er nicht beantwortet, da er diese Fragen nicht für 

zulässig hielt. Abgesehen davon sah er sich zur Verweigerung der Auskünfte 

berechtigt, da im Kopf des Fragebogens folgender Hinweis enthalten ist: 

„Zur Beantwortung der nachstehenden Fragen bin ich nicht verpflichtet. Von 

Amts wegen können jedoch im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes 

{8 26 Abs. 1 VwViG NW) weitere Ermittlungen durchgeführt werden.“ Wegen 

seiner Weigerung, die Gesundheitsfragen zu beantworten, habe ihm die 

Führerscheinstelle mitgeteilt, er habe ein amtsärztliches Gutachten vorzule- 

gen. Andernfalls müsse er als ungeeignet angesehen und ihm die beantragte 

Fahrerlaubnis versagt werden. Der Bürger bat mich um datenschutzrechtli- 
che Prüfung dieses Vorgehens der Behörde. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet die Befugnis 

des einzelnen, grundsatzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 

seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts 

bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Das gleiche gilt für das Grundrecht 

auf Schutz der personenbezogenen Daten nach Artikel 4 Abs. 2 der Landes- 

verfassung. 

Gesetzliche Grundlage für die Datenerhebung bei der Erteilung von Fahrer- 

laubnissen ist $ 2 Abs. 1 Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und 89 

Satz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit 

88 24 und 26 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- 

Westfalen (VwVfG NW) 

Nach & 2 Abs. 1 Satz 2 StVG setzt die Erteilung der Fahrerlaubnis voraus, daß 

keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß der Antrag- 

steller zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. Die Eignung kann 

unter anderem wegen Neigung zum Trunk oder zur Rauschgiftsucht sowie 

durch körperliche oder geistige Mängel beschränkt oder ausgeschlossen 

sein ($ 9 Satz 1 StVZO). 

Nach $ 24 Abs. 1 VwVfG NW ermittelt die Behörde den Sachverhalt von Amts 

wegen; sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen. Nach 826 Abs. 1 

VwVfG NW bedient sich die Behörde der Beweismittel, die sie nach pflichtge- 

mäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält; sie 
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kann unter anderem Auskünfte jeder Art und die schriftliche Äußerung von 
Beteiligten einholen. Nach $ 26 Abs. 2 VwVfG NW sollen die Beteiligten bei 
der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen insbesondere ihnen 
bekannte Tatsachen angeben. Eine weitergehende Pflicht, beı der Ermittlung 
des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zur Aussage, 
besteht nur, wenn sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist; dies 
ist bei der Erteilung der Fahrerlaubnis nicht der Fall. 

Nach den genannten Vorschriften darf die Behörde Ermittiungen über den 
Gesundheitszustand des Antragstellers durchführen. Hierzu darf sie dem 
Antragsteller in dem Antragsvordruck Fragen zu seinem Gesundheitszustand 
stellen, soweit diese für die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
erheblich und für den Betroffenen nicht unzumutbar sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß dıe Prüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu- 
gen dem Schutz hochrangiger Rechtsgüter wıe des Lebens und der Gesund- 
heit anderer Verkehrsteilnehmer dient. 

Eine Verpflichtung des Antragstellers zur Beantwortung der Fragen über 
seinen Gesundheitszustand besteht nach $26 Abs.2 VwVfG NW nicht. 
Allerdings muß er bei Nichtbeantwortung damit rechnen, daß die Behorde 
weitere Ermittlungen durchführen wird. 

Soweit durch die Beantwortung der Fragen zum Gesundheitszustand oder 
beı den weiteren Ermittlungen Tatsachen bekannt werden, die Bedenken 
gegen die Eignung des Antragstellers begründen, kann die Behörde dıe 
Beibringung eines amts- oder fachärztlichen Gutachtens fordern (8 12 Abs 1 
Satz 1 StVZO). Alleın die Weigerung des Antragstellers, die Fragen zu 
beantworten, läßt nach meiner Auffassung allerdings nicht den Schluß zu, 
daß Bedenken gegen seine Eignung bestehen. Die Nichtbeantwortung allein 
kann daher nicht Anlaß für das Verlangen der Behörde zur Vorlage eines 
amts- oder fachärztlichen Gutachtens sein. Eine derartige Maßnahme wäre 
nur bei konkreten Anhaltspunkten, die Bedenken gegen die Eignung begrun- 
den, gerechtfertigt. 

Allerdings könnte erwogen werden, ob die Behörde im Rahmen ihrer Ermitt- 
lungen dem Antragsteller anbieten sollte, daß er an Stelle der Beantwortung 
der Fragen zum Gesundheitszustand auch ein ärztliches (oder nach Wahl des 
Betroffenen ein amtsärztliches) Zeugnis vorlegen kann. Ein solches ärztli- 
ches Zeugnis hätte sich im Gegensatz zu einem amtsärztlichen oder 
fachärztlichen Gutachten auf die Aussage zu beschränken, daß der Antrag- 
steller geistig und körperlich uneingeschränkt oder nur eingeschränkt zum 
Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist und gegebenenfalls welche Ein- 
schränkung vorliegt. Wird eine derartige Einschränkung festgestellt, kann es 
geboten sein, in dem Zeugnis die der Einschränkung zugrunde liegenden 
ärztlichen Befunde aufzuführen. 

Sofern die Behörde diesen Weg der Prüfung der Eignung wählt, bleibt aber 
die Frage, ob die Weigerung der Vorlage des Zeugnisses für die Behörde der 
alleinige Anlaß sein darf, den Bewerber als ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen anzusehen und ihm deshalb die beantragte Fahrerlaubnis zu 
versagen. 

Ich habe hierzu den Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr um 
Stellungnahme gebeten. Dieser hat mir mitgeteilt, daß er keine Bedenken 
habe, wenn der Führerscheinbewerber seine Kraftfahrtauglichkeit durch Vor- 
lage einer ärztlichen Bescheinigung nachweist. Im ubrigen bereite der Bun- 
desminister für Verkehr eine gesetzliche Regelung unter Berucksichtigung 
datenschutzrechtlicher Belange vor, die auch die Frage nach dem Gesund- 
heitszustand des Fahrerlaubnisbewerbers einschließe.



- Eın Vormundschaftsgericht hat sich an mich gewandt, well es dıe derzeitige 

Praxis der Straßenverkehrsämter, zur Beurteilung der Eignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen die Vormundschafts- und Pflegschaftsakten der 
Gerichte anzufordern, für datenschutzrechtlich bedenklich hält. Die Straßen- 

verkehrsamter würden die Aktenanforderung nicht näher begründen, so daß 

der zuständige Richter nicht prüfen könne, welche Gesichtspunkte für diesen 
Schritt maßgeblich seien. Die Folge wäre, daß die angeforderten Akten in der 
Regel ohne eine Prüfung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen durch 
die Gerichte übersandt würden 

In meinem dritten (C.16.a), vierten (C.18.a) und funften Tätigkeitsbericht 
(C.19.a) habe ich meine datenschutzrechtliche Beurteilung zur Übermittlung 
von Erkenntnissen und Unterlagen an die zuständige Verwaltungsbehörde 
zur Beurteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen dargelegt. In 
den dort behandelten Fallen ist als gesetzliche Grundlage, die für den Eingriff 
in das Grundrecht des Betroffenen auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 
Landesverfassung erforderlich ist, $4 Abs. 1 StVG und $ 15b Abs. 1 StVZO 
herangezogen worden. Nach diesen Vorschriften hat die Straßenverkehrsbe- 
hörde die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich der Inhaber der Fahrerlaub- 
nis zum Führen von Kraftfahrzeugen als ungeeignet erweist. Um eine solche 
Entscheidung treffen zu können, ist das Straßenverkehrsamt auf die Kenntnis 
derartiger Sachverhalte angewiesen. 

Die Anfrage des Vormundschaftsgerichts sowie mehrere Beschwerden von 
Bürgern über die Weitergabe von Verfahrensakten durch die Justiz an die 
Straßenverkehrsämter geben jedoch Veranlassung, die bisherige daten- 
schutzrechtliche Beurteilung solcher Datenweitergaben unter Berücksichti- 
gung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 
zum Volkszählungsgesetz 1983 zu überprüfen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Urteil dargelegt, das Grund- 
recht auf informationelle Selbstbestimmung dürfe nur im überwiegenden 
Allgemeininteresse durch eine verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage 
eingeschränkt werden, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit 
entsprechen muß. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den 
Grundsatz der Verhältnismaßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische 
und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer 

Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken. 

Nach diesen Grundsätzen konnen bei der Beurteilung der Eignung zum 

Führen von Kraftfahrzeugen die Vorschriften des $4 Abs. 1 StVG, 8 15b 

Abs. 1 StVZO nach meiner Auffassung nicht mehr als ausreichende gesetz- 

liche Grundlage für eine zweckentfremdete Verwendung der personenbezo- 

genen Daten, die in anderen Bereichen staatlichen Handelns über den 

Betroffenen gesammelt worden sind, angesehen werden. Hierfür ermangelt 

es $4 Abs.1 StVG und $ 15b Abs.1 StVZO bereits an der erforderlichen 

Normenklarheit. Das Gebot der Normenklarheit verlangt, daß sich aus der 

Gesetzesvorschrift die Voraussetzungen und der Umfang der Einschränkung 

klar und für den Bürger erkennbar ergeben (BVerfGE 65, 1, 44). In den hier 

angesprochenen Fällen geht es meist um sehr sensible Daten, zum Beispiel 

aus Unterbringungsverfahren nach dem Psychischkrankengesetz, aus Ver- 

fahren wegen Anordnung einer Pflegschaft oder Entmündigung oder aus 

Strafverfahren. Der Eingriff in das Recht des Betroffenen auf informationelle 

Selbstbestimmung, der sich aus einer Verwertung dieser Erkenntnisse für 

andere Verwaltungszwecke ergibt, ist daher besonders einschneidend. Vor- 

schriften, die lediglich Aufgabenzuweisungen ohne Regelung der für die 

Erfüllung der Aufgabe erforderlichen Befugnisse zu Informationseingriffen 
enthalten, wie $4 Abs 1 StVG und $ 15b Abs. 1 StVZO, können als gesetz- 
liche Grundlage für solche Eingriffe nicht mehr ausreichen. Auch Vorschriften 
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über ein Akteneinsichtsrecht wie $34 Abs.1 FGG und 8299 Abs.2 ZPO, 
soweit sie in entsprechender Anwendung für Datenubermittlungen an offent- 
liche Stellen herangezogen werden, entsprechen nach meiner Auffassung 
nicht den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen 

Bereits die fehlende Normenklarheit der Vorschriften erfordert hier nach 
meiner Auffassung ein Tätigqwerden des Gesetzgebers. Aber auch unabhän- 
gig hiervon erscheint es mit Rücksicht auf die Erheblichkeit des Eingriffs in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei einer Übermittlung von 
personenbezogenen Daten etwa aus Unterbringungsverfahren nach dem 
Psychischkrankengesetz oder aus Pflegschafts- und Entmundigungsverfah- 
ren geboten, daß der Gesetzgeber diesen Komplex neu regelt. 

Für eine begrenzte Übergangszeit könnten nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 33, 12, 347; 41, 267) 84 Abs. 1 StVG 
und $15b Abs. 1 StVZO in bestimmten Fällen weiterhin als gesetzliche 
Grundlage für die Übermittlung von Erkenntnissen und Unterlagen an die 
zuständige Verwaltungsbehörde zur Beurteilung der Eignung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen herangezogen werden. Hierzu muß Jedoch nach meiner 
Auffassung zumindest durch entsprechende Verwaltungsvorschriften sicher- 
gestellt sein, daß eine Berücksichtigung des Persönlichkeitsrechts des 
Betroffenen soweit wie möglich gewährleistet und dieses nur nach sorgfälti- 
ger Abwägung mit dem Allgemeininteresse zugunsten eines höherrangigen 
Rechtsguts zurückgestellt wird. 

Eine solche vorläufige Regelung durch Verwaltungsvorschriften erscheint mir 
insbesondere vordringlich für Ersuchen der für die Entziehung der Fahrer- 
laubnis zuständigen Behörde auf Gewährung von Einsicht in Verfahrensakten 
im Wege der Amtshilfe. Dabei müßte nach meiner Auffassung auch vorgese- 
hen sein, daß dem Betroffenen in der Regel zuvor Gelegenheit gegeben 
wird, sich zur beabsichtigten Akteneinsicht zum Zweck der Beurteilung 
seiner Eignung zur Führung von Kraftfahrzeugen zu außern. Auf jeden Fall ist 
sicherzustellen, daß dıe erlangten Daten unter strikter Beachtung des Erfor- 
derlichkeitsgrundsatzes nur bei Vorliegen besonders gewichtiger Gründe 
zum Zwecke der Beurteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
übermittelt werden. 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Straßen- 
verkehrsgesetzes (Bundestagsdrucksache 10/4490) zur Beratung vorgelegt, 
der die Rechtsgrundlage für die Einführung eines Führerscheins auf Probe 
für Fahranfänger schaffen soll. Darin ist vorgesehen, daß sich jeder Fahran- 
fänger in den ersten zwei Jahren nach Erwerb der Fahrerlaubnis besonders 
zu bewähren hat. Diese Zeit soll deshalb als Probezeit gelten. Von mangeln- 
der Bewährung eines Fahranfängers wird ausgegangen, wenn dieser wäh- 
rend der Probezeit erhebliche oder wiederholte Verkehrsverstöße begeht. 
Die Verkehrsverstöße werden zu diesem Zweck nach ihrer Schwere gewich- 
tet, Bei Nichtbewährung innerhalb der Probezeit sind - je nach Haufigkeit der 
begangenen Verkehrsverstöße — als Maßnahmen die Teilnahme an einem 
Nachschulungskurs, die Wiederholung der theoretischen Fahrerlaubnispru- 
fung oder die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Eignungsgut- 
achtens vorgesehen. Zur Teilnahme an einem Nachschulungskurs soll bei- 
spielsweise bereits derjenige verpflichtet sein, der innerhalb der Probezeit 
eine gewichtige oder zwei einfachere Verkehrsverstöße begangen hat. Die 
Maßnahmen sollen von den örtlichen Straßenverkehrsbehörden veranlaßt 
und über das Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 
gesteuert werden. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, beim KBA ein Register 
der Fahranfänger für dıe Dauer der Probezeit zu führen. Durch Abgleich mit 
diesem Register wird bei der Eintragung eines Verkehrsverstoßes in das 
Verkehrszentralregister festgestellt, ob die einzutragende Straftat oder Ver-



kehrsordnungswidrigkeit von einem Fahranfanger innerhalb der Probezeit 

begangen wurde. In diesen Fallen erfolgt von Amts wegen eine Unterrichtung 

der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. 

Die Speicherung der Daten der Führerscheinneulinge beim KBA ist ein 

Eingriff in das Grundrecht der Betroffenen auf Datenschutz und in ihr Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung. Der Gesetzgeber muß entscheiden, 

ob er einen solchen Eingriff im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit 

für geboten hält. Hierbei ist zu prüfen, ob der Zweck — nämlich frühzeitig das 

Fahrverhalten noch nicht geeigneter Führerscheininhaber durch abgestufte 

Maßnahmen zu verbessern — gegenüber dem Datenschutzinteresse des 

Betroffenen überwiegt. 

Die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Wirkung hängt wesentlich davon 

ab, daß die Nachschulung wie auch die weiteren Maßnahmen möglichst „der 

Tat auf dem Fuße folgend“ angeordnet werden, weil erfahrungsgemäß dann 

die Motivation für eine Änderung der Einstellung und des Verhaltens zu einer 

unauffälligen, risikolosen Verkehrsteilnahme am stärksten ist. Diese Grund- 

sätze können nur verwirklicht werden, wenn das Kraftfahrt-Bundesamt ein- 

deutig und in jedem Fall einer Eintragung in das Verkehrszentralregister 

feststellen kann, ob die Zuwiderhandlung von einem Fahranfänger während 

der Probezeit begangen wurde, und wenn die für die Anordnung der Nach- 

schulung oder der weiteren Maßnahmen zuständige Behörde schnell unter- 

richtet wird. Dies setzt voraus, daß das Kraftfahrt-Bundesamt Angaben über 

alle Fahranfanger speichert. 

Ein besseres Verfahren, um die frühzeitige Nachschulung zu erreichen, ist 

bisher nicht bekannt. Es wurden zwar andere Verfahren vorgeschlagen, bei 

denen auf die Speicherung von Daten aller Fahranfänger verzichtet werden 

kann. Diese Verfahren haben jedoch Nachteile. Wenn nach dem einen 

Vorschlag die Eignung des Fahranfängers erst nach Ablauf der Probezeit 

überprüft wird, wird die Wirkung einer frühzeitigen Nachschulung bereits 

nach den ersten Verstößen nicht erreicht. Nach dem anderen Vorschlag sind 

umfangreiche Nachermittlungen über den Zeitpunkt der Erteilung des Füh- 

rerscheins notwendig, wenn bei einem Verstoß der Führerschein nicht vorge- 

legt wird. Der erste Vorschlag ist mit dem Zweck des Gesetzesvorhabens 

nicht vereinbar, und gegen die Nachermittlungen bestehen datenschutz- 

rechtliche Bedenken. Denn diese Ermittiungen können für die Betroffenen 

belastender sein, als eine Speicherung aller Führerscheininhaber auf Probe 

in einer Datei. 

b) Kraftfahrzeugzulassung 

Der von den Fraktionen der CDU/CSU und der FDP im Deutschen Bundes- 

tag eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdaten- 

schutzgesetzes, des Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Bundesverfas- 

sungsschutzgesetzes und des Straßenverkehrsgesetzes (Bundestagsdruck- 

sache 10/4737) enthält Regelungen über die Verarbeitung der bei der 

Kraftlahrzeugzulassung erhobenen Daten in den örtlichen Fahrzeugregistern 

und in dem beim KBÄ in Flensburg geführten Zentralen Fahrzeugregister 

einschließlich der Nutzung dieser Daten im Rahmen des von dem KBA 

entwickelten „Zentralen Verkehrs-Informations-Systems (ZEVIS)”. Zu 

einem früheren Entwurf für solche Regelungen habe ich in meinem sechsten 

Tätigkeitsbereich (C.17.a) Stellung genommen. 

Die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Register beim KBA und bei 

den örtlichen Zulassungsstelien ist grundsätzlich zu begrüßen; sie entspricht 

langjährigen Forderungen der Datenschutzbeauftragten und ist nach dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz 1983 unab- 
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c) 

weisbar geworden. Gegen die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Rege- 
lungen bestehen jedoch in eınigen wesentlichen Punkten Bedenken. 

Wie im sechsten Tatigkeitsbericht dargelegt, ist insbesondere bedenklich, 
daß der Gesetzentwurf die automatisierte Erschließung der im Zentralen 
Fahrzeugregister gespeicherten Daten über die Personalien der Kraftfahr- 
zeughalter durch Polizeidienststellen ohne sachliche und regionale 
Beschränkung zuläßt (P-Anfrage). Ebenso müssen die aufgeführten Beden- 
ken gegen den vorgesehenen Fahndungsabgleich sowie gegen die Über- 
mittlung der Daten zur Durchsetzung beliebiger, nicht verkehrsbezogener 
Ansprüche öffentlich-rechtlicher Natur (nunmehr allerdings oberhalb einer 
Bagatellgrenze von 1000 Deutsche Mark) aufrechterhalten werden. 

Die vorgesehene Einsichtnahme der Polizei in die örtlichen Fahrzeugregister 
(„Schlüssellösung“) ist als Dauerregelung nicht vertretbar, da der Umfang 
der Einsichtnahme praktisch nicht kontrollierbar ist. Außerhalb der Dıenst- 
stunden der örtlichen Zulassungsstelle kann die Polizei die für ihre Aufgaben- 
erfüllung notwendigen Informationen in eilbedurftigen Fallen beim KBA ein- 
holen. Erforderlichenfalls sind die dafür notwendigen Voraussetzungen beim 
KBA zu schaffen. 

Personenbeförderung 

Ein Taxiunternehmer hat mich um datenschutzrechtliche Prüfung der Praxıs 
des Genehmigungsverfahrens für die Ausübung des Gelegenheitsverkehrs 
mit Taxen (Kraftdroschken) nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
gebeten. Er wendet sich dagegen, daß durch die vor der Entscheidung über 
den Antrag zu hörende Industrie- und Handelskammer eine unzulässige 
Ausforschung der Verhältnisse des Antragstellers erfolge. Insbesondere 
dürfe sie anläßlich der Anhörung die Antragsteller nicht routinemaßig zu 
einem Gesprach einladen Falls eın Erscheinen des Antragstellers gewunscht 
werde, müsse die Kammer auf die Freiwilligkeit seiner Teilnahme an dem 
Gespräch hinweisen. 

Nach $ 14 Abs. 1 Nr.5 PBefG ist vor der Entscheidung über den Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung zum Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwa- 
gen nach den 8847, 48, 49 Abs.4 PBefG unter anderem die für den 
Betriebssitz des Unternehmers zuständige Industrie- und Handelskammer 
gutachtlich zu hören. 

Obwohl die Voraussetzungen fur dıe Genehmigung in erster Linie vom 
Antragsteller gegenüber der Genehmigungsbehörde darzulegen sind (vg! 
auch $ 12 Abs.2 PBefG), muß davon ausgegangen werden, daß sich die 
Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer auf alle Tatsachen und 
rechtlichen Gesichtspunkte erstrecken kann, die für die Erteilung oder Versa- 
gung der beantragten Genehmigung wesentlich sind oder wesentlich sein 
konnen, insbesondere also auf die für die Beurteilung der Voraussetzungen 
des $ 13 Abs. i Satz 1 PBefG einschlagigen Gesichtspunkte (vgl. Bidinger, 
Personenbeförderungsrecht, 2. Aufl., $14 Anm.3). Denn der Zweck des 
Anhörverfahrens ist es, der Genehmigungsbehorde eine verbreiterte sachlı- 
che Grundlage für die Beurteilung des Antrags im Hinblick auf die personel- 
ten und betrieblichen Voraussetzungen sowıe die öffentlichen Verkehrsinter- 
essen zu geben. 

Dabei ist davon auszugehen, daß die Industrie- und Handelskammer im 
Anhörungsverfahren in erster Linie gehalten ist, ihr bekannte Tatsachen uber 
den Antragsteller der Genehmigungsbehörde mitzuteilen. Inwieweit daruber 
hinaus die Industrie- und Handelskammer im Anhörungsverfahren eigene 
Ermittlungen vornehmen und dabei den Antragsteller zu einem Gesprach 
bitten darf, richtet sich nach dem Verhaltnismäßigkeitsgrundsatz. Jedenfalls



darf die Teilnahme an einem solchen Gespräch und die Beantwortung dabei 

gestellter Fragen durch den Antragsteller nur auf freiwilliger Grundlage 

erfolgen. Hierauf muß von der Industrie- und Handelskammer beı der Einla- 

dung zu dem Gespräch nach $ 10 Abs 2 Satz 1 DSG NW unmißverständlich 

hingewiesen werden. 

im übrigen sind nach dem Verhaltnismäßigkeitsgrundsatz eigene Ermittlun- 

gen der Industrie- und Handelskammer dann unzulassig, wenn sie zu einer 

unter den gegebenen Umstanden unzumutbaren Belastung des Antragstel- 

lers führen. Danach wird die Einladung zu einem Anhörungsgespräch bei der 

Wiedererteilung von Genehmigungen nicht regelmäßig in Frage kommen. 

In der gleichen Beschwerde wurde die Zulässigkeit der Erhebung von 

Angaben über das Vermögen des Antragstellers in einer Beilage zum 

Antrag auf Erteilung der Genehmigung für einen Verkehr nach dem Perso- 

nenbeförderungsgesetz bezweifelt. 

Der von der Genehmigungsbehörde verwendete Vordruck entspricht im 

wesentlichen dem Formular, das vom Bundesminister fur Verkehr zusammen 

mit den zuständigen obersten Landesbehörden für den entgeltlichen oder 

geschäftsmäßigen Straßenpersonenverkehr entwickelt worden ist (Verkehrs- 

blatt 1981 S. 299). Dieser als Empfehlung gefaßte Erlaß des Bundesministers 

für Verkehr ist selbst keine Rechtsgrundlage fur die Datenerhebung. Als 

gesetzliche Grundlage der ın dem Vordruck vorgesehenen Datenerhebung 

kornmen die Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes in Betracht. 

Nach $ 13 Abs. 1 Nr. 1 PBefG darf die Genehmigung für einen Verkehr nach 

dem Personenbeförderungsgesetz nur erteilt werden, wenn die Sicherheit 

und die Leistungsfähigkeit des Betriebs gewahrleistet sind. Der Grund dafür, 

daß der Gesetzgeber in $13 Abs.1 Nr.1 PBefG die Sicherheit und Lei- 

stungsfähigkeit des Betriebs zur Genehmigungsvoraussetzung macht, ist 

auch darin zu sehen, daß bei Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen Nach- 

teile bei der Ausübung des Gewerbes, etwa durch einen mangelhaften 

Wartungs- und Sicherheitszustand der Fahrzeuge zu befürchten sind. 

Zur Prüfung dieser Voraussetzungen sind dem Genehmigungsantrag Unter- 

lagen beizufügen, die eın Urteil über die Sicherheit und Leistungsfähigkeit 

des Betriebs ermöglichen ($ 12 Abs. 2 PBefG). Zu der Erhebung von Anga- 

ben über die Sicherheit und Leistungsfänigkeit des Betriebs hat das Oberver- 

waltungsgericht Münster in seiner Entscheidung (OVG Münster in Verkehrs- 

recht-Sammiung 29, 388) klargestellt, daß der Bewerber um eine Verkehrs- 

genehmigung darzutun und zu belegen hat, daß inm das für die Betriebsein- 

richtung und Betrießsfortführung erforderliche Kapital auch tatsächlich zur 

Verfügung steht. 

Es besteht jedoch keine gesetzliche Verpflichtung eines Antragstellers, die 

Beilage auszufullen. Denn eine solche Verpflichtung des Bürgers zur Angabe 

bestimmter personenbezogener Daten kann nach dem Urteit des Bundesver- 

fassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz 1983 nur dann aus einer gesetz- 

lichen Vorschrift hergeleitet werden, wenn diese dem Gebot der Normenklar- 

heit entspricht. Danach muß der Bürger aus der Vorschrift selbst ersehen 

können, welche Daten von ihm anzugeben sind. Diese Voraussetzung erfül- 

len die 88 12 Abs. 2 und 13 Abs. 1 Nr. t PBefG im Hinblick auf die Daten der 

Beilage nicht. Durch $ 12 Abs. 2 PBefG wird lediglich festgelegt, daß es dem 

Antragsteller obliegt, Über die allgemeine Mitwirkungspflicht nach & 26 Abs. 2 

VwVfG NW hinaus solche Unterlagen beizubringen, die ein Urteil über die 

Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs ermöglichen. Will er dafür 

nicht die Beilage ausfüllen, so hat er andere Unterlagen vorzulegen, die ein 

Urteil der Genehmigungsbehörde über die Sicherheit und Leistungsfähigkeit 

seines Betriebs ermöglichen. Die Genehmigungsbehörde, die nach dem 
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Verwaltungsverfahrensgesetz den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt 
(8 24 Abs. 1 VwVfG NW) und sıch dabei der Beweismittel bedient, die sıe 
nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforder- 
lich hält ($ 26 Abs. 1 VwvfG NW), hat den Antragsteller gegebenenfalls darauf 
hinzuweisen, durch welche andere Unterlagen dies erfolgen kann. 
Wie auch durch die Eingabe deutlich geworden ist, bestehen uber die 
Rechtslage für das Ausfüllen der Beilage zum Antrag auf Erteilung der 
Genehmigung für einen Verkehr nach dem Personenbeforderungsgesetz 
Unklarheiten. ich habe daher dem Minister für Stadtentwicklung, Wohnen 
und Verkehr empfohlen, gemäß 8 10 Abs. 2 Satz 1 DSG NW in der Beilage 
auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung sowie darauf hinzuweisen, daß 
die Beilage nur eine von der Behörde angebotene Form für die Ermittlung der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Verkehrs nach dem 
Personenbeförderungsgesetz ist, daß aber eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Eintragung der Angaben in die Beitage nicht besteht. 

Ein solcher Hinweis könnte wıe folgt lauten: 

„Nach $ 12 Abs.2 PBefG sind dem Genehmigungsantrag Unterlagen beizu- 
fügen, die ein Urteil über die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs 
ermöglichen. Dies kann durch die in der Beilage zum Antrag vorgesehene 
Vermögensübersicht erfolgen. Falls Sie nicht bereit sind, diese Angaben zu 
machen, müssen Sie durch andere geeignete Unterlagen belegen, daß Ihnen 
das für die Betriebseinrichtung und Betriebsfortführung erforderliche Kapital 
tatsächlich zur Verfügung steht." 

In einem anderen Fall hat mir ein Taxifahrer eine Ablichtung der von einem 
Gesundheitsamt ausgestellten amtsärztlichen Zeugnisse über die Eignung 
zur Führung von Kraftfahrzeugen für sich und seine Ehefrau zugeleitet. In 
seiner Eingabe wendet sich der Bürger dagegen, daß in diesen für das 
Straßenverkehrsamt bestimmten amtsärztlichen Zeugnissen detaillierte 
Angaben über die Gesundheitsverhältnisse enthalten sind. Insbesondere 
wird von ihm bezweifelt, daß die in den amtsärztlichen Zeugnissen im 
einzelnen aufgeführten Angaben zu seinen Kriegsverletzungen und den 
Geburten seiner Ehefrau, die dem untersuchenden Amtsarzt im Vertrauen 
auf die ärztliche Schweigepflicht gemacht worden seien, zum Nachweis der 
geistigen und körperlichen Eignung erforderlich sind. 

Nach Artikel 4 Abs. 2 der Landesverfassung wie auch nach Artikel 2 Abs. 1 ın 
Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes bedarf die Weitergabe 
personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen, sofern keine Einwillı- 
gung des Betroffenen vorliegt, einer gesetzlichen Grundlage; dabei ist der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 

Zwar findet beı der Erteilung einer behördlichen Bescheinigung mit perso- 
nenbezogenen Daten an den Betroffenen zum Zweck der Vorlage beı einer 
anderen Behörde keine Weitergabe durch die öffentliche Stelle statt. Da der 
Betroffene in seiner Entscheidung, ob er von der Bescheinigung Gebrauch 
macht und dadurch selbst Daten offenbart, einem Zwang unterliegt, kommt 
dieser Vorgang einer Weitergabe personenbezogener Daten durch eine 
öffentliche Stelle gleich. 

Nach $ 15 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a StVZO wird die Geltungsdauer der Fahrer- 
laubnis zur Fahrgastbeförderung auf Antrag des Inhabers jeweils bıs zu drei 
Jahren verlangert, wenn der Antragsteller unter anderem seine geistige und 
körperliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachweist. Nach 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz darf das amtsärztliche Zeugnis nur sol- 
che Angaben enthalten, die die Behörde für ihre Entscheidung über die 
Verlängerung der Geltungsdauer der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
unbedingt benötigt. Hierfür reicht es nach meiner Auffassung aus, wenn das



Zeugnis lediglich die Aussage enthält, daß der Inhaber der Fahrerlaubnis zur 

Fahrgastbeforderung geistig und korperlich uneingeschränkt oder nur einge- 

schränkt geeignet ist und gegebenenfalls welche Einschränkung vorliegt. 

Wird eine derartige Einschränkung festgestellt, kann es geboten sein, in dem 

Zeugnis die der Einschrankung zugrunde liegenden ärztlichen Befunde 

aufzuführen. 

Ich habe dem Gesundheitsamt empfohlen, die Angaben in einem zur Vorlage 

bei einem Straßenverkehrsamt bestimmten amtsärztlichen Zeugnis auf sol- 

che Daten zu beschränken, die das Straßenverkehrsamt für seine Entschei- 

dung über die Verlängerung der Geitungsdauer einer Fahrerlaubnis wissen 

muß. 

20.Umweltschutz 

- Durch Gesetz vom 19. März 1985 (GV. NW. S.255) wurde in die Verfassung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ein neuer Artikel 29a eingefügt, der die 

natürlichen Lebensgrundlagen und die Umwelt unter den Schutz des Landes, 

der Gemeinden und Gemeindeverbände stellt. Diese Verfassungsvorschrift 

enthält eine Staatszielbestimmung und ist insbesondere bei der Ermessens- 

ausübung von Gesetzgebung und Verwaltung von Bedeutung. Subjektiv- 

öffentliche Rechte des einzelnen werden durch die Vorschrift nicht be- 

gründet. 

Auch Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 4 Abs. 2 der 

Landesverfassung sowie in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

nach Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 

können nicht unmittelbar auf die Vorschrift gestützt werden. Das Staatsziel 

Umweltschutz kann jedoch ein überwiegendes Allgemeininteresse begrün- 

den, das Voraussetzung fur die Zulassung von Eingriffen in diese Grund- 

rechte durch den Gesetzgeber ist. 

Von Umweltschützern ist verschiedentlich geltend gemacht worden, daß es 

sich bei der Durchsetzung von Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes 

als hinderlich erweise, wenn die zuständigen Stellen es unter Berufung auf 

die Vorschriften des Datenschutzes ablehnten, bestimmte „Umweltdaten“ 

bekannt zu geben (vgl. sechster Tatigkeitsbericht, C.18; Kleine Anfrage 109, 

Drucksache 10/197). 

Die genannten Grundrechte verbürgen naturlichen Personen ein unmittelba- 

res Recht auf Schutz der Daten, die ihnen zugeordnet werden können. Ein 

Eingriff in diese Grundrechte bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die dem 

Gebot der Normenklarheit entsprechen und den Verhältnismäßigkeitsgrund- 

satz beachten muß. 

Wie die Landesregierung in ihrer Antwort auf die erwähnte Kleine Anfrage 

(Drucksache 10/574) ausgeführt hat, muß der Ausgleich im Spannungsver- 

hältnis zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem infor- 

mationellen Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen durch den Bundes- und 

Landesgesetzgeber getroffen werden. Soweit sich herausstellen sollte, daß 

die bestehende Rechtslage den notwendigen Umweltschutz behindere, 

werde die Landesregierung entsprechende Initiativen ergreifen. Diese Initia- 

tiven könnten sich sowohl auf die Änderung landesrechtlicher Vorschriften 

als auch auf entsprechende Schritte im Bundesrat beziehen. 

Soweit hierbei die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt, der Eingriff also zur 

Erreichung des Ziels geeignet und erforderlich sowie für den Betroffenen 

zumutbar ist, werden hiergegen aus der Sicht des Datenschutzes keine 

Einwendungen zu erheben sein. 
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- Die Eingabe eines Bürgers betraf den Schutz personenbezogener Daten ın 
einem ımmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Die Genen- 
migungsbehörde hatte in einem auf die Erteilung eines Vorbescheides nach 
&9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) gerichteten Verfah- 
ren dem Antragsteller den Inhalt der erhobenen Einwendungen dadurch 
bekanntgegeben, daß sie ıhm Ablichtungen der Schreiben und der Unter- 
schriftenlisten der Einwender übersandt hatte. Hierdurch erhielt der Antrag- 
steiler Kenntnis von Namen und Anschriften der Einwender. Unter diesen 
befanden sich Betriebsangehorige des antragsteilenden Betriebes. Der Bür- 
ger teilte mit, der Antragsteller habe die Einwendungen unter anderem auch 
daraufhin ausgewertet, welcher Einwender Betriebssangehöriger sei. Der 
Bürger befürchtete ein erhebliches Arbeitsplatzrisiko fur diese Einwender 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren richtet sich nach 
den Vorschriften des $ 10 Abs. 1 bis 8 BImSchG. Diese gelten nach 810 
Abs.9 BImSchG entsprechend für dıe Erteilung eines Vorbescheides. Die 
Grundsatze des Genehmigungsverfahrens sind in der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 9. BImSchV — 
geregelt 

Nach $ 12 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV ist der Inhalt der Einwendungen dem 
Antragsteller bekanntzugeben. In der Verwaltungspraxis der Genehmigungs- 
behörden wird diese Vorschrift so angewendet, daß dem Antragsteller In aller 
Regel Abschriften oder Ablichtungen der Einwendungen übersandt werden. 
Ich habe gegen diese Verfahrensweise datenschutzrechtliche Bedenken 
erhoben. Die Weitergabe der Namen und Anschriften von Personen, dıe 
Einwendungen gegen die Erteilung eines Vorbescheides nach $ 9 BImSchG 
erhoben haben, ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz und das 
Recht auf informationelie Selbstbestimmung der Betroffenen. Er bedarf einer 
gesetzlichen Grundiage, die dem Gebot der Normenklarheit entsprechen 
und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten muß Eine generelle Wei- 
tergabe von Namen und Anschriften der Einwender könnte nur dann auf die 
Vorschrift des $ 12 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV gestützt werden, wenn sıe 
fur den Bürger klar und erkennbar die Zulässigkeit der Weitergabe dieser 
Daten vorsehen würde Das ist aber nicht der Fall. 

Darüber hinaus würde eine generelle Weitergabe der Namen und Anschriften 
aller Einwender auch gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen. 
Dieser gebietet, die Weitergabe auf die Falle zu beschränken, in denen die 
Kenntnis der Daten zur Erfüllung des Zwecks des $ 12 Abs.2 Satz 1 der 
9. BlmSchV erforderlich ist. 

Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft hat in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, in der Praxis ließe sich haufig erst aus 
der Anschrift auf die Lage eines Nachbargrundstucks, die mögliche Betrof- 
fenheit und damit den Aussagegehalt der Einwendung zuruckschließen. In 
derartigen Fällen sei die Übersendung einer vollständigen Ablichtung des 
Einwendungsschreibens erforderlich, wenn nicht die Berücksichtigung als 
Einwendung unterbleiben solle. 

Fur die Falle, in denen dies zutrifft, mag es zur sachgerechten Vorbereitung 
des Erörterungstermins erforderlich sein, dem Antragsteller bekanntzuge- 
ben, wo und bei wem schädliche Auswirkungen seiner Anlage befurchtet 
werden. Die Bekanntgabe muß jedoch auf solche Fälle beschränkt bleiben, in 
denen es nach dem Zweck der Vorschrift zweifelsfrei ist, daß der Antragstel- 
ler bereits zu diesem Zeitpunkt die Daten zu einer sachgerechten Vorberei- 
tung des Erörterungstermins benötigt. 

Nur in diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, daß die in 812 Abs.2



Satz 1 der 9. BImSchG vorgesehene Bekanntgabe des „Inhatts“ der Einwen- 
dungen auch die Anschrift und, soweit erforderlich, des Namens eines 
Einwenders umfaßt. Denn bei der Auslegung von Rechtsvorschriften ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts derjenigen Interpreta- 

tion der Vorzug zu geben, die den Grundrechten — hier dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung - zu einer großtmöglichen Wirksamkeit 
verhilft. Gerade bei Einwendungen, die von Betriebsangehörigen eınes 
Antragstellers erhoben werden, sind deren besonders schutzwürdige 
Belange im Einwendungsverfahren zu beachten. Eine Verfahrensweise, 
wonach generell dem Antragsteller Ablichtungen der Einwendungen sowie 
der Unterschriftenlisten übersandt werden, ıst damit nicht vereinbar. 

Darüber hinaus vertritt der Minister für Umwelt, Raumordnung und Umwelt- 
schutz die Auffassung, aus $29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nord- 
rhein-Westfalen (VwVfG NW) und aus den 88 99 und 100 der Verwaltungsge- 
richtsordnung (VwGO) könne der allgemeine Rechtsgrundsatz abgeleitet 
werden, in einem rechtstörmlichen Verfahren hätten Beteiligte keinen 
Anspruch darauf, daß ihre Identität gegenüber anderen am Verfahren Betei- 
ligten verborgen bleibt. 

Ein solcher allgemeiner Rechtsgrundsatz würde jedoch den Anforderungen 
des Volkszählungsurteils an die erforderliche gesetzliche Grundlage für 
einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht ent- 
sprechen. Die an dem Verfahren Beteiligten können den genannten Rechts- 
vorschriften einen derartigen Umfang der Einschränkung ihres Grundrechts 
nicht entnehmen. Darüber hinaus würde der verfassungsrechtliche Grund- 
satz der Verhältnismäßigkeit (Eignung und Erforderlichkeit zur Erreichung 
des Zwecks, Zumutbarkeit für den Betroffenen} nicht beachtet. 

Weder die Verpflichtung, den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betref- 
fenden Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder 
Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist (829 VwViG NW), 
noch das Recht der Beteiligten auf Einsicht ın die dem Gericht vorgelegten 
Akten (8100 VwGO) rechtfertigt es, dem Antragsteller bereits bei der 
Bekanntgabe des Inhalts der Einwendungen nach $ 12 Abs.2 Satz 1 der 
9.BlmSchV die Namen und Anschriften der Einwender von Amts wegen 
mitzuteilen. Soweit die Mitteilung dieser Angaben nicht im Einzelfall für eine 
sachgerechte Vorbereitung des Erörterungstermins erforderlich ist, muß den 
Einwendern die Möglichkeit erhalten bleiben, bis zum Erörterungstermin ihre 
Einwendungen zurückzunehmen, ohne daß die Behörde ihre Identität gegen- 
über dem Antragsteller aufdeckt. 

21.Öffentliche Unternehmen 

a) Kreditinstitute 

— In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.19.a) hatte ich im Zusammenhang 
mit der Neuregelung für das Bankauskunftsverfahren darauf hıngewiesen, 
daß auch die bisherige Schufa-Klausel geändert werden müsse. Der Bun- 
desgerichtshof hat inzwischen in dem Urteil vom 19. September 1985 (NJW 
1986, 46) entschieden, daß die bisher allgemein von den Kreditinstituten 
verwendete Schufa-Klausel gegen $9 des Gesetzes zur Regelung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt und daher unzulas- 
sig ist. In dem Urteil weist der Bundesgerichtshof jedoch zugleich darauf hin, 
daß sich die Berechtigung der einem Kreditinformationssystem angeschlos- 
senen Bank, gespeicherte Daten über Rechtsnatur, Anzahl und Höhe einge- 
gangener Verpflichtungen wie auch über Art und Zeitraum ıhrer Tilgung zu 
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übermitteln, aus $ 24 Abs. 1 BDSG (gleichlautend mit $ 20 Abs. 1 DSG NW) 
ergeben kann, weil das Ziel eines solchen Informationssystems, potentiellen 
Kreditgebern die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Kreditbewerbers zu 
erleichtern, im Interesse sämtlicher Beteiligten liegt 

Bereits vor diesem Urteil hatten die Vertreter der obersten Aufsichtsbehör- 
den für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich und der Datenschutz- 
beauftragten des Bundes und der Länder zusammen mit der Kreditwirtschaft 
Beratungen über eine ‚Neugestaltung des Schufa-Verfahrens und der 
Schufa-Klausel aufgenommen. Diese Verhandlungen konnten im März 1986 
abgeschlossen werden. 

Mit der neuen Schufa-Klausel wırd dem Kunden nunmehr eine umfangreiche 
Information über die Speicherung und Übermittlung seiner Daten in dem 
Schufa-System gegeben. So lautet die von den Sparkassen verwendete 
Schufa-Klausel auf Kontoeröffnungsantragen künftig wie folgt: 

Ich/Wir willige(n) ein, daß das Kreditinstitut der für meinen/unseren 
Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für 
allgemeine Kreditsicherung) Daten über die Beantragung, die Aufnahme 
und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt. 

Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten auf- 
grund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Scheckkartenmißbrauch 
durch den rechtmäßigen Karteninhaber, Scheckrückgabe mangels Dek- 
kung, Wechselprotest, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener For- 
derung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese Mel- 
dungen dürfen nach dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinsti- 
tuts, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erfor- 
derlich ist und dadurch meine/unsere schutzwürdigen Belange nicht 
beeinträchtigt werden. 

Soweit hiernach eine Übermittlung erfolgen kann, befreie(n) ich/wir das 
Kreditinstitut zugleich vom Bankgeheimnis. 

Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditin- 
stituten, Leasinggesellschaften, Einzelhandels-, Versandhandels- und 
sonstige Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder Warenkredite an 
Konsumenten geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von Kunden geben zu können. Sie stellt diese Daten ihren Vertragspart- 
nern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der 
Datenubermittiung glaubhaft darlegen. Die SCHUFA übermittelt nur 
objektive Daten ohne Angabe des kontoführenden Instituts; subjektive 
Werturteile, persönliche Einkommens- und Vermögensverhaltnisse sind 
ın SCHUFA-Auskünften nicht enthalten. 

Ich kann/Wir konnen Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns 
betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Die Adresse der SCHUFA 
kautet: 

Ich/Wir willige(n) ein, daB im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorge- 
nannte SCHUFA die Daten an die dann zustandige SCHUFA übermittelt. 

Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält eın Merkblatt, 
das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 

Unterschriftfen)



Darüber hinaus haben die Kreditinstitute zusammen mit den Vertretern der 
Datenschutzbehörden und der Datenschutzbeauftragten ein umfangreiches 
Schufa-Merkblatt erarbeitet, das die Kreditinstitute den Kunden auf Wunsch 
aushändigen. 

Mit seiner Unterschrift unter die Schufa-Klausel erteilt der Kunde seine 
Einwilligung (83 Satz 1 Nr.2 DSG NW) dazu, daß das Kreditinstitut Daten 
über die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung einer Kontoverbin- 
dung (Positivmerkmale) an die Schufa ubermitteit. Unabhangig von dieser 
Einwilligung dürfen Daten einer nicht vertragsgemaßen Abwicklung (Negativ- 
merkmale) nach $20 Abs. 1 Satz 1 DSG NW an dıe Schufa nur übermittelt 
werden, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts, 
der Vertragspartner der Schufa oder der Allgemeinheit erforderlich ist und 
dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. Vor 
jeder Übermittlung von Negativmerkmalen an die Schufa ist also eine Interes- 
senabwägung erforderlich. 

Das neue Schufa-Verfahren stellt daher nicht geringe Anforderungen an die 
Mitarbeiter der Kreditinstitute, die ın der täglichen Praxis diese Abwägung vor 
der Übermittlung von Negativmerkmalen an die Schufa vorzunehmen haben. 
Die damit verbundenen Fragen werden deshalb in Ausbildung und Schulung 
der Mitarbeiter besonders berücksichtigt werden mussen. Für den Beginn 
des neuen Verfahrens haben die Spitzenverbände des Kreditwesens eine 
schriftliche Mitarbeiterinformation erarbeitet, in der diesen die Gesichts- 
punkte des neuen Verfahrens erläutert und praktische Hinweise für dessen 
Durchführung gegeben werden. 

Nach allem muß nunmehr zunachst die weitere Entwicklung abgewartet und 
daraufhin beobachtet werden, ob sich die neue Schufa-Klausel und das neue 
Schufa-Verfahren bewähren oder ob weitere Verbesserungen vorgenommen 
werden müssen. 

Ebenfalls in meinem sechsten Tatigkeitsbericht (C.20.c) habe ich auf eine 

Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Kreditwirtschaft und der 

von dem Westdeutschen Rundfunk Köln betriebenen Gebühreneinzugs- 

zentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik 

Deutschland (GEZ) hingewiesen, nach der die Kreditinstitute der GEZ Ände- 

rungen der Anschriften ihrer Kunden mitteilen, die am Lastschriftverfahren 

teilnehmen. 

Nach meiner Auffassung ist dıe Mitteilung solcher Anschriftenanderungen 

durch die meiner Kontrolle unterliegenden Sparkassen an die GEZ ohne 

Einwilligung der Betroffenen nicht zulässig, da eine solche Datenübermittiung 

nicht auf $20 Abs.1 Satz 1 DSG NW gestützt werden kann. Nach dieser 

Vorschrift ist die Übermittlung personenbezogener Daten zulässig, soweit es 

zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder der Allgemeinheit 

erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht 

beeinträchtigt werden. Zwar kann davon ausgegangen werden, daß ein 

berechtigtes Interesse der GEZ daran besteht, die Änderung der Anschrift 

von Rundfunkteilnehmern zu erfahren, und daß dies auch im Interesse der 

Allgemeinheit liegt. Auch die Anschriften ihrer Kunden unterliegen jedoch 

dem besonderen Verschwiegenheitsgebot, das die Sparkassen als Vertrags- 

pflicht gegenüber ihren Kunden zu wahren haben (Bankgeheimnis). Da durch 

die Mitteilung von Anschriftenänderungen dieses Verschwiegenheitsgebot 

verletzt wird, werden durch die Datenübermittlung schutzwürdige Belange 
der Betroffenen beeinträchtigt. 

Ich habe den Sparkassen- und Giroverbänden in Nordrhein-Westfalen meine 

Auffassung zu der Rechtslage mitgeteilt. Sie folgen meiner Rechtsauffassung 

jedoch nicht und weisen in ihrer Antwort darauf hin, daß die Vertreter der für 
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den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich zustandigen obersten Auf- 
sichtsbehörden („Düsseldorfer Kreis“) mit einer Ausnahme die von mir für 
unzulassig angesehene Datenübermittlung datenschutzrechtlich für unbe- 
denklich halten. Nach nochmaliger Überprufung bin ich zu dem Ergebnis 
gekommen, daß kein Grund besteht, meine Rechtsauffassung zu ändern. Ich 
habe daher dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband und dem West- 
falısch-Lippischen Sparkassen- und Giroverband mitgeteilt, daß ich derartige 
Datenubermittiungen nach $ 30 Abs. 1 Satz 1 DSG NW beanstanden müßte, 
sofern nicht der Kunde hierzu seine Einwilligung erteilt hat. 

Mehrere Bürger haben sich mit der Frage an mich gewandt, ob der von 
manchen Sparkassen angebotene „Vereinsservice“ datenschutzrechtlich 
unbedenklich ist. Mit diesem Vereinssemice bieten die Sparkassen den 
Vereinen in ihrem Einzugsbereich eine Dienstleistung an, mit der den Ver- 
einen eine Hilfe zur rationellen und wirtschaftlichen Finanzverwaltung, insbe- 
sondere durch den Einzug von Mitgliederbeitragen, geleistet werden soll. 

Bei dieser Dienstleistung handelt es sich nach meiner Auffassung nicht um 
eine Datenverarbeitung im Auftrag ($ 7 DSG NW), da der Auftrag, den das 
Kreditinstitut übernimmt, insgesamt eine Geschäftsbesorgung, nämlich den 
Einzug von Mitgliederbeiträgen, und nicht nur die Verarbeitung von Daten 
zum Gegenstand hat. Die Weitergabe von Mitgliederdaten durch die Vereine 
an das Kreditinstitut stellt daher eine Übermittlung im Sinne von $2 Abs.2 
Nr.2 BDSG dar. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Speicherung von 
Mitgliederdaten durch die Sparkasse im Rahmen des Vereinsservice hängt 
deshalb in erster Linie von der Zulässigkeit der Übermittlung durch den 
Verein ab. Ist diese zu bejahen, so bestehen gegen dıe Speicherung und 
Verwendung der Daten für Zwecke des Vereinsservice keine grundsätzlichen 
Bedenken. 

Da der Vereinsservice jedoch außerhalb der eigentlichen Aufgaben der 
Sparkasse nach dem Sparkassengesetz und ihrer Satzung liegt, muß in 
Anlehnung an die Vorschriften für die Datenverarbeitung im Auftrag verlangt 
werden, daß der Verein die Verarbeitung seiner Mitgliederdaten ausschließ- 
lich nach seinen Weisungen sicherstellt, gegebenenfalls auch durch Kontrol- 
len Die Verwendung der Daten für andere Zwecke der Sparkasse ist 
auszuschließen 

Die Frage, ob Vereine ihre Mitgliederdaten an Sparkassen für Zwecke eınes 
Vereinsservice ubermitteln dürfen, unterliegt nicht meiner Kontrolizuständig- 
keit, sondern ist durch die nach $30 BDSG örtlich zuständige Aufsichtsbe- 
hörde zu beurteilen. Ich habe daher die mir vorliegenden Eingaben zur 
Prüfung dieser Frage zunächst an den zuständigen Regierungspräsidenten 
abgegeben 

b) Versicherungsunternehmen 

- Immer wieder beschweren sich Bürger über die von der Versicherungswirt- 
schaft allgemein verwendete „Datenschutzklausel“ in den Versicherungsan- 
trägen und die zusätzlich in den Anträgen für Lebensversicherung enthalte- 
nen „Ermächtigungs- und Schweigepflichtentbindungsklausel“. 

Mit der Datenschutzklausel soll der Versicherte in die Übermittlung seiner 
personenbezogenen Daten an andere Versicherungen (Versicherungsaus- 
kunft) sowie an die Verbände der Versicherungswirtschaft eınwilligen. 

Durch die Ermächtigungs- und Schweigepflichtentbindungsklausel soll die 
Versicherung zur Nachprüfung und Verwertung der vom Versicherten über 
seine Gesundheitsverhältnisse gemachten Angaben ermächtigt werden, alle 
Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstalten, bei denen der Versi-



cherte in Behandlung war oder sein wird, sowie andere Personenversicherer 
und Behorden über seine Gesundheitsverhältnisse zu befragen. Dies gılt fur 
die Zeit nach der Antragsannahme. Die Versicherung darf auch die Ärzte, die 
den Versicherten im letzten Jahr vor seinem Tod untersuchen oder behan- 

deln werden, über dıe Todesursachen oder die Krankheiten, die zum Tode 
geführt haben, befragen. Insoweit entbindet der Versicherte alle, die hiernach 
befragt werden, von der Schweigepflicht auch über seinen Tod hinaus. 

Für die meiner Kontrolle unterliegenden offentlich-rechtlichen Versiche- 
rungsunternehmen habe ich in meinem vierten Tätigkeitsbericht (C.19.c) zur 
Zulassigkeit der Datenübermittlungen auf der Grundlage der verwendeten 
Klauseln Stellung genommen. Insbesondere habe ich zur Ermächtigungs- 
und Schweigepflichtentbindungsklausel dargelegt, daß eıne so weit gefaßte 
Erklärung den Anforderungen nicht genugt, die an eine Einwilligung nach 8 3 
Satz 1 Nr.2, Satz 2 DSG NW zu stellen sind Danach muß eine Einwilligung 
hinreichend bestimmt seın. Die Anforderungen an die Bestimmtheit müssen 
um so strenger gefaßt werden, je sensibler die Daten sind, auf die sich die 
Erklärung bezieht. Die Wirksamkeit einer Einwilligung setzt deshalb voraus, 
daß der Betroffene weiß, worauf er sich einlaßt. Dieser Voraussetzung kann 
die Klausel jedenfalls insoweit nicht entsprechen, als sie auf in der Zukunft 
liegende und daher nicht vorhersehbare arztliche Behandlungen abstellt. 

Weitere Bedenken gegen die Ermächtigungs- und Schweigepflichtentbin- 
dungsklausel bestehen, soweit sie das Versicherungsunternehmen zu Fra- 
gen über die Gesundheitsverhaltnisse des Versicherten auch gegenüber 
Behörden ermächtigt. Mıt Behörden sind hier vor allem die Sozialversiche- 
rungsträger gemeint. Für diese bestimmt jedoch $67 Satz 1 SGBX aus- 
drucklich, daß der Betroffene „im Einzelfall“ in eine Offenbarung eingewilligt 
haben muß, soweit nicht eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis nach den 
88 68 bis 77 SGBX vorliegt. 

Meine datenschutzrechtlichen Bedenken gegen die Ermachtigungs- und 
Schweigepflichtentbindungsklause! werden von den fur den Datenschutz im 
nicht-öffentlichen Bereich zustandigen obersten Aufsichtsbehörden ‘geteilt. 
Aus diesem Grund wie auch zur Behebung anderer datenschutzrechtlicher 
Defizite haben sie Gespräche mit Vertretern der Versicherungswirschaft 
geführt, an denen der Landesbeauftragte für den Datenschutz beteiligt war. 
Von den Datenschutzbehörden ist dabei darauf hingewiesen worden, daß die 
derzeit verwendete Klausel viel zu weit geht und daß eine Konkretisierung 
sowie eine Beschränkung auf die für den Abschluß und Durchfuhrung des 
Versicherungsvertrages wirklich benötigten Daten dringend erforderlich ist. 

Die Vertreter der Versicherungswirtschaft haben sich grundsätzlich zu einer 
Neufassung der Klausel bereit erklart. Diese muß mit dem Bundesaufsichts- 
amt für das Versicherungswesen abgestimmt werden. Die Vorarbeiten für 
eine Neufassung der Klausel sind aufgenommen worden. Ein konkreter 
Formulierungsvorschlag liegt für die in der Lebensversicherung verwendete 
Klausel jedoch bisher nicht vor. 

22.Ordensangelegenheiten 

Der Landtag hat eın Gesetz über den Verdienstorden des Landes Nordrhein- 

Westfalen beschlossen. Für dıe Verleihung des Ordens ist die Erhebung perso- 

nenbezogener Daten des zu Ehrenden erforderlich. Das Gesetz sieht deshalb 

vor, daß die Vorschlagsberechtigten personenbezogene Daten erheben können, 

soweit dies zur Begründung ihres Vorschlags erforderlich ist ($5 Abs. 1). Der 
Ministerprasident kann personenbezogene Daten des Vorgeschlagenen erhe- 
ben, soweit dies zur Prüfung der Ordenswürdigkeit erforderlich ist ($ 5 Abs. 2). 
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Die Aufnahme eıner solchen Regelung, an deren Vorbereitung ich beteiligt war, 
war nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig. 

Eıne derartige Datenerhebung, die auch Anfragen bei dem Verfassungsschutz 
einschließt, greift in das Recht der Betroffenen auf informationelle Selbstbestim- 
mung nach Artıkel 2 Abs 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgeset- 

zes ein. Sie bedarf daher einer normenklaren gesetzlichen Grundlage, in der der 
Verwendungszweck der Daten bereichspezifisch und präzise bestimmt wird 
(BVerfGE 65, 1, 44, 46). 

Der Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung verlangt in derartigen 
Fallen aber auch, daß der Betroffene die Möglichkeit haben muß, der Datenerhe- 
bung zu widersprechen. Eine Erhebung ohne sein Wissen oder Wollen kann für 
ihn eine unverhältnismäßige Belastung darstellen. So könnte es für ihn unange- 
nehm sein, wenn die an dem Verleihungsverfahren beteiligten Stellen von 
Informationen Kenntnis erhalten, die der Verfassungsschutz über ihn hat. Mög- 
licherweise wird er lieber auf eine Ehrung verzichten 

Dementsprechend sieht der von der SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages 
eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzge- 
setzes (Bundestagsdrucksache 10/1180) vor, daß eine Datenübermittlung fur 
Zwecke einer öffentlichen Auszeichnung nur zulässig ist, wenn der Betroffene 
nicht widersprochen hat; nach dern Entwurf muß die Absicht der Übermittlung so 
angekündigt werden, daß der Betroffene Gelegenheit zur Kenntnisnahme und 
zum Widerspruch hat. Die Verwendung der ubermittelten Daten zu anderen 
Zwecken soll unzulässig sein. 

Unter Berücksichtigung der in dem Gesetzentwurf dieser Fraktion vorgesehe- 
nen Regelung habe ich dem Landtag (in der Vorlage 10/279) vorgeschlagen, in 
dem Gesetz zu bestimmen, daß die Absicht der Datenerhebung dem Betroffe- 
nen so angekündigt werden muß, daß er Gelegenheit zur Kenntnisnahme und 
zum Widerspruch hat; dabei sollten dem Betroffenen diejenigen Stellen benannt 
werden, bei denen beabsichtigt ist, Auskünfte einzuholen. Ferner habe ıch 
vorgeschlagen, die Verwendung der erhobenen Daten zu anderen als den im 
Gesetz genannten Zwecken auszuschließen. Der Landtag hat diese Vorschläge 
jedoch nıcht aufgegriffen. 

Medien 

a) Entwurf eines Landesrundfunkgesetzes 

Die Fraktion der FDP hat im Landtag den Entwurf eines Gesetzes über die 
Veranstaltung von Rundfunkprogrammen und deren kabelgebundene oder 
drahtlose Verbreitung ın Nordrhein-Westfalen (Landesrundfunkgesetz) einge- 
bracht (Drucksache 10/610). Der Entwurf enthält auch bereichspezifische 
Datenschutzregelungen (8 11). 

Vergleichbar mit entsprechenden Regelungen des Kabelversuchsgesetzes NW 
ist vorgesehen, daß die Speicherung der Abrechnungsdaten Zeitpunkt, Dauer, 
Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einzelnen Teilnehmern empfangener 
Sendungen nicht erkennen lassen darf, es seı denn, der Teilnehmer beantragt 
eıne andere Art und Weise der Speicherung. Damit wird der Gefahr einer 
Bildung von Interessenprofilen begegnet. 

Einer solchen Gefahr soll offenbar auch mit der Regeiung uber Akzeptanzunter- 
suchungen entgegengewirkt werden. So dürfen personenbezogene Daten über 
die Inanspruchnahme technischer Einrichtungen und den Empfang einzelner 
Programme oder Sendungen nur erhoben oder gespeichert werden, soweit und 
solange dies erforderlich ıst, um die Akzepianz einzelner Sendungen zu ermit-



teln. Allerdings sieht der Entwurf als Voraussetzung für derartige Ermittlungen 
eine Einwilligung der Betroffenen nicht vor. 

Außerdem ist weder eın Recht des durch eine Sendung Betroffenen auf Einsicht 
in die Ton- und Bildaufzeichnungsn (vgl. $ 12 Abs. 2 des WDR-Gesetzes) noch 
ein Recht auf Speicherung seiner Gegendarstellung, Auskunft über die der 
Berichterstattung zugrunde liegenden Daten und gegebenenfalls Berichtigung 
oder Hinzufügung einer eigenen Darstellung (vgl. $50 Abs.2 und 3 des WDR- 
Gesetzes) vorgesehen 

b) Fernwirken 

In meinem sechsten Tätigkeitsbericht (C.20.b) habe ich auf die beabsichtigte 
Einrichtung eines Fernwirkinformationssystems unter der Bezeichnung 
„Temex“ durch die Deutsche Bundespost im Rahmen eines Betriebsversuchs 
in einer kreisfreien Stadt und meine Auffassung hierzu hingewiesen. Die Stadt 
hat nunmehr mitgeteilt, daß im Rahmen des Betriebsversuchs folgende Daten- 
schutzanforderungen verwirklicht werden sollen: 

Der Temex-Anschluß erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung des Teilneh- 
mers und auf Grund schriftlicher, für alle Beteiligten verbindlicher Festlegung 
des Verfahrens nach geeigneter Unterrichtung der Teilnehmer über die 
jeweils vorgesehenen Anwendungen und die zur Verfügung stehenden 
Einflußmöglichkeiten. 

Jeder Ablesebefehl löst ein Signal aus, das dem Teilnehmer anzeigt, daß 
eine Ablesung erfolgt. Zahlerstand, Datum und Uhrzeit der Ablesung können 
vom Teilnehmer jederzeit am Anzeigegerät kontrolliert werden. Auf Wunsch 
des Teilnehmers kann das Ablesen durch Aktivieren der Datenauslesesperre 
verhindert werden. 

Das System wird so eingerichtet, daß die von der Zentrale ausgehenden 
Daten vom Teilnehmer jederzeit abgeschaltet werden können. 

Anfallende Verbrauchsdaten werden durch geeignete technische Vorkehrun- 
gen nur zu dem vereinbarten Zweck verarbeitet. Die Daten werden gelöscht, 
wenn sie zur Erfüllung dieses Zwecks nicht mehr erforderlich sind. 

Die genannten Anforderungen sollen zwischen allen am Temex-Betriebsver- 
such Beteiligten durch einzelvertragliche Regelungen festgeschrieben werden. 

Im Interesse der betroffenen Burger halte ich es nach wie vor für geboten, bei 
Einrichtungen von Fernwirkinformationssystemen eine gesetzliche Grundlage 
zu schaffen, die den vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum 
Volkszählungsgesetz 1983 aufgestellten Grundsätzen entspricht. Dies erscheint 
im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des Feldversuchs mit Bildschirmtext 
(Bildschirmtextversuchsgesetz NW) und des Modellversuchs mit Breitbandkabel 
(Kabelversuchsgesetz NW) auch konsequent. 

Demgegenüber sieht es dıe Landesregierung in ihrer Stellungnahme zu meinem 
sechsten Tätigkeitsbericht (Drucksache 10/430, S 43) in Anbetracht des Erpro- 
bungscharakters der Temex-Betriebsversuche der Deutschen Bundespost und 
mit Blick darauf, daß sich im Laufe der Versuche weitere Erkenntnisse über den 
Regelungsbedarf ergeben werden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt als vertretbar 
an, von einer bereichspezifischen gesetzlichen Regelung abzusehen. 

 



D. Organisatorische und technische Maß- 
nahmen 

Obgleich bei offentlichen Stellen zahlreiche kleinere Datenverarbeitungsanlagen 
aufgestellt sind, besteht beı deren Eınsatz hinsichtlich der Anforderungen und 
Moglichkeiten der Datensicherung eine große Unsicherheit. Kleinere Datenver- 
arbeitungsanlagen wurden deshalb in den letzten Jahren bevorzugt in die 
Kontrolitätigkeit einbezogen. Die Datensicherung bei Einsatz kleinerer Daten- 
verarbeitungsanlagen bildete Schwerpunkte in meinem vierten und sechsten 
Tätigkeitsbericht (D.5 ) 

Im vorliegenden Bericht wird erneut auf die besonderen Schwierigkeiten der 
Datensicherung beı der Abwicklung von Verwaltungsaufgaben auf kleineren 
Datenverarbeitungsanlagen eingegangen (unten D.5.). Prüfungen ergaben, daß 
öffentliche Stellen, die kleinere Datenverarbeitungsantagen einsetzen, mit den 
heute zur Verfügung stehenden Mitteln im allgemeinen nicht in der Lage sind, 
die Datensicherung hinreichend zu gewährleisten. Wesentlich verbessert wer- 
den könnten die Möglichkeiten zur Datensicherung durch ein Versiegeln der 
Programme. Ein Hersteller hat sich auf meine Empfehlung bereit erklärt, für die 
bei einer Stadtverwaltung eingesetzten Programme eine Programmsicherung 
durch Versiegeln zu verwirklichen {unten D.5.c). Der Stadtdirektor und der 
Hersteller sehen darin ein Pilotprojekt fur eine wesentliche Verbesserung der 
Datensicherung. 

Zu einer Beeinträchtigung der Datensicherheit in Datennetzen führt der Einsatz 
des Schnittstellenvervielfachers SK 12 der Deutschen Bundespost (SK 12). 
Eine auf meine Empfehlung durchgefuhrte Untersuchung des Innenministers hat 
entsprechende Befurchtungen bestätigt (unten D.4.a). Nunmehr sollten beste- 
hende Datennetze daraufhin untersucht werden, ob der SK 12 eingesetzt wird 
und welche Maßnahmen der Datensicherung zusätzlich erforderlich sind. Die 
Deutsche Bundespost sollte eine technische Alternative zu dem SK 12 in ihr 
Angebot aufnehmen, bei der die Datensicherung nicht beeinträchtigt ist. 

Erneut hatte ich Veranlassung, auf unzureichende Datensicherung bei Zugriffs- 
möglichkeiten über Datenendgerate hinzuweisen (unten D.4.b). Damit wurde 
der Hinweis in meinem sechsten Tätigkeitsbericht (D.4.a), daß ein Paßwort- 
schutz nur selten die erforderliche Authentifizierung mit hinreichender Sicher- 
heit gewährleistet, durch Beobachtungen im Berichtsjahr leider bestätigt. 

1. Maßnahmen der Strukturorganisation 

a) Zuordnen und Abgrenzen von Funktionen 

— Beauftragter für den Datenschutz 

Nach $ 79 Abs. 1 letzter Halbsatz SGB X sind die $$ 28 und 29 des Bundes- 
datenschutzgesetzes (Bestellung und Aufgaben eines Beauftragten für den 
Datenschutz) auf die in $35 SGB | genannten Stellen entsprechend anzu- 
wenden. Der darin enthaltenen Verpflichtung, einen Beauftragten für den 
Datenschutz schriftlich zu bestellen, ist eine kontrollierte Stadt bisher nicht 
nachgekommen. 
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Ein kontrollierter Krankenkassenverband, der für seine Mitgliedskassen die 

automatisierte Datenverarbeitung in einem eigenen Rechenzentrum durch- 

führt, hat zwar einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt. Über die 

Aufgabenzuweisung des $ 29 BDSG hinaus wurden aber keine Einzelheiten 

der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz festgelegt. 

Nach dem Organisationsplan des Krankenkassenverbandes (Stand: Juli 

1979) war der Datenschutzbeauftragte in Personalunion für die Innenrevision 

zuständig. Nach dem Geschäftsverteilungsplan (Stand. Aprit 1981) tiegt die 

Zuständigkeit für die Innenrevision nicht mehr in Personalunion beim Daten- 

schutzbeauftragten, der der Abteilung Allgemeine Verwaltung angehört. Für 

die Innenrevision ist vielmehr der Abschnitt Innenrevision, Beitragsrecht der 
Abteilung Versicherungsrecht zuständig. 

In einem Diskussionspapier zum Geschäftsverteitungsplan der Abteilung 

EDV vom Juni 1985 ist innerhalb dieser Abteilung die Aufgabe EDV-Revision 

vorgesehen. Für diese Aufgabe soll der Abschnitt EDV-Organisation, Anwen- 
dungsberatung, EDV-Revision zuständig sein. 

Im allgemeinen ist es organisatorisch angemessen und für die effektive 

Wahrnehmung aller Kontrollaufgaben günstig, die mit dem Datenschutz 

verbundenen zentralen Zuständigkeiten bei einer Person zusammenzufas- 

sen. Die Zuordnung der Aufgabe der EDV-Revision zum Beauftragten für den 

Datenschutz wäre für die Wahrnehmung der Kontrollaufgabe günstig. Eine 

Zuordnung der EDV-Revision zur EDV-Abteilung führt dagegen zu einer 

Interessenkollision, da Kontrollen der EDV-Revision vor allem der Arbeit der 

EDV-Abteilung gelten. Die EDV-Revision solite daher nicht von einem Mitar- 

beiter der EDV-Abteilung wahrgenommen werden. Die Verpflichtung der 

EDV-Abteilung, die eigene Arbeit selbst zu kontrollieren, bleibt hiervon 

unberührt. 

Auch eine Zuordnung der Innenrevision zum Beauftragten für den Daten- 

schutz kann organisatorisch sinnvoll sein, da beide Aufgaben in enger 

Zusammenarbeit wahrgenommen werden sollten. Eine Personalunion in der 

Zuständigkeit ist aber nicht Voraussetzung für diese Zusammenarbeit. Gegen 

eine Zuordnung der Innenrevision zu einer anderen Organisationseinheit 

bestehen daher aus der Sicht des Datenschutzes keine Bedenken. 

Interne Kontrolle 

Nach der Satzung eines Zweckverbandes, der eine kommunale Datenzen- 

trale betreibt, obliegt die Prüfung der Geschäftsfuhrung, der Wirtschaftsfüh- 

rung und der Betriebsabrechnung dem Rechnungsprufungsamt des Kreises. 

Dies gilt auch für die fachbezogenen Prüfungen nach $ 102 Abs. 1 Nr.4 GO 

NW. Die Rechnungsprüfungsämter der übrigen Verbandsmitglieder sind 
nach Moglichkeit zu beteiligen. 

Durch diese Regelungen wird dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises 

unter anderem ein Teil der Aufgabe der internen Kontrolle des Datenschut- 

zes übertragen. Eine darüber hinausgehende Regelung der internen Kon- 

trolle gibt es bei der Datenzentrale nıcht. Während des Kontrollbesuchs 

wurde die Möglichkeit besprochen, das Rechnungsprüfungsamt des Kreises 

mit der internen Kontrolle der Datensicherung insgesamt zu beauftragen. 

Eine derartige Regelung würde von mir grundsätzlich begrüßt. In diesem 

Zusammenhang habe ich allerdings auf die Aufgaben des Rechnungsprü- 

fungsamtes nach & 102 Abs. 1 Nr. 4 GO NW hingewiesen. Danach gehört zu 

den Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei Automation im Bereich der 

Haushaltswirtschaft die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung. Ich 

gehe davon aus, daß das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen seiner Prüfung 

der Programme nicht ın solchem Umfang eine Verantwortung für deren 
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Ordnungsmaßigkeit übernimmt, daß dadurch die Unbefangenheit bei der 
späteren Kontrolle beeinträchtigt werden könnte. 

Zuständigkeit für Änderungen der Datei der freigegebenen Fassungen 
der Quellprogramme 

Vor ihrer Freigabe befinden sıch Programme üblicherweise in maschinell 
geführten Testbibliotheken. Nach der Freigabe werden sie in dıe Bibliotheken 
der freigegebenen Programme übernommen. Für die Übernahme ın die 
Bibliotheken der freigegebenen Programme ist die Arbeitsvorbereitung zu- 
ständig. 

Wenn Programme ohne Beteiligung der Arbeitsvorbereitung in den Bibliothe- 
ken der freigegebenen Programme gespeichert werden können, ist die 
Datensicherheit deutlich beeintrachtigt. Aus Gründen der Datensicherheit 
sollte daher ausschließlich die Arbeitsvorbereitung für die Bibliotheken der 
freigegebenen Programme verantwortlich sein 

Bei einer kontrollierten kommunalen Datenzentrale ist die Arbeitsvorberei- 
tung für die Bibliothek der freigegebenen Fassungen der ablauffähigen 
Programme zuständig. Änderungen in der Datei der ablauffähigen Fassungen 
der freigegebenen Programme können nur durch dıe Arbeitsvorbereitung 
vorgenommen werden. 

Änderungen an freigegebenen Fassungen der Quellprogramme werden 
dagegen bei der Datenzentrale durch die Programmierer vorgenommen. 
Jeder Programmierer hat von seinem Datenendgerat Zugriff zu den freigege- 
benen Fassungen der Quellprogramme. Von den Datenendgeräten der Pro- 
grammierer können auch unbemerkte Änderungen an den freigegebenen 
Fassungen der Quellprogramme vorgenommen werden. Über Datenendge- 
räte mit gleicher Berechtigung verfügen die bei der Datenzentrale tätigen 
Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises. Auch von deren 
Datenendgeräten sind Änderungen an den freigegebenen Fassungen der 
Quellprogramme möglich. 

Die Zuständigkeit der Programmierer für Änderungen an den freigegebenen 
Fassungen der Quellprogramme und die Möglichkeit unbemerkter Änderun- 
gen von den Datenendgeräten der Programmierer und der Mitarbeiter des 
Rechnungsprüfungsamtes sind sehr bedenklich. Für das Ändern von Pro- 
grammen in der Bibliothek der freigegebenen Fassungen auch der Quellpro- 
gramme sollte ausschließlich dıe Arbeitsvorbereitung zuständig sein Vor 
einer Änderung dieser Bibliothek sollte die Arbeitsvorbereitung in jedem Fali 
die Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Freigabevorgangs uberpru- 
fen. Andere Stellen sollten keine Möglichkeit haben, Programme in den 
Bibliotheken der freigegebenen Programme zu speichern. Ich habe empfoh- 
len, die Zustandigkeit für das Ändern der freigegebenen Fassungen der 
Quellprogramme und die Möglichkeiten des ändernden Zugriffs zu diesen 
Programmen entsprechend neu zu regeln. 

Funktionstrennung zwischen der Systemprogrammierung und der Lei- 
tung der technischen Abwicklung 

Bei einer kontrollierten öffentlichen Stelle ist einer der Systemprogrammierer 
in Personalunion Leiter der technischen Abwicklung. Zu der technischen 
Abwicklung gehören neben der Systemprogrammierung die Bereiche 
Arbeitsvorbereitung, Maschinenbedienung, Archivverwaltung, Nachberei- 
tung und Datenerfassung. Diese organisatorische Regelung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Datensicherheit sehr bedenklich. 

Es sollte eine Losung gesucht werden, bei der die Verantwortung fur dıe 
technische Abwicklung nicht in Personalunion bei eınem Systemprogram- 
mierer liegt. Bei der neuen organisatorischen Regelung könnte die System- 

 



programmierung aus der technischen Abwicklung ausgegliedert werden Es 
wäre aber auch unbedenklich, wenn die Systerprogrammierung weiterhin 
der technischen Abwicklung zugeordnet bliebe, In diesem Fall sollte die 
Leitung der technischen Abwicklung einem Mitarbeiter übertragen werden, 
der nicht in Personalunion Aufgaben der Systemprogrammierung durchführt. 

b) Freigabe von Anwendungsprogrammen 

— Zuständigkeit des Anwenders 

Nach der Dienstanweisung eines kontrollierten Krankenkassenverbandes, 
der für seine Mitgliedskassen die automatisierte Datenverarbeitung in einem 
eigenen Rechenzentrum durchführt, werden die Programme aus eigener 
Entwicktung durch den ADV-Abteilungsleiter freigegeben. Während des Kon- 
trollbesuchs wurde erganzend berichtet, daß Voraussetzung für die Freigabe 
ein Programmtest durch Mitarbeiter der ADV-Abteilung ist. 

Die Erklärung der ADV-Abteilung, ein Programm sei fertiggestellt und fehler- 
frei, ist als Freigabe von Anwendungsprogrammen nicht ausreichend. Als 
Voraussetzung der Freigabe muß vielmehr eine Bestätigung der Fehlerfrei- 
heit des Programms durch den Anwender vorliegen. Erforderlich ist daher ein 
zusätzlicher Test durch den Anwender. Dieser Test könnte von einem 
Anwender des Krankenkassenverbandes oder einer Mitgliedskasse durch- 
geführt werden. Die Freigabe des Programms konnte dann durch den 
Geschäftsfuhrer des Krankenkassenverbandes erfolgen 

Der Entwurf der Dienstanweisung über die Organısation der ADV und des 
Datenschutzes bei einer kontrollierten Stadt enthält Vorschriften über die 
Freigabe von Programmen, die auf der eigenen Datenverarbeitungsanlage 
ablaufen sollen. Danach werden Programme fur den Produktionseinsatz 
durch den Stadtdirektor oder durch den für dıe Organisation zuständigen 
Beigeordneten freigegeben. 

In dem Entwurf der Dienstanweisung ist außerdem vorgeschrieben, daß die 
insbesondere für das Finanzwesen einzusetzenden Programme vom Rech- 
nungsprüfungsamit für unbedenklich zu erklären sind. Ich habe darauf hinge- 
wiesen, daß es bedenklich wäre, die Unbedenklichkeitserklärung des Rech- 
nungsprüfungsamtes als verbindliche Bestätigung der Richtigkeit des Pro- 
gramms anzusehen. Durch eine derartige Regelung wurde möglicherweise 
die Unbefangenheit des Rechnungsprüfungsamtes bei der späteren Prüfung 
beeinträchtigt. 

Für die übrigen Programme ist zwar vorgesehen, daß die Fachämter insbe- 

sondere bei der Entwicklung und Einführung von Verfahren für ihren Bereich 

mitwirken, Anregungen für einen möglichen DV-Einsatz geben und die 

fachlichen Grundlagen und Vorgaben für die DV-Verfahren zusammenstel- 

len. Ein Programmtest durch den Anwender als Voraussetzung der Pro- 

grammfreigabe ist in dem Entwurf der Dienstanweisung jedoch nicht vorge- 

schrieben. Nach Fertigstellung eines Programms reicht ein Testat der für dıe 

Programmierung verantwortlichen Stelle im allgemeinen für die Freigabe zum 

Produktionslauf nicht aus. Eine abschließende Überprüfung durch den 

Anwender (Anwendertest) ist sowohl bei neuentwickelten Programmen als 

auch dann erforderlich, wenn von einer Programmänderung der fachliche 

Programminhalt betroffen ist. In der Dienstanweisung sollte daher vorge- 

schrieben werden, daß ein Anwendertest die Voraussetzung fur die Pro- 
grammfreigabe darstellen muß. 

Ein Teil der automatisierten Datenverarbeitung für dıese Stadt wird bei einer 

kommunalen Datenzentraie abgewickelt. Vorschriften über die Freigabe der 

dabei eingesetzten Programme enthält das ADV-Organisationshandbuch der 

Datenzentrale. Danach gibt der Leiter der Datenzentrale ein Programm durch 
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schriftliche Verfügung zur Produktion frei. Fur Programme im Bereich der 
Haushaltswirtschaft ist dazu die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Rech- 

nungsprufungsamtes erforderlich. Darüber hinaus ist lediglich vorgeschrie- 
ben, daß die betroffenen Fachbereiche nach Möglichkeit und Notwendigkeit 
an dem Freigabeverfahren zu beteiligen sınd Zuständig für die Beteiligung 
der Fachbereiche ist der Organisator. Der Organisator ist grundsätzlich 
verpflichtet, im Rahmen von periodisch durchzuführenden Facharbeitskrei- 

sen uber Programmneuerstellungen und Programmanderungen zu unter- 
richten 

Die Zuständigkeit des Anwenders für die Programmfreigabe kommt in diesen 
Regelungen nicht zum Ausdruck. Eine Freigabe durch den Anwender muß 
aber bei allen neuentwickelten Programmen und auch dann erfolgen, wenn 
von einer Programmänderung der fachliche Programminhalt betroffen ist. In 
diesen Fällen ist eine Freigabe durch den Leiter der Datenzentrale nıcht 
ausreichend. 

Wenn danach der Anwender für die Programmfreigabe zuständig ist, muß er 
sich durch eıne abschließende Überprüfung des Programms (Anwendertest) 
von der Richtigkeit des Programms überzeugen. Es wurde bereits darauf 
hingewiesen, daß die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Rechnungsprü- 
fungsamtes einen Anwendertest nicht entbehrlich macht. 

Ich habe empfohlen, bei der Datenzentrale nur solche Programme fur die 
Verarbeitung personenbezogener Daten der kontrollierten Stadt einzusetzen, 
die durch den Anwender getestet und freigegeben wurden. Ferner habe ich 
empfohlen zu veranlassen, daß das ADV-Organisationshandbuch der Daten- 
zentrale entsprechend überarbeitet wird. 

Einzelregelungen 

Bei einer kontrollierten kommunalen Datenzentrale wird das Verfahren der 
Programmfreigabe durch eıne Verwaltungsvereinbarung über das Freigabe- 
verfahren bei gemeinsamen ADV-Programmen zwischen den Kreisen, für die 
diese Datenzentrale arbeitet, den diesen Kreisen angehörigen Städten und 
Gemeinden und der Datenzentrale geregelt. In der Verwaltungsvereinbarung 
ist festgelegt, daß die von der Datenzentrale fur die automatisierte Bearbeı- 
tung von Verwaltungsaufgaben der Beteiligten eingesetzten Programme der 
Freigabe durch die Beteiligten bedurfen. In diesem Zusammenhang sollte 
zum Ausdruck gebracht werden, daß eine solche Freigabe durch den Anwen- 
der nicht nur bei neuentwickelten Programmen, sondern auch dann erfolgen 
muß, wenn von einer Programmänderung der fachliche Programminhalt 
betroffen ist. Lediglich bei systembedingten Programmänderungen, die ohne 
Einfluß auf den fachlichen Programminhalt sind, kann die Datenzentraie 
selbst über die Freigabe entscheiden. 

Ergänzend ist ın der Verwaltungsvereinbarung festgelegt, daß auf eine 
besondere Freigabe durch die Beteiligten verzichtet wird, soweit bei Einsatz 
eines überregionalen Gemeinschaftsverlahrens ın einer Projektvereinbarung 
der Anwender die fachliche Freigabe der Programme geregeit ist. Diese 
Ausnahmeregelung sollte insoweit eingeschränkt werden, daß auf erneute 
Freigabe nur dann verzichtet wird, wenn bei der durch dıe Projektvereinba- 
rung geregelten Freigabe die Verantwortung des Anwenders gewahrt ist. Die 
Freigaberegelung in der Projektvereinbarung muß daher sinngemaß dem in 
der Verwaltungsvereinbarung festgelegten Freigabeverfahren entsprechen. 

Werden Programme von zwei oder mehr Beteiligten angewendet (gemein- 
same Programme), wird die Freigabe dieser Programme durch die Verwal- 
tungsvereinbarung dem Hauptverwaltungsbeamten des federführenden 
Fachamtes mit Wirkung für alle Beteiligten übertragen. Ergänzend zu dieser



Regelung sollte festgelegt werden, daß jeder einzelne der Auftraggeber im 

Hinblick auf seine Verantwortung als speichernde Stelle die von ıhm erteilte 

Ermächtigung zur Programmfreigabe jederzeit widerrufen kann. 

Nach der Verwaltungsvereinbarung beantragt die Datenzentrale rechtzeitig 

vor dem festgelegten Einführungstermin die Freigabe. Einen derartigen 

Antrag sollte die Datenzentrale nur dann stellen dürfen, wenn sie bestätigen 

kann, daß das Programm von der entwickeinden Stelle ordnungsgemäß 

getestet ist und erkannte Fehler beseitigt wurden. Daher sollte vorgeschrie- 

ben werden, daß die Datenzentrale dem Antrag auf Freigabe eine Erklärung 

über den erfolgreich abgeschlossenen Programmierertest beizufügen hat. 

Bezüglich der für die Freigabe erforderlichen Programmtests regelt die 

Verwaltungsvereinbarung, daß die Kontrolle durch einen zeitlich begrenzten 

Paralleilauf vorgenommen werden kann, wenn es notwendig und wirtschaft- 

lich vertretbar ist. Nicht in jedem Fall ist sichergestellt, daß ein Programm 

durch einen Parallellauf ausreichend getestet werden kann. Es sollte daher 

vorgesehen werden, daß die Beschränkung auf den zeitlich begrenzten 

Parallellauf nur dann zulassig ist, wenn damit das Programm ausreichend 

getestet wird. 

Nach der Verwaltungsvereinbarung kann der zuständige Arbeitsgruppenleiter 

die vorläufige Programmfreigabe erklären, wenn aus dringenden Termingrün- 

den der Programmeinsatz vor Abschluß der Programmfreigabe erfolgen muß. 

Es sollte vorgesehen werden, daß die vorlaufige Programmfreigabe der 

Schriftform bedarf und die Freigabe durch den Anwender unverzüglich 

nachzuholen ist. 

2. Maßnahmen der Ablauforganisation 

a) Sicherhelt der Daten 

- Weitergabe personenbezogener Daten an das Rechnungsprüfungsamt 

In einem Beratungsersuchen des Rechnungsprüfungsamtes einer Stadt 

wurde die Frage vorgelegt, ob es zulässig sei, dem Rechnungsprüfungsamt 

über Datenendgeräte den ständigen Zugriff zu allen Dateien zu ermoglichen, 

zu deren Prüfung das Rechnungsprüfungsamt berechtigt ist. 

Zwar ist die Weitergabe personenbezogener Daten durch ein Amt der 

Gemeinde an das Rechnungsprüfungsamt derselben Gemeinde keine Über- 

mittlung im Sinne des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, weil das 

Rechnungsprüfungsamt kein Dritter ist ($2 Abs. 2 Nr. 2, Abs.3 Nr.2 DSG 

NW). Die Gemeinden haben jedoch für die Beachtung der Grundsätze über 

die Zulässigkeit der Übermittlung ($11 Abs.1 DSG NW) auch dann zu 

sorgen, wenn personenbezogene Daten innerhalb der Gemeinde von einer 

Stelle an eine andere weitergegeben oder zur Einsichtnahme, namentlich 
zum Abruf, bereitgehalten werden ($ 8 Satz 1 DSG NW). 

Nach 8 11 Abs. 1 DSG NW ist die Übermittiung personenbezogener Daten an 

Behörden und sonstige öffentliche Stelle zulässig, wenn sie zur rechtmäßi- 

gen Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des 

Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. Unterliegen die personen- 

bezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind 

sie der übermittelnden Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflichteten 

Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden, ist für 
die Zulässigkeit der Übermittlung ferner erforderlich, daß der Empfänger die 

Daten zur Erfüllung des gleichen Zwecks benötigt, zu dem sie die übermit- 

telnde Stelle erhalten hat. 
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Jede der Dateien, zu deren Prüfung das Rechnungsprüfungsamt berechtigt 
ist, ist daher im Hinblick auf die dem Rechnungsprüfungsamt ubertragenen 
Aufgaben einschließlich der internen Kontrolle im Sinne des Datenschutzge- 
setzes Nordrhein-Westfalen (oben D.1 a) daraufhin zu überprufen, ob es 
nach $ 8 Satz 1 in Verbindung mit 8 11 Abs. 1 DSG NW zulässig ist, dıe Datei 
oder Teile der Datei zum Abruf bereitzuhalten. Dabei muß für jede Datei 
geprüft werden, ob es zulässig ıst, 

die gesamte Datei standig, 

Teile der Datei standig, 

die gesamte Dateı auf besondere Anforderung oder 

Teile der Datei auf besondere Anforderung 

zum Abruf bereitzuhalten. Nur soweit und solange eine dieser Voraussetzun- 
gen erfüllt ist, darf dem Rechnungsprüfungsamt ein Zugriff in dem jeweiligen 
Umfang über Datenendgeräte ermöglicht werden. Nur in seltenen Ausnah- 
mefällen wird es zulässig sein, eine gesamte Datei oder Teile einer Datei 
ständig zum Abruf bereitzuhalten. Die Möglichkeit, dem Rechnungsprufungs- 
amt über Datenendgeräte den ständigen Zugriff zu allen Dateien zu ermögli- 
chen, zu deren Prufung es berechtigt ist, scheidet dabei aus. Ich habe 
angeregt, zur Erleichterung der Arbeit des Rechnungsprüfungsamtes pro- 
grammtechnische Voraussetzungen zu schaffen, die es dem jeweils zustän- 
digen Fachamt ermöglichen, zukünftigen Anforderungen des Rechnungsprü- 
fungsamtes in angemessener Frist zu entsprechen. 

1 
1 

Maßnahmen zur Sicherung maschinenlesbar gespeicherter Daten 
Die Benutzer der Datenendgerate einer kontrollierten Stadt haben je nach 
Ihrem Aufgabengebiet unterschiedliche Befugnisse des Zugriffs zu den 
gespeicherten Daten. Die auf den Benutzer bezogenen Zugriffsbefugnisse 
sınd in der Datenverarbeitungsanlage gespeichert. Die Zugriffsbefugnisse 
werden durch den ADV-Leiter in die Datenverarbeitungsanlage eingegeben 
und geändert. 

Es ist allerdings nicht schriftlich geregelt, wer über den Umfang der Zugriffs- 
befugnisse der einzelnen Mitarbeiter entscheidet. Diese Festlegung sollte 
verbindlich getroffen werden. Es muß festgelegt sein, wer den ADV-Leiter 
anweisen darf, Zugriffsbefugnisse für die einzelnen Mitarbeiter in die Daten- 
verarbeitungsanlage einzugeben oder bestehende Zugriffsbefugnisse zu 
ändern. Ich habe empfohlen, eine entsprechende Regelung ın die Dienstan- 
weisung aufzunehmen. 

Bei einer kontrollierten kommunalen Datenzentrale wird fast ausschließlich 
mit Daten getestet, die nicht personenbezogen sind. In Sonderfällen wırd 
allerdings auch mit personenbezogenen Daten getestet. In der Dienstanwei- 
sung sind diese Sonderfälle bisher nicht geregelt. 

Bei einem kontrollierten Krankenkassenverband entscheidet der Leiter der 
EDV-Abteilung, ob eın Anonymisieren personenbezogener Daten, dıe bei 
Tests verwandt werden, erfolgen soll. Eine Regelung, unter welchen Voraus- 
setzungen ein Test mit personenbezogenen Daten zulässig ıst, besteht nicht 
Jedenfalls sollte in der Dienstanweisung festgelegt werden, daß eın Test mıt 
personenbezogenen Daten nur mit Zustimmung des für diese Daten zustän- 
digen Anwenders erfolgen darf. Diese Zustimmung sollte nur in begrundeten 
Ausnahmefällen erteilt werden dürfen. Darüber hinaus sollte festgelegt wer- 
den, wer entscheidet, daß ein derartiger Ausnahmefall vorliegt. Ich habe 
jeweils empfohlen, die Verwendung nicht personenbezogener Daten als 
Regelfal! ın der Dienstanweisung vorzuschreiben und die Verwendung per-



sonenbezogener Testdaten für begründete Ausnahmefälle in der Dienstan- 
weisung zu regeln. 

Bei der oben erwähnten kommunalen Datenzentrale werden den Program- 
mierern freigegebene Magnetbänder als Testbänder zugeordnet. Freigege- 
bene Magnetbänder werden bei dieser Datenzentrale im allgemeinen nicht 
gelöscht. Es ist auch nicht vorgeschrieben, Magnetbänder, die einem Pro- 
grammierer als Testbänder zur Verfügung gestellt werden, vorher zu löschen. 
Ein dem Programmierer zur Verfügung gestelltes freigegebenes Magnetband 
enthält daher den gesamten früheren Datenbestand. 

Der einzelne Programmierer kann frei verfügen, welche Arbeiten mit einem 
ihm zugeordneten Testband ausgeführt werden. Er kann daher auch belie- 
bige Verarbeitungen eventuell auf dem Testband stehender Daten veranlas- 
sen. Diese Beeinträchtigung der Datensicherheit läßt sich beseitigen, indem 
sichergestellt wird, daß den Programmierern für Testzwecke nur gelöschte 
Magnetbänder zur Verfügung gestellt werden. Ich habe empfohlen, eine 
entsprechende Regelung durch Dienstanweisung zu treffen. 

b) Sicherung der Arbeitsdurchführung 

- Sicherheit der Programme 

Für jeden einzelnen Einsatz eines Programms, mit dem personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, ist derjenige Anwender verantwortlich, der Herr 

dieser Daten ist. Die Verantwortlichkeit sollte dadurch zum Ausdruck kom- 

men, daß der Anwender mit einem schriftlichen Auftrag den Programmlauf 

veranlaßt. Der Entwurf der Dienstanweisung über die Organisation der ADV 

und des Datenschutzes bei einer kontrollierten Stadt enthält Regelungen für 

die Arbeitsdurchführung. Dabei ist allerdings nicht vorgeschrieben, daß jeder 
Einsatz eines Programms, mit dem personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, eines schriftlichen Auftrages des Anwenders bedarf. Ich habe daher 

empfohlen, die Dienstanweisung insoweit zu ergänzen. Darüber hinaus sollte 
vorgeschrieben werden, daß derartige Aufträge für eventuelle spätere Kon- 
trollen hinreichend lange aufbewahrt werden. Ebenfalls aufbewahrt werden 

sollten maschinelle Aufzeichnungen der Datenverarbeitungsanlagen, die im 

einzelnen Auskunft über die zum Ablauf gekommenen Programme geben. 

Eine Aufbewahrungsdauer von wenigstens fünf Jahren ist im allgemeinen 

angemessen. 

Moderne Verfahren der maschinellen Archivierung von Quellprogrammen 

machen es möglich, von den eingesetzten Programmen auch alle früher zum 

Einsatz gekommenen Fassungen automatisch zu archivieren. Auf dieser 

Grundlage ist für jeden Zeitpunkt der Vergangenheit rekonstruierbar, mit 
welcher Verarbeitungslogik ein Programm zum Einsatz gekommen ist. 

Nach Einsatz einer neuen Programmversion wird bei einer kontrollierten 

kommunalen Datenzentrale das gesamte alte Programm archiviert. Alte Pro- 
gramme werden allerdings nur während etwa drei Monaten aufbewahrt und 
anschließend gelöscht. Sehr wünschenswert wäre es, die alten Fassungen 

der in der Vergangenheit zum Einsatz gekommenen Programme für einen 

wesentlich längeren Zeitraum zu archivieren. Angestrebt werden sollte ein 

Zeitraum von fünf Jahren. Hierzu könnte geprüft werden, ob ein auf dem 

Markt erhältliches Programm zur Verwaltung von Programmbibliotheken eine 

Möglichkeit der Archivierung aller Programmänderungen bietet. Andernfalls 
sollte geklärt werden, ob ein Archivieren der alten Fassungen der Gesamt- 
programme, wie es bei der Datenzentrale für jeweils drei Monate verwirklicht 

ist, auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgedehnt werden kann. Mir ist 

bekannt, daß bei einem großen Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen so 
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verfahren wird. Ich habe empfohlen, eine Möglichkeit zu schaffen, daß 
frühere Programmstände über einen längeren Zeitraum rekonstruierbar sind. 

- Dienstanweisung für den technischen Betrieb 

Die Arbeit des technischen Betriebs einer kontrollierten Datenzentrale ist 
durch eine Dienstanweisung geregelt. In dieser Dienstanweisung ist vorge- 
schrieben, daß alle Meldungen, die vom Betriebssystem, der Systemsoft- 
ware und den übrigen Programmen auf dem Bedienungsplatz ausgegeben 
werden, täglich auf Magnetband zu sichern sind. In regelmäßigen Zeitabstän- 
den (etwa alle 3 Monate) sind diese Bedienungsplatzmeldungen auf Mikro- 
filme zu ubertragen und 10 Jahre lang aufzubewahren. 

Aufgezeichnete Systemnachrichten können unter anderem genutzt werden, 
um eventuelle Unregelmäßigkeiten nachträglich aufzuklären. Falls für eine 
derartige Aufklärung die Systemnachrichten eines längeren Zeitraums aus- 
gewertet werden mussen, ist es sehr vorteilhaft, wenn die Systemnachrich- 
ten maschinenlesbar aufgezeichnet sind. Systemnachrichten werden daher 
ublıcherweise auf Magnetband aufgezeichnet und archiviert. Eine Aufklärung 
von Unregelmäßigkeiten durch Auswerten der Systemnachrichten ıst aller- 
dings nur dann möglich, wenn die aufgezeichneten Systemnachrichten eine 
hinreichende Aussagekraft haben. Zur Erhöhung der Datensicherheit sollten 
daher hinreichend ausfuhrliche Systemnachrichten über einen längeren Zeit- 
raum maschinenlesbar archiviert werden. 

In derselben Dienstanweisung ist festgelegt, daß ein Verlust von Datenträ- 
gern unverzüglich dem Leiter des technischen Betriebes, bei Datentragern 
mit geschütztem Inhalt auch dem Leiter der Datenverarbeitungszentrale 
mitzuteilen ist. Ein Verlust von Datenträgern ist immer ein Hinweis auf eine 
ernste Beeinträchtigung der Datensicherheit. Ein derartiger Verlust sollte 
ausnahmslos dem Leiter der Datenverarbeitungszentraie gemeldet werden. 
Derartige Meldungen sollten nıcht auf Fälle beschränkt werden, bei denen 
der Inhalt des Datenträgers zu schutzen war. 

Nach der Dienstanweisung ist der Verkauf des Altpapiers zur Zerkleinerung 
und Wiederaufbereitung als Rohstoff für die Papierindustrie zulassig, wenn 
der Käufer sich schriftlich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen 
verpflichtet hat. Eine Vernichtung von Altpapier mit personenbezogenen 
Daten im Fremdauftrag ist aber nicht schon dann datenschutzrechtlich unbe- 
denklich, wenn eine Firma sich verpflichtet, die Datenschutzvorschriften zu 
beachten. Die in der Dienstanweisung genannte Voraussetzung ist daher ım 
allgemeinen nicht ausreichend. Die Anforderungen, dıe sich aus dem Daten- 
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen und aus dem Sozialgesetzbuch ergeben, 
werden in meinem zweiten (D.3.e) und fünften Tätigkeitsbericht (D.2.b) 
genannt. Ich habe empfohlen, die Regelung der Dienstanweisung unter 
Berucksichtigung dieser Anforderungen zu ergänzen. 

Technische Maßnahmen 

a) Schutz der Vertraulichkeit am Kassenschalter 

Bereits in meinem vierten (D.3.b} und meinem sechsten Tatigkeitsbericht (D.3.a) 
wurde darauf hingewiesen, daß es notwendig ıst, die Vertraulichkeit von Gesprä- 
chen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Um die Vertraulichkeit am 
Kassenschalter zu gewährleisten, hat die Stadt-Sparkasse Düsseldorf ein Kon- 
zept entwickelt, das sie nach einer ersten Erprobung in ihrer Hauptstelle 
inzwischen auch bei einigen Zweigstellen verwirklicht hat. Der Raum vor dem 
Kassenschalter wird dabei in solchem Umfang von der Umgebung abgegrenzt,



daß der gerade bediente Kunde durch eine hinter ihm stehende Warteschlange 

nur noch wenig beeinträchtigt wird. 

Der am Kassenschalter stenende Kunde hat hinter sich eine Holzwand, an deren 

linker und rechter Seite je ein Schwingelement für den Zu- und Abgang befestigt 

ist. Holzwand und Schwingelemente grenzen den Kunden, der gerade bedient 

wird, gegen die Umgebung und eine eventuelle Warteschlange ab. Die 

Schwingelemente wirken ähnlich wie Türen. Sie haben allerdings nur etwa die 

halbe Höhe. 

In der Maßnahme der Stadt-Sparkasse Düsseldorf sehe ich eine wirksame 

Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand die Vertraulichkeit beim Kundenkon- 

takt am Schalter weitgehend sicherzustellen. Eine Befragung der Kunden zeigte, 

daß die Maßnahme fast ausnahmslos begrüßt wird. Etwa 95 Prozent der Besu- 

cher gaben ein positives Urteil ab. 

b) Sicherheitsbereich 

- Umfang des Sicherheitsbereichs 

Neben dem Rechenzentrum eines kontrollierten Krankenkassenverbandes 

befindet sich das Papierlager, das vom Rechenzentrum durch eine Wand aus 

Einbauschränken abgeteilt ist. Das Papierlager wird zusätzlich als Datenar- 

chiv genutzt. Dazu ist im Papierlager ein offenes Regal aufgestellt, in das die 

archivierten Magnetbänder eingehängt sind. Rechenzentrum und Papierlager 

bilden den Sicherheitsbereich. 

Rechenzentrum und Papierlager haben je eine Außentür mit zwei Türflügeln. 

Die Außentüren werden bei der Anlieferung von Material oder Geräten 

genutzt. In der übrigen Zeit sind die Außentüren verschlossen und über eine 

Türsicherung an die Alarmanlage angeschlossen. Ein Türflügel beider 

Außentüren wird jeweils durch einen Hebel festgestellt. Durch Betätigung 

des Hebeis oder bei unzureichendem Feststellen dieses Hebels können 

auch verschlossene Außentüren grundsätzlich geöffnet werden. 

Die Raumsituation des Sicherheitsbereichs ist sehr unbefriedigend. Das 

Papierlager ist ein Bereich, zu dem in gewissen Zeitabständen anliefernde 

Firmen Zugang haben mussen. Während der Anlieferungen ist eine Siche- 

rung erfahrungsgemäß nur schwer durchführbar. Keinesfalls darf daher in 

dem Papierlager ein offenes Regal mit archivierten Magnetbändern aufge- 

stellt sein. Die Abgrenzung zum Rechenzentrum sollte durch eine teste 

Wand erfolgen. 

Während des Kontrollbesuchs wurden verschiedene Möglichkeiten für ein 

neues Raumkonzept erörtert. Im Rahmen dieses neuen Raumkonzeptes 

sollte jedenfalls das Datenarchiv vom Papierlager getrennt und das Papierta- 

ger möglichst aus dem Sicherheitsbereich herausgenommen werden. Es 

sollte darüber hinaus überprüft werden, welche der Außentüren notwendig 

sind. Bei einer eventuell noch notwendigen Außentür sollte sichergestellt 

werden, daß bei verschlossener Tür kein unsicherer Zustand bestehen kann. 

Eine kontrollierte kommunale Datenzentraie verfügt über einen abgeschlos- 

senen Sicherheitsbereich. Die Nachbereitung ist außerhalb dieses Sicher- 

heitsbereichs untergebracht. Dadurch ist die Datensicherheit beeinträchtigt. 

Während des Kontrollbesuchs wurde besprochen, welche Möglichkeiten 

bestehen, die Nachbereitung im Sicherheitsbereich unterzubringen. Eine 

entsprechende räumliche Lösung sollte jedenfalls langfristig angestrebt 

werden. 

- Sicherungsmaßnahmen für den Sicherheltsbereich 

Es ist eine übliche Sicherungsmaßnahme bei Rechenzentren, durch Bewe- 

gungsmelder oder sonstige Geräte eine Raumsicherung zu verwirklichen. 
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Der Sicherheitsbereich einer kontrollierten kommunalen Datenzentrale ver- 
fugt über keine Raumsicherung Dadurch ist die Sicherheit beeinträchtigt. 

Unbefugter Zugang zu dem Sicherheitsbereich der Datenzentrale ist außer- 
halb der Dienstzeit über die ungesicherten Fenster des unter dem Sicher- 
heitsbereich liegenden Keilers möglich. Zusätzlich sind dazu zwar noch die 
Türen des Sicherheitsbereichs zu überwinden. Diese liegen aber sämtlich 
Innerhalb des Gebäudes. Arbeiten an den Türen könnten daher unbeobach- 
tet erfolgen. Wahrend des Kontrollbesuchs wurde diese Unsicherheit 
besprochen. Eine Raumsicherung ım Maschinenraum und im Datentragerar- 
chiv könnte die bestehende Unsicherheit beseitigen. Ich habe empfohlen, für 
den Maschinenraum und für das Datenträgerarchiv eine Raumsicherung 
vorzusehen. 

Die Fenster des Sicherheitsbereichs der Datenzentrale sind in Panzerglas 
ausgefuhrt. Die Fensterflügel können allerdings geöffnet werden. Es muß 
daher damit gerechnet werden, daß ein Fensterflügel außerhalb der Dienst- 
zeit nicht geschlossen Ist. Dadurch ist die Datensicherheit beeinträchtigt. Ich 
habe empfohlen, die Fenster des Sicherheitsbereichs durch eine Alarman- 
lage zu sichern, die anspricht, wenn ein Fensterflügel nicht geschlossen ist. 

Von dem wenig gesicherten Keller unter dem Sicherheitsbereich der Daten- 
zentrale führt ein Lastenaufzug in den Maschinenraum. In dem Lastenaufzug 
könnte auch eine Person befördert werden. Während des Kontrollbesuchs 
wurde besprochen, daß ein Vorhängeschioß an der Aufzugtür im Maschinen- 
raum die Sicherheit wesentlich erhöhen würde. Die zusätzlich erforderlichen 
Vorrichtungen sind leicht anzubringen. 

Duplikate der wichtigsten Dateien eines kontrollierten Krankenkassenverban- 
des werden regelmäßig ausgelagert. Als Auslagerungsarchıv dient ein ver- 
schlossener Keller einer Mitgliedskasse, zu dem ein großerer Personenkreis 
Zugang hat. In diesem Keller verfügt der Krankenkassenverband über einen 
verschließbaren Schrarik. Bei einer Begehung wurde festgestellt, daß die 
Schlüsselnummer von außen sichtbar in das Schloß dieses Schranks einge- 
prägt war. 

Die Datensicherheit der in dem Schrank verschlossen aufbewahrten Daten- 
träger ist beeinträchtigt, solange die Schlüsselnummer von außen sichtbar in 
das Schloß eingeprägt ist. Auf einen entsprechenden Hinweis hat der Kran- 
kenkassenverband noch während des Kontrollbesuchs die Schlüsselnum- 
mer entfernt. Ich habe empfohlen, darüber hinaus auch den Schließzylinder 
des als Auslagerungsarchiv dienenden Schranks baldmöglichst auszuwech- 
sein. Auf dem neuen Schließzylinder sollte die Schlüsselnummer nicht von 
außen sichtbar angegeben sein. 

Zur Datensicherung werden die Dateien einer kontrollierten Stadt auf 
Magnetplatten ausgelagert. Als Auslagerungsarchiv dient ein Tresorraum, zu 
dem verschiedene Ämter der Stadt Zugang haben. In dem Tresorraum sind 
die Magneiplatten ungeschützt abgelegt. Eine Nutzung der Magneiplatten 
durch Dritte wäre nicht erkennbar. Eine zusätzliche Sicherung der Magnet- 
platten in dem als Auslagerungsarchiv dienenden Tresorraum solite jeden- 
falls in solchem Umfang erfolgen, daß eine unbefugte Nutzung der Magnet- 
platten durch Dritte nicht unerkannt bleiben könnte. Die Stadt hat bereits 
während des Kontrolibesuchs einen verschließbaren Schrank in dem Ausla- 
gerungsarchiv aufgestelft, in dem die Magnetplatten jetzt unter Verschluß 
aufbewahrt werden. 

In zwei Fällen wurde bei dem Kontrollbesuch in einer Schule festgestellt, daß 
geeignete verschließbare Schränke fehlen. Wechselplatten und Disketten mit 
personenbezogenen Daten werden innerhalb eines verschlossenen Raums 
In einem nicht verschließbaren Schrank aufbewahrt. Für diese Datenträger



sollte ein verschließbarer Schrank zu Verfugung gestellt werden. Die Bera- 

tungsunterlagen des Oberstufenkoordinators sind innerhalb eines verschlos- 
senen Raums in einem einfachen Schrank mit Rolltür untergebracht, der nur 
eine geringe Sicherung bietet. Dieser Schrank sollte durch einen besser 

gesicherten Schrank ersetzt werden. Ich habe empfohlen, in diesen Fällen 
jeweils einen geeigneten verschließbaren Schrank zur Verfügung zu stellen. 

Zugangsmöglichkeit der Feuerwehr außerhalb der Dienstzeit 

Der Maschinensaal einer kontrollierten kommunalen Datenzentrale ist durch 
eine Feuermeldeantage gesichert. Bei einem Brand wird durch diese Anlage 
die Feuerwehr automatisch alarmiert. Um der Feuerwehr ein Betreten des 
Gebäudes und des Sicherheitsbereichs zu ermöglichen, ist in die Außen- 
wand des Gebäudes der Datenzentrale ein Notschlüsselkasten eingelassen. 
In diesern Notschlüsselkasten befinden sich die Schlüssel für das Gebäude 
der Datenzentrale und den Sicherheitsbereich 

Der Notschlusselkasten ist durch eine äußere und eine innere Tür gesichert. 
Die äußere Tür kann von außen normalerweise nicht geöffnet werden. Sıe 
wird aber automatisch freigegeben, sobald die Feuermeldeanlage anspricht. 
Durch das Öffnen der äußeren Tür wird die innere Tür zugänglich. Die innere 
Tür ist verschlossen. Über den Schlüssel für die innere Tür verfügt die 
Feuerwehr. Im Brandfall kann die Feuerwehr daher die innere Tür mit ihrem 
Schlüssel öffnen und hat dann Zugriff zu den Schlüsseln für das Gebäude 

und den Sicherheitsbereich. 

Durch die geschilderte Technik ist zwar sichergestellt, daB die Feuerwehr nur 
dann den Sicherheitsbereich betreten kann, wenn die Alarmanlage ange- 
sprochen hat. Es ist aber nicht sichergestellt, daß ein Betreten des Sicher- 
heitsbereichs durch die Feuerwehr in jedem Fall für die Datenzentrale 
nachträglich erkennbar wird. Insofern ist die Datensicherheit beeinträchtigt. 
Es solite daher durch eine geeignete Maßnahme sichergestellt werden, daB 
ein Betreten des Sicherheitsbereichs durch die Feuerwehr nachträglich für 
die Datenzentrale erkennbar ist. 

Zum Schutz des Notschlüsselkastens ist es wünschenswert, dessen außere 
Tür an eine Alarmanlage anzuschließen. Die Technik des Notschlüsselka- 
stens sieht einen solchen Anschluß vor. Von dieser Möglichkeit sollte jeden- 
falls dann Gebrauch gemacht werden, wenn für den Sicherheitsbereich eine 
Alarmanlage eingebaut wird. 

Organisatorisch-technische Maßnahmen 

a) Beeinträchtigung der Datensicherheit bei Einsatz des Schnittstellenver- 
vielfachers SK 12 der Deutschen Bundespost 

Durch den Hessischen Datenschutzbeauftragten bin ich darauf hingewiesen 

worden, daß der Datenschutz in Datennetzen bei Verwendung des Schnitistel- 

lenvervielfachers SK 12 der Deutschen Bundespost (SK 12) nicht gewährleistet 

sei. Ein Teilnehmer könne nicht nur die für ihn bestimmten Daten empfangen, 

sondern nach Manipulation an der Datenendeinrichtung oder durch Aufschalten 

eines Leitungsmonitors auch alle Daten, die für ırgendweiche anderen Teilneh- 

mer bestimmt sind, die hinter dem SK 12 angeschlossen sind. Die Gefährdung 

der Datensicherheit sei für die Benutzer nicht ohne weiteres ersichtlich. Ich habe 

daraufhin dem Innenminister empfohlen untersuchen zu lassen, ob und in 

welchem Umfang die aufgezeigte Gefährdung der Datensicherheit besteht. 

Die inzwischen abgeschlossene Untersuchung hat bestätigt, daß bei Einsatz des 

SK 12 die Datensicherheit beeinträchtigt ist. Die Beeinträchtigung der Datensi- 
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cherheit liegt darin, daß der SK 12 Daten, die von einer Datenverarbeitungsan- 
lage an eine hinter dem SK 12 angeschlossene Datenendeinrichtung gesendet 
werden, in alle hinter dem SK 12 angeschlossenen Leitungen überträgt. 

— Unbefugte Kenntnisnahme von Daten durch Mitarbeiter oder Dritte (mit 
Ausnahme der Wartungstechniker) 

Die Moglichkeiten, bei Einsatz des SK 12 die Datensicherung gegen unbe- 
fugte Kenntnisnahme von Daten durch Mitarbeiter oder Dritte zu gewährlei- 
sten, sind von der Gestaltung des Datennetzes abhängig. Dabei ist unter 
anderem zu unterscheiden, ob sämtliche Anschlüsse für Datenendeinrich- 
tungen hinter dem SK 12 bei derselben öffentlichen Stelle oder bei verschie- 
denen öffentlichen Stellen liegen. 

-— Falls samtliche Anschlüsse fur Datenendeinrichtungen hinter dem SK 12 
bei derselben öffentlichen Stelle liegen, muß diese sicherstellen, daß eine 
unbefugte Kenntnisnahme der Daten, die der SK 12 in die Leitungen 
überträgt, ausgeschlossen ist. Dazu muß der öffentlichen Stelle dıe durch 
die Arbeitsweise des SK 12 bedingte Gefährdung der Datensicherheit 
bekannt sein; die öffentliche Stelle muß daher auf diese Gefährdung 
ausdrücklich hingewiesen werden. 

Eine allgemeine Aussage, ob und wie die Datensicherheit durch die 
offentliche Stelle gewährleistet werden kann, ist nicht möglıch. Für jedes 
Datennetz muß daher geprüft werden, welche Maßnahmen zur Datensı- 
cherung erforderlich sind und ob mit diesen Maßnahmen die Datensicher- 
heit gewährleistet werden kann. 

An die zu treffenden Maßnahmen sind nur geringe Anforderungen zu 
stellen, wenn alle Mitarbeiter, die an den hinter dem SK 12 angeschlosse- 
nen Datenendeinrichtungen tätig sind, gleiche Zugriffsbefugnisse haben. 
In dıesem Fall kann die Datensicherung im allgemeinen angemessen 
gewährleistet werden; gegen den Einsatz des SK 12 bestehen dann keine 
durchgreifenden Bedenken 

- Falls an eın Rechenzentrum verschiedene öffentliche Stellen hinter dem- 
selben SK 12 angeschlossen sind, werden Daten, die das Rechenzen- 
trum an eine der Öffentlichen Stellen (Adressat) sendet, zusätzlich ın die 
zu den anderen offentlichen Stellen führenden Leitungen übertragen. Der 
Adressat kann Maßnahmen zur Datensicherung im eigenen Bereich 
durchsetzen. Er kann darüber hinaus Maßnahmen zur Datensicherung beı 
dem Rechenzentrum durchsetzen, soweit dieses Datenverarbeitung im 
Auftrag des Adressaten durchführt. Das Rechenzentrum kann Maßnah- 
men der Datensicherung im eigenen Bereich durchsetzen. 

Die Durchführung von Maßnahmen zur Datensicherung bei den ubrigen 
angeschlossenen öffentlichen Stellen kann im allgemeinen weder der 
Adressat noch das Rechenzentrum sicherstellen. Beide können daher bei 
dieser Netzkonfiguration nicht sicherstellen, daß eine unbefugte Kennt- 
nisnahme der von dem Rechenzentrum an den Adressaten gesendeten 
Daten im Bereich der anderen angeschlossenen öffentlichen Stellen 
ausgeschlossen ist. 

Die Datensicherheit kann deshalb im allgemeinen nicht gewährleistet 
werden, wenn Anschlüsse für Datenendeinrichtungen hinter demselben 
SK 12 bei verschiedenen öffentlichen Stellen liegen. Diese Netzkonfigu- 
ration ist in einem solchen Fall unzulässig. 

- Unbefugte Kenntnisnahme von Daten durch Wartungstechniker 

Ein Wartungstechniker, der die Wartung einer Datenendeinrichtung oder 
eines sonstigen an eine Datenleitung angeschlossenen Geräts durchzufuh- 
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ren hat, kann im allgemeinen von der öffentlichen Stelle, bei der die Daten- 

endeinrichtung oder das sonstige Gerat aufgestellt ist, nicht fachlich beauf- 

sichtigt werden. Es ist davon auszugehen, daß der Wartungstechniker Daten, 

die über eine Leitung übertragen werden, auch dann zur Kenntnis nehmen 

kann, wenn die zu wartende Datenendeinrichtung oder das zu wartende 

Gerät außer Betrieb oder defekt ist. Der Wartungstechniker kann daher über 

alle Daten verfügen, die auf einer Leitung, zu der er Zugriff hat, übertragen 

werden. Derartige Daten werden somit für den Wartungstechniker zum Abruf 

bereitgehalten. Da Wartung keine Datenverarbeitung im Auftrag ist, gelten 

daher alle Daten als übermittelt, die während des Wartungsvorgangs über 

eine Leitung übertragen werden, zu der der Wartungstechniker Zugriff hat. 

Grundsätzlich könnte die Datensicherheit dadurch gewährleistet werden, daß 

über eine Leitung solange keine personenbezogenen Daten übertragen 

werden, wie der Wartungstechniker Zugriff zu dieser Leitung hat. Die Tätig- 

keit des Wartungstechnikers wäre in diesem Fall zulässig. Soweit der War- 

tungstechniker eine Datenübertragung als Voraussetzung des Wartungsvor- 

ganges benötigt, könnte die Übertragung von Testdaten, die nicht personen- 

bezogen sind, vorgesehen werden. 

Falls personenbezogene Daten über eıne Leitung übertragen werden, wäh- 

rend der Wartungstechniker Zugriff zu dieser Leitung hat, ist die in diesem 

Fall erfolgende Übermittlung personenbezogener Daten an den Wartungs- 

techniker nur unter den Voraussetzungen des $ 13 Abs. 1 Satz 1 DSG NW 

bzw. des 869 Abs. 1 Nr.1 SGBX zulässig. Es ist davon auszugehen, daß 

diese Voraussetzungen nur in seltenen Falten erfüllt sind. Darüber hinaus ist 

eine mögliche zusätzliche Einschränkung der Übermittlung nach 813 Abs. 1 

Satz 2 DSG NW und 8 76 SGB X zu beachten. 

Bedingt durch die Arbeitsweise des SK 12 werden möglicherweise während 

des Wartungsvorgangs personenbezogene Daten übermittelt, die das 

Rechenzentrum an eine andere als die zu wartende Datenendeinrichtung 

gesandt hat. Für deren Übermittlung ist die Zustimmung des für diese Daten 

zuständigen Anwenders erforderlich. Die Übermittlung derartiger Daten wird 

darüber hinaus nicht als zulässig angesehen werden können, falls es tech- 

nisch möglich ist, mit angemessenem Aufwand ein gleichwertiges Datennetz 

zu errichten, in dem diese durch die Arbeitsweise des SK 12 bedingte 

Übermittlung vermieden wird. 

Schlußfolgerungen 

Bei Einsatz des Schnittstellenvervielfachers SK 12 ist die Datensicherheit 

beeinträchtigt. Der Umfang der Beeinträchtigung der Datensicherheit hängt 

stark von den Umständen des Einzelfalls und insbesondere von dem Netz- 

konzept ab. Um die erforderliche Datensicherheit zu gewährleisten, habe ich 

dem Innenminister folgende Maßnahmen empfohlen: 

- Die obersten Landesbehörden werden über die Beeinträchtigung der 

Datensicherheit bei Einsatz des Schnittstellenvervielfachers SK 12 infor- 

mier. 

Die obersten Landesbehörden untersuchen alle Datennetze innerhalb 

ihres eigenen Geschäftsbereichs im Hinblick auf die Gefährdung der 

Datensicherheit durch den SK 12. In diese Untersuchung sind auch alle 

Datennetze nachgeordneter Behörden einzubeziehen. Soweit sich dabei 

herausstellt, daß die Datensicherheit nicht gewahrleistet ist, sind geeig- 

nete Maßnahmen zu treffen 

Darüber hinaus habe ich den Innenminister darauf hingewiesen, daß ich 

folgende zusätzliche Maßnahmen begrüßen würde‘ 

161 

 



162 

- Es sollten die technischen Möglichkeiten für den Ersatz des SK 12 
ermittelt und bewertet werden. 

- Der Kooperationsausschuß ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich 
(KoopA ADV) sollte veranlaßt werden, bei der Deutschen Bundespost 
anzuregen, eine Alternative für den SK 12 in das Angebot aufzunehmen, 
bei deren Einsatz die durch die Arbeitsweise des SK 12 bedingte Beein- 
trächtigung der Datensicherheit vermieden wırd. 

b) Datensicherung bel On-line-Zugriff 

- Paßwortschutz 

In fast jedem meiner Tätigkeitsberichte hatte ich Veranlassung, auf Schwa- 
chen des Paßwortschutzes einzugehen, die ich bei Kontrollbesuchen festge- 
stellt hatte. Maßnahmen, die dazu dienen, einen Paßwortschutz sicher zu 
gestalten, werden insbesondere in meinem vierten (D.4.a), fünften (D.4.c) 
und sechsten Tatigkeitsbericht (D.4.a) dargestellt. Trotz der Möglichkeit, mit 
einem gut organisierten Paßwortschutz Datenbestande außerordentlich wirk- 
sam zu schützen, mußte ich in meinem sechsten Tätigkeitsbericht feststellen, 
daß ich inzwischen davon ausgehe, daß ein Paßwortschutz nur selten die 
erforderliche Authentifizierung mit hinreichender Sicherheit gewährleistet. 
Feststellungen im Berichtsjahr haben diese Ansicht leider bestätigt. 
Über die in den Räumen einer kontroliierten kommunalen Datenzentrale 
aufgestellten Datenendgeräte verkehren die Mitarbeiter als Teilnehmer mit 
dem Datenverarbeitungssystem. Die Datenendgeräte sind durch Paßworte 
gesichert, die von den einzelnen Mitarbeitern selbst vergeben werden. Die 
Länge der PaBworte reicht von 0 bis 21 Zeichen. Dabei bedeutet die 
Möglichkeit der Vergabe eines Paßwortes von 0 Zeichen, daß der Mitarbeiter 
sogar auf die Vergabe des Paßwortes verzichten kann. Ein Änderungsinter- 
vall für die Paßworte ist nicht vorgeschrieben. Es wird nicht durch die 
Datenverarbeitungsanlage überwacht, ob Paßworte jemals geändert werden. 
Die Datenverarbeitungsanlage überprüft auch nicht, ob Versuche gemacht 
werden, gültige Paßworte durch Probieren zu finden. Bei Eingabe eines 
ungültigen Paßwortes wird zwar kein Zugriff zu den Anwendungsprogram- 
men eröffnet. Der Benutzer kann aber beliebig viele weitere Zugriffsversuche 
mit anderen Paßworten unternehmen. Ein Abschalten des Datenendgeräts 
nach einigen Fehlversuchen mit einem ungültigen Paßwort ist nicht vorgese- 
hen. Durch die Datenverarbeitungsanlage wird auch keine Statistik erstellt, 
die einen Überblick über den Umfang derartiger Fehtversuche geben könnte. 
Die Mitarbeiter sind nicht durch Dienstanweisung verpflichtet, ihre Paßworte 
geheimzuhalten. Es besteht auch keine Verpflichtung, Paßworte nur dann 
einzugeben, wenn kein Dritter die Eingabe beobachten kann. 

Dieser Paßwortschutz muß als fast unwirksam bezeichnet werden. Es ist mit 
der Möglichkeit zu rechnen, daß die Mitarbeiter sich sehr kurze oder gar 
keine Paßworte vergeben. Da darüber hinaus weder Änderungsintervalle 
noch sonstige Sicherungsmaßnahmen für die Paßworte vorgeschrieben sind, 
ist davon auszugehen, daß Paßworte auch interessierten Dritten bekannt sein 
können. Der mit dem Paßwortverfahren angestrebte Schutz ist daher kaum 
vorhanden. 

Durch den bei einem kontrollierten Krankenkassenverband eingesetzten 
Paßwortschutz werden nur Benutzerbereiche der Programmierer und der 
Arbeitsvorbereiter, aber weder personenbezogene Daten noch freigegebene 
Programme geschützt. Der bestehende Paßwortschutz hat daher im Rahmen 
der Maßnahmen zur Datensicherung nur eine geringe Bedeutung. Dennoch 
wurde der Paßwortschutz während des Kontrollbesuchs auf seine Schutzwir- 
kung überprüft.



Eingesetzt werden Paßworte von maximal sechs Stellen. Eine minimale 

Stellenzahl, die zur Datensicherung zu fordern wäre, ist nicht vorgegeben. 

Die Paßworte werden durch die einzeinen Mitarbeiter selbst vergeben. 

Änderungsintervalle sind für die Paßworte nicht vorgeschrieben. Eine Anwei- 

sung, Paßworte geheimzuhalten, besteht nicht. Durch das Datenverarbei- 

tungssystem werden keine Maßnahmen ergriffen, wenn nacheinander meh- 

rere Versuche der Benutzung des Systems mit falschen Paßworten unter- 

nommen werden. Die Paßworte sind unverschlüsselt gespeichert. Wegen 

eines fehlenden Schutzes der gespeicherten Dateien ist es Unbefugten mit 

gewissen Systemkenntnissen daher möglich, die gültigen Paßworte der 

Datenverarbeitungsanlage zu entnehmen. 

Dieser Paßwortschutz ist fast unwirksam. Bedenklich sind insbesondere das 

Fehlen einer Mindestlänge der Paßworte, eines vorgeschriebenen Ände- 

rungsintervalls, einer Verpflichtung zur Geheimhaltung der Paßworte und 

einer angemessenen Reaktion des Datenverarbeitungssystems auf mehrfa- 

che Benutzung unzulässiger Paßworte. Im Hinblick darauf, daß die Datei der 

gespeicherten Paßworte nicht geschützt ist, erscheint darüber hinaus eine 

verschlüsselte Speicherung der Paßworte erforderlich. In meinem zweiten 

Tätigkeitsbericht (D.5.a) habe ich das Verfahren der Einwegverschlüsselung 

zur Sicherung gespeicherter Paßworte geschildert. 

Ich habe jeweils empfohlen, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des 

Paßwortschutzes zu treffen. Dem Krankenkassenverband habe ich darüber 

hinaus empfohlen, den Hersteller der Datenverarbeitungsanlage auf die 

Erforderlichkeit einer Verschlüsselung von ungeschuützt gespeicherten Paß- 

worten hinzuweisen. 

Bei einer kontrollierten Stadt, deren Programme die Lieferfirma der Datenver- 

arbeitungsanlage entwickelt hat, werden die Paßworte von den einzelnen 

Mitarbeitern vergeben. Eine Änderung der Paßworte wird weder vom Pro- 

gramm erzwungen noch durch Dienstanweisung vorgeschrieben. 

Die Wirkung des Paßwortschutzes bei der Stadt ist deutlich dadurch beein- 

trächtigt, daß die Paßworte über einen langen Zeitraum unverändert bleiben 

können. Günstig wäre es, wenn die eingesetzten Programme eine Änderung 

der Paßworte nach einer gewissen Zeit erzwingen würden. Dazu könnte 

jedem Paßwort eine maximale Gültigkeitsdauer zugeteilt werden, nach deren 

Ablauf das Paßwort von den Programmen nicht mehr als gültig anerkannt 

würde. Diese maximale Gültigkeitsdauer sollte nicht länger als einen Monat 

betragen. Zusätzlich sollte durch Dienstanweisung die Änderung der Paß- 

worte vorgeschrieben werden. Ich habe darüber hinaus empfohlen, bei der 

Lieferfirima eine Programmänderung anzuregen, die ein automatisches Über- 

wachen der Änderung von Paßworten möglich macht. 

Bei derselben Stadt werden die Datenendgeräte nach 10 nacheinander 

erfolgenden Eingaben ungültiger Paßworte durch die Datenverarbeitungsan- 

lage automatisch abgeschaltet. Dadurch wird bereits ein gewisser Schutz 

gegen unzulässige Versuche, Paßworte in Erfahrung zu bringen, erreicht. Ein 

Abschalten der Datenendgeräte sollte allerdings nicht erst nach 10 derartigen 

Versuchen erfolgen. Üblich ist es, Datenendgeräte bereits nach 3 nacheinan- 

der erfolgenden Eingaben ungültiger Paßworte automatisch abzuschalten. 

Ich habe empfohlen, durch die Lieferfirma das eingesetzte Programm ent- 

sprechend ändern zu lassen. 

Jeder einzelne zum Zugriff berechtigte Mitarbeiter dieser Stadt vergibt sich 

sein Paßwort selbst. Erteilt dieses Paßwort dem ADV-Leiter mit. Das Paßwort 

wird dann durch den ADV-Leiter in die Datenverarbeitungsanlage einge- 

geben. 
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Durch dieses Verfahren werden sämtliche Paßworte dem ADV-Leiter 
bekannt. Zur Verbesserung der Datensicherheit wäre es zweckmaßig, wenn 
jeder Mitarbeiter sein Paßwort selbst ın die Datenverarbeitungsanlage einge- 
ben könnte. Der ADV-Leiter würde in diesem Fall keine Kenntnis der verge- 
benen Paßworte erhalten. Ich habe empfohlen vorzuschreiben, daß die 
Mitarbeiter ihre Paßworte selbst in die Datenverarbeitungsanlage eingeben, 
und erforderlichenfalis die Lieferfirma zu einer entsprechenden Programman- 
derung zu veranlassen. 

Beschränken von Möglichkeiten des Zugriffs 

Anwendungsprogramme werden bei einem kontrollierten Krankenkassen- 
verband nach ihrer Freigabe in die Produktionsbibliothek übernommen. Für 
die Übernahme ist die Arbeitsvorbereitung zuständig. Aus Gründen der 
Datensicherheit sollte ausschließlich die Arbeitsvorbereitung eine Möglıch- 
keit zum Ändern der Produktionsbibliothek haben. 

Bei dem Krankenkassenverband ist die Produktionsbibliothek nicht 
geschützt. Ein Zugriff.zur Produktionsbibliothek ist den Programmierern und 
den Maschinenbedienern von ihren Datenendgeräten möglich. Unbemerkte 
Änderungen an Programmen der Produktionsbibliothek können daher nicht 
ausgeschlossen werden. Die Datensicherheit ist dadurch deutlich beein- 
trachtigt. 

Änderungen an Systemprogrammen des Krankenkassenverbandes werden 
ausschließlich in Absprache mit dem Bundesverband durchgefuhrt. Der 
Krankenkassenverband sollte daher mit dem Bundesverband und der Liefer- 
firma seiner Datenverarbeitungsanlage klären, auf welche Weise ein Schutz 
der Produktionsbibliothek verwirklicht werden kann. Ein derartiger Schutz 
sollte baldmöglichst eingefuhrt werden. Ich habe empfohlen, baldmöglichst 
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Produktionsbibliothek zu treffen. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bei dem Krankenkassen- 
verband ausschließlich durch Stapelverarbeitung. Die vorhandenen Anwen- 
dungsprogramme ermöglichen keinen direkten Zugriff von den Datenendge- 
raten des Krankenkassenverbandes zu den auf Magnetplatten aufgezeichne- 
ten Daten. Wegen des Fehlens dieser Möglichkeit wurde darauf verzichtet, 
die auf Magnetplatten gespeicherten Dateien gegen unbefugten Zugriff zu 
schützen. 

Grundsätzlich ist es möglich, von jedem Datenendgerät des Krankenkassen- 
verbandes ein Programm zu entwickeln und zum Ablauf zu bringen, das 
einen Zugriff zu den auf Magnetplatten gespeicherten Dateien ermöglicht. Mit 
entsprechenden Kenntnissen können Mitarbeiter des Krankenkassenverban- 
des von allen Datenendgeräten zu allen auf Magnetplatten gespeicherten 
Dateien zugreifen und dabei die gespeicherten Daten lesen oder auch 
ändern. 

Durch diese Möglichkeit ist die Datensicherheit stark beeintrachtigt. Wahrend 
des Kontrollbesuchs konnte nicht geklärt werden, ob sich die bestehende 
Unsicherheit kurzfristig beseitigen läßt. Es wurde besprochen, daß diese 
Klärung umgehend erfolgen und die Moglichkeit des unkontrollierten Zugriffs 
zu gespeicherten Daten schnellstmöglich beseitigt werden sollte. Ich habe 
empfohlen, möglichst umgehend Maßnahmen zum Schutz der auf Magnet- 
platten gespeicherten Dateien mit personenbezogenen Daten gegen unbe- 
fugten Zugriff zu treffen. 

Beschränken der Befugnisse von Datenendgeräten 

Es ist nicht leicht sicherzustellen, daß ein Datenendgerät, das zur interaktiven 
Programmierung eingesetzt werden kann, nicht für unzulässige Zugriffe zu



Dateien und Programmen genutzt werden kann. Die interaktive Programmie- 

rung kann gerade dem fachlich qualifizierten Mitarbeiter Wege zu unzulassi- 

gen Transaktionen ermöglichen. Daher sollte jedenfalls sichergestellt sein, 

daß interaktive Programmierung nur mit solchen Datenendgeräten möglich 

ist, bei denen dafür eine dienstliche Notwendigkeit besteht. 

Bei einem kontrollierten Krankenkassenverband wird für die interaktive Pro- 

grammierung ein Programm eingesetzt, das eine Trennung der Möglichkeit 

des interaktiven Programmierens von Funktionen, die im Maschinenraum 

und bei der Arbeitsvorbereitung verfügbar sein müssen, nicht zuläßt. Interak- 

tive Programmierung ist daher auch an den Datenendgeräten des Maschi- 

nenraums und der Arbeitsvorbereitung möglich. Es sollte angestrebt werden, 

diese Datenendgeräte in ihrer Funktion so einzuschränken, daß ein interakti- 
ves Programmieren nicht mehr möglich ist. 

Dazu sollte mit der Lieferfiima des Programms geklärt werden, ob es eine 

Programmversion gibt, die diese Einschränkung ermöglicht. Falls keine der- 

artige Programmversion verfügbar ist, sollte spätestens bei einem Wechsel 

der eingesetzten Datenverarbeitungsanlage sichergestellt werden, daß die 

Datenendgeräte des Maschinenraums und der Arbeitsvorbereitung keine 

interaktive Programmierung ermöglichen. Ich habe empfohlen, Maßnahmen 

zu treffen, damit ein interaktives Programmieren an den Datenendgeräten 

des Maschinenraums und der Arbeitsvorbereitung baldmöglichst ausge- 

schlossen wird. 

Die Arbeitsvorbereiter einer kontrollierten komrnunalen Datenzentrale ver- 

kehren als Teilnehmer mit der Datenverarbeitungsanlage. Bei der Arbeit als 

Teilnehmer bietet das verwendete Betriebssystem nicht die Möglichkeit, das 

interaktive Programmieren auszuschließen. Dazu wäre vielmehr ein Verkehr 

mit der Datenverarbeitungsanlage als Teilhaber erforderlich. 

Die Datenzentrale entwickelt zur Zeit ein Programm für die Abwicklung der 

Arbeitsvorbereitung. Nach Fertigstellung dieses Programms können die 

Arbeitsvorbereiter als Teilhaber des Systems auf die Möglichkeiten dieses 

Programms beschränkt werden. Ein interaktives Programmieren von den 

Datenendgeräten der Arbeitsvorbereitung kann dann unterbunden werden. 

c) Datensicherung bei Dateien 

— Dateien zur Datensicherung 

Nach der Dienstanweisung eines kontrollierten Krankenkassenverbandes 

sind Systemnachrichten täglich auszudrucken. Der Inhalt wird monatlich 

fortgeschrieben und verfilmt. Nach der Verfilmung sind die Ausdrucke zu 

vernichten. Die Microfiche sind sechs Jahre aufzubewahren. 

Aufgezeichnete Systemnachrichten können unter anderem genutzt werden, 

um eventuelle Unregelmäßigkeiten nachträglich aufzuklären. Falls für eine 

derartige Aufklärung die Systemnachrichten eines längeren Zeitraums aus- 

gewertet werden müssen, ist es sehr vorteilhaft, wenn die Systemnachrich- 

ten maschinenlesbar aufgezeichnet sind. Systemnachrichten werden daher 

im allgemeinen auf Magnetband aufgezeichnet und archiviert. Ich habe 

empfohlen, die Systemnachrichten maschinenlesbar aufzuzeichnen und zu 

archivieren. 

Der Krankenkassenverband, der die Daten seiner Mitgliedskassen in deren 

Auftrag verarbeitet, berichtete während des Kontrollbesuchs, daß bei den 

Mitgliedskassen die Eingabekontrolle in Form von schriftlichen Protokollie- 

rungen vorgenommen werde. Protokolliert werde chronologisch. Die Ablage 

erfolge in der Reihenfolge der Aufzeichnungen. 
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Nach $ 6 Abs. 1 Satz 1 BDSG/DSG NW in Verbindung mit Nr. 7 der Anlage zu 
dieser Vorschrift haben die Mitgliedskassen und der Krankenkassenverband 
die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die je nach 
der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten geeignet sind zu 
gewährleisten, daß nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in Datenverar- 
beitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle). Erforderlich 
sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem angestrebten Schutzzweck steht ($ 6 Abs. 1 Satz 2 BDSG/DSG NW). 

Die Eingabekontrolle soll eine nachträgliche Überprüfung von Inhalt, Zeit- 
Punkt und Verursacher einer Dateiänderung ermöglichen. Diese Überprüfung 
sollte über längere Zeiträume rückwirkend möglich sein. Jedenfalls muß eine 
Überprüfung solange moglich sein, wie die eingegebenen Daten unverändert 
in der Datei gespeichert sind. Chronologische Aufzeichnungen, die zeitlich 
geordnet abgelegt werden, sind für eine Eingabekontrolle nur mit erheb- 
lichem Arbeitsaufwand verwendbar. 

Für Zwecke der Eingabekontrolle ist daher eine Protokollierung auf maschı- 
nenlesbaren Datenträgern üblich. Durch maschinelle Umsorlierung kann 
daraus eine Historie jedes gespeicherten Datensatzes erzeugt werden. 
Diese Historien der Datensätze werden ständig fortgeschrieben und dienen 
der Eingabekontrolle. Der Krankenkassenverband, der seine Programme von 
dem Bundesverband erhält, sollte klären, ob es für die bei ihm eingesetzten 
Programme entsprechende Ergänzungen gibt, die eine Protokollierung auf 
maschinenlesbaren Datenträgern für Zwecke der Eıngabekontrolie ermögli- 
chen. Ich habe um Unterrichtung gebeten, ob eine solche Programmergän- 
zung moglich ist und erfolgen wird. 

— Löschen von Daten 

Während des Kontrollbesuchs bei einer kommunalen Datenzentrale wurde 
die Frage erörtert, unter welchen Umständen Daten als gelöscht angesehen 
werden konnen. 

Daten sind bei einer speichernden Stelle erst dann im Sinne des 82 Abs.2 
Nr. 4 DSG NW geloscht, wenn dıese Stelle an keinem Ort mehr über die 
Daten oder über Aufzeichnungen verfugt, die es gestatten, die Daten zu 
rekonstruieren. Bei der Datenzentrale sind Daten nicht nur in den jeweils 
aktuellen Dateien, sondern zusätzlich auf Sicherungsbändern gespeichert. 
Für das Löschen der Daten ist es daher nicht ausreichend, wenn diese nur in 
der aktuellen Datei gelöscht werden. Daten, die in einer aktuellen Datei 
gelöscht wurden, können vielmehr erst dann als gelöscht bezeichnet werden, 
wenn sichergestellt ist, daß weder auf einem Sicherungsband noch in einem 
sonstigen Datenbestand die zu löschende Angabe gespeichert ist. 

Datensicherung bei Einsatz kleinerer Datenverarbei- 
tungsanlagen 

a) Abgrenzung des Themas 

Kleinere Datenverarbeitungsanlagen können heute zu niedrigen Preisen ange- 
schafft werden. Ein weiteres Sinken der Preise ıst zu erwarten. Dennoch ist die 
Leistungsfahigkeit der kleineren Anlagen sehr groß und gestattet es, umfangrei- 
che Datenverarbeitungsaufgaben abzuwickeln. Als Folge der Marktsituation 
wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche kleinere Datenverarbeitungsanla- 
gen bei öffentlichen Stellen aufgestellt. Mit einer starken Zunahme kann gerech- 
net werden.



Bezüglich der Anforderungen und Möglichkeiten zur Datensicherung bei kleine- 

ren Datenverarbeitungsanlagen besteht große Unsicherheit. Manche Anforde- 

rungen, die bei großen Rechenzentren selbstverständlich sind, können bei 

Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen nicht verwirklicht werden. Ange- 

messene Alternativen wurden bisher nicht angeboten. 

Um zu einem eigenen Urteil und nach Möglichkeit zu Empfehlungen für die 

Lösung der bestehenden Schwierigkeiten zu kommen, habe ich öffentliche 

Stellen mit kleineren Datenverarbeitungsanlagen seit einigen Jahren bevorzugt 

in meine Kontrolitätigkeit einbezogen. In zahlreichen Besprechungen mit den 

öffentlichen Stellen und teilweise auch mit den jeweiligen Herstellerfirmen der 

Datenverarbeitungsanlagen wurden die Möglichkeiten und die heute bestehen- 

den Grenzen der Datensicherung erörtert. Über Beobachtungen und Empfeh- 

lungen habe ich in meinem vierten und sechsten Tätigkeitsbericht (D.5.) infor- 

miert. 

Zwei Arten des Einsatzes kleinerer Datenverarbeitungsanlagen lassen sich 

unterscheiden. Bei der einen Art soll die Verarbeitung der Daten mit einer 

verbindlichen Verarbeitungsiogik erfolgen. Verarbeitung mit verbindlicher Verar- 

beitungslogik soll bedeuten, daß es eine Verarbeitungslogik gibt, die verbindlich 

durch eine Person oder Stelle vorgeschrieben oder gegenüber einer Person 

oder Stelle zugesagt ist. Bei der anderen Art des Einsatzes ist die Verarbeitungs- 

logik nicht verbindlich. 

Verbindlich ist die Verarbeitungslogik im allgemeinen, wenn eine kleinere Daten- 

verarbeitungsanlage durch eine öffentliche Stelle für Verwaltungsaufgaben ein- 

gesetzt wird. Meist ergibt sich die Verarbeitungslogik aus den geltenden Rechts- 

vorschriften. Beispiele dafür sind die Datenverarbeitung bei einem Versiche- 

rungsträger oder bei einem Einwohnermeldeamt. Auch außerhalb des öffentli- 

chen Bereichs werden kleinere Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher 

Verarbeitungslogik eingesetzt. So setzt der Einsatz einer kleineren Datenverar- 

beitungsanlage im Rahmen des Rechnungswesens im allgemeinen eine ver- 

bindliche Verarbeitungslogik voraus. 

Meist ist der Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen öffentlicher Stellen, 

bei denen die Verarbeitungslogik verbindlich vorgeschrieben ist, durch folgende 

Eigenarten gekennzeichnet: 

- Es gibt einen Mitarbeiter, der als Maschinenbediener für den Betrieb der 

Datenverarbeitungsanlage zuständig ist. Dieser Mitarbeiter übt eine Art 

Rechenzentrumsfunktion aus. 

Die zum Einsatz kommenden Programme werden dem Maschinenbediener 

vorgegeben. Bei einigen Einsatzfällen hat der Maschinenbediener die Auf- 

gabe, diese Programme in bestimmten Situationen selbständig zu ändern. Es 

gibt auch Einsatzfälle, in denen der Maschinenbediener die Aufgabe hat, 

einzelne Programme selbst zu entwickeln. 

Eine Möglichkeit der fachlichen Kontrolle des Maschinenbedieners durch 

seinen Vorgesetzten besteht nicht, weil die dazu notwendigen Fachkennt- 

nisse der automatisierten Datenverarbeitung bei dem Vorgesetzten nicht 

vorhanden sind und auch nicht erwartet werden können. 

Eine gegenseitige Kontrolle von Mitarbeitern kann nicht durch Funktionstren- 

nung verwirklicht werden, weil fur die Bedienung der Datenverarbeitungsan- 

lage nur ein Mitarbeiter tätig ist. 

Datenverarbeitung auf kleineren Anlagen ohne verbindliche Verarbeitungslogik 

findet man vor allem bei wissenschaftlichen und technischen Anwendungen. 

Derartige Einsatzfälle sind im allgemeinen durch folgende Eigenarten gekenn- 

zeichnet: 
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- Vom Anwender wird schöpferische Arbeit erwartet, in die er die Datenverar- 
beitung einbezieht. 

- Die Verantwortung des Anwenders umfaßt auch den logischen Weg zu dem 
Ergebnis seiner Arbeit. 

— Anwender und Bediener der Datenverarbeitungsanlage sind dieselbe 
Person 

- Der Anwender entwickelt seine Programme teilweise selbst. 
Im Zusammenhang mit dieser Einsatzart kleinerer Datenverarbeitungsanlagen 
entstanden die Begriffe persönlicher Computer (PC), Arbeitsplatzcomputer und 
individuelle Datenverarbeitung (IDV). Der Begriff IDV ist vor allem in der Indu- 
strie verbreitet. Gemeint ist damit eine Einsatzform, bei der der einzelne Bear- 
beiter über eine kleinere Datenverarbeitungsanlage verfügt, diese Antage selbst 
programmiert und auch selbst bedient. In Industrieunternehmen hat sich heraus- 
gestellt, daß die IDV einer gewissen Koordination und Unterstützung bedarf. 
Dazu wird eine Stelle mit der Bezeichnung Information Center gebildet, die dem 
ADV-Bereich angegliedert wird und organisatorisch gleichrangig neben Anwen- 
dungsentwicklung und Rechenzentrum steht. 

Aufgaben des Information Center sind etwa 

- Beratung zu Fragen der Hardware und Software, 

- Kontakt zu Lieferanten von Hardware und Software, 

— Aus- und Weiterbildung, 

— Koordination von Anwendungen, soweit erforderlich. 

Auch bei dem Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher 
Verarbeitungslogik ist eine Aufgabe ähnlich derjenigen des Information Center 
wahrzunehmen. Die organisatorische Losung wird aber anders geartet seın 
(unten D.5.f). 

Öffentliche Stellen setzen kleinere Datenverarbeitungsanlagen für Verwaltungs- 
aufgaben im allgemeinen mit verbindlicher Verarbeitungslogik ein. Über einen 
organisatorischen Ausnahmefall bei einer Schule wird unten (D 5.c) berichtet. 
Die folgenden Ausführungen gelten daher fast ausnahmslos, wenn öffentliche 
Stellen für Verwaltungsaufgaben personenbezogene Daten auf kleineren Daten- 
verarbeitungsanlagen verarbeiten. 

Falls die Verarbeitungstogik verbindlich ist, gibt es eine Person oder Stelle, dıe 
darauf angewiesen ist, daß die Daten mit dieser Verarbeitungslogik verarbeitet 
werden. In diesem Fall ist es Aufgabe des Vorgesetzten des Maschinenbedie- 
ners sicherzustellen, daß Daten ausschließlich mit dieser Verarbeitungslogik 
verarbeitet werden. Der Vorgesetzte muß dazu über geeignete organisatorische 
oder technische Hilfsmittel verfügen. 

Das Vorhandensein derartiger Hilfsmittel ist Voraussetzung einer ausreichenden 
Datensicherung. Im folgenden wird dargestellt, inwieweit die Datensicherung 
heute Hilfsmittel in dem erforderlichen Umfang bereitstellt. Dabei werden Luk- 
ken der Datensicherung erkennbar, und es werden Vorschläge gemacht, wie 
diese Lucken geschlossen werden können. 

b) Besonderheiten der Datensicherung beim Einsatz kleinerer Datenverar- 
beitungsanlagen 

Organisatorisch und räumlich entspricht die Einbettung kleinerer Datenverarbei- 
tungsanlagen, die mit verbindlicher Verarbeitungslogik arbeiten, häufig folgen- 
dem Modell: 

168



Organisatorisch gehört dıe Datenverarbeitungsanlage zum Anwenderbe- 

reich. 

Es gibt nur einen Maschinenbediener. 

Der Vorgesetzte des Maschinenbedieners verfügt nicht über Fachwissen der 
automatisierten Datenverarbeitung. 

An die Datenverarbeitungsanlage ist eine Anzahl von Datenendgeräten ange- 
schlossen, zu denen die Anwender Zugriff haben. 

Die eingesetzten Programme werden von einer anderen Stelle bezogen. 

Die Datenverarbeitungsanlage ist in den Arbeitsräumen der Anwender unter- 

gebracht oder von diesen nur unzureichend abgetrennt. 

Durch diese organisatorischen und räumlichen Bedingungen wird die Datensi- 
cherung sehr erschwert. Zur Datensicherung in größeren Rechenzentren wur- 
den in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Maßnahmen entwickelt, die 
heute für ordnungsgemaß arbeitende Rechenzentren zu den Selbstverständ- 
lichkeiten gehören. Eine Anzahl dieser Maßnahmen ist bei Einsatz kleinerer 
Datenverarbeitungsanlagen nicht praktikabel. Diese Situation soll an einigen 
Beispielen erlautert werden: 

- Bei größeren Rechenzentren ist eine Funktionstrennung zu verwirklichen. 

Die Aufgaben Anwendungsprogrammierung, Systemprogrammierung, 

Arbeitsvorbereitung, Maschinenbedienung und Arbeitskontrolle sind unter- 

schiedlichen Mitarbeitern zuzuordnen. Wenn bei Einsatz einer kleineren 

Datenverarbeitungsanlage nur ein Mitarbeiter oder nur wenige Mitarbeiter mit 

diesen Aufgaben betraut sind, scheiden die Möglichkeiten für derartige 

Funktionstrennungen weitgehend aus. Die Aufgabe der Anwendungspro- 

grammierung wird allerdings getrennt wahrgenommen, soweit Fremdpro- 

gramme eingesetzt werden. 

In größeren Rechenzentren werden neue Produktionsprogramme aus- 

schließlich auf Veranlassung der Arbeitsvorbereitung durch die Maschinen- 

bediener übernommen. Bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen gibt 

es keine Arbeitsvorbereitung als getrennte Organisationseinheit. 

Bei größeren Rechenzentren darf nicht ein Maschinenbediener allein die 

Datenverarbeitungsanlage bedienen. Es gilt vielmehr das Vier-Augen-Prin- 

zip. Diese Regelung setzt voraus, daß die Stelle über wenigstens zwei 

Maschinenbediener verfügt. 

In größeren Rechenzentren wird die Arbeit der Maschinenbediener durch 

eine Arbeitskontrolle nachträglich geprüft. Bei Einsatz kleinerer Datenverar- 

beitungsanlagen gibt es keine zur Kontrolle der Abwicklung der automatisier- 

ten Datenverarbeitung befähigte Arbeitskontrolle als getrennte Organisa- 

tionseinheit. 

Die beispielhaft aufgeführten Maßnahmen sollen in größeren Rechenzentren 

sicherstellen, daß die Vorschriften der Dienstanweisung eingehalten werden. 

Wenn sie bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen nicht verwirklicht 

werden, ist insoweit die Möglichkeit zur Kontrolie der Einhaltung der Dienstan- 

weisung eingeschränkt. Diese Aussage läßt sich verallgemeinern. Alle bei 

größeren Rechenzentren für erforderlich gehaltenen Maßnahmen, die bei Ein- 

satz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungslogik 

nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten verwirklicht werden können, dienen in 

irgendeiner Weise dazu sicherzustellen, daß die zur Gewährleistung der Daten- 

sicherheit erforderliche Dienstanweisung eingehalten wird. Die beim Übergang 

von größeren auf kleinere Datenverarbeitungsanlagen auftretenden besonderen 

Schwierigkeiten lassen sich daher zu einer einfachen Aussage zusammenfas- 

sen: Es ist im allgemeinen möglich, eine Dienstanweisung für den Betrieb einer 
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kleineren Datenverarbeitungsanlage aufzustellen, bei deren Einhaltung eine 
ordnungsgemäße Datenverarbeitung sichergestellt wäre. Besonderen Schwie- 
rigkeiten begegnet aber die Kontrolle der Einhaltung der Dienstanweisung. Die 
Datensicherheit ist beim Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit ver- 
bindlicher Verarbeitungslogik vor allem dadurch eingeschränkt, daß die Einhal- 

tung einer Dienstanweisung nur beschränkt sichergestellt werden kann. 

Die Einhaltung der Dienstanweisung läßt sich insbesondere bei demjenigen, der 
über die Anlage verfügt, nicht sicherstellen. Gelegentlich kommt diese Tatsache 
auch bei Kontrollbesuchen zum Ausdruck. Wenn meine Mitarbeiter eine Emp- 
fehlung aussprechen, die eine zusätzliche Moglichkeit der Kontrolle schaffen 
soll, kommt in Einzelfällen vom Maschinenbediener die Frage, was denn diese 
Empfehlung solle. Meinen Mitarbeitern als Fachleuten sei doch bekannt, daß er 
als Bediener der Datenverarbeitungsaniage an alle Daten kommen und alle von 
ihm gewünschten Änderungen durchführen könne. Daran andere auch die 
empfohlene neue Maßnahme nichts. 

Ein derartiger Hinweis des Maschinenbedieners ist meist zutreffend. in einer 
Fachdiskussion wurde kürzlich eine entsprechende These aufgestellt: „Die 
Überwachung der Befugten stellt das schwierigste und bis heute nicht gelöste 
PC-Problem dar." (Datenschutz-Berater 4/1985 S. 16). Bezogen auf die Anlage 
zu $6 Abs. 1 Satz 1 DSG NW/BDSG bedeutet diese Situation, daß sich die 
Speicherkontrolle, die Zugriffskontrolle und die Eingabekontrolle bei Einsatz 
kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungstogik zur 
Zeit nur beschränkt sicherstellen lassen. 

Die heute allgemein anerkannten Vorstellungen, weiche Maßnahmen zur Daten- 
sicherung bei größeren Rechenzentren als notwendig anzusehen sind, wurden 
in den letzten Jahrzehnten entwickelt. In der Anfangszeit der automatisierten 
Datenverarbeitung waren die heute als selbstverständlich geltenden Vorschrif- 
ten weitgehend unbekannt. Heute befinden wir uns in einer vergleichbaren 
Situation bezüglich des Einsatzes kleinerer Datenverarbeitungsanlagen. Aller- 
dings werden die bei Einsatz der kleineren Datenverarbeitungsanlagen beste- 
henden Sicherheitsmangel durch die Möglichkeit des Vergleichs mit den weit 
entwickelten Vorstellungen zur Datensicherung bei größeren Rechenzentren 
schneller offenbar. 

Es ist davon auszugehen, daß die mit dem Einsatz kleinerer Datenverarbeitungs- 
anlagen verbundenen Schwierigkeiten der Datensicherung bei verbindlicher 
Verarbeitungslogik besonders hervortreten. Die für andere Einsatzformen ange- 
messenen Maßnahmen können daher im Einzelfall aus den Ergebnissen der 
folgenden Untersuchung abgeleitet werden. Das gilt auch für Fragen der Daten- 
sicherung bei der individuellen Datenverarbeitung, das heißt bei Einsatz kleine- 
rer Datenverarbeitungsanlagen, bei denen die Verarbeitungslogik nicht verbind- 
lich ist. 

c) Sicherheit der Programme 

- Bereitstellen einwandfreier Programme 

Eine Stelle, die ihre Programme nicht selbst entwickelt, ist darauf angewıe- 
sen, einwandfreie Prograrnme von einer anderen Stelle zu erhalten. Es sind 
heute unterschiedliche Wege üblich, derartige Fremdprogramme zu beschaf- 
fen. Häufig werden die Programme vom Lieferanten der Hardware oder von 
einer Softwarefirma geliefert. Auch Datenzentralen oder Anwendergemein- 
schaften treten als Lieferanten von Anwendungsprogrammen auf. 

Fremdprogramme werden im allgemeinen eingesetzt, um die Kosten der 
eigenen Programmentwicklung zu sparen oder weil das für die Programmie- 
rung notwendige Fachwissen auf dem Gebiet der automatisierten Datenver-



arbeitung in der eigenen Stelle nicht vorhanden ist. Gegen den Einsatz von 

Fremdprogrammen bestehen aus der Sicht des Datenschutzes keine grund- 

sätzlichen Bedenken. Die Funktionstrennung zwischen Programmierung und 

Anwendung ist dabei sogar besonders weitgehend verwirklicht. Bei Einsatz 

kleinerer Datenverarbeitungsanlagen wird die Datensicherung durch den 

Einsatz von Fremdprogrammen daher fast immer verbessert. 

Programme müssen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten einwandfrei 
sein. Zur Prüfung, ob ein Programm einwandfrei ist, sind heute zwei Stufen 
des Programmtests selbstverständlich. Zunächst testen die entwickeinden 
Programmierer das Programm, beseitigen dabei erkannte Fehler und erklären 
anschließend das Programm als fehlerfrei. Anschließend führt der Anwender 
einen unabhängigen Test durch. Erweist sich das Programm auch bei diesem 
Anwendertest als fehlerfrei, so wird es anschließend durch den Anwender für 
Produktionsläufe freigegeben. 

Entsprechend ist bei der Freigabe von Fremdprogrammen vorzugehen. An 

die Stelle der Erklärung des Programmierers über die Fehlerfreiheit des 

Programms hat eine Erklärung des Lieferanten des Programms zu treten. 

Zusätzlich ist der Programmtest durch den Anwender erforderlich. Der als 

Voraussetzung der Programmfreigabe durch den Anwender notwendige 

Programmtest erfordert allerdings einen beträchtlichen Arbeitsaufwand. Falls 

sich mehrere Auftraggeber desselben Programms bedienen, empfiehlt sich 

daher im allgemeinen eine Vereinbarung, nach der ein Auftraggeber oder 

einzelne Auftraggeber den Programmtest für alle übrigen durchführen und 

eventuell auch ermächtigt sind, das Programm im Namen der übrigen Auf- 

traggeber freizugeben. Hier sind sehr unterschiedliche Organisationsformen 

denkbar, die sich jeweils an der speziellen Situation zu orientieren haben. In 

jedem einzelnen Fall muß allerdings die Verantwortung jedes einzelnen 

Auftraggebers für die Freigabe des Programms zum Ausdruck kommen. 

Meine bisherigen Tätigkeitsberichte enthalten zahlreiche Empfehlungen zu 
Programmtest und Programmfreigabe. 

Eine kontrollierte Stadt führt die automatisierte Datenverarbeitung mit eige- 

nen kleineren Datenverarbeitungsanlagen durch. Die dabei eingesetzten 

Programme erhält die Stadt von der Lieferfirma ihrer Datenverarbeitungsanla- 

gen. Die Programme werden ohne jede Änderung übernommen. 

Anwendungsprogramme unterliegen im allgemeinen einer laufenden Ände- 

rung. Auch bei der kontrollierten Stadt zeigte die Erfahrung, daß die einge- 

setzten Programme in gewissen Zeitabständen gewartet und durch neue 

Programmversionen ersetzt werden mußten. Ursachen für derartige Ände- 

rungen liegen sowohl in Änderungen der fachlichen Vorgaben, wie sie etwa 

aus Gesetzesänderungen folgen können, als auch in seit dem ersten Einsatz 

erkannten Programmfehlern. 

Die Programmwartung und der darauf folgende Ersatz des bisherigen Pro- 

gramms durch eine neue Programmversion sind übliche Maßnahmen der 

automatisierten Datenverarbeitung. Bei eigenen Programmentwicklungen 

großer datenverarbeitender Stellen ist es selbstverständlich, daß der Pro- 

grammierer nach Abschluß seiner Arbeiten das geänderte Programm testet. 

Das Programm wird dann dem Anwender mit einer Erklärung des Program- 

mierers übergeben, daß sich das Programm bei dem Programmierertest als 

fehlerfrei erwiesen habe. Die als Voraussetzung der Programmfreigabe erfor- 

derlichen Anwendertests werden erst anschließend durchgeführt. Eine ent- 

sprechende Bestätigung der Fehlerfrelheit der Programme durch die Liefer- 

firma ist erforderlich, bevor die Stadt die geänderten Programme überneh- 

men und durch eigene Tests die Freigabe vorbereiten kann. Es ist daher 

wichtig, nicht nur bei der ersten Programmversion, sondern auch bei allen 
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folgenden Versionen von der Lieferfirma eine Bestätigung der Fehlerfreiheit 
der Programme zu erhalten. 

Während des Kontrollbesuchs konnte nicht geklärt werden, ob Bestätigungen 
der Fehlerfreiheit der Programme durch die Lieferfirma vorliegen. Derartige 
Bestätigungen sollten ausnahmslos vorliegen, bevor mit eigenen Programm- 
tests begonnen und damit die abschließende Programmfreigabe vorbereitet 
wird. Ich habe daher der Stadt empfohlen festzulegen, daß für die erste und 
fur jede neue Programmversion eine schriftliche Bestatigung der Fehlerfrei- 
heit durch dıe Lieferfirma vorzuliegen hat. 

Bei dem Kontrollbesuch bei einem Gymnasium wurde unter anderem die 
Datensicherung der eingesetzten kleineren Datenverarbeitungsanlage 
geprüft. Auf der Datenverarbeitungsanlage werden personenbezogene 
Daten verarbeitet. Dennoch ergaben sehr eingehende Erörterungen, daß die 
eingesetzten Programme keiner unabhängigen Freigabe bedürfen. Bei dem 
Gymnasium ist die bei Verwaltungsaufgaben ungewöhnliche Organisatıons- 
form einer Datenverarbeitung ohne verbindliche Verarbeitungslogik (oben 
D.5.a) verwirklicht. Gegen die gewählte Verantwortungszuordnung bestehen 
dennoch aus der Sicht des Datenschutzes keine durchgreifenden Bedenken. 

Nach Nr.5.4 Satz 3 Buchst.d der Verwaltungsvorschriften zur Verordnung 
über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der Oberstufe des Gymna- 
siums (VVzAPO-GOSt) gehört die Vorbereitung der Unterlagen für die Abi- 
turprüfung zu den Aufgaben der Beratungsiehrer. Zur Vorbereitung von 
Entscheidungen des Zentralen Abiturausschusses werten die Beratungsieh- 
rer des kontrollierten Gymnasiums unter anderem die Leistungen der ihnen 
zugeordneten Schüler aus. 

Die Kontrolle der Arbeit der Beratungslehrer wurde dem Oberstufenkoordi- 
nator übertragen. Diese Kontrollaufgabe nimmt der Oberstufenkoordinator 
eigenverantwortlich wahr. Inhalt der ihm erteilten Weisung ist nur die 
Gesamtaufgabe; Einzelheiten der Durchführung der Kontrollaufgabe sind 
nicht vorgeschrieben. 

Der Oberstufenkoordinator setzt die Datenverarbeitungsanlage des Gymna- 
siums für folgende Auswertungen im Rahmen seiner Kontrollaufgabe ein 

— Notenauswertung fur die Zulassung zum Abitur, 

- Feststellen der Prüfungsteilnehmer im ersten bis dritten Abiturfach. 

Die dafür erforderlichen Programme schreibt und testet der Oberstufenkoor- 
dinator selbst. Die durch die Programme auszuwertenden Daten werden von 
Ihm erfaßt. Er bedient die Datenverarbeitungsanlage selbst. Die Ergebnisse 
der automatisierten Verarbeitung werden von ihm anschließend für seine 
Kontrollaufgabe verwendet. 

Die Datenverarbeitung durch den Oberstufenkoordinator erfolgt im Rahmen 
einer dienstlichen Aufgabe. Für die hierbei gespeicherten personenbezoge- 
nen Daten ist die Stadt, die Trägerin des Gymnasiums ist, speichernde Stelle. 
Dateien, die der Oberstufenkoordinator ım Rahmen seiner Arbeit führt, sind 
Dateien dieser Stadt. 

Vorschriften oder Weisungen gibt es allerdings weder bezüglich der von dem 
Oberstufenkoordinator entwickelten Programme noch bezüglich des Erfas- 
sens der Daten, deren Speicherung auf maschinenlesbaren Datenträgern 
sowie deren automatisierter Verarbeitung. Eine verbindliche Verarbeitungslo- 
gik ist dem Oberstufenkoordinator daher nıcht vorgeschrieben und wird von 
Ihm auch nicht zugesagt. Die Programme, die Speicherung der Daten, deren 
automatisierte Verarbeitung und das Auswerten der Ergebnisse der automati- 
sierten Verarbeitung liegen in diesem Fall in der Verantwortung des Oberstu-



fenkoordinators Gegen den Verzicht auf Regelung von Einzelheiten der 
Aufgabenerfüllung bestehen keine durchgreifenden Bedenken. Die Art der 
Aufgabenübertragung entspricht vielmehr der dem Oberstufenkoordinator 
übertragenen Verantwortung. Auch besteht keine Abhängigkeit von der 
Arbeit der automatisierten Datenverarbeitung. Während des Kontrollbesuchs 
wurde berichtet, eine ernste Beeinträchtigung der Arbeit des Gymnasiums 
durch einen eventuellen Ausfali der Möglichkeit zur automatisierten Verarbei- 

tung der Daten sei nicht möglich, da jederzeit zur bisherigen manuellen 
Bearbeitung übergegangen werden könne. 

Da der Oberstufenkoordinator seine Programme selbst entwickelt hat und die 
Ergebnisse ihres Einsatzes eigenverantwortlich verwertet, scheiden ein 
unabhängiger Test und eine unabhängige Freigabe dieser Programme durch 
einen geeigneten anderen Mitarbeiter aus. Anders wäre die Situation zu 
beurteilen, wenn die Ergebnisse der automatisierten Verarbeitung von den 
Beratungsiehrern ganz oder teilweise übernommen würden, indem diese 
insoweit auf eigene Berechnungen verzichteten. Die Beratungslehrer wären 
in diesem Fall Anwender der automatisierten Datenverarbeitung. Die einge- 
setzten Programme müßten durch einen dieser Anwender oder einen ande- 
ren geeigneten Mitarbeiter getestet und durch die speichernde Stelle freige- 
geben werden; der Träger des Gymnasiums könnte dieses zu derartigen 
Freigaben ermächtigen. 

Das Gymnasium erklärte ausdrücklich, die Beratungsiehrer würden in jedem 
Fall sämtliche erforderlichen Berechnungen selbst durchführen. Zwar erhiel- 
ten die Beratungsiehrer Listen mit den Ergebnissen der automatisierten 
Verarbeitung zur Kenntnis. Diese Listen sollen es den Beratungslehrern aber 
nur ermöglichen, von ihnen vorher errechnete Werte zu überprüfen. Die 
Beratungslehrer sind nicht berechtigt, die Angaben der Listen ohne vorherige 
eigene Berechnungen zu verwenden und als Grundlage für die von ihnen zu 
erstellende Auswertung zu nehmen. 

Auf den Anwendertest und auf die Freigabe der Programme kann nur 
verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, daß jeder Beratungslehrer die zur 
Auswertung der Leistungen der Schüler erforderlichen Berechnungen 
zunächst selbst durchführt und die Listen der automatisierten Datenverarbei- 
tung nur zur Kontrolle seiner eigenen Berechnungen verwendet. Das könnte 
dadurch sichergestellt werden, daß der Beratungslehrer die Ergebnisse der 
automatisierten Datenverarbeitung erst erhält, wenn er seine Berechnungen 
abgeschlossen hat. Besser wäre es, auf die Weitergabe dieser Ergebnisse an 
den Beratungslehrer zu verzichten. Der Beratungslehrer sollte in diesem Fall 
die Ergebnisse seiner Berechnungen dem Oberstufenkoordinator zuleiten, 
der den Vergleich mit den Ergebnissen der automatisierten Datenverarbei- 
tung durchführen würde. 

Unbedenklich wäre auch eine andere Zuordnung der Verantwortungen. Es 
könnte festgelegt werden, daß die Programme mit ihren Ergebnissen ver- 
bindlich sind und daß der Beratungslehrer die Ergebnisse der automatisierten 
Datenverarbeitung als Grundlage seines Berichts für den Zentralen Abitur- 
ausschuß verwendet. In diesem Fall wird die Verarbeitungslogik verbindlich, 
und die Programme müssen vor ihrem ersten Einsatz und nach jeder 
Änderung, die den fachlichen Programminhalt betrifft, durch den Anwender 
oder im Namen des Anwenders getestet und durch die speichernde Stelle 
freigegeben werden. 

Ich habe empfohlen, eine Regelung einzuführen, durch die sichergestellt 
wird, daB keine Ergebnisse einer Verarbeitung mit einem nicht freigegebenen 
Programm von den Beratungslehrern als verbindlich übernommen werden. 
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- Einsatz unveränderter Programme 

Selbstverständlich Ist es nicht ausreichend, nach der ersten Entwicklung und 
nach jeder Programmwartung einwandfreie Programme für die Verarbeitung 
bereitzustellen. Es muß darüber hinaus auch sichergestellt werden, daß 
diese Programme unverändert eingesetzt werden. Dazu bestehen grund- 
sätzlich die beiden Möglichkeiten, die Änderung unmöglich zu machen oder 
die Änderung zu untersagen. Wenn die Änderung möglich ist, aber untersagt 
wird, muß es eine Kontrollmöglichkeit geben, die erkennen läßt, ob ein 
Programm gegenüber der bereitgestellten Fassung verändert wurde. 

Einen praktikablen Weg, die Änderung von Programmen unmöglich zu 
machen, gibt es nicht. Allerdings ist die Änderung erschwert, wenn die 
Queliprogramme und eine der Wartung dienende Dokumentation nicht ver- 
fügbar sind. Um unzulässige Programmänderungen zu erschweren, sollte die 
datenverarbeitende Stelle bei Einsatz von Fremdprogrammen daher auf eine 
Auslieferung der Quellprogramme und derjenigen Teile der Dokumentation 
verzichten, die nur der Programmwartung dienen. Es gibt allerdings Situatio- 
nen, in denen ein Rückgriff auf die Quellprogramme und die vollständige 
Dokumentation möglich sein muß. In meinem sechsten Tätigkeitsbericht 
(D.5.a) habe ich einen dafür geeigneten Weg genannt. 

In jedem Fall sollte die Änderung freigegebener und bereitgestellter Pro- 
gramme untersagt werden. Ein entsprechendes Verbot sollte Bestandteil der 
Dienstanweisung sein. Darauf habe ich eine Stadt bei einem Kontrollbesuch 
hingewiesen. 

Die auf Ihren eigenen kleineren Datenverarbeitungsanlagen eingesetzten 
Anwendungsprogramme erhält die Stadt von der Lieferfirma ihrer Datenver- 
arbeitungsanlagen. Die Programme werden ohne jede Änderung eingesetzt. 
Der unveränderte Einsatz von Programmen, deren Entwicklung bei einer 
anderen Stelle lag, ist unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit zu 
begrüßen. Die notwendige Funktionstrennung zwischen Programmierung 
und Durchführung ist hier besonders weitgehend verwirklicht. Eine Verpftich- 
tung, die übernommenen Anwendungsprogramme unverändert einzusetzen, 
ist in einem von der Stadt vorgelegten Entwurf einer Dienstanweisung über 
die Organisation der ADV und des Datenschutzes allerdings nicht enthalten. 
Ich habe daher empfohlen, den unveränderten Einsatz der Programme 
ausdrücklich vorzuschreiben und die Dienstanweisung insoweit zu ergänzen. 

Die Regelung in der Dienstanweisung kann nur durchgesetzt werden, wenn 
es möglich ist zu kontrollieren, ob ein Programm in der freigegebenen 
Fassung vorliegt oder inzwischen unzulässig verändert wurde. Das System- 
protokoll bietet dazu nach aller Erfahrung bei kleineren Datenverarbeitungs- 
anlagen eine nur wenig geeignete Grundlage. Es ist nicht hinreichend 
aussagekräftig, der erfahrene Maschinenbediener kennt Möglichkeiten der 
Umgehung, und eine Auswertung aussagekräftiger Protokolle würde an 
einem Fehlen des dazu erforderlichen Fachwissens bei den für die Kontrolle 
des Maschinenbedieners zuständigen Mitarbeitern scheitern. 

Systemprotokolle enthalten Aussagen darüber, welche Handlungen von wern 
an der Datenverarbeitungsanlage vorgenommen wurden. Mit ihrer Hilfe 
würde im allgemeinen nur indirekt kontrolliert, ob ein Programm geändert 
wurde. Einen wesentlichen Fortschritt in den Möglichkeiten der Kontrolle 
würde es bedeuten, wenn ein Programm direkt auf Übereinstimmung mit der 
ursprünglichen Fassung geprüft werden könnte 

Grundsätzlich ist es möglich, daß eine Stelle mit der Aufgabe der Innenrevi- 
sion oder des Rechnungsprüfungsamtes über Kopien freigegebener Pro- 
gramme verfügt und diese Kopien von Zeit zu Zeit maschinell mit den für



Produktionstäufe gespeicherten Fassungen der Programme vergleicht. Ein 
solches Vorgehen ist allerdings wegen des hohen Aufwandes wenig praktika- 
bel. Von dieser Möglichkeit kann daher nur in Sonderfällen Gebrauch 
gemacht werden. 

Um eine für die Praxis geeignete Kontrollmöglichkeit zu schaffen, habe ich in 
meinem fünften Tätigkeitsbericht (D.4.d) ein Verfahren vorgeschlagen, bei 
dem jedem einzelnen Programm eine Prüfinformation zugeordnet wird. Der 
Informationsgehalt der Prüfinformation und die Logik ihrer Zuordnung sollen 
es praktisch unmöglich machen, ein Programm so zu ändern, daß auch dem 
geänderten Programm dieselbe Prüfinformation entspricht. Man könnte bei 
einer Maßnahme dieser Art von einem Versiegeln der Programme sprechen. 

Nach meinem damaligen Vorschlag sollte für die Zuordnung der Prüfinforma- 
tion die Verschlüsselungsmethode des DES (Data Encryption Standard) 
eingesetzt werden. Aus einer Veröffentlichung ist zu entnehmen, daß ein 
Hersteller die in seinen Geldausgabeautomaten eingesetzten Programme in 
entsprechender Weise versiegelt. Um die Datensicherung darüber hinaus zu 
verbessern, könnte man an Stelle des DES ein Verfahren der Einwegver- 
schlüsselung einsetzen. Dadurch würde es zusätzlich erschwert, auf syste- 
matische Weise zu einer Programmänderung eine zweite zusätzliche Ände- 
rung zu finden, die so geartet ist, daß nach Einbau beider Änderungen die 
Prüfinformation des Programms unverändert ist. 

Auf dem Markt sind Verfahren zum Versiegeln von Programmen allerdings 
nicht erhältlich. Auch sonstige Verfahren, die es dem Anwender einer kleine- 
ren Datenverarbeitungsanlage ohne Fachkenntnisse der automatisierten 
Datenverarbeitung ermöglichen konnten zu prüfen, ob ein Programm unzu- 
lässig verändert wurde, werden nicht angeboten. Der für den Einsatz einer 
kleineren Datenverarbeitungsanlage zuständige Vorgesetzte hat daher heute 
keine praktikable Möglichkeit sicherzustellen, daß die ursprünglich bereitge- 
stellten Programme unverändert zum Einsatz kommen. 

In jedem großen Rechenzentrum ist es eine Selbstverständlichkeit, sich 
durch eine Summe von Maßnahmen gegen unzulässige Programmänderun- 
gen abzusichern und damit das Risiko für denjenigen, der eine Manipulation 
beabsichtigt, wesentlich zu erhöhen. Gegenüber dem Bediener einer kleine- 
ren Datenverarbeitungsanlage bleiben dagegen im wesentlichen die Mög- 
lichkeiten, die Queliprogramme und die der Wartung dienende Dokumenta- 
tion nicht verfügbar zu halten und in der Dienstanweisung jegliche Pro- 
grammänderung zu untersagen. 

Diese Unsicherheit bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen sollte 
nur für eine Übergangszeit hingenommen werden. 

Die Hersteller kleinerer Datenverarbeitungsanlagen sollten die bestehende 
Unsicherheit unverzüglich beseitigen. Sie konnten dazu Verfahren zum 
Versiegein von Programmen entwickeln und anbieten. Damit wäre die Mög- 
lichkeit verbunden, daß eine Innenrevision, ein Rechnungsprüfungsamt, ein 
Datenschutzbeauftragter oder eine sonstige Stelle mit der Aufgabe der 
Kontrolle (unten D,5.f) überprüfen könnte, ob ein zum Einsatz kommendes 
Programm gegenüber der ursprünglichen Fassung geändert ist, Günstig 
wäre es, wenn darüber hinaus sichergestellt wäre, daß Programme bei der 
ersten Benutzung an einem Tag oder aus einem sonstigen noch festzulegen- 
den Anlaß automatisch auf Übereinstimmung mit der freigegebenen Fassung 
überprüft würden. Eine Empfehlung zur Häufigkeit derartiger Überprüfungen 
ist erst möglich, wenn der Zeitaufwand für die Ermittlung der Prüfinformatio- 

nen der Programme bekannt ist. 

In diesem Zusammenhang ist eine weitere These aus der oben (D.5.b) 
erwahnten Fachdiskussion von Interesse: „Ob die Hersteller Sicherheit 
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anbieten, hängt von der Nachfrage ab. Nur wenn die Anwender massiv und 
breit danach verlangen, entsteht ein Markt und eın Preis dafür. Sie alle sind 

Anwender, helfen Sie mit, die angesprochenen Forderungen zu konkretisie- 
ren und zu unterstützen — und nutzen sie dann auch die Angebote!" 
(Datenschutz-Berater 4/1985 S. 17). 

Inzwischen ist es nach sehr intensiven Bemühungen gelungen, einen Her- 
steller zu veranlassen, fur dıe von einer Stadt eingesetzten Programme eine 

derartige Programmsicherung durch Versiegeln zu verwirklichen. Der Stadt- 
direktor und der Hersteller der Datenverarbeitungsanlage sehen darin einen 
Pitotfall für eine wesentliche Verbesserung der Datensicherheit bei Einsatz 

kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungslogik. 
Bei Bewährung wili der Hersteller sein Verfahren für das Versiegein von 
Programmen fur weitere Anwendungsfälle einsetzen. 

Jeder Anwender, der eine kleinere Datenverarbeitungsanlage mit verbindli- 
cher Verarbeitungslogik einsetzt, sollte den Hersteller seiner Datenverarbei- 
tungsanlage auf die bestehende Lücke der Datensicherheit hinweisen und 
Maßnahmen fordern, diese Lucke zu schließen. Die Hersteller sollten den 
Anwendern eine Möglichkeit bereitstellen, den unveränderten Einsatz von 
Programmen sicherzustellen und zu überprüfen. 

Versiegeln von Programmen als Maßnahme gegen Programmviren 

Auf einen weiteren Vorteil des Versiegelns von Programmen soll noch 
hingewiesen werden. In den letzten Monaten wird in der Fachwelt über 
„Programmviren“ diskutiert. Darunter sınd Programmteile zu verstehen, die 
sich selbsttätig von einem gerade aufgerufenen Programm in andere Pro- 
gramme kopieren. Sie werden damit Teile dieser anderen Programme. 
Programmviren sollen Programme sein, die unter bestimmten Umstanden 
jedes Programm, in das sie eingebaut sind, schädigen oder ın seinem Ablauf 
blockieren. Man hat sich zwei Phasen der Wirkung des Virus vorzustellen. In 
der ersten Phase breitet sich das Virus lediglich aus, ohne darüber hinaus 
schadigend wirksam zu werden. Die zweite Phase wird durch einen Auslöser, 
der etwa ein Tagesdatum sein kann, eingeleitet. In dieser zweiten Phase 
würde kein mit dem Virus behaftetes Programm ordnungsgemäß ablaufen. 

Selbstverständlich wäre es als Maßnahme gegen Programmviren hilfreich, 
laufend kontrollieren zu können, ob Programme modifiziert wurden Eine 
derartige Möglichkeit könnte das Versiegeln der Programme bieten. Bei 
einem versiegeiten Programm wäre erkennbar, ob eine „Infektion“ erfolgt ist. 
Geeignete Gegenmaßnahmen könnten ım allgemeinen so bald eingeleitet 
werden, daß eine nennenswerte Beeinträchtigung der Arbeit der Datenverar- 
beitungsanlage durch das Programmvirus vermieden wird. 

Das Versiegeln hat noch eine weitere günstige Wirkung. Das Einbringen 
eines Programmvirus ist für denjenigen, der das Programmvirus von außen ın 
das erste Programm einbringt, dann mit einem besonderen Risıko verbun- 
den, wenn damit zu rechnen ist, daß die manipulation schon nach kurzer Zeit 
aufgedeckt wird. In einem solchen Fall muß der Verursacher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit seine Entdeckung befürchten 

Sichern der Programmwartung 

Programme bedürfen im allgemeinen der laufenden Wartung. Ursachen für 
die Notwendigkeit der Programmwartung sind Änderungen der sachlichen 
oder rechtlichen Grundlagen des Programms, Programmfehler oder Ände- 
rungen der Umgebung des Programms, das heißt Änderungen des Betriebs- 
systems oder der Hardware. 

Wer eine Datenverarbeitungsantage einsetzt, wırd vom einwandfreien Ablauf



der darauf abzuwickeinden Arbeiten mehr oder weniger abhangig. Da die 
Programmwartung eine Voraussetzung der einwandfreien Arbeit ist, muß 
sichergestellt werden, daß sie immer sachgerecht und rechtzeitig erfolgt. 
Programmwartung ist im allgemeinen eine Aufgabe der Stelle, die das 
Programm entwickelt hat. Sichern der Programmwartung bedeutet daher, daß 
diese Stelle entsprechende Verpflichtungen übernehmen muß. Auf einzelne 
Sachverhalte, die in diesem Zusammenhang geregelt werden sollten, habe 
ich in meinem sechsten Tätigkeitsbericht (D.5.a) hingewiesen. 

Bei einer kontrollierten Stadt hat die Lieferfiima der Datenverarbeitungsan- 
lage auch die Anwendungsprogramme geliefert. Die Lieferfirma hat gegen- 
über der Stadt keine Verpflichtung zur Programmwartung übernommen. Zur 
Sicherung der zukünftigen Datenverarbeitung halte ich es für erforderlich, 
daß die Lieferfirma ihre Bereitschaft zur Programmwartung erklärt. Die Liefer- 
firma sollte wenigstens ihre Bereitschaft zur Programmwartung für einen zu 
vereinbarenden Zeitraum verbindlich zusagen. Angemessen ware es, wenn 
die Lieferfirima darüber hinaus verbindlich zusagen würde, daß sie die Pro- 
grammwartung nicht aufgeben wird, ohne die Stadt wenigstens zwei Jahre 
vorher schriftlich darüber zu unterrichten. Ich habe empfohlen, mit der 
Lieferfirma wegen entsprechender Zusagen zur Programmwarlung zu ver- 
handeln. 

Schwierigkeiten bei der Eigenentwicklung von Programmen 

Auf kleineren Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungsio- 
gik werden im allgemeinen Fremdprogramme eingesetzt. Naheliegend ist die 
Frage, ob es möglich und zweckmäßig ist, einzelne Programme selbst zu 
entwickeln oder die Fremdprogramme selbst so zu ändern, daß sie den 
eigenen Anforderungen besser angepaßt sind. 

Es ist zwar davon auszugehen, daß die Fremdprogramme der verbindlichen 
Verarbeitungslogik entsprechen. Dennoch gibt es im allgemeinen viele Pro- 
grammeigenschaften, die trotz der verbindlichen Verarbeitungslogik nicht 
vorgegeben sind. Derartige Programmeigenschaften betreffen etwa Form 
und Anordnung der Eingabe und Ausgabe oder die Anpassung an organisa- 
torische Gegebenheiten wie bestehende Nummernsysteme. 

Bei den Plänen und Entscheidungen, Programme selbst zu entwickeln oder 
zu ändern, werden oft die eigenen Möglichkeiten überschätzt und die beste- 
henden Schwierigkeiten unterschätzt. Zwar sind die Kosten der Datenverar- 
beitungsanlagen in den letzten Jahren stark gesunken; mit einem weiteren 
Sinken ist auch in der Zukunft zu rechnen. Nicht entsprechend gesunken 
sind aber Schwierigkeit und Kosten der Entwicklung von Programmen. 
Gerade deshalb werden kleinere Datenverarbeitungsanlagen im allgemeinen 
mit Fremdprogrammen betrieben. 

In manchen Fällen hat der Hersteller des Programms bereits gewisse Mög- 
lichkeiten zur Anpassung an den jeweiligen Einsatzfall vorgesehen. Ein 
solches Programm kann dann durch Eingabe von Parametern den Wünschen 
des Anwenders angepaßt werden. Jedes darüber hinausgehende Eingreifen 
des Anwenders in die Programmlogik sollte aber unterbleiben. Schon die 
geringste zusätzliche Änderung führt dazu, daß das Programm neu getestet 
und freigegeben werden muß. Die ändernde Stelle übernimmt mit einer 
solchen Änderung eine Verantwortung, die sie nur selten tragen kann. Dem 
Bearbeiter fehlen die für die Änderung notwendigen Kenntnisse des Gesamt- 
programms. Der zuständige Vorgesetzte ist im allgemeinen weder in der 
Lage, Schwierigkeitsgrad und Verantwortbarkeit der Änderung zu beurteilen, 
noch kann er die durchzuführenden Arbeiten fachlich beaufsichtigen. 

Die Entwicklung eigener Programme ist dann ähnlich zu beurteilen, wenn 
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durch die Programme wesentliche Dateien geändert werden können. Auch ın 
dıesem Fall kann der zustandige Vorgesetzte das damit verbundene Risiko im 
allgemeinen nicht überblicken und die Entwicklung nicht fachlich beaufsichti- 
gen. Insbesondere sollten Dateien, die von Fremdprogrammen verwaltet 
werden, keinesfalls von eigenen Programmen geänden werden dürfen. 

In Einzelfällen wird der Wunsch geäußert, eigene Programme zu entwickeln, 
um bestehende Dateien statistisch auswerten zu können. Die Bedenken 
gegen den Einsatz derartiger Programme sind zwar geringer. Es besteht 
allerdings auch ın dieser Fall das schon mehrfach genannte Problem der 
Überwachung des Befugten. Falls zum Beispiel nur ein Mitarbeiter für Bedie- 
nung und Programmierung der Datenverarbeitungsanlage zuständig ist, 
erscheint es ausgeschlossen, diesen Mitarbeiter beı Einsatz eigener Pro- 
gramme daran zu hindern, von ihm gewünschte Dateiänderungen vorzu- 
nehmen. 

d) Sicherheit der Daten 

— Zuführen nach ordnungsgemäßem Erfassen 

Selbstverständiich muß sıchergestelit sein, daß dem Datenverarbeitungssy- 
stem nur ordnungsgemäß erfaßte Daten zugefuhrt werden. Bezüglich dieser 
Anforderung unterscheidet sich die Situation bei Einsatz einer kleineren 
Datenverarbeitungsanlage nicht wesentlich von derjenigen bei der Arbeit mıt 
einem großen Rechenzentrum. Das Zuführen der Daten liegt im allgemeinen 
in der Verantwortung des Anwenders. Das Sicherstellen des ordnungsgemä- 
Ben Erfassens ist daher weniger ein Problem der automatisierten Datenverar- 
beitung als eine Frage der konventionellen Organisation. 

Bei Kontrollbesuchen zeigte sich allerdings, daß häufig die in den kleineren 
Datenverarbeitungsanlagen eingesetzten Programme weniger Unterstützung 
für Kontrollen liefern. Die Ursache dafür sehe ich nur zum Teil in der 
geringeren Größe der Datenverarbeitungsanlage. Ursächlich scheint mir vor 
allem zu sein, daß bei Programmentwicklungen für eine kleinere Datenverar- 
beitungsanlage nur ein geringerer Aufwand als angemessen angesehen wird. 

Als Beispiel dafür kann die Eingabekontrolle dienen, die bei Einsatz kleinerer 
Datenverarbeitungsanlagen nur selten hinreichend verwirklicht ist. Nach $6 
Abs.1 Satz 1 DSG NW in Verbindung mit Nr.7 der Anlage zu dieser 
Vorschrift hat die speichernde Stelle die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbe- 
zogenen Daten geeignet sind zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft 
und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher 
Zeit von wem in Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Ein- 
gabekontrolle). Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem 
angemessenen Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht (86 
Abs. 1 Satz 2 DSG NW). 

Zur Eıngabekontrolte bei der kleineren Datenverarbeitungsanlage einer kon- 
trollierten Stadt, deren Programme die Lieferfirma der Datenverarbeitungsan- 
lage bereitstellt, werden die einzelnen Eingaben ausgedruckt und aufbe- 
wahrt. Derartige Ausdrucke werden allerdings schon nach einigen Wochen 
vernichtet. Eine Eingabekontrolle ist daher nur über den Zeitraum einiger 
Wochen möglich. Für weiter zurückliegende Eingaben ist eine Eingabekon- 
trolle bei diesem Verfahren ausgeschlossen. 

Die auf einige Wochen beschränkte Archivierung von Inhalt, Zeitpunkt und 
Verursacher einer Dateianderung ist im allgemeinen für Zwecke der Eingabe- 
kontrolie nicht ausreichend. Die Eingabekontrotle sollte eine nachtragliche 
Überprüfung über wesentlich längere Zeitraume ermöglichen. Jedenfalls



muß eine Überprüfung solange möglich sein, wıe die eingegebenen Daten 

unverändert in der Datei gespeichert sind. 

Für Zwecke der Eingabekontrolle ist daher eine Protokollierung auf einem 
maschinenlesbaren Datenträger üblich. Durch maschinelle Umsortierung 

kann daraus eine Historie jedes gespeicherten Datensatzes erzeugt werden. 

Diese Historien der Datensätze dienen dann der Eingabekontrolle. Ich habe 

der Stadt empfohlen zu klären, ob es für die bei ıhr eingesetzten Programme 

entsprechende Ergänzungen bei der Lieferfirma gibt, die eine maschinelle 

Protokollierung für Zwecke der Eingabekontrolle ermoglichen. Andernfalls 

sollte die Lieferfirma zu Programmergänzungen veranlaßt werden, die eine 

Eingabekontrolle über hinreichend lange Zeiträume ermöglichen. 

Bei den Dateien einer kontrollierten Stadtbücherei ist keine Eingabekontrolle 

im Sinne des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen verwirklicht. Eine 

Eingabekontrolle würde allerdings voraussetzen, daß sich der einzelne Mitar- 

beiter bei der Bedienung eines Datenendgeräts gegenüber der Datehverar- 

beitungsanlage identifiziert. Eine solche Identifizierung ist bei den Program- 

men der Stadtbücherei nicht vorgesehen, weil eine Benutzung der Daten- 

endgeräte durch Unbefugte durch dıe räumliche Anordnung ausgeschlossen 

ist. 

Auch bei der beschrankten Speicherkapazität einer solchen kleinen Daten- 

verarbeitungsanlage ist es möglich, für die wichtigsten Datenarten eine 

Eingabekontrolle im Sinne des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

zu verwirklichen. Ich habe darauf hingewiesen, daß die Eingabekontrolle 

programmiert werden kann, sobald vom Programmkonzept sichergestellt ist, 

daß sich der einzelne Bediener eines Datenendgeräts gegenüber der Daten- 
verarbeitungsanlage identifiziert. Falls im Rahmen einer zukünftigen Ände- 

rung des Programmkonzepts eine Identifizierung der Benutzer der Daten- 

endgeräte gegenüber der Datenverarbeitungsanlage eingeführt wird, sollte 

daher wenigstens für die wichtigsten Datenarten eine Eingabekontrolle ver- 

wirklicht werden. 

Verarbeiten Im Rahmen ordnungsgemäßer Programmiäufe 

Die Forderung, das Verarbeiten der Daten im Rahmen ordnungsgemäßer 

Programmläufe sicherzustellen, ist nur schwer erfüllbar. Diese Aufgabe 

gleicht derjenigen sicherzustellen, daß Programme nicht in unzulässiger 

Weise verändert werden. Oben (D.5.c) wurde erörtert, warum es bei kleine- 

ren Datenverarbeitungsanlagen mit den heute verfügbaren Hilfsmitteln fast 

unmöglich ist, unzulässige Programmänderungen mit hinreichender Sicher- 

heit auszuschließen. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, daß der Maschi- 

nenbediener kaum überwacht werden kann. Ähnlich ist die Situation bezüg- 

lich des ordnungsgemäßen Einsatzes von Programmen. Die Nutzung der 

Programme kann zwar in der Dienstanweisung geregelt werden. Das Einhal- 

ten der Dienstanweisung ist bei einer kleineren Datenverarbeitungsanlage 
aber im allgemeinen schwer zu kontrollieren 

Eine konzeptionelle Möglichkeit, die in der Zukunft vielleicht einen Ausweg 

aus dieser Schwierigkeit bieten könnte, wird unten erörtert. 

Verhindern von Verlust, unzulässiger Verarbeitung, Nutzung oder 

Kenntnisnahme 

Das Sichern von Daten gegen Verlust ist bei Einsatz kleinerer Datenverarbei- 

tungsanlagen in ähnlicher Weise wie in großen Rechenzentren möglich. 

insbesondere können Daten dupliziert und durch Auslagern an einen ande- 

ren Ort zusätzlich gesichert werden. Bei Daten, die in besonderer Weise 

gegen Verlust zu sichern sind, kann eine Auslagerung in zwei unabhängige 

Auslagerungsarchive vorgesehen werden. 
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Weitere Maßnahmen sınd möglich, um unzulassige Zugriffe zu den Daten zu 
verhindern. Datentrager sind verschlossen aufzubewahren. Auch sollte 
sichergestellt werden, daß nur der Bediener der Datenverarbeitungsanlage 
Zugang zu den Datentragern hat. Darüber hinaus konnen Regelungen getrof- 
fen werden, dıe der speziellen Situation angemessen sind, wie Kontrollbesu- 
che immer wieder zeigen. 

Die Datenverarbeitungsanlage eines kontrollierten Gymnasiums wird sowohl 
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten als auch für den Unterricht 
im Fach Informatik genutzt. Es ist erforderlich, durch geeignete organisatori- 
sche und technische Maßnahmen sicherzustellen, daß den Schülern wäh- 
rend ihrer Übungsarbeiten im Fach Informatık keine personenbezogenen 
Daten bekannt werden. 

Während des Kontrollbesuchs wurde berichtet, daß Arbeiten mit personen- 
bezogenen Daten nur zu Zeiten erfolgen, in denen keine Übungsarbeiten an 
der Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden. Auch seien Dateien mit 
personenbezogenen Daten ausschließlich auf Wechselplatten und Disketten 
gespeichert. Während der Übungsarbeiten von Schülern sei keiner dieser 
Datenträger mit personenbezogenen Daten in ein Gerät der Datenverarbei- 
tungsanlage eingelegt. Ein Zugriff von Schulern zu personenbezogenen 
Daten sei daher ausgeschlossen. Eine Anweisung, so zu verfahren, bestehe 
allerdings nicht. Ich habe empfohlen, eine entsprechende Regelung durch 
Dienstanweisung zu treffen. 

Ich gehe davon aus, daß wahrend der Übungsarbeiten von Schülern dieses 
Gymnasiums keine Möglichkeit des Zugriffs zu den Datenträgern besteht, auf 
denen die Dateien mit personenbezogenen Daten gespeichert sind. Den- 
noch könnten während der Übungsarbeiten in der Datenverarbeitungsanlage 
personenbezogene Daten verfügbar sein. Personenbezogene Daten könn- 
ten in einem Speicherbereich, der während einer früheren Verarbeitung 
dieser Daten als Zwischenspeicher benutzt wurde, aufgezeichnet sein. Eine 
solche Aufzeichnung könnte im Arbeitsspeicher oder im Arbeitsbereich eines 
im Zugriff befindlichen sonstigen Datenspeichers erfolgt sein, Es ıst nicht 
auszuschließen, daß die Daten den Schülern im Rahmen ihrer Übungsarbei- 
ten zugänglich werden 

Durch eıne geeignete Maßnahme sollte daher ausgeschlossen werden, daß 
personenbezogene Daten aus einer früheren Verarbeitung nach Abschluß 
dieser Verarbeitung noch in der Datenverarbeitungsanlage verfügbar sind. 
Als Zwischenspeicher benutzte Speicherbereiche sollten nach Abschluß von 
Arbeiten mit personenbezogenen Daten gelöscht oder mit anderen Informa- 
tionen beschrieben werden. Eine unbefugte Kenntnisnahme von personen- 
bezogenen Daten aus früherer Verarbeitung während nachfolgender 
Übungsarbeiten wäre damit ausgeschlossen. Ich habe empfohlen vorzu- 
schreiben, daß als Zwischenspeicher benutzte Speicherbereiche nach 
Abschluß von Arbeiten mit personenbezogenen Daten zu löschen oder mit 
anderen Informationen zu beschreiben sind. 

Zur Sicherung gegen Datenverlust bei einem plötzlich auftretenden Schaden 
an der Festplatte werden bei einer kontrollierten Stadtbücherei die Ausleihe 
und Rückgabe von Büchern und die Zahlung von Gebühren zusätzlich in 
einer Protokolldatei gespeichert. Die aufgezeichneten Protokolldaten stehen 
nur für die Dauer eines Tages zur Verfügung. Am folgenden Tag werden die 
neuen Protokolldaten in den für die Protokolldatei vorgesehenen Bereich 
eingetragen, indem jeweils vom Anfang des Bereichs beginnend fortlaufend 
aufgezeichnet wird. Die Daten des Vortages werden durch Überschreiben 
gelöscht. 

Allerdings werden jeweils nur soviele Daten gelöscht, wie an dem betreffen-



den Tag neu eingetragen werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß 

Reste alter Protokolldaten über langere Zeit ungelöscht erhalten bleiben. 

Während des Kontrollbesuchs wurde besprochen, daß durch eine einfache 

Programmänderung sichergestellt werden kann, daß die Protokolldatei vor 

dem erneuten Beschreiben vollständig gelöscht wird. Ich habe empfohlen, 

eine Programmänderung zu veranlassen, die sicherstellt, daß die gesamte 

Protokolldatei nach Ablauf der vorgegebenen Löschfrist gelöscht wird. 

Bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbei- 

tungslogik gibt es zweifellos eine große Zahl moglicher Einzelmaßnahmen 

zur Sicherung von Daten gegen unzulässige Verarbeitung, Nutzung oder 

Kenntnisnahme. Dennoch ist eine hinreichende Sicherung im allgemeinen 

kaum zu verwirklichen. Die Eigenart der Situation ist vergleichbar mit der 

Schwierigkeit sicherzustellen, daß unveränderte Programme eingesetzt wer- 

den (oben D.5.c). Es ist möglich, entsprechende Regelungen In der Dienst- 

anweisung vorzuschreiben. Praktisch nicht möglich ist es aber sicherzustel- 

\en, daß der Bediener der Datenverarbeitungsanlage entsprechend diesen 

Vorschriften verfährt, da die Möglichkeiten zur Kontrolle nur gering sind. Die 

Schwierigkeit liegt auch hier wieder in der Überwachung des Befugten. 

Langfristig sehe ich eine Möglichkeit, ausreichende Maßnahmen zur Datensi- 

cherung zu verwirklichen. Gesichert werden könnten kleinere Datenverarbei- 

tungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungslogik, auf denen ausschließlich 

Fremdprogramme eingesetzt werden. Diese Fremdprogramme sollten durch 

Versiegein (oben D.5.c) gegen unzulässige Veränderungen gesichert wer- 

den. Darüber hinaus sollten die versiegelten Anwendungsprogramme in den 

zugelassenen Anwender- und Bedienerfunktionen so beschränkt sein, daß 

eine unzulässige Verarbeitung, Nutzung oder Kenntnisnahme der in der 

Anlage gespeicherten Daten bereits durch die Programme nach Möglichkeit 

ausgeschlossen wird. 

Eine derartige Beschränkung von Anwender- und Bedienerfunktionen kann 

jeweils nur bei speziellen Anwendungen verwirklicht werden. Zusätzlich 

sollte die Datensicherung durch eine aussagekräftige und nicht unterdrück- 

bare Protokollierung sämtlicher Bedieneraktivitäten gestützt werden. 

e) Sicherheit bel Ausnahmesituationen 

Als Ausnahmesituation in einem Rechenzentrum, die besondere Maßnahmen 

erfordert, kommt etwa eine Extremsituation wie ein Brand in Betracht, bei dem 

die Zerstörung des Rechenzentrums droht. Die für die Datensicherung wichtig- 

ste Vorsorgemaßnahme für eine solche Ausnahmesituation ist das Auslagern 

der Daten. Das Auslagern muß in der Dienstanweisung geregelt sein. Dabei ist 

unter anderem festzulegen, weiche Dateien wann auszulagern sind. Daruber 

hinaus sollte durch geeignete Kontrollen (unten D.5.f} sichergestellt werden, daß 

auch tatsächlich entsprechend der Dienstanweisung verfahren wird. 

Eine Besonderheit beim Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit ver- 

bindlicher Verarbeitungslogik liegt darin, daß es Ausnahmesituationen ganz 

anderer Art geben kann, die wie der Brand des Rechenzentrums dazu führen 

können, daß die datenverarbeitende Stelle an der Durchführung von Arbeiten 

auf ihrer Datenverarbeitungsanlage gehindert wird. Falls ein zeitweiliger Ausfall 

der Möglichkeit, die Datenverarbeitungsanlage zu betreiben, die Arbeitsfähigkeit 

der datenverarbeitenden Stelle in untragbarer Weise beeintrachtigt, ist der 

Einsatz einer eigenen kleineren Datenverarbeitungsanlage nur dann verantwort- 

bar, wenn auch für derartige Ausnahmesituationen Vorsorge getroffen ist. Einige 

Beispiele sollen die bestehenden Gefahren erläutern. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen (oben D.5.c), daß Anwendungsprogramme 

in gewissen Zeitabständen gewartet werden müssen. Möglicherweise muß ein 
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bisher einwandfreies Programm von einem bestimmten Zeitpunkt an in seiner 
Programmlogik geändert sein und darf danach in der bisherigen Logik nicht mehr 
eingesetzt werden. Eine derartige Situation kann als Folge einer Gesetzesände- 
rung eintreten. Dann ist es wichtig, daß die Wartung des Programms gesichert 
ist. Sollte bei Einsatz von Fremdprogrammen die für die Wartung zuständige 
Stelle oder Firma nicht oder nicht rechtzeitig zu den Wartungsarbeiten in der 
Lage sein, muß eine andere Stelle mit diesen Arbeiten beauftragt werden 
können. Dazu muß die datenverarbeitende Stelle über die Quellprogramme und 
über eine für die Wartung geeignete Dokumentation der Programme verfügen. 

Auf weitere mögliche Ausnahmesituationen und entsprechende Maßnahmen zur 
Vorsorge habe ich in meinem vierten Tätigkeitsbericht (D.5.c) hingewiesen. Bei 
einer kleineren datenverarbeitenden Stelle, die selbst programmiert, aber nur 
über zwei Programmierer verfügt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß beide 
Programmierer durch Krankheit oder Unglücksfall gleichzeitig ausfallen. Es ist 
daher Vorsorge für den Fall zu treffen, daß ın einer solchen Situation die 
Notwendigkeit der Programmwartung eintritt. 

Eine ahnliche Situation besteht bezüglich der Bedienung der Datenverarbei- 
tungsanlage. Falls nur ein Mitarbeiter die für die Bedienung der Datenverarbei- 
tungsanlage erforderlichen Kenntnisse besitzt, ist es notwendig vorzusorgen, 
daß der Betrieb der Datenverarbeitungsanlage bei Ausfali dieses Mitarbeiters 
ohne Beeinträchtigung weiterläuft. Welche Dokumentation und welche Auf- 
zeichnungen dafür vorhanden sein müssen, kann nur ım Einzelfall entschieden 
werden. Möglicherweise ist es sogar angemessen, durch Absprache mit einer 
fachlich qualifizierten anderen Stelle frühzeitig für eine derartige Notlage vorzu- 
sorgen. 

Die Anforderungen möglicher Ausnahmesituationen sollten rechtzeitig durch- 
dacht werden. Dabei sollte vor allem geklärt werden, wie stark die Abhängigkeit 
von der termingerechten Abwicklung der Arbeiten auf der Datenverarbeitungs- 
anlage ist. Vorsorgemaßnahmen sind jedenfalls insoweit erforderlich, als eıne 
Unterbrechnung als nicht tragbar angesehen werden muß. 

f) Organisation und Kontrolle 

— Sicherstellen, daß angemessene Maßnahmen getroffen werden 

Es ist Aufgabe der öffentlichen Stelle, bei der eine kleinere Datenverarbei- 
tungsanlage mit verbindlicher Verarbeitungslogik eingesetzt ist, und es 
gehört insbesondere auch zur Verantwortung des für die kleinere Datenver- 
arbeitungsanlage zuständigen Vorgesetzten sicherzustellen, daß angemes- 
sene Maßnahmen zur Sicherheit der Programme, zur Sicherheit der Daten 
und zur Sicherheit bei Ausnahmesituationen (oben D.5.c-e) getroffen wer- 
den. Die Auswahl der zweckmäßigen Maßnahmen und die Entscheidung 
darüber, weiche Maßnahmen angemessen sind, setzt Fachwissen der auto- 
matisierten Datenverarbeitung voraus. Über ein gewisses Fachwissen der 
automatisierten Datenverarbeitung verfügen die für die Bedienung der 
Datenverarbeitungsanlage eingesetzten Mitarbeiter. Innerhalb der öffentli- 
chen Stelle ist derartiges Fachwissen darüber hinaus häufig nicht vorhanden. 
Auch der für die automatisierte Datenverarbeitung zuständige Vorgesetzte 
verfügt nur in seltenen Fällen über Fachwissen der automatisierten Datenver- 
arbeitung. 

Um die erforderlichen Entscheidungen zu Fragen der Datensicherheit treffen 
zu können, sollte sich die öffentliche Stelte daher beraten lassen. Eine solche 
Beratung ist nicht nur vor der Erstinstallation einer kleineren Datenverarbei- 
tungsanlage zweckmäßig. Vielmehr sollte eine kontinuierliche Beratung 
sichergestellt werden, da sich die Anforderungen und Möglichkeiten der



Datensicherung wegen der Weiterentwicklung der Anwendungen und der 

Technik der automatisierten Datenverarbeitung ständig andern. 

Häufig will die öffentliche Stelle nicht nur zu Fragen der Datensicherung 

beraten werden. Es besteht vielmehr Interesse an einer umfassenden Bera- 

tung zu sämtlichen Fragen der automatisierten Datenverarbeitung. Einige 

Stichworte sollen den Umfang möglicher Beratungsthemen aufzeigen: 

Organisation und Technik der Datensicherung 

Marktsituation 

Untersuchung und Vorschläge zur Auswahl der Hardware 

Untersuchung und Vorschläge zur Auswahl der einzusetzenden Pro- 

gramme 

Aufstellen einer Konzeption zur Programmentwicklung (Fremdentwick- 

lung, gemeinsame zentrale Entwicklung mehrerer Anwender, eigene 

Entwicklung) 

Zentrale Beschaffung (Stärken der Stellung gegenüber Herstellern durch 

gemeinsame Beschaffung) 

Projektmanagement 

Ausbildung, Schulung 

-— Aufstellung, Inbetriebnahme 

Beratung zu einigen der angeschnittenen Fragen bieten im allgemeinen die 

Lieferanten der Hardware oder der Software an. Ziel der Beratung ist es dabei 

allerdings, den Vertrieb der eigenen Produkte zu unterstützen. Diese Art der 

Beratung ist wertvoll und notwendig. Sie sollte im allgemeinen aber durch 

eine herstellerunabhängige Beratung ergänzt werden. Eine solche hersteller- 

unabhängige Beratung können Stellen mit den entsprechenden Kenntnissen 

der automatisierten Datenverarbeitung und der Probleme des Anwenders 

übernehmen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an bestehende 

größere Rechenzentren oder Datenzentralen, die auch eine zentrale Funktion 

bei einer eventuellen Gemeinschaftsentwicklung von Programmen überneh- 

men könnten. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Industrieunternehmen dazu über- 

gehen, ihrem für die automatisierte Datenverarbeitung zuständigen Bereich 

ein Information Center anzugliedern (oben D.5.a). Die Aufgaben des Informa- 

tion Center sind dem bei der Industrie vorherrschenden Organisationskon- 

zept der individuellen Datenverarbeitung angepaßt. Dagegen berücksichti- 

gen die oben genannten Beratungsthemen und das Organisationskonzept 

die besonderen Anforderungen bei verbindlicher Verarbeitungslogik und die 

organisatorischen Gegebenheiten öffentlicher Stellen. 

Zusammenfassen aller Regelungen zu einer schriftlichen Dienstanwel- 

sung 

Oben (ab D.5.c) wurde dargelegt, welche Voraussetzungen verwirklicht sein 

sollten, damit eine öffentliche Stelle die Datensicherheit bei Einsatz einer 

eigenen kleineren Datenverarbeitungsanlage mit verbindlicher Verarbei- 

tungslogık gewährleisten kann. Darüber hinaus hat die öffentliche Stelle 

sicherzustellen, daß sich alle Mitarbeiter entsprechend den entwickelten 

Vorstellungen für die Datensicherheit verhalten. Als Voraussetzung ist es 

dazu erforderlich, daß dieses erwartete Verhalten verbindlich vorgeschrieben 

wird. Bei der großen Bedeutung der Datensicherheit sollten alle Anweisun- 

gen schriftlich erfolgen. Mündliche Anweisungen werden häufig mißverstan- 

den oder als weniger verbindlich angesehen. 
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Die Gesamtheit der Anweisungen zur Datensicherung soltte zu einer schriftli- 
chen Dienstanweisung zusammengefaßt werden. Erfahrungsgemäß läßt sich 
nur auf diese Weise sicherstellen, daß jedem Mitarbetier die ihn betreffenden 
Anweisungen bekannt sind. Auch kann dadurch vermieden werden, daß 
Zweifel über die Gültigkeit von Anweisungen entstehen, falls zu verschiede- 
nen Zeiten unterschiedliche Anweisungen zu demselben Sachverhalt getrof- 
fen werden 

Bei einem Kontrollbesuch wurde besprochen, daß die von mir herausgege- 
bene „Organisationshilfe zur Datensicherung“ (unten D.6.) Hinweise für den 
Inhalt der Dienstanweisung geben kann. Die Organisationshilfe enthalt eınen 
Katalog regelungsbedurftiger Sachverhalte für eine Dienstanweisung. 
Die Organisationshilfe kann zunächst genutzt werden, um zu überprüfen, ob 
in der Dienstanweisung sämtliche im Rahmen der Datensicherung rege- 
lungsbedürftigen Sachverhalte geregelt werden. Durch Verweise auf Emp- 
fehlungen in meinen Tatıgkeitsberichten gibt die Organisationshilfe darüber 
hinaus auch Hinweise für den Inhalt der zu treffenden Regelungen. In 
meinem sechsten Tätigkeitsbericht (D.5.c) habe ich darauf hingewiesen, daß 
zusätzliche Maßnahmen, die sich auf die eingesetzte Datenverarbeitungsan- 
lage und die Anwendungsprogramme beziehen, von der jeweils liefernden 
Stelle vorgeschlagen werden sollten 

Institutionalisierung der Kontrolle 

Aufgabe der öffentlichen Stelle ist es nicht nur, ihren Mitarbeitern Anweisun- 
gen zur Datensicherung zu erteilen. Sie hat auch dafur zu sorgen, daß 
entsprechend den Anweisungen verfahren wird. Erst dadurch wird die erfor- 
derliche Datensicherheit gewährleistet. Dazu ıst es notwendig zu kontrollie- 
ren, ob entsprechend der Dienstanweisung verfahren wird. Fur derartige 
Kontrollen gibt es grundsätzlich die Möglichkeiten der Kontrolle durch den 
Vorgesetzten, der gegenseitigen Kontrolle der Mitarbeiter und der institutio- 
nalisierten Kontrolle. 

Bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen ist die Möglichkeit einer 
Kontrolle durch den Vorgesetzten insoweit eingeschränkt, als sie Fachwissen 
der automatisierten Datenverarbeitung erfordert. Derartiges Fachwissen kann 
bei dem Vorgesetzten häufig nicht vorausgesetzt werden. Eine Kontrolle der 
Durchführung der Arbeiten der automatisierten Datenverarbeitung durch den 
Vorgesetzten scheidet daher in vielen Fällen aus. 

Die gegenseitige Kontrolle der Mitarbeiter setzt Funktionstrennung voraus. 
Funktionstrennungen sind nur möglich bei hinreichend großer Mitarbei- 
terzahl. Bei großen Rechenzentren gehört eine Reihe von Funktionstrennun- 
gen zu den selbstverständlichen organisatorischen Maßnahmen der Datensi- 
cherung. Ihre Bedeutung für die Datensicherung ist sehr groß. 
Falls bei einer kleineren Datenverarbeitungsanlage nur ein einziger Mitarbei- 
ter Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung wahrnimmt, besteht 
keine Möglichkeit zur Funktionstrennung. Bei nur wenigen Mitarbeitern sınd 
die Möglichkeiten entsprechend eingeschränkt. Eine Organisation, die zu 
einer wirksamen gegenseitigen Kontrolle der Mitarbeiter führt, wird im allge- 
meinen erst bei einer größeren Zahl von Mitarbeitern möglich. 

Gerade bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen ist es daher wichtig, 
die Kontrolle in geeigneter Weise zu institutionalisieren. Notwendig ist vor 
allem eine Kontrolle des Befugten. Es wurde bereits darauf hingewiesen 
{oben D.5.b), daß die Überwachung des Befugten das schwierigste und bis 
heute nicht gelöste Problem darstellt. Durch die bisher erörterten Maßnah- 
men zur Datensicherung soll es zusammen mit eıner institutionalisierten 
Kontrolle in Zukunft möglıch sein, eine Überwachung des Befugten in ähnlıch



befriedigender Weise zu erreichen, wie sie bei größeren Rechenzentren 
verwirklicht ist. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, kann das Problem der 
Datensicherung bei Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit ver- 
bindlicher Verarbeitungsiogik als gelöst angesehen werden. 

Bei einer öffentlichen Stelle, die eine kleinere Datenverarbeitungsanlage mit 
verbindlicher Verarbeitungslogik einsetzt, ist der Maschinenbediener mög- 
licherweise der einzige Mitarbeiter, der über ein gewisses Fachwissen der 
automatisierten Datenverarbeitung verfügt. Zu der Kontrolle der automatisier- 
ten Datenverarbeitung ist derartiges Fachwissen erforderlich. Während ver- 
schiedener Kontrollbesuche wurde daher die Frage eingehend erörtert, wie 
eine solche Kontrolle verwirklicht werden kann. Dabei wurde jeweils bespro- 
chen, ob und wie eine andere fachlich qualifizierte Stelle mit der Durchfüh- 
rung der Kontrolle beauftragt werden könne. 

Von einer Stadt, die eine kleinere Datenverarbeitungsanlage mit verbindlicher 
Verarbeitungslogik einsetzt, wurde die Frage gestellt, ob Bedenken dagegen 
beständen, die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDZ) mit der inter- 
nen Kontrolle zu beauftragen. 

Gegenstand der internen Kontrolle soll die Kontrolle der Einhaltung organisa- 
torischer Regelungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der automatisier- 
ten Datenverarbeitung bei der Stadt sein. Es ist davon auszugehen, daß die 
KDZ über Mitarbeiter verfügt, die zur Durchführung einer derartigen Kontrolle 
besonders qualifiziert sind. Auch ist die KDZ in der Lage, die fachliche 
Verantwortung für den Einsatz dieser Mitarbeiter zu übernehmen. Die KDZ 
bietet daher die fachlichen Voraussetzungen für diese Aufgabe. 

Bedenken könnten wegen einer eventuellen Interessenkollision entstehen, 
soweit die interne Kontrolle sich auf Sachverhalte bezieht, bei deren Gestal- 
tung die KDZ wesentliche Entscheidungshilfe geleistet hat. Innerhalb der 
KDZ sollten daher nach Möglichkeit eventuelle Aufgaben der internen Kon- 
trolte und der Entscheidungshilfe unterschiedlichen Mitarbeitern zugeordnet 
werden. 

Der Auftrag an die KDZ, Kontrollen bei der Stadt durchzuführen, darf die 
Verantwortung der Stadt als speichernde Stelle nicht beeinträchtigen. Die 
KDZ ist der Stadt für eine fachlich qualifizierte Durchführung der Kontrollen 
verantwortlich. Der konkrete Kontrollauftrag muß aber von der Stadt erteilt 
werden, die Berichte über die Kontrollen erhält die Stadt, und die Stadt 
verfolgt die Erledigung der in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Ein eventueller Vertrag der Stadt mit der KDZ würde die Kontrolle der 
Einhaltung organisatorischer Regelungen im Zusammenhang mit dem Ein- 
satz der automatisierten Datenverarbeitung bei der Stadt betreffen. Zu den 
Aufgaben dieser Kontrolle gehort in keinem Fall eine der Phasen der Daten- 
verarbeitung. Die im Auftrag durchgefuhrte Kontrolle ist daher keine Daten- 
verarbeitung im Auftrag. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten an Mitarbeiter der mit der Kon- 
trolle beauftragten öffentlichen Stelle ist daher Übermittlung. Zulässig ist eine 
derartige Übermittlung unter den Voraussetzungen des $ 11 Abs. 1 Satz 1 
DSG NW bzw. des $ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X. Darüber hinaus ist eine mögliche 
zusätzliche Einschränkung der Übermittlung nach $ 76 SGB X zu beachten. 

Über die Zulässigkeit einer Übermittlung personenbezogener Daten an den 
Auftragnehmer wäre in jedem Einzeifall zu entscheiden. Bei dieser Entschei- 
dung ist zu berücksichtigen, daß die $$ 6 und 8 DSG NW bzw. 88 6 und 15 
BDSG die öffentliche Stelle zur datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle ver- 
pflichten. Soweit eine öffentliche Stelle zur Selbstkontrolle durch eigene 
Mitarbeiter nicht oder nur unzureichend in der Lage ist, läßt sich daher die 
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Notwendigkeit einer im Auftrag durch einen Dritten durchgeführten Kontrolle 
aus den Vorschriften der Datenschutzgesetze ableiten. Zu dieser Kontrolie 
kann eine Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich sein. 

Im allgemeinen ist es organisatorisch angemessen und für die effektive 
Wahrnehmung aller Kontrollaufgaben günstig, die mit dem Datenschutz 
verbundenen zentralen Zuständigkeiten bei einer Person zusammenzufas- 
sen. Als Verantwortlicher bei der Stadt und Kontaktperson zur KDZ für die 
Kontrolle könnte daher der Beauftragte für den Datenschutz bestimmt wer- 
den. Ich habe der Stadt empfohlen, eine interne Kontrollinstanz für Fragen 
der Datensicherheit unter Berücksichtigung der oben genannten Gesichts- 
punkte zu schaffen. 

Eine entsprechende Frage wurde von einem Krankenkassenverband gestellt. 
Dieser erledigt die Arbeiten der angeschlossenen Mitgliedskassen auf seiner 
Datenverarbeitungsanlage. Er berichtete, daß einzeine Mitgliedskassen 
erwägen, kleinere Datenverarbeitungsanlagen anzuschaffen, um die eigenen 
Arbeiten selbständig abwickein zu können. 

Wahrend eines Kontrollbesuchs wies der Krankenkassenverband darauf hin, 
daß man von der einzelnen Mitgliedskasse nicht fordern könne, sie müsse 
einen Mitarbeiter haben, der über das für Kontrollen zu Fragen der Datensi- 
cherheit erforderliche Fachwissen verfüge. Bei dem weitgehenden Einsatz 
der automatisierten Datenverarbeitung setzten Kontrollen zur Datensicher- 
heit das entsprechende Fachwissen der automatisierten Datenverarbeitung 
voraus. Dieses Fachwissen sei im allgemeinen bei einer Mitgliedskasse nicht 
vorhanden. 

Vorhanden ist das für Kontrollen erforderliche Fachwissen der automatisier- 
ten Datenverarbeitung aber bei Mitarbeitern des Krankenkassenverbandes. 
Daher wurde besprochen, daß eine Mitgliedskasse ihrer Verpflichtung zu 
Kontrollen auf dem Gebiet der Datensicherheit auch entsprechen könnte, 
indem sie den Krankenkassenverband mit der Kontrolle der Datensicherheit 
beauftragt. Die Hinweise zu der entsprechenden Zusammenarbeit zwischen 
einer KDZ und einer Stadt gelten dabei in gleicher Weise. 

Der einer anderen Stelle erteilte Kontrollauftrag ist als „Notlösung“ anzuse- 
hen. Langfristig sollte eine andere organisatorische Lösung angestrebt wer- 
den. Falls Programme versiegelt werden (oben D.5.c) und die versiegelten 
Programme so konzipiert sind, daß nur sehr wenige Aktivitäten von der 
Datenverarbeitungsanlage zugelassen werden (oben D.5.d), kann aus der 
universell einsetzbaren Datenverarbeitungsanlage eine Anlage für eine 
Anwendung oder für wenige Anwendungen werden. Dadurch könnte das Ziel 
erreicht werden, daß die Handhabung dieser Anlage kein Fachwissen der 
automatisierten Datenverarbeitung erfordert. Dann würde auch die Kontrolle 
der Arbeiten ohne Fachwissen der automatisierten Datenverarbeitung mög- 
lich sein. Die öffentliche Stelle würde wieder in die Lage versetzt, ihre 
eigenen Arbeiten ohne Einschränkung selbst zu kontrollieren. 

Sicher wäre es für viele öffentliche Stellen von großem Interesse, wenn 
dieses Fernziel erreicht werden könnte. Auf einer in dieser Weise in ihren 
Funktionen beschränkten Anlage würde allerdings wahrscheinlich kein einzi- 
ges zusätzliches Programm ablaufen können. Weder sonstige Fremdpro- 
gramme noch Programme aus eigener Entwicklung würde die Anlage anneh- 
men. Falls weitere Programme zum Ablauf kommen sollen, müßte dafur eine 
unabhängige zweite Anlage eingesetzt werden. Im Hinblick auf die voraus- 
sichtliche Preisentwicklung der Hardware und auf den großen Vorteil an 
Sicherheit bei dem vorgeschlagenen Organisationsmodell sehe ich darin 
aber kein wesentliches Hindernis.



g) Zusammenfassung 

Eine öffentliche Stelle, die eine kleinere Datenverarbeitungsanlage einsetzt, ist 

mit den ihr heute zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln im allgemeinen nicht in 

der Lage, die Datensicherung bei Verarbeitung mit verbindlicher Verarbeitungs- 

logik sicherzustellen. Ungelöst ist vor allem das Problem einer Kontrolle des 

Befugten. Unzulässige Handlungen des Maschinenbedieners lassen sich zwar 

erschweren: sie können aber nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden. Schwierigkeiten bestehen dabei im Sicherstellen des Einsatzes unver- 

änderter Programme, des Verarbeitens im Rahmen ordnungsgemäßer Pro- 

grammläufe und des Verhinderns von unzulässiger Verarbeitung, Nutzung oder 

Kenntnisnahme der Daten. 

Es gibt Möglichkeiten, die bestehenden Schwächen der Datensicherung bei 

Einsatz kleinerer Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbeitungslo- 

gik zu beseitigen. Dazu müssen allerdings die Hersteller der Datenverarbei- 

tungsanlagen und die Lieferanten eventueller Fremdprogramme die notwendi- 

gen Voraussetzungen schaffen. Vorgeschlagen wird, die Programme durch 

Versiegeln gegen unzulässige Veränderung zu sichern. Das Versiegein wäre 

auch gegen die in der Diskussion befindlichen Programmviren wirksam. Als 

zusätzliche Sicherung wird vorgeschlagen, Ablaufbeschränkungen der versie- 

gelten Programme zu verwirklichen. Als Folge davon wäre die einzelne Daten- 

verarbeitungsanlage allerdings voraussichtlich nur für eine Anwendung oder für 

eine beschränkte Zahl von Anwendungen verwendbar. 

Eine öffentliche Stelle, die eine eigene kleinere Datenverarbeitungsanlage ein- 

setzt oder einzusetzen beabsichtigt, sollte sich im allgemeinen in geeigneter 

Weise in Fachfragen der automatisierten Datenverarbeitung beraten lassen. 

Dazu sollte es im öffentlichen Bereich Steilen geben, die ähnlich dem Informa- 

tion Center der Industrie tätig werden. 

Die Anweisungen zur Datensicherung sind in einer Dienstanweisung zusam- 

menzufassen. Die Einhaltung der Dienstanweisung bedarf der Kontrolle. Das zur 

Kontrolle notwendige Fachwissen der automatisierten Datenverarbeitung ist 

allerdings bei den Stellen, die kleinere Datenverarbeitungsanlagen mit verbindli- 

cher Verarbeitungslogik einsetzen, häufig nicht vorhanden. Mit der Durchfüh- 

rung von Kontrollen sollte in dieser Situation eine fachlich qualifizierte andere 

Stelle beauftragt werden. 

Langfristig könnte es erreichbar sein, daß durch Versiegeln und Ablaufbeschrän- 

kung der Programme eine Kontrolle ohne Fachwissen der automatisierten 

Datenverarbeitung möglich wird. Die Vergabe des Kontrollauftrags an eine 

andere Stelle wäre dann unnötig. 

Ich gehe davon aus, daß es mit den genannten Maßnahmen möglich gemacht 

werden kann, kleinere Datenverarbeitungsanlagen mit verbindlicher Verarbei- 

tungslogik so zu betreiben, daß die Datensicherheit dem heute erreichten hohen 

Standard bei großen Rechenzentren entspricht. 

Organisationshilfe zur Datensicherung 

Die von mir jährlich herausgegebene Organisationshilfe zur Datensicherung soll 

als Hilfsmittel beim Gestalten der Datensicherung dienen. Sie stellt regelungs- 

bedürftige Sachverhalte heraus und gibt durch Verweise auf Empfehlungen in 

meinen Tätigkeitsberichten Hinweise für den Inhatt ihrer Regelung. Die Organi- 

sationshilfe soll damit helfen, Schwachstellen der Datensicherung zu erkennen 

und zu beseitigen. 
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Verteilt wurde die Organisationshilfe bisher an öffentliche Stellen in Nordrhein- 
Westfalen mıt großen Rechenzentren. Heute werden Geräte zur automatisierten 
Datenverarbeitung zunehmend auch außerhalb der großen Rechenzentren auf- 
gestellt. Zahlreiche Anwender untersuchen die Frage, ob und wie bei ihnen 
kleinere Datenverarbeitungsanlagen eingesetzt werden können. In einer Reihe 
von Fällen wurden bereits entsprechende Entscheidungen getroffen. Dieser 
Situation wurde der bisherige Verteiler der Organisationshilfe nicht gerecht. Auf 
mehrfachen Wunsch wurde deshalb der Verteiler durch Aufnahme zahlreicher 
weiterer öffentlicher Stellen im Lande Nordrhein-Westfalen wesentlich erweitert.



E. Weiterentwicklung des Datenschutz- 

rechts 

Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 

In einer Anhörung vor dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages zu dem 

von der Fraktion der SPD bereits kurz nach dem Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichts eingebrachten Gesetzentwurf (Bundestagsdruck- 
sache 10/1180) habe ich zu Fragen der Novellierung des Bundesdatenschutz- 
gesetzes Stellung genommen. Nach längeren Verhandlungen haben inzwischen 
auch die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP einen Gesetzentwurf zur 
Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, des Verwaltungsverfahrensgeset- 
zes, des Bundesverfassungsschutzgesetzes und des Straßenverkehrsgesetzes 
{Bundestagsdrucksache 10/4737) eingebracht. 

Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen enthält zwar Verbesserungen 
gegenüber dem geltenden Recht. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder haben jedoch feststellen müssen, daß die vorgeschlagenen Rege- 
lungen den von ihnen erhobenen Forderungen nur unzureichend Rechnung 
tragen und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nur teilweise ent- 
sprechen. Zum Bundesdatenschutzgesetz haben sie in einer ersten Bewertung 
auf folgende Mängel hingewiesen: 

- Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gilt für jeglichen Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Daher ist es nicht gerechtfertigt, die 
Beschränkung des Bundesdatenschutzgesetzes auf Dateien festzuschreiben 
und die Datenerhebung auszugrenzen. Die vorgeschlagenen Regelungen im 
Verwaltungsverlahrensgesetz sind kein ausreichender Ersatz, weil wichtige 

Verwaltungsbereiche, wie zum Beispiel die Finanzbehörden, ausgenommen 

sind und die Datenverarbeitung in Akten und anderen Unterlagen der Daten- 
schutzkontrolle weitgehend entzogen wird. 

Eine wirksame Kontrolle durch die Datenschutzbeauftragten in Bund und 
Ländern ist nach wie vor nicht sichergestellt. 

Das Auskunftsrecht des Bürgers bleibt stark eingeschränkt. 

Unbefriedigend ist auch, daß der Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich 
insgesamt nicht verbessert wird. 

Die Länder Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Saarland 

haben dem Bundesrat einen Gesetzentwurf zugeleitet, der eine Neufassung des 
Bundesdatenschutzgesetzes enthält (Bundesratsdrucksache 121/86). Der Ent- 

wurf, der die Datenverarbeitung in Akten sowie die Datenerhebung einbezieht, 
entspricht in der Konzeption und in vielen Einzelfragen auch meinen Vorstei- 

lungen. 

Novellierung des Datenschutzgesetzes Nordrhein- 

Westfalen 

Der von der Landesregierung im März 1985 eingebrachte Entwurf eines Geset- 
zes zur Fortentwicklung des Datenschutzes (Drucksache 9/4075) konnte bis 
zum Ende der 9. Wahlperiode des Landtags nicht mehr verabschiedet werden. 
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Wie die Landesregierung in ihrer Stellungnahme zu meinem sechsten Tätig- 
keitsbericht (Drucksache 10/430, S.3) dargelegt hat, wird sie ihre Vorschläge 

zur Fortentwicklung des Datenschutzes sobald wie möglich erneut in den 
Landtag einbringen und dabei auch diejenigen datenschutzrechtlichen Überle- 
gungen mit einbeziehen, die zwischenzeitlich in Bund und Ländern angestellt 

worden sind. Hierzu hat der Innenminister im Plenum des Landtags die Absicht 
bekundet, sehr bald einen neuen Referentenentwurf vorzulegen, der auf den 
Eckpunkten des früheren Gesetzentwurfs aufbaut (Plenarprotokoll 10/13, 
S.886). Gerade auch vor dem Hintergrund der Vorschläge der Koalitionsfraktio- 
nen im Deutschen Bundestag zur Novellierung des Bundesdatenschutzgeset- 

zes bietet sich hier der Landesregierung und dem Landtag die Chance, bei der 
Novellierung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen das bürgerfreund- 
lichste Datenschutzgesetz der Bundesrepublik zu schaffen. 

Düsseldorf, den 8. April 1986 

Dr. Weyer
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